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Strafrecht

VerbrReglStrVO. Kein Verbrauche- darf 
Bezugsbescheinigungen für denselben Ver
sorgungszeitraum mehrfach, insbes. an ver
schiedenen Orten, empfangen. RG.: DR. 
1942, 1693 Nr. 1

§§ 1, 3 Abs. 2 d. ArbOG. v. 20. Jan. 1934 
(RGBl. I, 45); § 1367 BGB.; § 5 Abs. 1 Nr. 3 
KSStVO.

1. Zum Begriff des „Betriebsführers“ .
2. Zur inneren Tatseite des § 5 Abs. 1 

Nr. 3 KSStVO. RG.: DR. 1942, 1695 Nr. 2
§ 1 Ges. z. Änd. d. StGB. v. 4. Sept. 1941 

(RGBl. I, 549); §4 VolksschädlVO.; §20a 
StGB. Zur Frage, unter welchen Vorausset
zungen gegen einen gefährlichen Gewohn
heitsverbrecher auf die Todesstrafe zu er
kennen ist. RG.: DR. 1942, 1695 Nr. 3

§ 154 StGB.; §307 ZPO.
Zur Offenbarung des Vermögens gehör! 

die richtige Angabe der auf einem Grund
stück des Schuldners ruhenden Hypotheken.

Auch durch eine unvollständige Angabe 
des zu einem Erbhof gehörenden Viehbe
standes w ird  die Offenbarungspflicht nach 
§807 ZPO. verletzt. RG.: DR. 1942, 1696 
Nr. 4

§263 StGB.; Ges. über die Grundbestim
mungen des gerichtlichen Verfahrens außer 
Streitsachen (Außerstreitgesetz) v. 19. Juni 
1931 (Sudetenland). Hinsichtlich des Prozeß
betrugs gelten innerhalb des Verfahrens 
außer Streitsachen die Grundsätze, die in 
der neueren Rspr. des RG. hinsichtlich be
wußt falscher Parteibehauptungen im Z iv il
prozeß und besonders im Versäumnis- und 
Mahnverfahren aufgestellt worden sind.RG.: 
DR. 1942, 1697 Nr. 5

§ 410 StPO.
1. Strafmaß bei Beschimpfung Gefallener.
2. Die Rechtskraft eines Strafbefehls hin

dert nicht die Verfolgung derselben Straftat 
unter einem anderen rechtlichen Gesichts
punkt, der eine höhere Strafbarkeit begrün
det. Es ist nicht angängig, den Einspruch 
gegen einen Strafbefehl wirksam auf das 
Strafmaß zu beschränken. RG.: DR. 1942, 
1697 Nr. 6

Zivilrecht
§ 18 Abs.2 HOB Ein P h ^ esX r nidjt

als unterscheidender r i  weil es w ill' 
deshalb beanstandet ^^„„cam m enstellung
kürlich durch Buchstabenzu worden und
oder Abkürzung neu getn'“ gemäß nicht 
seine sachliche Bedeutung bar ¡st. KG-- 
oder nicht ohne weiteres e 
DR. 1942, 1693 Nr. 7 ^  dn  q 6-

§§ 116, 125, 126 HGB. Da“ nAr0kura wilj- 
sellschafter einer OHG. el(- esellschaft sc a 
kürlich oder in einer die ein )  ®fs.. 
digenden Weise widerruft, ,T-relipflicht
gegen die gesellschaftlich*
gen, der die anderen Oef e , Anzeige .
tigt, die M itw irkung hei Hände1 r g 
Erlöschens der Prokura f ug R. 1942, 
ster zu verweigern. K U -
Nr. 8 -

§§ 130, 173 HGB. e einer ü ,hen
1. Im Gesellschaftsver i ^alll v o ih ^ jg ,,

oder KommGes. kann * .  j,ajter z“ en als 
werden, daß ein GeseUscM personen ^  
seines Kapitalanteils.and hafter ° fneh- 
persönlich haftende O f^ e lls c h a «  au
Kommanditisten in 
men kann.

2. Die einmal erfolg e

dieOesellsch

Aufnahme elj j n.Igte die
neuen Gesellschafters * h  ^  abänderIJner 
Wirksamkeit nachtraglip1 LejStung s i 69q 
Vereinbarungen über „  pR.
Einlage nicht berührt.
Nr. 9 b GB. Aus;

§ 34 GmbHG.; »¿ g iisch a fte«  eU1 
Schließung elIJfs1iU9 1700 N r -1U 
GmbH. RG.: DR. 1942’ Der General-

§§ 30, 31, 89, 823, WO Bstaaismgtj^ußen, 
direkter eines gr0' i 'sowohl na sejb-
werbebetriebes nimm^selben ein ' daß er
wie auch innerhalb de steilung eljJ’eter des
ständige und wichtig^e Ufene Verte be. 
als der naturgemäß » » r s  d e P e rr ic h -  
Staats, als des Eig zustehende er.
betriebes, in der i u Q werbebe . b a]S
tung, f r  Leitung deSbO sei ?1Bere oder
scheint.. Er ist desn b §31 hen. 
Vertreter des Staats n^Qß anzuse . 
mindestens nachJ  bepolizeiHch g eJtsanie

Wenn eine gewerbe) sehr bea z„.
und volkswirtschaftlich^,^
Fabrikanlage den j  über nicht ls kann 
fügt, der diesen gege usehen ist, biiIjge 
haft rechtswidrig Anspruch ad bnendei 
doch den Nachba dß aus wer.
Entschädigung m | ‘¿ng w O . ^ k a n »  
Anwendung des 8 i 703 N r .l t  seifei)
den. RG.: DR. 1942, l ' u (Fortsetzu

S A

Zuc q.e(L JCmnUu&naPime! h ^
W ir bitten u n se re  B e z ie h e r  d e r W o c h e n a u s g a b e  A ,  d ie  d u rc h  d ie  P o s t b e z ie h e n , vorzu«ierken, d a l^ i^ ^ e | . » ^ ( c h ^
Wunsch des Postministeriums zur Vereinfachung des Postbezugs ab  1. J a n u a r  1943 d ie  Bezugszeit a ll  ̂ ^
festgesetzt worden ist (statt bisher monatlich). Die Post w ird  darum M itte  Dezember den Bezugspreis fü r  a-
zuzgl. Bestellgeld einziehen; w ir  bitten die Postquittung so einzulösen. \i riegs'
Ab Januar 1943 können nur noch Zu- und Abbestellungen fü r das V ierte ljahr erfolgen. Verrechnung aUS
Bei den Lieferungen vom Verlage und durch den Buchhandel ist die vierteljährliche bzw. halbjährliche el c h e n
bedingten Gründen schon längere Zeit eingeführt. „  2 u Ü b e 'v*', a ^bij
Bei der Gelegenheit bitten w ir  unsere Bezieher, die von der Post beliefert werden, de n  E in g a n g  d e r ® ^ordöung vorsc. 
und etwa ausbleibende stets zuerst und zwar sogleich beim zuständigen Postamte anzumahnen, wie das die 0 nach  Le 'P
Erst wenn die Beschwerde erfolglos bleiben sollte, erbitten w ir  M itte ilung  unter kurzer Darlegung des Sachve , i . j ß e  10

_ ,  i n s ® ' - 1
D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G m b H . ,  Z w e i g n i e d e r l a s s u n g  L e i p z i g  Ci »



RUHMESBLATT
in der Geschichte der Me
dizin gehört den BAYER- 
Arzneimitteln. Viele früher 
tödliche und zu langem 
Siechtum führende Krank
heiten werden heute mit 
Ihrer Hilfe geheilt. Das 
^ AYER-Kreuz  ist das 
^eichen des Vertrauens!

so muß vor ollem die Schreibma
schine in Ordnung sein. Achten 
Sie darauf, daß die wichtigen 
Teile(Farbbandumschaltung,Band- 
iransport, Walzen u$w.) stets ein
wandfrei arbeiten. Sie schreiben 
dann noch länger mit dem färb 
konzentrierten und dadurch be
sonders ergiebigen Farbband

E D E L K L A S S E

G E H A-W E i) K E • H A N N 0 V E R

CARBOPLAN
cKohlepapier
Mit heller Rückseitel 

Kein verkehrtes Einlegen! 
Viele klare Durchschläge! 

Sauber und handlich!

Nackwuchsfchuluncf 
im  KölnerFord W erk !

Zu einer lebensnahen Lehrlingsausbildung gehört die sinnvolle 
Einbeziehung der gestellten Aufgaben in die Leistung des Ge- 
samtbetriebes. Schon in der Lehrlingswerkstatt leisten unsere 
Jungen lernend praktisch nutzbare Arbeit. An der Seite der 
älteren Arbeitskameraden erweitern sie später ihr Können und 

schaffen m it am gemeinsamen Werk.
W ir bereiten unsere Jungen auf ihre Aufgabe aufs beste 
vor, Ford-Wagenbauer von morgen sein! Sie sind die 
Garanten dafür, daß Ford-Wagen auch in Zukunft zu deh 

fortschrittlichsten zählen werden.

FORD-WERKE AG-KÖLN'RHEIN



§§ 91, 249, 251, 280, 549 BGB. Ist die 
Rückgabe von vermieteten Bahnschienen an 
den Vermieter infolge Vermengung der 
Bahnschienen mit den Schienen anderer E i
gentümer unmöglich geworden, so hat der 
Vermieter nach § 280 BGB. einen Schadens
ersatzanspruch wegen Nichterfüllung. Nach 
§249 Satz 1 BGB. kann der Vermieter in 
erster Linie Lieferung von gleichartigen 
Schienen verlangen. Nur wenn die Liefe- 
rung gleichartiger Schienen unmöglich ist 
oder Aufwendungen erfordert, die bei b ill i
ger Abwägung der beiderseitigen Belange 
unverhältnismäßig hoch erscheinen, muß 
sich der Vermieter der Bahnschienen nach 
§ 251 Abs. 2 BGB. mit Geldersatz begnügen. 
RG.: DR. 1942, 1704 Nr. 12

§ 242 BGB. Der Verwirkungseinwand 
steht auch dem Inhaber eines jüngeren Zei
chens gegen den Inhaber eines älteren Zei
chens zu, setzt aber voraus, daß der Inhaber 
des jüngeren Zeichens sich für dieses in 
rechtlicher Weise einen schutzwürdigen Be
sitzstand geschaffen hat. RG.: DR. 1942, 
1705 Nr. 13

§§ 829 BGB. Die Ablehnung eines B illig 
keitsanspruchs aus § 829 BGB. kann nicht 
allein damit begründet werden, daß der 
Schädiger zur Zeit der letzten mündlichen 
Verhandlung weder Vermögen, noch Ein
kommen hat. Sofern die Heranziehung des 
Schädigers sich im Laufe der Zeit aus B il
ligkeitsgründen als gerechtfertigt erwgisen 
könnte, ist dem durch einen Feststellungs
anspruch Rechnung zu tragen, auf Grund 
dessen der Geschädigte später nicht nur 
die nach E in tritt der Billigkeitsvorausset
zungen fällig werdenden Beträge, sondern 
auch die bereits früher fä llig gewordenen 
Leistungen verlangen kann. RG.: DR. 1942, 
1706 Nr. 14

§§ 1, 2 GüterfernverkehrsG.; §4 Durchf-
VO. Güterfernverkehr liegt nicht vor, wenn 
nach Berlin vom Lande her durch eine Ber
liner Meierei m it eigenen Kraftwagen ein
geführte M ilch bereits vor Beginn der Be
förderung an die Erzeugungsstellen als — 
mit Zustimmung der als Abkäuferin der E r
zeugnisverkäuferin an die Meierei zwischen
geschalteten Kurmärkischen Milcheinfuhr
gesellschaft mbH. — in das Eigentum der 
Meierei übertragen zu gelten hat. RG.: DR. 
1942, 1707 Nr. 15

§13 ADS.; §157 BGB. Der Grundsatz, 
daß die Parteien ihre Erklärungen über den 
Inhalt des Versicherungsvertrags und über 
die Gestaltung der gegenseitigen Beziehun
gen m it größtmöglicher Klarheit und Be
stimmtheit abzugeben haben, g ilt auch im 
Seeversicherungsrecht. RG.: DR. 1942, 1708 
Nr. 16

§ 90 Allgem. Deutsche SeeversBed. von 
1919 (=  ADS.). Eine Mehrwertversicherung 
des Käufers auf vom Ausland einzuführende 
Ware ist auch insoweit zulässig, als sie den 
Nutzen übersteigt, m it dem er diese Ware 
nach einer bei Versicherungsabschluß be
reits bestehenden Bindung verkaufen darf. 
RG.: DR. 1942, 1708 Nr. 17 

§ 899 RVO. setzt voraus, daß der auf Scha
densersatz in Anspruch Genommene den 
Betrieb oder einen Teil desselben m it einer 
gewissen Selbständigkeit und unter eigener 
Verantwortung zu überwachen hat. RG.: 
DR. 1942, 1710 Nr. 18 

§§ 2, 3, 5, 8 der 11. VO. zum RBürgerG. 
v. 25. Nov. 1941 (RGBl. I, 722); §§ 878, 1922, 
1942, 1953 BGB.

1. Es ist nicht Aufgabe des GBA. festzu
stellen, ob die im Ausland wohnende mut
maßliche Erbin, die Volljüdin ist, am 27. No
vember 1941 noch deutsche Staatsangehö-

ifl>

rige war oder etwa eine fremde Staatsa & 
hörigkeit erworben hatte. , , n j

2. Die Erbschaft gehl. auch^ u 0esetzes 
Ausland wohnenden Erben k vprniögel' 
über und ist so lange ,z“ / ^ f rksarn ausg«' 
zu rechnen, als sie nicht w ir
schlagen ist. j  yQ  y 25 NoV. 1941 be;

3. § 3 Abs. 1 VO. v. 25. ; r V nk‘ung de*
gründet keine Verfügungsbes r  ent
luden i.S. des §878 BGB. M ü n c h e n :  
zieht ihm das Recht selbst. D  
DR. 1942, 1710 Nr. 19
zieht ihm das Recht selbst,

§ 4 GBO. Bei der Anlegung ?ine^ fü ß A .
schaftlichen Grundbuchblattes privat-
nicht nur öffentliche, sondern KG.: DR-
interessen zu berücksichtige 
1942, 1710 Nr. 20

Verfahren
4, 6 der 3. VereinfVO. v. *£  kein«

1942-

Die 3. VereinfVO. hat dem jaCj,ungs
cptiprpl 1p FrinärVitip'UnS’ ZU * # m'rhtgenerelle Ermächtigung zu V nicht
maßnahmen erteilt. Deshalb £P O- e ,
Stelle des Kostenurteils aus § Verl}*5..
ohne Terminsanberaumung ¡g. Kohne Ierminsanberautnuus iKSSig
lung ergehender Beschluß '
DR. 1942, 1711 Nr. 21 ( ,Q39(Rö iL

Art. 1 SchutzVO. v. LSep .  unter*3,
1656); §§ 114, 239 ZPO. Kein flaCh de
chung des Armenrechtsyerf q R.
Schutzverordnung. OLG. JOLllUlZVClUlUUUUg. 0
1711 Nr. 22 (Schönke) .„ „« e in ig ^

§ 13 Z ia . 3 R A O ,b O : , S c h « « „ , R f ;

ist für sich allein kein V e rg le ic ^ ^  maß; 
sicht darauf, welche Bewegg ^ urspr°. e]1 
bend waren und ob da™ . n entspr0,-ese 
liehen Wünschen der Pa . raUf, ob d , 
w ird, und ohne Rücksich etwaS be , . 
Einigung für die .F-lr* verbundener D
sanier ist als ein m it ih r v ,712 Ni-  ̂ _ 
haltsverzicht. KG.: DR- *

V e r m ö g e n s s c h a d e n -
für Rechtsanwälte,

^ ! % H a f l p f l i c h t - V e r s k h e r u n g e n

z u  d e n  a l l g e m e i n  ü b l i c h e n  B e d i n g u n g e n  
u n d  P r ä m i e n

N otare ,  Beamte usW* di b.
Einbruch“ ™0

f e r n e r  L e b e n s -, U n fa ll- ,  H a f tp f l 'c*’d '^ ,e |.sjcbe ru n 9 en
u n d  P r ä m i e n  \ \ p  s ta h l- ,  P e rs o n e n g a ra n t ie - K a u t io n s -

Direktion fü r das Deutsche Reich, Berlin SW 68 , C h a r lo tte n « *^ ,

S o f o r t  l i e f e r b a r !

Steuererleichterungen
in der Ostmark und im Sudetenland — ihre Auswirkungen auf § 22 KWVO.

Von Dr. D O R N  I A K  und K .  J A N  K U
Preis RM 2,50

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt von

VERLAG H A N S  B A U M G A R T N E R ,  R E I C H E N B E R G /  S U D E T E N G A U

=  UUenn Sie %I  fennen, bann »d ien  g | |

I®
=  |äJt 0,90> «■
=  erholte«, p 4“"?I  fäg *SÄg*S“ I

*

E W BORCHARDT
WEINHAUS UND HANDELS-GESELLSCHAFT M.B.H. 

(VORMALS K E M P IŃ S K I)

S )a s7(tu is  d£^T&nnj2^ !
B E R L I N

#



£e/' Beinleiden ̂ --
Anschwellungen 

Und w i r k t  vorbeugend

*yt‘cssicnS"Stru.mi>t
A E S T H E T Ai °U k °  1 U L 1 A

^ tlic h ^e n k a s s e n  zugelassen 
ftempiohlen • Prospekte 
öezugsquellen durch

<w°CCULTA
^  62, K le iststraße 21a

Annstraditen
Juristen u. Justizbeamte 

nach den neuen Vorschriften 
Hoheitszeichen —

^uipfiehlt zu billigen Preisen, 
“ uster u. Preise kostenlos. 

Teilzahlung gestattet.

H .  » E C K
Be r l in  so  3 6
Dresdener Str. 127
K o l t b u s s e r  Tor). 

IPruf: 61 33 91.

sind noch ganz i 
ä le/n Gesehenen und i  
-’ «a/. Draußen gehl 
nieder.

Cnems&Panfüms
2 )  u  vollendete ^ la u tp ^ le ^e  

J L u  selten, datum  spatsam vetivcnd**
IANSON-MNÖSDORFF & CO

'ÎkÀvuh^&ickb

5riho
rohe oder gekochte 
F rüchte mit oder 

ohne Zucker
in Zubindegläsern 

und -gefäOen

Beutel 2 0  Pfg.

Hersteller: Friko-Dortmund, Postfach 225 Rüf: 34732

MULCUTO
Dl A MON

Vs>̂  FUR DEN
'STÄRKSTEN BART
M it Tastkerbe

für Vor- und Nachrasur
D. R. P. N r . 640543 

D u rch  diese E rfin d u n g  ist es möglich, 
d ie  beiden Schneiden bei e in g e s p a n n 
te r  K lin g e  m ühelos zu unterscheiden, 
g le ichm äß ig  a bw echselnd  zu gebrauchen

u. auf das sparsamste auszunutzen.

fuiminnlrat n. D.
5ittl)ur £ltngf)ammer

Priuataueîünfte /  «Ermittlungen

B erlin  SID  68, CtnDenftr. 81
$ernfpreci)er: 172629

fral B r ie fm a rk e n
Sammler verlangt kostenlos die 
„ H A N S A - P O S T “

Eine Werbeschrift, die Freude macht und 
Werte schafft.

M ax Herbst, Markenhaus, Hamburg 36/207
Ankauf  von Sammlungen

Berulsdeiehiiue „OM ER"
K Ö L N ,  N e u ß e r  S t r a ß e  5

R Privatauskünfte, Beweismaterial ■  
fü r  a l l e  P r o z e s s e  üb e r a l l .  B

G a ra n t g u te r  

A rz n e i-P rä p a ra te  
— seit 1893 —

C h e m . F a b r ik

K re w e l-L e u ffe n  G .m .b .H .

K ö ln

Schmidts und Schutzes können den Heim
weg, zusammen antreten; sie wohnen ja  
Tür an Tür.

„N a, ob das ohne Schnupfen ab geht ? 
Leider haben w ir  keine W Y B E R T mehr 
im Haus."

J a ,  WY B E R T  sind 
rarer geworden; zuerst müssen die Sol
daten damit versorgt sein. J ibe r sd)on 
wenig W Y B E R T wirken viel.“



Soeben i s t  e r s c h i e n e n :
Smanenbcrg - Scherer

l O o h r m n c h t ä i b i p l i n a r r t r n f o r ö n i m g
A u s f ü h r l i c h e r  K o m m e n t a r  d e r  S a c h b e a r b e i t e r  i m  O K W .

Der Kommentar von Marine-OKG.-Rat Dr. Schattenberg und OKG.-Rat Dr. Scherer unterrichtet in  klarer, verständlicher Foi 
über alle Fragen, die das neue, am 1. Dezember in  K ra ft getretene Gesetz au fw irft. Die Verf., die bei der Entstehung des Gesetzes 
m itgew irkt haben, sind zu seiner Erläuterung in  besond. Maße berufen. Ih r  vö llig  auf den Gebrauch in  der Praxis zugeschnitten 
und m it zahlreichen Beispielen versehenes W erk g ib t in  allen Zweifelsfällen zuverlässige Auskunft. 310 S. 8°, geb. 6*^

Dombrouishi: K r i e g s f t r a f r c c h t
U m f a s s e n d e  T e x t a u s g a b e  m i t  E r l ä u t e r u n g e n

5. wesentlich e rw e ite rte  A uflag e , von Oberstkriegsgerichtsrat Dombrowski beim RKG. Die Neuauflage dieser 
breiteten Ausgabe berücksichtigt die zahlreichen inzwischen ergangenen Gesetzesvorschriften. 420 S. Tschf., kart. 3.70

V E R L A G  F R A N Z  V A H L E N  . R E K L l I f  W  9

Linden-Restaurant
Inhaber: G ü n te r  S ieg ert  

Le C fa it itä t te  r ie t O n n e m ta d t

U nter den Linden 18 und F r ie d r ic h s tra ß e  87

CAFE WIE
KURFÜRSTEN DAMM 26 STÜBER & KRÜGER

die traditionelle
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Z en tra lo rg an  des N S .-R echtsw ahrerbundes

W O C H E N A U S G A B E

i ^ 5 0  12.Jahrgang 12. Dezember 1942

Erfinder und Betrieb
Eine rechtspo litische Begründung der V e ro rdnung  über die Behandlung von E rfindungen  

von G efo lgschaftsm itg liedern  vom  12. Ju li 1942 (R G B l. I, 466)

Von Patentingenieur J o s e f  D a p p e r ,  Hauptsachbearbeiter im Hauptamt für Technik der NSDAP.

s°2iaf v- 5- Mai 1936 erfüllt bereits bedeutungsvolle:;ale und rechtliche Forderungen, die der National- 
■mus zur Wahrung der schöpferischen Leistungs-

re*twn-es deutschen Volkes und zur Steigerung der Be- 
geltg1“ Skeit des einzelnen, schöpferisch tä tig  zu sein,

So
e,1d machte.

¡e, Versagt das nationalsozialistische PatG, der B e 
it öE r f i n d u n g  die Anerkennung und Patentfähig-

t ie L Als Betriebserfindung wurde in Rechtslehre und
B,etriHPreckuni» e‘ne Erfindung angesehen, die aus dem 
W fi r  erwachsen sein sollte, ohne daß eine bestimmte 
htie n!*chkeit, der sie zu verdanken wäre, erm ittelt oder 

daß sie auf  erfinderische Leistungen bestimmter 
nen zurückgeführt werden konnte.

9b
ersi

b ,
Triebs P lü s c h e  Bedeutung einer Anerkennung der Be- 
nehfv, erEndung liegt darin, daß eine solche dem Unter
s t  n̂ r zufällt, ohne daß er sich m it einem Dritten über 
?<äuerraJ?e der ideellen oder materiellen Anerkennung 
V0|i Erfindungsleistung auseinanderzusetzen hat. Die 
daß Gemeinschaft hat jedoch ein großes Interesse daran, 
vor a],rfIndungen nicht nur ausgewertet werden, sondern 
aUs t  err> daran, daß Erfindungen gemacht werden. Dar- 
j'Chen?IEt sich, daß es den Lebensinteressen des deut- 
ichk \ olkes entspricht, daß die E r f i n d e r p e r s ö n -  

Eierjf, 6 |* gefördert, anerkannt und geschützt w ird, weil 
Se, Vor allem Anregungen zur schöpferischen Leistung 

•936 G n slnd- Demzufolge brachte das PatG. v. 5. Mai 
1 atentle Anführung des Erfinderprinzips im deutschen 
P.en e; rec^E Hierdurch wurde das PatG, wieder auf sei- 
‘.|Schei ' eJ}*lichen Sinn, d. h. auf den Schutz eines schöpfe- 
i r sch- 'Wankens >n Verbindung mit der Anerkennung 
. s Rp °P^erlscben Persönlichkeit zurückgeführt. Die VO. 
l^iligg^Uftragten fü r den Vierjahresplan v. 12. Juli 1942 
tEnde 'Vej4ere Erörterungen darüber endgültig aus, daß 
G hnis 1J nichts anderes sei, als auf den Grundpfeilern 
w ¡Sche i r . Erkenntnisse systematisch, d. h. ohne schöp- 
^cßj. Leistung einzelner, aufzubauen, da diese VO. die 
yStemreg elung des PatG, bestätigt, daß auch durch 

. isches Arbeiten erzielte Entwicklungsergebnisse, 
langen • re Patentwürdigkeit gegeben ist, immer Erfin- 
,.-e'stLtf| lm ^inne des PatG. sind. Denn eine schöpferische 
, ltier n?._c*er Einzelpersönlichkeit gehört zur Aufstellung
G'hti Jjj"L^n patentfähigen technischen Lehre auch dann, 
9r ¿a e| e grundsätzlich durch systematisches Entwickeln 

, Nebe, ellUng geIangte.
pe*t, d \ ^ er Anerkennung der schöpferischen Persönlich- 
r atQ, ¿n- der Wahrung der Erfinderehre, sichert das 
ŷ cbte jjJJJ Erfinder die Gejtendmachung seiner Erfinder
i n, -yn ß!rSeniiber Dritten. Dies schließt nicht aus, daß in 
c|p r̂ektea^̂ 9, ̂ h öp fe rische  Leistungen durch direkte oder
].Crn dur d ritte r, z. B. bei Gefolgschaftsmitglie-
ai,Pt er Jr1* fördernde Leistungen des Betriebes, über- 
Nia^ 1 zustande kommen.

§ 3 PatG, hat demzufolge das Recht auf das

Patent ausschließlich der Erfinder oder sein Rechtsnach
folger. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung ge
macht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemein
schaftlich zu. Haben mehrere die Erfindung unabhängig 
voneinander gemacht, so steht dem das Recht zu, der 
die Erfindung zuerst beim RPatA. angemeldet hat.

§ 6 PatG, bestimmt, daß das Patent die W irkung hat, 
daß allein der Patentinhaber befugt ist, gewerbsmäßig 
den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr 
zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.

Diese Bestimmungen des PatG, bringen die Anerken
nung der Rechtsauffassung zum Ausdruck, daß nicht in 
jedem Fall der Erfinder das Recht auf das Patent hat. 
Im Falle des Vorliegens einer gebundenen Erfindung er
w irb t der Unternehmer diese ohne weiteren Übertra
gungsakt durch die Ausübung seines Inanspruchnahme
rechts. Dieses Ergebnis kann nicht durch entgegenstehende 
Vorausverfügungen des Erfinders vereitelt werden. Die 
gleichen Rechtsregelungen sichern dem Unternehmer das 
Recht auf das Patent und damit die Alleinberechtigung 
zur Auswertung desselben.

Das Anwartschaftsrecht des Unternehmers auf bestimmte 
Erfindungen seiner Gefolgschaftsmitglieder, das Recht 
des Unternehmers auf das Patent sowie die Alleinberech
tigung des Unternehmers zur Auswertung des Patents 
bedeuten nun grundsätzlich eine Durchbrechung der 
Rechtsgrundlage des PatG., das geistige Eigentum des 
Erfinders zu schützen und nur ihn als Förderer des Wohl
standes seines Volkes auf technischem Gebiete besonders 
zu belohnen.

Kritisch ist deshalb zu fragen, ob die Übernahme der 
früheren Verkehrsregelung hinsichtlich der Inanspruch
nahme bestimmter Erfindungen als Diensterfindungen! in 
Übereinstimmung steht mit der Einführung des Erfinder
prinzips im deutschen Patentrecht. Ferner ist zu fragen, 
ob nicht die nationalsozialistische Auffassung verlangt, 
die Behandlung der Erfindungen von Gefolgschaftsmit- 
gliedern grundsätzlich so zu regeln, daß jede Erfindung 
eines Gefolgschaftsmitgliedes frei ist und daß der Unter
nehmer auf Gefolgschaftserfindungen lediglich ein Vor
kaufsrecht haben soll.

Eine Beantwortung dieser Fragen hat in erster Linie 
zu berücksichtigen, daß Sinn, Inhalt und Ethos einer 
nationalsozialistischen Staatsauffassung die gesamte Aus
richtung des Volkes zu einer Gemeinschaft ist, die bei 
aller Förderung berechtigter Einzelinteressen nur das Ziel 
der Lösung aller Interessen und Lebensfragen zum 
Wohle des Volksganzen kennt, wobei das Volk den 
Staat und der Staat das Volk verkörpert.

Dieser Ausrichtung des gesamten Volkes dient in erster 
Linie das ArbOG. Jeder deutsche Mensch ist heute A r
beiter zum gemeinen Nutzen von Volk und Staat, gleich
gültig, ob als Unternehmer, Arbeiter, Soldat oder A r
beitsmann. Die ersten Bestimmungen des ArbOG. um-

209
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schreiben demzufolge gleich einer Präambel den Sinn und 
ethischen Inhalt des Gesetzes, daß im Betrieb der Unter
nehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und 
Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Förderung der 
Betriebszwecke und zum gemeinen Nutzen von Volk und 
Staat arbeiten. Der Führer des Betriebes hat fü r das 
Wohl der Gefolgschaft zu sorgen, die ihrerseits, verpflich
tet ist, ihm die in der Betriebsgemeänschaft begründete 
Treue zu halten. Die nationalsozialistische Staatsauffas
sung von den gemeinen. Pflichten und Rechten der Volks
gemeinschaft gegenüber ihren einzelnen Mitgliedern und 
dieser einzelnen Mitglieder gegenüber ihrer Gemeinschaft 
verlangt demzufolge durch das PatG, die grundsätzliche 
und durch die VO. v. 12. Juli 1942 die endgültige Über
nahme der Rechtsregelung, daß die während der Dauer 
des ArbeitsVerhältnisses gemachten und aus der Arbeit 
des Gefolgschaftsmitgliedes im Betrieb heraus entstan
denen Erfindungen von dem Unternehmer als gebundene 
Erfindungen zwecks Förderung der Betriebszwecke zum 
gemeinen Nützen von Volk und Staat in Anspruch ge
nommen werden können.

Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, daß nicht die durch 
das ArbOG. herausgestellte Fürsorgepflicht des Betriebs
führers gegenüber seiner Gefolgschaft und die Treue
pflicht der Gefolgschaft gegenüber ihrem Betriebsführer 
die Anerkennung der Inanspruchnahme bestimmter Er
findungen von Gefolgschäftsmitgliedern veranlaßten. Das 
zwischen dem Betriebsführer und dem Gefolgschaftsmit
glied bestehende Gemeinschaftsverhältnis ist nicht stark 
genug, um die Inanspruchnahme bestimmter Erfindungen 
von Gefolgschaftsmitgliedern zu begründen. Das Betriebs
gemeinschaftsverhältnis ist in keinem Falle eine — still
schweigend angenommene — Rechtsgemeinschaft, auch 
mit dem Ziel, Erfindungen gemeinsam zu entwickeln und 
gemeinschaftlich auszuwerten. Entscheidend war vielmehr, 
daß die Arbeitsplanung eines Betriebes, seine Organisa
tion, seine Versuchs- und Forschungsstätten, sein intern 
entwickelter Stand der Technik, seine Erfahrungen durch 
Fehlerfeststellungen, Überprüfungen, Montagen usw. im 
Falle der Entwicklung einer nach den Vorschriften der 
VO. v. 12. Juli 1942 gebundenen Erfindung unzweifelhaft 
dem Gefolgschaftsmitglied eine fördernde H ilfe  leisten, 
welche ihn letzten Endes maßgeblich m it dazu befähigt, 
diese über den Stand der Technik hinausragende tech
nische Lösung zu entwickeln. Diese das schöpferische 
Arbeiten des Gefolgschaftsmitgliedes fördernden Leistun
gen des Betriebes, die Treuepflicht des Gefolgschafts
mitgliedes dem Betriebsführer gegenüber und die Tat
sache, daß der Staat als Volksganzes durch die fü r
sorgende Schaffung kultureller und sozialer Einrichtungen 
grundsätzlich das aufbauende Arbeiten des einzelnen 
Volksgenossen erst ermöglicht, begründen rechtspolitisch 
die Inanspruchnahmemöglichkeit gebundener Erfindungen 
von Gefolgschaftsmitgliedern durch den jeweiligen Unter
nehmer zum gemeinen Nutzen von Volk und Staat.

Daß es erforderlich war, die Fragen der Inanspruch
nahme von Gefolgschaftserfindungen nicht weiter der 
Verkehrsregelung zu überlassen, sondern reichseinheitlich 
gesetzlich zu klären, beweist die Zeit nach Erlaß des 
neuen PatG. Die Erfahrungen der Praxis verlangten 
dringend eine solche Regelung auf dem Gebiete des 
Gefolgschaftserfinderrechts, denn die in den Jahren nach 
dem Inkrafttreten des neuen PatG, durchgeführten Streit- 
und Schlichtungsverfahren bezüglich der ideellen und 
materiellen Wertung der Erfindungen von Gefolgschafts
mitgliedern zeigten, daß, allgemein, gesehen, Unterneh
mer und Gefolgschaftserfinder zu einem gerechten und 
billigen Interessenausgleich o ft “wenig bereit waren.

Die durch die bisher entwickelte Rechtspraxis zurück
gedämmte, jedoch unzweifelhaft vorhandene innere Be
reitschaft zu einem gerechten und billigen Interessenaus
gleich bei gemeinsamer Gestaltung einer schöpferischen 
Leistung durch das erfinderische Schaffen des Gefolg-

[Deutsches Recht, Wochenausgabc

Schaftsmitgliedes und durch die Förderung des B.e*rl . k. 
w ird durch die VO. v. 12. Juli 1942 frei und positrv «
sam. Dies, obwohl das Gefolgschaftsmitglied durch
neuen Bestimmungen in der Verfügung über die von ae. 
entwickelten Erfindungen noch mehr als bisher e s ^ 
schränkt wird. Die Bestimmungen sichern nämlich , 
die Inanspruchnahme von Erfindungen, die bisher ^ 
als freie Erfindungen gewertet wurden. Trotzdem . u  

die VO. v. 12. Juli 1942 die schöpferische Leistung 
des deutschen Volkes in ungeahntem Umfange w ruCh 
fördern und steigern, da sie den Vergütungaansp 
des Gefolgschaftsmitgliedes unabdingbar gesetzlic i 
ankert. . 42

Diese unabdingbare Vorschrift der VO. v. '<-■ vor-
gleicht bei weitem die fü r das Gefolgschaftsmitgh £|1f.
gesehene Einschränkung, bezüglich der von ihm
iin o h n lrn M  IT . I . . ...     ._ i  ! 1 1 t   *. -I

vonoi ------ o ----  c rja cläS
wickelten Erfindungen frei handeln zu dürfen, al}s, ’ , rneh- 
Gefolgschaftsmitglied, dessen Erfindung vom un jsjutz- 
mer in Anspruch genommen wird, bezüglich eine ^  
nießung an seiner Erfindung eine Förderung un eken 
rung erfährt, die fü r den freien Erfinder nicht g s>rApnwerden

kann. Das Jjefolgschaftsm itglied darf n u n m e h r^ -^  ^ e0
ist und die diesem auch dergestalt nicht gegebenauch er-

warten, daß es im Falle der Inanspruchnahme d er.
Unternehmer auch die Verwertung seiner Erfind °  ^  

lebt und in den Genuß des durch die Verwer ?angt. 
Erfindung auch für ihn erzielten Gewinnanteile‘ & eTlsC\i

Diese Fürsorge des Gesetzgebers fü r das erfm ^ g £. 
tä tig  werdende Gefolgschaftsmitglied wird el? |g.e fia- 
meine Leistungssteigerung der Betriebe im Eier Qefolg" 
ben, da nunmehr die schöpferisch begabten ^jet 
seliaftsmitglieder vorzugsweise auf dem Arn p ariiber 
ihres Betriebes erfinderisch tä tig  sein werden- ingen 
hinaus ist zu erwarten, daß die gemeldeten t r i  j er
in ihrer Mehrzahl brauchbar sein werden, wen s sich
Praxis entwickelt sind. Diese Auswirkungen er£> e|nes
letzten Endes aus der gesetzlichen Anerkenn ^ jef0|g- 
angemessenen Vergütungsanspruchs für da . . er ieh- 
schäftsmitglied, denn es ist bekannt, daß die ' cf]g die 
lende gesetzliche Anerkennung dieses ^ n „ iaßte, nicht 
meisten Gefolgschaftsmitglieder m it dazu veran ^ ^ ¡g . er- 
auf dem Arbeitsgebiet ihres Betriebes, s° nd.er,”  r .-sChes zU 
folgreich auf fremden Arbeitsgebieten EthJ10 n0Inmene 
leisten. Die Verpflichtung, eine in Anspruch „  feinem 
Erfindung angemessen zu vergüten, bedeute g. sie 
Fall eine wirtschaftliche Belastung des t i ĵetriebIiChen 
w ird  vielmehr Ursache einer sprunghaften 
Fortentwicklung sein. .... gesetzlich6

Darüber hinaus stellt die reichseinheithch = serfindpr'
Regelung der Grundfragen des Gefolgte; .¡ef ung des 
rechts eine Voraussetzung zur weiteren „henden^ e-T~ 
zwischen Unternehmer und Gefolgschaft best 
trauensverhältnisses und der Wahrung des - .peChmK
dens dar, indem sie den Gauhauptämtern . ßetreh' 
der NSDAP, die Aufsicht über die erfinden ebenen

m häutig m ■ ns-ung im Betriebe überträgt. Auch dem häufig s0ziaÜs' 
:rde durch die durch den Na ‘0"der, übC; 

mus entwickelte Erfinderbetreuung in lebensi grfindei^1UUS U U W I^C llC  LUlUUCIUCirCUUlIg , t r i ulu
spannter Überschätzung des Erfinders und jsjotweh' 
den realen Gegebenheiten und den Pr.a®, ij„ r goden ey '  
digkeiten nicht Rechnung getragen, w ird a  ̂ und di 
zogen. Gerade die Erfahrungen der frühere es über- 
Rücksicht auf die realste Notwendigkeit, j er Volks"
haupt geben kann, nämlich das Lebensinter Durch'
gemeinschaft, drängten dazu, einzutreten i  ¿erechtig' 
Setzung des Persönlichkeitsgedankens und Porten de
keit auch auf diesem Gebiete nach de 
Führers: . nur dahj1

„Eine menschliche Gemeinschaft ersnferischen ^ T?r. 
als gut organisiert, wenn sie den s?fl0*wzeise ihre r  -i
ten in m öglichst entgegenkommender Q esamthe
beiten erleichtert und nutzbringend tu 
anwendet.“
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Ausschließung und Austritt aus der G m bH .
Von Dr. F r a n z  S c h o l z ,  Senatspräsident am Preuß. Oberverwaltungsgericht a. D.

.1- Unbestreitbar besteht ein d r i n g e n d e s  B e d ü r f -  
dafür, daß ein fü r die Gesellschaft untragbar gewor- 

s l er Gesellschafter gegen seinen Willen aus der Gesell- 
a u s g e s c h l o s s e n  werden kann, und ebenso un- 

 ̂ streitbar muß ein Gesellschafter die Möglichkeit haben, 
der Gesellschaft a u s z u t r e t e n ,  wenn ihm dasaus

Yy • , “ * vov. UOU1U1 i. U U O Z. U l 1 C l C 11 | VV Ulli 111111 uuo

.ptere Verbleiben in der Mitgliedschaft nicht zugemutet 
‘ erden kann. Beispiele fü r einen A u s s c h l i e ß u n g s -\v

p  ** p c ii i i i .  UC.10JJU.U. i t u  t m t i i  n u a a u i u c u  u u g  s *

u n d sind: Ein Gesellschafter hat die satzungsmäßigen 
^  Seilschaften nie besessen oder inzwischen verloren (z. B. 
jet t deuts,cher Staatsangehörigkeit hatte er oder Jiat er
¿U eine fremde, gar feindliche), oder er hat den Beitritt 

UmbH. durch Betrug erschlichen, oder er hat sich als 
ist Pflichtwidrig oder als unehrenhaft erwiesen, oder er 

entmündigt oder sonst minderwertig geworden, oder 
tra e'n leider nicht seltener Fall — er hat sich als un- 
v P , arer Querulant entpuppt. Das einseitige A u s t r i t t s -
Nph ta n .ê'en kann begründet sein, wenn satzungsmäßige 
tjç^enieistungspflichten (z. B. Rübenanbaupflicht, Preis-
¡jj ehränkungen, besonders kartellrechtlicher Art, ferner 
q * flicht des Verkaufs eigener Erzeugnisse nur an die 

die Pflicht des Bezugs aller Waren nur von der 
die= i i ' )  vX’^ s.chaftlich unerträglich geworden sind. Ist
Sc,s ahet' richtig, so kann — und hier scheint das gesamte 
\v_fjutum zu widersprechen — kein Unterschied gemacht 
sch r fn danach, ob die GmbH, eine Nebenleistungsgesell- 
es oder eine schlichte Kapitalgesellschaft ist i). Denn 
^Utn°IutT!t  doch nur darauf an, ob die Mitgliedschaft un- 
Igj ' j l oar  geworden ist, und dies kann auch ohne Neben- 
2ert^f?gsPflichten der Fall sein, z. B. infolge unheilbarer 
kc/u r fn is s e  zwischen den Gesellschaftern, M inderwertig- 
Au„t .er jetzigen Mitgesellschafter, Entwertung des vom 
Z. g rittswilligen zur Benutzung eingebrachten Sachwerts, 
hrin e‘nes. Patents, in Verbindung damit, daß der Ein- 
^bh^6r ^e' ne Mehrheitsbeschlüsse herbeiführen und die 
sê erufung der ungeeigneten Geschäftsführer nicht durch- 
die ep kann, schließlich ein dringendes Bedürfnis, das in 
fre: Gesellschaft eingelegte Kapital für andere Zwecke 

Zu machen.
Gj '̂h e o r d e n t l i c h e n  R e c h t s  b e h e l f e  des 
ni$Sp P '  und der Satzung können dem genannten Bedürf- 
l,tid l • enen- Aber sehr häufig ist dies nicht der Fall, 
ist ; lle r entsteht das Problem. Die A u s s c h l i e ß u n g  
aychm, GmbHG. nur wegen verzögerter Bareinlage, u. U. 
Mi etet -  Nachschusses (§§21, 28), zugelassen. Im übrigen 
ZüjpL.die E i n z i e h u n g  des Geschäftsanteils des Aus
in i p ‘eßenden als M itte l sich dar (§34). Aber diese muß 
l ' j r e7 Satzung zugelassen sein, und auch dann kann sie 
(\vg„ajIrchdnrigen, wenn der Auszuschließende zustimmt 
^ i  in den hier behandelten Fällen gerade nicht ge- 

oder wenn die statutarischen Einziehungsvoraus- 
ger]un&en den konkreten Ausschließungsgrund rechtferti- 
?UscM' n in der Satzung vorgesehen waren, als der Aus- 
A n^eßende seinen Geschäftsanteil erwarb. Für das 
Se'ts h t t s b  eg e h r e n ist der ordentliche Weg einer- 
besc.~ er A b a n d o n  (§27, nur zur Befreiung von un
ten ; ' rtan.kter Nachschußpflicht, die^als solche höchst sel- 
A b f r  ' m ÖstGmbHG. nicht zugelassen), anderseits die 
clie . e t u n g  des Geschäftsanteils (nicht die Einziehung, 

Recht nur der GmbH., nicht des einzelnen Ge- 
ütnj Gatters ist). Aber die Abtretung gelingt nicht immer, 
ütitf-“ ?  wenigsten dann, wenn die Mitgliedschaft-eine 
9tn ->oa-- ”-m re Fessel bedeutet, das Austrittsbegehren also 
<utaric u sten *sk Außerdem kann die Abtretung an sta- 
OmbHr 611 Abtretungsbeschränkungen (§15 Abs. 5; Öst. 
ber(Pp- §76), z. B. an der Versagung der Genehmigung
term N-, S- F- auch nur eines Mitgesellschafters, schei- 
^ ße r l ' m beacbtlicher Meinung kann die Satzung die Ver- 
• ^ ^ ^ Gikeit der Geschäftsanteile überhaupt ausschließen2).

Yrrn G r o ß m a n n - D o e r t h  (Gutachten über die „Re- 
hechÜ GmbHG.“ , erstattet dem 5. Deutschen Juristentag in der 

^'■hmen ° Wa*<e' Gutachtenbd. S. 246, 251 ff.) scheint zu-

3J9; Neukamp- Becker ,  GmbHG. §15 Anm. 10; 
die SU Vf ° mb™ - §15 Anm. 1 A. Im österr .  GmbHG., §76, 

■eittrage dieselbe. Von den Auslandsrechten gestattet nur

Die A u f l ö s u n g s k l a g e  (§61; im ÖstGmbHG. nicht 
einmal zugelassen) ist fü r die hier behandelten Fälle- gänz
lich ungeeignet. Ist ein Gesellschafter fü r die Gesellschaft 
untragbar geworden, so wäre es ein Selbstmord und ein 
Unsinn, wenn sie sich seiner nur durch eigene Auflösung 
(Auflösungsbeschluß oder Auflösungsklage) entledigen 
könnte. W ill ein Gesellschafter wegen wichtigen Grundes 
seinerseits austreten, so wäre es ein heute nicht zu dul
dender Mißbrauch, wenn er seinetwegen das Werk der 
übrigen zerstören könnte3). Im übrigen ist die Auf
lösungsklage an zwei Voraussetzungen gebunden: der 
Kläger muß m it mindestens 10<>/o am Stammkapital be
te ilig t sein, und wichtige Gründe fü r die Auflösung müs
sen „in  den Verhältnissen der Gesellschaft“ , nicht des 
Auflösungsklägers vorliegen (§ 61 Abs. 1).

Abhilfe kann nach geschriebenem Rechte nur die S a t 
z u n g  gewähren. Die Vorschrift: „D ie Einziehung von 
Geschäftsanteilen ist aus wichtigen Gründen zulässig“  
würde die Ausschließung eines untragbar gewordenen 
Gesellschafters rechtfertigen4). Aber wenn die Einziehung 
überhaupt nicht oder nicht unter solchen Voraussetzun
gen, die den konkreten Fall decken, vorgesehen ist? Was 
anderseits das Austrittsbegehren angeht, so können die 
— häufigen — Kündigungsklauseln hier helfen. Fleißt es, 
daß jeder Gesellschafter „kündigen“  oder aus „w ichtigem 
Grunde kündigen“  kann, so w ird in Rechtsprechung und 
Schrifttum allgemein angenommen, daß m it der Kündi
gung die Gesellschaft aufgelöst sei. Im Lichte heutiger 
Rechtsanschauung ist zu widersprechen. „Kündigen“  heißt,, 
durch einseitige Erklärung Befreiung des Kündigenden 
vom Vertragsbande herbeiführen. Der Umstand, daß 
das GmbHG. von „Gesellschaft“  spricht, darf nicht dazu 
veranlassen, die Kündigungsgrundsätze der bürgerlich- 
rechtlichen Gesellschaft, als welche die GmbH, im Em
bryonalzustande der Gründung sich darstellte („nasciturus“ : 
RGZ. 105, 229), auf die durch Eintragung entstandene 
juristische Person anzuwenden. Auch hier g ilt das von 
der Auflösungsklage oben Gesagte, daß, wer ein Recht 
hat, sich vom Bande zu befreien, deshalb noch nicht das 
Werk der übrigen zerstören darf. Freilich muß, wenn 
keine Auflösung eintreten soll, das Rechtsschicksal des Ge
schäftsanteils des Kündigenden in der Satzung bestimmt 
sein — und hieran fehlt es häufig5) — oder es muß 
wenigstens bestimmbar sein. Auch hier hat die neueste 
Rechtsentwicklung (s. nachstehend) einzugreifen.

3. D ie  R e c h t s e n t w i c k l u n g ;  L o s l ö s u n g  v o m  
B u c h s t a b e n .  Die Rechtsentwicklung begann mit der 
Frage, ob und wie ein Gesellschafter von untragbar ge
wordenen Nebenleistungspflichten, besonders kartellrecht
licher Art, sich befreien könne. Während das Schrifttum 
mehrfach ein Kündigungsrecht anerkannte, ohne freilich 
über das Schicksal des Geschäftsanteils des Kündigenden 
sich immer auszusprechen 6), lehnte das RG. zunächst jede 
Befreiungsmöglichkeit ab7). Ein Umschwung tra t ein, als 
die KartVO. v. 2. Nov. 1923 (RGBL 1,1067) in § 8 jedem 
Gesellschafter ein Recht zur sofortigen Kündigung seiner 
Kartellpflichten aus wichtigem Grunde gab. In zwei be
rühmten Urteilen des RG., die beide ebendieselbe Kartell- 
GmbH. betrafen (RGZ. 114, 213; 125, 114), wurde aus
gesprochen: Durch die Kündigung der kartellrechtlichen 
Nebenleistungspflichten sei zwar die Mitgliedschaft in der 
GmbH, nicht erloschen. Dieser Zustand sei aber für die 
GmbH, unerträglich, ih r nicht zumutbar. Daraus er
wachse ih r ein Recht, den Gesellschafter gänzlich aus -

die S c h w e i z  ausdrücklich den Ausschluß der Obertragbarkeit; 
doch ist hier Austritt und Ausschließung aus wichtigem Grunde 
besonders vorgesehen.

3) Sc ho l z ,  GmbHG. S. 611.
9 OLG. Karlsruhe: RundschGmbH. 1923, 690; S c h o l z ,  „Aus

schließung und Austritt aus der GmbH.“ , 1942, S. 27.
6) Über Kündigungsklauseln und die vielfach nicht zu billigende 

Rechtsprechung s. Sc h o l z ,  „Ausschließung usw.“  S. 23 ff., 47 ff.
«) So B r o d m a n n  in Ehrenbergs Handb. Bd. IV Teil 2 S. 192; 

Rud.  F i s c h e r  ebenda Bd. III S. 385 u. in Jheringsjahrb. Bd. 63 
S.343, dieser mit dem Bemerken, daß dann, wie im Falle der 
Kaduzierung, der Geschäftsanteil „des Inhabers ledig“  werde.

7) RGZ. 73, 429; 101, 61; 108, 20.
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z u s c h l i e ß e n ,  und zwar durch E i n z i e h u n g  seines 
Geschäftsanteils, a u c h  w e n n  d i e  E i n z i e h u n g  i m 
G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g e  n i c h t  v o r g e s e h e n  sei .  
„Eine andere Möglichkeit, aus der Verwicklung heraus
zukommen, besieht nicht“  (RGZ. 114, 217, 218). Bis zur 
— entgeltlichen — Einziehung bestehe ein Ruhen der M it
gliedschaftsrechte und -pflichten des Kündigenden, im 
zweitgenannten U rteil heißt es weiter: „D er Kündigende 
hat auch einen A n s p r u c h  darauf, daß die Einziehung 
und damit seine Loslösung von der Gesellschaft nicht 
grundlos hinausgeschoben wird. Sollte die Einziehung 
über Gebühr verzögert werden, so muß er das Recht 
haben, durch Anstrengung der A u f i ö s u n g s k l a g e  dem 
auf die Dauer unerträglichen Schwebezustand ein Ende 
zu machen.“  Also als letztes M itte l erscheint hier die Auf
lösungsklage, aber o h n e  an die in § öl Abs. 1 aufgestell
ten Voraussetzungen (oben Z iff. 2) gebunden zu sein!

Diese Loslösung vom Gesetzesbuchstaben, die im Auf
wertungsrecht Triumphe feierte und seitdem in steigen
dem Maße dahin führte, ein Gesetz e n t g e g e n  seinem 
W ortlaut auszulegen, wenn im Einzelfall der W ortlaut zu 
Ungerechtigkeit oder gar zu Unsinn fü h rt8), wurde für 
das GmbH.-Recht fortentwickelt in RGZ. 128, 1 ff., 16: 
Wenn weder Abtretung des Geschäftsanteils erreichbar 
noch die Auflösungsklage (§61) zum Ziele führe, könne 
dem Gesellschafter einer N e b e n l e i s t u n g s - G m b H .  
ein einseitiges K ü n d i g u n g s r e c h t  nicht schlechthin 
versagt werden. Der Gedanke, daß bei allen D a u e r 
l e i s t u n g s v e r h ä l t n i s s e n  fü r den Verpflichteten u. U. 
eine e i n s e i t i g e  L ö s u n g  der Bindung so oder so 
m ö g l i c h  s e i n  m u ß ,  durchziehe das ganze heutige Pri
vatrecht. Er habe in verschiedensten Formen Ausdrück 
gefunden und gelte namentlich im Gesellschaftsrecht, das 
den Grundsätzen von Treu und Glauben in besonderem 
Maße unterworfen sei. Würde dem Gesellschafter die Lö
sung unerträglicher Nebenleistungspflichten „auch dann 
versagt, wenn er sich sonstwie nicht davon frei machen 
kann, so wäre das Ergebnis in der Tat eine e w i g e  
B i n d u n g ,  wie sie als Verpflichtung zu fortlaufenden Lei
stungen oder zu dauernder Unterlassung mit den Grund
gedanken des heutigen Rechts nicht vereinbar wäre“ 9). 
Ebenso wurde in RGZ. 130, 375 =  JW. 1931,1024 ein Recht 
zu fristlosem Austritt aus dem Verein anerkannt, da ein 
leitender Gedanke des bürgerlichen und Handelsrechtes 
der sei, daß ein in die Lebensbetätigung der Beteiligten - 
stark eingreifendes Rechtsverhältnis dann vor Ablauf der 
festgesetzten Zeit gekündigt werden könne, wenn ein 
w i c h t i g e r  G r u n d  das erfordert. Schließlich ist in 
RGZ. 164, 257 (262) =  JW. 1940, 2011 (betraf eine G r '  H. 
o h n e  Nebenleistungspflichten) die Möglichkeit angv u- 
tet, daß auch beim Fehlen entsprechender Satzungsbestim
mungen ein Gesellschafter u. U. dem Rechte nach gegen 
seinen Willen als Gesellschafter ausgeschlossen werden 
könne; freilich war im dortigen Falle vom RG. die halbe 
Maßnahme empfohlen, dem streitsüchtigen Gesellschafter 
(die GmbH, hatte nur zwei Gesellschafter, feindliche Brü
der, m it je 50°/o Beteiligung) die Mitverwaltungsrechte 
der Ausübung nach zu entziehen und auf einen Treu
händer zu übertragen10).

4. L ö s  u n g s  ve r such .  In zwei Schriften habe ich die 
Fragen, ob und wie, auch ohne satzungsmäßige Grund
lage, die Ausschließung eines Gesellschafters und sein ein
seitiges Austrittsbegehren durchzuführen seien, zu lösen 
versucht11). Wer sich vom Gesetzesbuchstaben nicht be
freien kann, wer nicht die außerordentliche Bedeutung der 
sog. Generalklauseln anerkennt, die u n g e s c h r i e b e n  
das Gesetzes- und Vertragsrecht beherrschen, kann zu 
gerechter Entscheidung nicht gelangen. Es ist aber Auf-

8) Überzeugende Beispiele aus dem preuß. Hauszinssteuerrecht 
bei Sc ho l z ,  „Hauszinssteuer und Grundstücksbelastung, ein Bei
trag zur Gesetzesauslegung“ : RVerwBl. 1930, 98 ff.
* 9) Außerhalb des GmbH.-Rechts ebenso: RGZ. 78, 385 (389): 
Dauerbezugsverträge; RGZ. 94, 236: Miet- und Pachtverträge.

10) Gegen diese Halbheit (wer ernennt den Treuhänder?) G r o -  
s c h u f f :  JW. 1940, 2011, Fußnote z. RGUrt.; Sc ho l z :  Rundsch- 
GmbH. 1941, 115 und in der Schrift „Ausschließung und Austritt 
aus der GmbH“ , 1942, S. 30 ff.

u) Scho l z ,  „Der Austritt aus der GmbH.“  (nach einem in 
der Jur. Gesellschaft in Berlin am 14. Nov. 1930 gehaltenen Vor
trag)* Köln, Dr. O. Schmidt, 1931; S c ho l z ,  „Ausschließung und 
Austritt eines Gesellschafters aus der GmbH“ , Köln, Dr. O. Schmidt, 
1942.
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gäbe des Richters, überall Gerechtigkeit zu verwirkbei1 >
wie auch Gesetz und Vertrag lauten mögen. Aus 
T r e u p f l i c h t ,  die ganz besonders Gesellschafter 
überhaupt Gemeinschaften beherrscht12), fo lgt ohne j er 
teres, daß kein Gesellschafter die Mitgesellschafter 
die GmbH. gröblich schädigen, nicht die Mitghedsc 
durch unlautere M itte l erschleichen, nicht sich so 
halten darf, daß er fü r die Mitgesellschafter unira,° n. 
w ird. Andernfalls muß er ausscheiden. Die Voratisse 
gen solcher Z w a n g s a u s s c h l i e ß u n g  sind UIlter ¡ne 
Formel des „ w i c h t i g e n  G r u n d e s “  zu bringen, , 
Formel, m it welcher der vernünftige und nach |  relt _ 
Glauben zu ermittelnde Sinn jedes schriftlichen 
rechts und das m it solcher Auslegung verknüpfte 0 g 
liehe Interesse zur Geltung gebracht w ird, und die •

s. 2, §61 Abs. 1, §66 Abs. 2, 3 GmbHG. Nied _
schon

in §38 Abs. z, g ui /cos. i , § uo zvos. z, j  u iw ji , i s .
schlag gefunden ha t13). Für das eigene A u s t r i r  
b e g e h r e n  g ilt das Gesagte entsprechend. W e“ n h-iften 
fü r die — enger, gebundenen — Personalgesenscll

„w ich tige ., Grund“  zwingend zur Lösung vorn usche 
fü h rt14), so muß dies erst recht fü r eine rein kaptfa|is‘ , 
Beteiligung gelten, wie dies in der Inhaberaktie un 
Kündigungsrecht des Kommanditisten und des stille“  
sellschafters Ausdruck finde t15 *). Dazu kommt, dan _ 
eher als die Gesamthandsgesellschaft die juristische 
son einen Mitgliederwechsel verträgt. Nur ist dara“  <. 
dacht zu nehmen, daß der Vorteil der „Klammerwir =z 
der juristischen Person (Erhaltung des Unternehmens ^ 
Mitgliederwechsels)10) nach Möglichkeit erhalten o _ 
Daher: Aus wichtigem Grunde Ausschließung °de
tr it t ;  dagegen Auflösung nur im äußersten Notfall Daß

Nicht-
schließlich der A u s tr itt bei j e d e r  G m bH., auch der raUS, 
Nebenleistungs-GmbH., m ö g l i c h  ist, erg ib t sich ver. 
daß der Geschäftsanteil im  Vollstreckungswege ste g 5 
ste igert werden kann, ungeachtet der in  § , en l7 18 * * *)-
GmbHG. vorgesehenen Veräußerungsbeschränkurio ^ n n

Soll ein unerträg lich gefesselter Gesellschafter er jjstrek" 
ausscheiden können, wenn er durch Zwangsvo 
kungsmaßnahmen ru in ie rt w ird?  , g j^ js -

D ie D u r c h f ü h r u n g  des Ausschlusses und a(- m[5H .' 
tr it ts  hat nach M öglichkeit in den Formen des 
Rechts zu erfolgen. Zunächst muß versucht vve, ’ziele 
den ordentlichen Rechtsbehelfen (oben Z iff. 2) zu -jjjgeii 
zu gelangen. Dazu gehört auch, daß dem Austritts k l 
eine nach der Satzung erforderliche Abtretungsg ¿gji; 
gung (§ 15 Abs. 5) n icht w illkü rlich  versagt wero - y er. 
die T reup flich t der Gesellschafter erfordert, dan gjnCj 
sagung nur aus „w ich tigem  G runde“  sta tthaft ist /ggungi 
die ordentlichen M itte l erschöpft, so kann die Aussen .^fer 
dadurch erre icht werden, daß die GmbH., n a . en er- 
W ahl, entweder die Abtre tung an sich oder an , u [Jg; 
werbsbereiten D ritten  verlangt (Z w  a n g s a b t runde 
Klage auf Abtre tung aus w ichtigem  Ausschließung 
m it A btre tungsw irkung aus §894 ZPO .; die .l0rnJ,7.mrnen) 
Annahme der Abtre tung, §15 Abs. 3, muß l“ 11̂ 11 n er) des 
oder aber zur Einziehung ( Z w a n g s e i n z i e h u  ,°£ttgen 
Geschäftsanteils schreitet, auch wenn die Voraus ,jes
aus § 34 G m bHG . nicht vorliegen. D er volle .Qfen- 
Geschäftsanteils is t dem Ausgeschlossenen zU „ h t i g t e 
In  gleicher Weise kann der A u s t r i t t  s b e  r e ,, nj eils 
von der Gesellschaft den Ankauf seines Gescn

13) RGZ. 142, 216; 146, 71,395; 158,254; 162, 3M- prüche: 
13) Aus der Fülle sonstiger ausdrücklicher 2 es „  „haft), HO°" 

BGB. §§624,626 (Dienstvertrag), §§ 723, 724 (Gesellsc»8L £ ht an- 
§§ 66 ff. (Angestelltenrecht). Selbst die einzige vo „wich"
erkannte Bindung auf Lebenszeit, die Ehe, beugt sic cciieidungs'  
tigen Grunde“ , der hier in den Eheaufhebungs- un 
gründen kristallisiert is t „  u.-haft),

“ ) BGB. §§723,724 (bürgerlich-rechtliche u° ef  f /ommOes.)- 
§131 Nr. 6; §§133, 140, 142 (OHG.), §161 Abs. 2 (icoi

“ ) HGB. § 161 Abs. 2; § 339. , cpii; H,.r AkadeW'0
ls) Erster Arbeitsbericht des GmbH.-Ausschusses Arbeite"

f. D. R., erstattet von K l a u s i n g ,  1938, S. 19; Z 
bericht, 1940, S. 54ff. . , 7 QnibHG-

«) RGZ. 70, 66; 142, 373 =  JW. 1934, 551; Scho i  ,
S. 203 ff. . . _ e l b e r g 01 ‘

18) Anders die herrsch. Meinung. Nach Senl  8 der Ge"
Q u a s s o w s k i ,  AktG. §61 Anm. 7, darf die “ n Treu
nehmigung zur Abtretung der Namensaktie nicht g 8 sa„t. DaS
Glauben verstoßen. Das ist dasselbe wie 0Ve p f cht auf An- 
ös t e r r .  GmbHG. §77 gibt dem Veräußerer el"  „  allsreichend° 
rufung des Gerichts, wenn die Genehmigung on j n j B e1" 
Gründe versagt worden ist. Ähnlich L i e c h t e n  
g i e n ,  P o l e n ,  J u g o s l a w i e n ,  A r g e n t i n i e n .
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^  dessen Einziehung verlangen, auch hier nach Wahl 
, j j r Gesellschaft. Ist niemand erwerbsbereit, so kann er 
p.e Abtretung nicht erzwingen. Er kann aber nun auf 
k i 'l 'fh u n g  klagen. M it Rücksicht aut die formalistische 

echtsprechung des RG., das Verurteilung zur Fassung 
9s gestimmten Versammlungsbeschlusses nicht zuläßt, 

lieh ci’e Klage gemäß §48 Abs. 2 GmbHG. gegen sämt- 
" e übrigen Gesellschafter auf „schriftliches“  Einver-

®länd
bähig

Jnis m it der Einziehung zu richten sein; das rechts-
p —nge U rteil (§894 ZPO.) ersetzt dann die schriftliche 
r t>rmi9).

Nur wenn auch diese außerordentlichen M ittel ver-
¡j|S?n) bleibt als Äußerstes die A u f l ö s u n g s k l a g e  
n *'|gi auch wenn deren Voraussetzungen in § 61 Abs. 1 

^bH G . nicht gegeben sind20) 21). 
a l~- R e i c h s g e r i c h t s u r t e i l  II 67/41 v. 13. Aug. 1942, 

“ g e d r u c k t  u n t e n  S. 1700 N r. 10. 
b a) Die oben Z iff. 4 entwickelten Rechtsgedanken hat das 
i  : nunmehr, soweit sie sich auf die A u s s c h l i e ß u n g  
i i n r  en (vom Austrittsverlangen handelt das Urteil nicht), 
Vn Grundsätzlichen zu den seinigen gemacht. Ausgehend 
I x  “ etl °ben Z iff. 2 betrachteten Urteilen RGZ. 114, 213; 
hi,,.- 128, 1; 164, 257, auf welche das neue Urteil

"'Send verweist, bemerkt dieses weiter: „D ie Fort- 
W'ckhing der in dieser Rechtsprechung enthaltenen Ge- 

ri . en führt dazu, daß die GmbH, a u c h  o h n e  e i n e
g e h e n d e  S a t z u n g s b e s t i m m u n g  die Mög- 

ke't  haben muß, sich eines Gesellschafters, der aus 
ha ertl in seiner Person liegenden Grunde völlig  untrag- 
tyP- gew°rden ist, zu entledigen.“  Unter billigendem Hin- 
Virn die Scbrif t  von S c h o l z  („Ausschließung usw.“ ) 
ge a fortgefahren: „Es handelt sich dabei um Erwägun- 
a3  • 6 es nahelegen, die Möglichkeit der Ausschließung 
dPr ®'nem wichtigen Grunde auch bei einem Schweigen 

, *atzun
?teh.
hclen

ng grundsätzlich zu bejahen.“  Der §34 GmbHG. 
e nicht entgegen, da es „ohne weiteres im Sinne eines

1'iup ‘ Gesellschaftsvertrages liegend angesehen werden 
|as, > daß die Gesellschaft in Fällen unzumutbarer Be- 
sell I? durch die Fortdauer der Mitgliedschaft eines Ge
hr Sc” affers über M ittel verfügen soll, sich hiergegen 
Qm?chützen . . .  Von diesem Standpunkt aus be trifft §34 
° m' o  - dann, eben nur Fälle, die nicht schon aus die- 

hvj
hjgenden und selbstverständlichen Gesellschaftswillen 
j®01, angesehen werden können.“  ,

rep/, biach dieser Begründung, die ein Ausschließungs- 
aus wichtigem Gninde bejaht, kann kaum bezweifelt 

r e; (Jen> daß derselbe (II.) Senat auch ein A u s t r i t t s -  
Schaf+ aus wichtigem Grunde, d. h. wenn einem Gesell- 
hi» er die Fortdauer seiner Mitgliedschaft nicht mehr 

semutet werden’ kann, bejahen würde. 
daa Bei der D u r c h f ü h r u n g  der Ausschließung denkt 
125 e'*> offenbar in Anlehnung an RGZ. 114, 213;
h*schr ’ an die Einziehung des Geschäftsanteils des Aus- 

nließenden, auch wenn die Satzung die Einziehung

Ste llas RG. ]äßt ¡n ständiger Rechtsprechung Verurteilung zur 
läng. .Sähe in bestimmtem Sinne in der Gesellschafterversamm- 
i'iltfy nicht zu- da dies ein unzulässiger Eingriff in die Willens- 
Hrdp . der Gesellschaft sei, überdies das Urteil nicht hindern 
■nit „ ’ ,m der Versammlung anders zu stimmen. So erstmals und 
'''iedp.v'wacher Begründung RGZ. 112, 273 (279), ohne Gründe 
V°t> tr-« 4 in RGZ. 119, 386; 133,90; 160,262; 165,78. Nichts hier- 
Ahs ./UU auf das schriftliche Abstimmungsverfahren nach 8 48 

so,,QmbHG. zu.
^ n dem Grundsätze, daß derjenige nicht auf Auflösung kla- 

^er\vn ?n- ‘1er selber allein oder hauptsächlich die Schuld an den 
l928 i i " lssen trägt (RG.: LZ. 1932 Sp. 958; RG.: RundschGmbH. 
Nichts a = . HRR- 1927 Nr- 1548; RQZ- 164. 257), ändert sich hier 
bicht ’ da in solchem Fall ein „wichtiger Grund“  zum Austritt 

an pgeben ist.
?e!lsCh nf , der S c h w e i z  und in F r a n k r e i c h  kann jeder Ge
ldern J ■ ’ °hne Rücksicht auf die Größe seiner Beteiligung, aus 
Hhtyei 'clltigen Grunde auf Auflösung klagen (code civ. Art. 1871;

“ . ° blR- ■■ d. Fass. v. 18. Dez. 1936, Art. 820, 822); ab- 
8 U w :acht auch in B u l g a r i e n ,  P o l e n ,  U n g a r n ,  J u g o -  
?Uch ej n > L i e c h t e n s t e i n .  Die S c h w e i z  (Art. 822) kennt 
pd  a :ne Klage aus wichtigem Grund auf Austrittsbewilligung 
'Art. 2f?n\nsschließung. Eine Ausschließungsklage auch in Po l en  
rtC|1 GP„ uUnd U n g a r n  (§ 36), Ausschließungsbeschluß der übri- 
tkSsen SCu f-ter i n. Ju g'o s l a w i e n  (§476). Ein Austrittsrecht 
o. rsti’m . be’ gewissen schwerwiegenden Satzungsänderungen 
'«§455 J5* w°rden ist, in P o r t u g a l  (Art. 41), J u g o s l a w i e n  

• z'6) und I t a l i e n  (cod. civ. Mussolin. Art. 2494, 2437).

nicht vorsieht. Eine Stellungnahme dazu, ob auch Zwangs
abtretung des Geschäftsanteils wahlweise in Betracht 
komme (oben Z iff. 4), erübrigte sieh, da im dortigen Falle 
die GmbH, in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts um
gewandelt war und hier, wie das Urteil m it Recht sagt, 
eine Ausschließung nur die aus §738 BGB. ersichtliche 
Anwachsungswirkung haben kann. Immerhin heißt es dort, 
daß bei der GmbH. „Abtretung des Geschäftsanteils auf 
Verlangen ,der Gesellschaft oder Einziehung des Ge
schäftsanteils in Betracht kommen“ .

d) Das U rteil betont weiter m it Recht, daß ein Aus
sch ließungsgrund , soll er Rechtsfolgen zeitigen, z u r  
Z e i t  d e r  A u s s c h l i e ß u n g  vorhanden sein muß. Zu
treffend war auch die Erwägung, daß, wenn die Gesell
schafter i. J. 1937 den Gesellschaftsvertrag für 10 Jahre 
verlängert und damit keine Bedenken gegen die jüdische 
Eigenschaft des einen Mitgesellschafters hatten, trotzdem 
im August 1938, als dessen Ausschließung beschlossen 
wurde, infolge der inzwischen verschärften Judengesetz
gebung es anders gelegen haben kann. Da aber auf Grund 
des Art. I §1 der 3. VO. z. RBürgerG. v. 17. Juli 1938 der 
in Rede stehende Gewerbebetrieb als „jüdisch“  galt (schon 
wegen der Beteiligung des Juden mit mehr als 25°/o des 
Kapitals), so hätte das RG. schon von sich aus einen 
wichtigen Grund als zur Zeit der Ausschließung vor
handen anerkennen können, statt dieserhalb erneute Stel
lungnahme des Berufungsgerichts zu veranlassen.

Der Satz, daß es auf den Zeitpunkt der Ausschließung 
ankommt, g ilt nicht unterschiedslos. Denn waren — vom 
vorliegenden Falle abgesehen — die Eigenschaften eines 
Gesellschafters, wegen derer die Ausschließung erfolgte, 
den Mitgesellschaftern schon seit Jahren bekannt, ohne 
in ihren schädigenden Wirkungen inzwischen sich ver
stärkt zu haben, so würde das Recht auf Ausschließung 
verw irkt worden sein. Das Institut der V e r w i r k u n g ,  
eine Abspaltung aus dem Treu-und-Glauben-Grundsatz, in 
der Rechtsprechung, zunächst im Aufwertungsrecht, ent
wickelt zu haben war eine Ruhmestat des RG.22).

e) Sehr zu begrüßen ist, daß das Urteil (a. E.) nicht nur 
fü r die Ausschließung aus einem Verein, sondern auch 
aus der bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft die Pflicht zu 
vorhergehendem r e c h t l i c h e n  G e h ö r  anerkennt. Man 
muß sich wundern, daß hier noch Zweifel bestehen. Denn 
daß derjenige, gegen den eine einseitige Maßregel m it 
Rechtsnachteilsfolge ergriffen wird, hierüber zu hören ist, 
ist eine Grundregel des Rechts und der Rechtssicher
h e it23). Im Gesellschaftsrecht kommt die Treupflicht der 
Gesellschafter hinzu. Über das Gehör vor Ausschließung aus 
einer G m b H ,  hat das Urteil sich nicht ausgesprochen, 
da die Ausschließung aus einer bürgerlich-rechtlichen Ge
sellschaft in Frage stand. Die Gewährung rechtlichen Ge
hörs ist aber auch hier selbstverständlich, da die Treu
pflicht der Gesellschafter auch hier g i l t24); für die Aus
schließung ohne statutarische Grundlage ist dies um so 
mehr anzuerkennen, als diese „n u r den letzten und äußer
sten Rechtsbehelf bilden kann, wenn andere gangbare 
Wege zur Beseitigung des Mißstandes nicht vorhanden 
sind“  (so das Urteil).

Nicht erforderlich ist das vorherige Gehör, wenn es von 
vornherein a u s s i c h t s l o s  ist, wie das Urteil a. E. sagt, 
aber aussichtslos nur vom Standpunkte des gerecht ab
wägenden Richters. Anschließend bemerkt hier das Urteil, 
die Anhörung sei in der Tat aussichtslos gewesen; denn 
wenn die jüdische Rassenzugehörigkeit einen wichtigen 
Grund zur Ausschließung bedeutete, so hätte die An
hörung daran nichts ändern können. Das letztere ist rich
tig. Aber der Ausgeschlossene hatte nach Kenntnis vom 
Ausschließungsbeschluß geantwortet, daß er an seiner 
Stelle die Aufnahme des NS.-Bundes deutscher Technik in 
die Gesellschaft verlange. Tatsächlich hat dieser das An
gebot in Erwägung gezogen, wie das Urteil ergibt. Unter 
diesen Umständen wäre d o c h  w o h l  die vorhergehende 
A n h ö r u n g  des Auszuschließenden von B e d e u t u n g  
gewesen. Denn wenn v o r  dem Ausschließungsbeschluß

’ -) Die Verwirkung gilt jetzt im gesamten Privat- und öffent
lichen Recht: RGZ. 118, 378; 134, 262; 155,148; 158,107,235- 159 
105; 167,191; PrOVQ. 92, 240 ; 98, 54; Sc ho l z :  VerwArch 41 
(1936), 404.

23) Ha ns  F r a n k :  DR. 1937, 270.
2J) Siehe Anm. 12.
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das Angebot gemacht worden wäre, hätte die Gesell
schaft, wie das Urteil andeutet, gemäß dem Treueverhält
nis dem Angebot nähertreten müssen, da sie die Wege 
fü r ein freiwilliges Ausscheiden ebnen mußte. Das Urteil 
bewegt sich in einem W i d e r s p r u c h ,  wenn es die 
Anhörung im vorliegenden Falle nicht als erforderlich 
bezeichnet, trotzdem aber jenem Angebot für das 
Ausschließungsrecht Bedeutung zuerkennt. Das Aus
schließungsrecht aus wichtigem Grunde, um das es sich 
hier handelt, das nur nach Erschöpfung aller anderen 
gangbaren Wege statthaft ist (s. oben), setzt die vorher
gehende A n h ö r u n g  n o t w e n d i g  voraus.

f) Ist hiernach dem Urteil zu a—d in vollem Umfange, 
zu e m it einer Einschränkung beizutreten, so habe ich 
noch in einem Punkte Bedenken. Das Urteil sagt: Nach 
der Meinung des RevBekl. (d. i. das Reich, das in die 
Stellung des Ausgeschlossenen eingerückt war; 11. VO. z. 
RBürgerG. v. 25. Nov. 1941) sei fü r die Ausschließung 
lediglich . eine s i t t e n w i d r i g e  B e r e i c h e r u n g s 
a b s i c h t  m a ß g e b e n d  gewesen (die Mitgesellschafter

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

hatten dem Ausgeschlossenen keinen Gegenwert au - 
gezahlt, sondern forderten von ihm noch 117823,35 Ju 'h 
Das U rteil lehnt diesen Einwand ab mit Gründen, a 
die es m. E. gar nicht ankommt. Denn entscheidend is , 
worauf das U rte il m it keinem Worte eingeht, der w ah  
Ausschließungsgrund, nicht ein a n g e b l i c h e r .  W ^r 
Zugehörigkeit zum Judentum nicht der wahre Cmun > 
wurde vielmehr die Judengesetzgebung nur als V o 
w a n d  genommen, um eine Gelegenheit zu haben, dui 
Aufstellung einer falschen Forderung an den Ausgew 
derten sich zu bereichern, so war die Ausschuefiu t» 
sittenwidrig und nichtig. Freilich ist es Sache des A U - 
geschlossenen, gegenüber einem erklärten und an s 
ausreichenden Ausschließungsgrunde den wahren Gru 
zu entschleiern und im Bestreitungsfalle zu beweis • 
Uber die Tatumstände und die Beweismittel hat der * .j 
richter das richterliche Fragerecht auszuüben. Das Ur 
des RG. läßt nicht erkennen, ob in den Vorinstanzen a 
reichende tatsächliche Angaben gemacht waren. Neu 
Vorbringen i r  der Revisionsinstanz war unbeachtlich.

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
aus pflichtwidriger Geschäftsführung bei Personalgesellschaften

Von Professor Dr. iu r.|H a n s  S c h u m a n n ,  Münster (Westf.)

I. E i n l e i t u n g
Bei den rechtsfähigen Vereinen und Kapitalgesell

schaften bietet die Frage der Flaftung aus pflichtw idriger 
Geschäftsführung keine grundsätzlichen Schwierigkeiten; 
weder hinsichtlich der Anspruchsgrundlage, noch der An
spruchsberechtigung, noch auch der Geltendmachung. Die 
Schadensersatzpflicht läßt sich, wo sie nicht besonders 
ausgesprochen ist (z. B. § 84 AktG., § 43 GmbHG., § 34 
GenG.), unschwer aus allgemeineren Vorschriften ent
wickeln. Träger ist in allen Fällen die Gesellschaft als 
eigene Rechtspersönlichkeit. Wer den Anspruch geltend 
machen kann, läßt sich nicht allgemein sagen. Neben den 
sonst berufenen Organen, z. B. den von der Ersatzpflicht 
nicht betroffenen Vorstandsmitgliedern, soweit ihre Zahl 
zur Geschäftsführung und Vertretung ausreicht, oder dern 
Aufsichtsrat (§97 AktG., §52 GmbHG.), hat in jedem 
Falle die Mitgliederversammlung darüber zu entscheiden 
(§32 BGB., §§122, 219 Abs. 3, 227 Abs. 1 Z iff. 4 AktG., 
§ 46 Z iff. 8 GmbHG., §§43, 39 GenG.); ihre Beschlüsse 
sind von den dazu berufenen Organen auszuführen, die 
vom Gesetz im einzelnen verschieden bestimmt sind (vgl. 
Komm, zu §29 BGB., §§97,122 AktG., §46 Z iff. 8 GmbHG., 
§39 GenG.). In keinem Falle können die einzelnen M it
glieder den Schadensersatz verlangen; sie können weder 
auf Leistung an die Gesellschaft klagen noch Ansprüche 
fü r sich selbst erheben, sofern das Gesetz sie ihnen nicht 
ganz ausnahmsweise zubilligt (z. B. § 31 Abs. 6 GmbHG.) 
oder fü r den Einzelnen der Tatbestand einer unerlaubten 
Handlung gegeben ist (vgl. S t a u d i n g e r - R i e z l e r ,  
§26 BGB. Anm. 24; ferner Komm, zu §84 AktG., §43 
GmbHG., § 34 GenG.); im übrigen beschränkt sich ihr 
Einfluß auf das Stimmrecht in den Mitgliederversamm
lungen.

Im Gegensatz zu diesen eingehenden Vorschriften, die 
grundlegende Streitfragen ausschließen, f e h l e n  b e i  d e n  
P e r s o n a l g e s e l l s c h a f t e n B e s t i m m u n g e n ,  welche 
die Haftung der geschäftsführenden Gesellschafter näher 
regeln. Nur der H a f t u n g s m a ß s t a b  ist allgemein da
hin festgelegt, daß die Gesellschafter — also auch die 
geschäftsführenden — einander nicht fü r jedes Verschul
den, sondern nur fü r die Sorgfalt einzustehen haben, die 
sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen (§708 
BGB.). Das Gesetz hat weder vorgeschrieben', unter wel
chen Voraussetzungen im einzelnen die Haftung eintritt, 
noch gesagt, wem etwaige Schadensersatzansprüche zu
stehen, noch schließlich bestimmt, wer berechtigt ist, sie 
geltend zu machen. Besonders der letzte Punkt ist nicht 
eindeutig geklärt und hier vor allem zweifelhaft, ob der 
einzelne Gesellschafter dazu befugt ist — eine Frage, 
deren praktische Bedeutung im Leben einer Gesellschaft 
auf der Hand liegt und die hier in erster Linie behandelt 
werden soll.

II. B e s t e h e n  e i n e r  S c h a d e n s e r s a t z p f l * : h t

Daß p flich tw id rig  handelnde Geschäftsführer er < ^  
p flich tig  sind, is t nicht bestritten. Es is t anerkannt 
das Recht zur Geschäftsführung zugleich die Pflicht 
um faßt (z. B. W ü r d i n g e r ,  „Gesellschaften“ , * Gg
H a u p t ,  „Gesellschaftsrecht“ , 2. Aufl., S. 33); *u l2 t
Offene Handelsgesellschaft ist das besonders g . 
(§114 Abs. 1 HGB.). Wenii das Gesetz die Sclia us 
ersatzpflicht bei schuldhafter Pflichtverletzung men = der
drücklich ausgesprochen hat, so erk lä rt sich das a ;p 
systematischen Stellung der §§705 ff. BGB. Die ,[iell 
Schaft erscheint als Schuldvertrag und w ird  den ein be. 
Schuld Verhältnissen eingereiht, so daß beim .iJ L ü b e r 
sonderer Bestimmungen die allgemeinen V orschrift ]flg
den 1 Schadensersatz aus schuldhafter Vertragsven ^ lVe 
anzuwenden wären, unter denen h ier die sog- P tep,en 
Vertragsverletzung praktisch im Vordergrund ¿e-
w iirde ; die V o rsch rift des §708 BGB. bestätigt aa7 llloS 
stehen der Schadensersatzpflicht insofern, als es ^ n e  
sein würde, einen Flaftungsmaßstab zu bestimme > 
die H a ftung  selbst anzüerkennen. . . mehr

Der heutigen Rechtsauffassung kann es ,'u<G veIiiä lt- 
entsprechen, die Gesellschaft einfach den Schum sjCh
nissen zuzuordnen. Das Gesellschaftsverhältms i v̂.jrd
nicht rein vermögensrechtlich erfassen, son, | L erl ge- 
n ich t m inder von personenrechtlichen Grundlag samen 
tragen, indem die Gesellschafter, um des g er1'  . j. ejn- 
Zweckes w illen  zur Arbeitsgemeinschaft verei s ^r(j eri. 
ander zu gegenseitiger T reuep flich ti verbumd? \  ggens- 
Das hebt ihre Rechtsbeziehungen aus dem nCu-
recht heraus und g ib t ihnen einen stark P e . . die 
r e c h t l i c h e n  I n h a l t .  Diese Tatsache kann ‘ pe'  
H a ftung  aus p flich tw id rig e r Geschäftsführung g s ist 
rühren, sondern sie im  Gegenteil nur bes t arK ^ e /̂ü ti- 
n icht einzusehen, warum  sich schuldhafte “ * icr.n(;n sollte'11 
gen hier vermögensrechtlich geringer auswirK g e<reiiig- 
als bei den Austauschverträgen, bei denen d j^ d e n  
ten zwar auch im  Sinne einer Vertragstreue » . v iel 
sind, bei denen das Treueband aber d ° c11 ,, rn M it 
weniger stark is t als unter den Geseljschar Fa"  
Recht hat denn das Gesetz auch1 in einem be30 „ en das 
der Treueverletzung, beim Zuwiderhandeln |  pUSchaft 
W ettbewerbsverbot in der O ffenen Handclsg ( _ g ) 
die Ersatzpfiicht besonders anerkannt ( § U 4  j,utd-

D ie Schadensersatzpfiicht besteht in allen r  vvenn
hafter P flichtverle tzung, besonders aber allen „ ef Ugnisse 
die geschäftsführenden Gesellschafter i h r e , .  ^langen 
überschreiten und sog. „gesellschaftsfremde außer-
vornehmen und z. B. Maßnahmen tre ffen , die g Falle
halb des Gesellschaftszweckes liegen. In . ¿¡e Ge
wendet die Rechtsprechung die Vorschritten afl und
schäftsführung ohne A u ftrag  (§§ 677 tt. d u  ■)
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. 'oeint auch die sonst gegebene Haftungsbeschränkung 
hp § 708 BGB. (vgl. RGZ. 158, 302 ff., insbes. 312; zust. 
(JRKomm. z. HOB. §116 Anm. 28; abw. S t a u d i n -  

^  r ' Q e i l e r ,  „BG B.“  §713 Anm .4; zweifelnd O e r t -  
s0a n n > §713 Anm. 6); im Ergebnis kann man das um 
8^n? ell r  billigen, als die ganze Haftungsmilderung des 
Wr~° BGB. rechtspolitisch nicht unbedenklich ist (vgl. 
t näcJd i nger  S. 79, auch RGZ. 143, 215; über die zweck- 

aiiigere österreichische Lösung vgl. §1191 ABGB.).

1̂1- T r ä g e r  des  S c h a d e n s e r s a t z a n s p r u c h s  
j Obschon das Gesellschaftsvermögen, anders als bei den 
SonlsJ*schen Personen, nicht völlig verselbständigt ist, 
q nhern bei den Personalgesellschaften entsprechend dem 
hu ̂ fnthandgrundsatz den Gesellschaftern in ihrer Ver- 
y.Jjbenheit zusteht, sind auch hier Gesellschaftsvermögen 
p,.a Einzelvermögen der Gesellschafter zu unterscheiden. 
Pjf: unter den Gesellschaftern bestehenden Rechte und 
hö !chten können zu dem einen oder anderen Bereich ge- 
pTen. £hi Gesellschafter kann verpflichtet sein, aus dem 
^ v e r m ö g e n  in das Gesamthandvermögen zu leisten, 

daß der Anspruch als_„Sozialanspruch“  zum Gesell

tem
'OrH “ 1*1 munu ' C. 1 111C/g C.11 in OC-All 1—< 1111.V.1 V C. 1 111 KJ  ̂Cll X-U

v dern haben, so daß sich Einzelanspruch und „Sozial-

rii aftsvermögen gehört. Er kann umgekehrt etwas aus 
Gesamthandvermögen in sein Einzelvermögen 

verK,In haben, so daß sich Einzelanspruch t
Gudlichkeit“  gegenüberstehen. Schließlich kann der 

^ i f  uUs se‘nem Einzelvermögen in das eines jmdern Ge- 
ii„!sdbafters Zu leisten haben, sodaß sich Einzelschuld 

[ diesen Möglichkei- 
- - d i n g e r - G e i l e r ,  „BG B.“ , '  

ha'r beim Fehlen besonderer Vorschriften oder Verein- 
verUt!.Sen zweifelhaft, ob ein Anspruch dem Gesellschafts- 
s0 d'dgen oder einem Einzelvermögen zuzuweisen ist, 
$C|. ' f ' rd maßgebend sein, ob die Leistung dem Gemein- 
Sch£+Szvvec^ °d er den Belangen eines einzelnen Gesell
en  p rs dienen soll, wie das z. B. fü r den Anspruch auf 
Eaii V ew>nnanteil oder den Auseinandersetzungserlös der

ttrf fbizelanspruch entsprechen (vgl. zu <
1S| “ t a u d i n g e r - G e i l e r ,  „BG B.“ , §705 Anm.39ff.).

Win lst- ^  e*n Anspruch um des Gemeinschaftszweckes 
Zti'e+n .begründet, so__wird er dem Gesellschaftsvermögen.. j t w V. m »» « v» w i l l  Val * v*
p flj^d e n  sein; im Zweifel muß man das fü r alle Ver-

i
Gegenteil — wie beim Gewinnanteil und beim Ab-

dei

klar zu ersehen ist. Dabei ist zu be-

I 11 OV.1II ) 1111 IwiWULl 111U.1J lhdn Uao IUI dil\_ V
6«ungen unter den Gesellschaftern annehmen, die aus 

4a„n Gescüschaftsverhältnis begründet sind, ^sofern nicht
Wic, pegenteil ' ' ' ~  ' ' ' ' ' ' * ’
rück • ng?eriös -  -- - - -  ________
der A*c^bgen, daß ein den Gemeinschaftsbelangen dienen- 
esSe .Hsprufch mittelbar auch fü r den Einzelnen von Iuter- 
des 1SE da dieser am Gesellschaftsvermögen teilhat und 
6aß n. Bestand den eigenen Vermögensstand beeinflußt. 
®itipf Sh auf diese Weise Rechtsbeziehungen ergeben, die 
Zim, sGts in den Gemeinschaftsbereich und andererseits 
Q f e’ch in  den Bereich des Einzelnen fallen, hat schon
<h>r6 r ^e i n_seiner Genossenschaftstheorie erkannt (S. 530;

i
nuI  »a*s M itträger einer seiner Individualsphäre

tre¿' E>t. Privatr. I, 676; Arch. bürg. R. 19, 128); zu- 
JftiZefG zeigt er aber, daß bei derartigen Ansprüchen der

gepikten Gesamtbefugnis in Bei acht kommt“ . Die Zu- 
Ver^ r.'Skeit auch derartiger Ansprüche zum Gesamthand- 
\ver| °Sen w ird durch diese Erkenntnisse nicht berührt, 
Ungj? sie auch fü r die Frage ihrer Geltendmachung nicht 
S. 5-Jeblieh sind (vgl. dazu „Genossenschaftstheorie“ , 

Q  Anm. 1 und 533).
*\venM. diese Gedanken zugrunde, so kann nicht
verie| “ af t  sein, daß Schadensersatzansprüche aus Pflicht- 
tialat:ZUnj?en geschäftsführender Gesellschafter als „So- 
die a,sprüche“  zum Gesellschaftsvermögen gehören. Wie 
Sehat|ermögensbeiträge nicht zugunsten einzelner Gesell- 
Schaf}61' R e is te t werden, sondern die fü r den Gemein- 
soilenSzweck notwendige Vermögensgrundlage schaffen 
0eSc,>. s°  sind die Schadensersatzansprüche gegen die 
\°'icn n s^ b re r im entsprechenden Sinne begründet: sie 

n ^ urcb ihre Pflichtverletzungen beeinträchtigten 
seii^Scnsstand ausgleichen und deni geschmälerten Ge- 
|cihe aftsvermögen tatsächlich wieder den Umfang ver
faß ' oen es ohne ihre Pflichtverletzungen gehabt hätte. 
»Soy !e Schadensersatzansprüche ebenso wie die Beiträge 
?kge] .!anspriiche“  sind und dem Gesellschaftsvermögen 
Rpügt r?n> n'1T>mt man ziemlich übereinstimmend an, be- 
11 nhej- s'cb dabei allerdings mit meist kurzen und nicht 
fchafj .begründeten Hinweisen ( ü i e r k e ,  „Genossen- 
1 S. anmeofie“ , S. 537; W i i r d i n g e r ,  „Gesellschaften“ , 

i W i e l a n d ,  „Handelsrecht“ , 1 S .641; S t a n d i n -

g e r - G e i l e r ,  BGB. § 705 Anm. 43; P a l a n d t ,  § 705, 
7 a; RGRKomm. z. HGB. § 116 Anm. 20; S c h l e g e l b e r 
g e r ,  HOB. §114 Anm. 3).

Fraglich ist, wer den Schadensersatz aus pflichtw idriger 
Geschäftsführung geltend machen kann. H ier bestehen 
wesentliche Meinungsverschiedenheiten. Sie beschränken 
sich nicht auf diesen Anspruch, sondern betreffen die So
zialansprüche überhaupt. Als berechtigt kommen in Frage 
die Gesamtheit der Gesellschafter m it Ausschluß des Er
satzpflichtigen, die geschäftsführenden Gesellschafter 
ebenfalls ohne den Betroffenen und jeder einzelne Ge
sellschafter fü r sich1 allein in der Weise, daß er die Lei
stung nicht an sich selbst, sondern nur an die Gesell
schaft verlangen kann.

IV. G e l t e n d m a c h u n g  
d u r c h  d i e  G e s e l l s c h a f t e r g e s a m t h e i t

Da die Gesamtheit der M itglieder grundsätzlich über 
alle Angelegenheiten beschließen kann, ist sie auch be
fugt, zu entscheiden, ob Sozialansprüche gegen einzelne 
Gesellschafter erhoben werden sollen. Das w ird — wohl 
als selbstverständlich — meist nicht besonders hervor
gehoben, aber auch nirgends bestritten. Der Beschluß 
muß einstimmig gefaßt werden, falls der Gesellschafts
vertrag keine Mehrheitsbeschlüsse vorgesehen hat (§ 709 
BGB.). Das Stimmrecht des Betroffenen ist dabei ausge
schlossen. Es mag dahingestellt bleiben, ob dieser Aus
schluß bei jedem W iderstreit von Belangen des Einzelnen 
und der Gesellschaft oder wenigstens in all den Fällen 
.anzunehmen ist, in denen das bei den Vereinen und Ka
pitalgesellschaften vorgeschrieben ist (vgl. § 34 BGB., 
§ 113 Abs. 5 AktG., § 47 Abs. 4 GmbHG., § 43 Abs. 3 GenG.; 
gegen eine Anwendung schlechthin z. B. H u e c k ,  „Bei
träge zum Wirtschaftsrecht“ , S. 710 (Nr. 62 der von 
E r n s t  H e y m a n n  herausg. Arbeiten zum Handels-, 
Gewerbe- und Landwirtschaftsrecht); auch Festschr. für 
Rud.  H ü b n e r  (1935) S. 90; vgl. RGRKomm. z. HGB. 
§119 Anm .6 ; S t a u d i n g e r - G e i l e r ,  BGB. §709 An
merk. 9). Für Beschlüsse, in denen die Schadensersatz
pflicht eines Gesellschafters in Frage steht, muß es jeden
falls gelten. H ier ist zum mindesten §113 Abs. 2 HGB. 
entsprechend anzuwenden, wo der gleiche Gedanke für 
den besonderen Fall einer Schadensersatzpflicht aus dem 
Wettbewerbsverbot in der Offenen Handelsgesellschaft 
ausgesprochen ist.

Haben die Gesellschafter beschlossen, Schadensersatz 
zu verlangen, so haben die vertretungsberechtigten Ge
sellschafter den Beschluß auszuführen, wobei der Betrof
fene wiederum ausgeschlossen ist, wenn er selbst Ver
tretungsmacht hat (§181 BGB.; vgl. S t a u d i n g e r - G e i 
l e r ,  BGB. §714 Anm. 7, §709 Anm. 9; RGRKomm. zum 
HGB. § 126 Anm. 24). Aus ihrer gleichzeitig gegebenen 
Geschäftsführungspflicht sind sie verpflichtet, gegen die 
Ersatzpflichtigen vorzugehen (vgl. für den Sonderfall 
des §113 die Komm, dazu; z. B. RGRKomm. z. HGB. 
§113 Anm. 9). Bei der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts 
ist der Anspruch, wenn die Vertretung nicht besonders 
geregelt ist, von allen nicht betroffenen Gesellschaftern 
gemeinsamlich zu erheben (§§709, 714 BGB.); über den 
Klageantrag vgl. RGRKomm. z. BGB. § 705 Anm. 5. Bei 
der Offenen Handelsgesellschaft w ird der Anspruch unter 
deren Firma erhoben. Fehlen abweichende Bestimmun
gen im Gesellschaftsvertrag, so kann jeder Gesellschafter 
fü r sich allein die Gesellschaft vertreten und den Anspruch, 
wie beschlossen, unter der Gesellschaftsfirma geltend 
machen. Wenn die Vorschriften über die Vertretung auch 
fü r das Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten gegeben 
sind, wendet sie die herrschende Meinung doch mit Recht 
auch an, wenn „Sozialansprüche“  der Gesellschaft gegen
über einzelnen Gesellschaftern in Frage stehen (vgl. schon 
G i e r ke , „Genossenschaftstheorie“ , S.540/41; RGRKomm. 
z. HGB. § 124 Anm. 19 u. 126 Anm. 19; RGZ. 91, 35). Soll 
der einzige vertretungsberechtigte Gesellschafter belangt 
werden, so müssen die übrigen über die Vertretung be
sonders beschließen; im Notfall muß eine gerichtliche 
Bestellung helfen (§57 ZPO.); vgl. S c h l e g e l b e r g e r -  
G e ß l e r ,  HGB. § 124 Anm. 11; §§ 116, 118). Für die 
Kommanditgesellschaft ergeben sich bei den Beschlüssen, 
die von den Kommanditisten mitgefaßt sind, keine Be
sonderheiten; man muß nur berücksichtigen, daß sie von
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der Geschäftsführung und Vertretung ausgeschlossen sind 
(§§164, 170 HOB.).

V. G e l t e n d m a c h u n g
d u r c h  d i e  g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  G e s e l l s c h a f t e r

Die Frage, <ob die geschäftsführenden Gesellschafter 
über Sozialansprüche bestimmen und beschließen können, 
sie geltend zu machen, ist nicht unstreitig geblieben, 
w ird aber von der herrschenden Meinung mit Recht be
jaht. Bei den Erörterungen steht der Anspruch auf die 
Beiträge im Vordergrund. Die Geschäftsführung umfaßt 
alle rechtsgeschäftlichen und tatsächlichen Handlungen, 
welche dazu dienen, den Gesellschaftszweck zu fördern 
und zu verwirklichen; außerhalb steht, was den Aufbau 
und Bestand der Gesellschaft betrifft, wie Änderungen 
des Gesellschaftsvertrages, Entscheidungen über die Auf
lösung oder Fortsetzung der Gesellschaft, über einen 
Wechsel des Mitgliederbestandes, über Änderungen der 
Befugnis zur Geschäftsführung und Vertretung und ähn
liches. Der Geschäftsführung obliegt es, das Gesell
schaftsvermögen zu verwalten. Hierzu gehört es natur
gemäß auch, Forderungen der Gesellschaft einzuziehen, 
was unstreitig ist, soweit es sich um Ansprüche gegen 
D ritte  handelt. Daß auch Sozialansprüche der Gesell
schafter dazu gehören, erkennt die herrschende Meinung 
vor allem fü r die Beiträge an (vgl. W ü r d i n g e r ,  S. 48; 
H a u p t ,  S. 30; S t a u d i n g e r - G e i l e r ,  BGB. §705 
Anm. 41); die abweichende Meinung bei P l a n c k  (Vorb. 
§ 709 BGB.) erklärt sich offenbar aus der nicht haltbaren 
und von der herrschenden Meinung abgelehnten Ansicht, 
der Anspruch auf die Beiträge gehöre nicht zum Gesell
schaftsvermögen (§718, 1 A a ; irt gleichem Sinne K n o k e ,  
„Recht der Gesellschaft“  [1901] S. 34, 56). Es ist kein 
Grund zu sehen, warum man Schadensersatzansprüche 
aus dem Gesellschaftsverhältnis anders als andere Sozial
ansprüche ansehen sollte, und es ergibt sich nichts Be
sonderes, wenn es sich um Ansprüche gegen noch im 
Amt befindliche Geschäftsführer handelt; es müssen nur 
noch nicht ersatzpflichtige Geschäftsführer vorhanden 
sein, welche den Anspruch gegen die Verpflichteten gel
tend machen können. M it Recht w ird denn auch die Er
hebung von Schadensersatzansprüchen gegen Gesellschaf
ter als Gegenstand der Geschäftsführung genannt ( S t a u 
d i n g e r - G e i l e r ,  BGB. §705 Anm. 43; RGRKomm. z. 
HGB. § 124 Anm. 36; RGZ. 123, 23); die abweichende 
Ansicht der Denkschrift zum Entwurf des §113 HGB. 
(vgl. S. 91 Denkschr. von 1897), welche sagt, daß eine 
Handlung der Geschäftsführung nicht in Frage stehe, ist 
m it keinem W ort begründet. Umfaßt somit die Geschäfts
führung das Recht, Schadensersatzansprüche aus pflicht
w idriger Geschäftsführung geltend zu machen, so können 
die geschäftsführenden Gesellschafter darüber entschei
den; der Betroffene ist dabei ausgeschlossen. Die Ge
schäftsführer können, sofern sie zugleich Vertretungs
macht haben, den Anspruch fü r die übrigen Gesellschaf
ter geltend machen. Besonderheiten ergeben sich bei der 
O f f e n e n  H a n d e l s g e s e l l s c h a f t  u n d  K o m m a n 
d i t g e s e l l s c h a f t ,  da die Geschäftsführung hier nur 
die Geschäfte umfaßt, welche der Gewerbebetrieb der 
fraglichen Gesellschaft g e w ö h n l i c h  m it sich bringt; 
bei außergewöhnlichen Geschäften müssen alle, auch die 
nichtgeschäftsführenden Gesellschafter zustimmen (§ 116 
HGB.). Nach der Rechtsprechung des RG. g ilt das auch 
fü r die Kommanditisten, die hiernach zustimmen müssen 
und nicht auf ein bloßes Widerspruchsrecht beschränkt 
sein sollen (RGZ. 158,305; dagegen insbesondere der Aus
schuß der Ak. f. Dt. Recht für das Recht der Personal
geseilschaften: vgl. W ü r d i n g e r ,  „Arbeitsbericht, Recht 
der Personalgesellschaften“ , 1. Teil, „D ie  Kommanditge
sellschaft“  [1939], S. 22ff.). Es fragt sich, ob es außer
gewöhnlich ist, Schadensersatz von pflichtw idrig handeln
den Geschäftsführern zu fordern.

Was zu den außergewöhnlichen Geschäften zu rechnen 
ist, läßt sich nicht allgemein sagen. Zutreffend hat man 
entsprechend Art. 103 Abs. 1 (nicht 109!) ADHGB. Ge
schäfte dazu gezählt, welche dem Zweck der betreffen
den Gesellschaft fremd sind, und ferner solche, die m it 
einer längeren oder besonders gefährlichen Festlegung 
erhehlicher Kapitalbeträge verbunden sind (vgl. W ü r 
d i n g e r ,  „Arbeitsbericht“ , S. 23/24). Die letzte, auf das 
Vermögen bezogene Formulierung dürfte, allgemein ge

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

sehen, zu eng sein, und nicht m it Unrecht ha t„^aS 
— allerdings wieder sehr allgemein — alle Uesc 
einbegriffen, die zwar zum Gesellschaftsbetrieb geh b 
aber „außergewöhnlicher Natur“  sind, indem sie b 
Inhalt und Zweck über den eigentlichen Geschäftsb „ me 
hinausgehen und durch ihre Bedeutung eine ^ usng i i 6 
darstellen (RGZ. 158, 308; vgl. im übrigen Komm, zu 9 ^aS 
HGB.). Es ist schon allgemein gesagt worden, da 
Geltendmachen von Schadensersatzansprüchen £e%e ,J/|<e 
schäftsführende Gesellschafter nicht außerhalb der z. . ^
einer Gesellschaft liegt; nichts anderes w ird sich erg 
wenn man die besonderen Zwecke einer bestimmt6 
Seilschaft berücksichtigt. Auch vermögensrechthc ^ n. 
sehen wird es sich vielfach nicht um ein außerge ^ 
liches Geschäft handeln; hier kommt es auf den u y er. 
des jeweiligen Anspruchs und das Verhältnis zum^ 
mögensumfang der Gesellschaft im ganzen an. 
w ird die Erhebung auch kleinerer Schadensbetrag 
regelmäßig deshalb als außergewöhnlich anzusehe 
weil sie norm 'erweise das persönliche Verhältnis a pajje 
sellschafter nicht unberührt lassen kann. In i ed£̂ l rNvurf 
ist m it dem Verlangen nach Schadensersatz der v ^  
eines zumindest fahrlässigen Verhaltens verbünd > zu 
geeignet ist, das Vertrauen unter den Gesellschat fZU. 
erschüttern und Mißstimmungen unter ihnen hem 
rufen; das w ird  jedenfalls eintreten, wenn der eS 
spruch Genommene seine Schuld nicht anerkennt gei 
notwendig w ird, gerichtlich gegen ihn Vorzügen 
den Ansprüchen aus Verstößen gegen das WettD erl, 
verbot in der Offenen Handelsgesellschaft hat marl rar). 
Gedanken auch ausgesprochen; hier hat man die 
Ziehung aller Gesellschafter zutreffend damit hege|ange, 
daß es sich nicht nur um vermögensrechtliche dUjitn is 
sondern auch um das persönliche Vertrauensve: g).
der Gesellschafter handele (vgl. RGRKomm. § 11J b die 
Allerdings ist im Fall des § 113 HGB. zu wählen, ver. 
Gesellschaft Schadensersatz verlangen oder in ^ ag bei 
botswidrig geschlossene Geschäft eintreten soll, erfor-
Pflichtverletzungen in der Geschäftsführung nicn . je
derlich is t; aber die Notwendigkeit dieser Wan n£C|1t 
fü r sich allein einen Beschluß aller Gesellschat U m r it t ,  
rechtfertigen, da sie gegenüber der Vorfrage erl er. 
ob überhaupt ein Anspruch gegen den Schm0 o ¡nlmg 
hoben werden soll (vgl. hierzu die abweichende ^  708, 
von H u  eck ,  „Beiträge zum Wirtschaftsrecht .’ ^ p rü 
der aber andererseits die Bedeutung von Elsa . fe r
chen fü r das Einvernehmen der Gesellschafter ge prage 
vorhebt [Festschr. f. H ü b n e r ,  S. 84]); daß d ie  ucjjs 
und nicht die Entscheidung über die A rt des a  ‘ ge- 
fü r die Vorschrift des §113 Abs. 2 HGB. maßge ^  ¿es 
wesen ist, ergibt auch die Denkschr. zum tu  auf
Gesetzes (S. 90/91). Wegen des möglichen Em* vVird 
das Vertrauensverhältnis unter den Gesellschat - cj,en
man also der Erhebung von Schadensersatza 11 j ere
gegen die Geschäftsführer in aller Regel eine Q g.
Bedeutung beizumessen haben und sie nicht z ejner 
schäften zählen können, die der Gewerbebe vVenn 
Gesellschaft gewöhnlich mit sich bringt. _ t .. rcj1ten 'stl 
für das Vertrauensverhältnis nichts zu betu ^  fall, 
kann anders entschieden werden; das ist z. o . ^  rich' 
wenn sich der Anspruch gegen einen Gese sciPdergele8* 
tet, welcher die Geschäftsführung inzwischen n

er Gesellschaft ausgeschieden l •hat und aus der Gesellschaft ausgescmeaeu ^ ea oe- 
F o lg t man dem, so können die geschäftstun Kon1' 

sellschafter der O ffenen Handelsgesellschat aj jem ge'" 
manditgesellschaft derartige Ansprüche nicn sämtliche;; 
tend machen, sondern müssen einen BeschlU ||schafter
von der Ersatzpflicht nicht betro ffener u  nicht®
herbeiführen, der, wenn der Gesellschaftsveru ulld
anderes bestimmt, einstimmig gefaßt werd aus-
dem, wenn man von der Rechtsprechung Ajssen. Be' 
geht, auch die Kommanditisten zustimmen einzelnerl 
stehen keine besonderen Gründe, so s, ,„c  o-ebunden, 
Gesellschafter aus ihrer Treuepflicht nera scha'
dem Beschluß zuzustimmen, und machen sic j erj assem 
densersatzpflichtig, wenn sie das schuldnat . durch 
Sie können im Klagewege und unter Unis . n q R-
einstweilige Verfügung dazu gezwungen Q ej l e r ,
Komm. z. BGB. §709 Anm. 2; S t a u d i n g e r  b n 
BGB. § 709 Anm. 9 m it weiteren Angaben), u jyl»
deren Voraussetzungen ist solche Klage en
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Recht w ird angenommen, ein Widerspruch, der Willkür
en sei und offensichtlich gegen die Gesellschaftstreue 
erstoße, brauche nicht beachtet zu werden; in diesem 
alle w ird den übrigen Gesellschaftern das Recht zuge- 
Prochen, fü r sich allein zu beschließen, ohne den Wider- 

,Pruch zu berücksichtigen (vgl. H u e c k ,  Festschr. für 
ü b n e r , S. 83; RGZ. 158, 310; 163, 39; Komm, zu 

§115 HGB., z. B. RGRKomm. §115 Anm. 8). Von diesem 
pandpunkt aus würde es fo lgerichtig sein, bei w illkür- 
ehern Widerspruch aller übrigen Gesellschafter auch 
*nen einzelnen über den Anspruch der Gesellschaft ent- 
cheiden zu lassen. — Die Ausführung des Gesellschafter- 

Schlusses liegt wieder bei den nichtbetroffenen ge- 
chäftsführenden und vertretungsberechtigten Gesellschaf- 

(vgl. RGRKomm. z. HGB. §114 Anm. 2; vgl. oben

Würde ein Gesellschafter ohne den notwendigen Be- 
cnluß der Mitgesellschafter den: Anspruch auf Grund 

j?iner nach außen hin gegebenen Vertretungsmacht (§125 
jQ ß .) unter der Firma der Gesellschaft geltend machen, 
g° könnte ihm hier, beim Streit unter den Gesellschaftern 
e|bst, die im Innenverhältnis fehlende Befugnis entgegen- 

kehalten werden (vgl. RGRKomm. z. HGB. § 126 Anm. 20).

VI. G e l t e n d m a c h u n g  
d u r c h  d e n  E i n z e l g e s e l l s c h a f t e r

Q ^ie  herrschende Meinung bejaht das Recht eines jeden 
esellschafters, die aus dem Gesellschaftsverhältnis be

kundeten Ansprüche gegen einen Mitgesellschafter im 
^genen Namen geltend zu machen; dabei kann er nicht 
j^s tung  an sich selbst, sondern nur an die Gesamtheit 
p  Gesellschafter und in das Gesellschaftsvermögen be

anspruchen (vgl. W ü r d i n g e r ,  S. 48 u. Komm, zu §705 
a _B-). Auch die Rechtsprechung erkennt die Einzelklage 
nI sie läßt sie ohne Bedenken bei der Gesellschaft bür- 

Seh-hen Rechts zu, wenn die Gesellschafter die Ge- 
näfte zusammen führen, entscheidet aber anders, wenn 

t e Geschäftsführung abweichend von § 709 BGB. ge
ig e lt  ist, wie kraft Gesetzes bei der Offenen Handels- 
Lpellschaft und Kommanditgesellschaft (§§114, 161, 164 

B.), oder wenn sich die Gesellschaft im Abwicklun^s-■), oder wenn sich die Gesellschaft im Abwicklungs- 
a and befindet (vgl. RG.: JW. 1935, 3296 mit Hinweis 
gP^die früheren Entscheidungen, sowie RGRKomm. z. 

"  705 Anm. 5, 709 Anm. 4; weitere Entscheidungen

pst;

ßQß'

p't1')-
p ,u r das Klagerecht des einzelnen Gesellschafters auf 

■stung an die Gesellschaft haben sich schon die Motive 
sJu ersten Entwurf des BGB. ausgesprochen (Mot. zu 
(j "*0 S. 398). Dieses Recht ergibt sich ungezwungen von 
sch C*or*: Wenfalls vertretenen Ansicht aus, der Gesell- 
d jpftsvertrag sei ein „obligatorischer“  Vertrag, zu dem 
tr Gesellschafter „fre i zusammentreten und sich ver- 
vjppniäßig gegeneinander, jeder gegen den anderen, so 
tut ihrer sind, verpflichten, bestimmte Leistungen bei- 
¡rJ ragen“ ; „diese Beitragspflicht w ird hiernach nicht der 
g^udw ie  von den einzelnen Gesellschaftern gesondert 
^pachten Gesellschaft, sondern nur den einzelnen Ge
s c h ä fte ™  gegenüber übernommen“ . „Jeder Gesell- 
trapiter t r it t  fü r sich auf, obligiert sich jedem Mitkon- 
L  pcnden und macht sich andererseits jedem Mitkontra- 
sich 6n verbindlich“  (Mot. S. 594). Hierbei beruft man 
rat*. v° r  allem auf die Übereinstimmung m it der Lehre des 
(jP^ch-gemeinen Rechts (z. B. W i n d s c h e i d ,  „Lehrb. 
An Pandektenrechts“ , §406 Anm. 1) und verweist fü r die 
tnj^Prüche der Gesellschafter untereinander auf die rö- 
Spr-be a c t i o  p r o  soc i o .  Dem römischen Recht ent- 
sPät ^ ^ as insofern, als dieses die societas in der Zeit der 
Vei-ifJen Republik und der Kaiserzeit als schuldrechfliches
scur^\ältnis äufgefaßt hat, das nur Ansprüche der Gesell- 
liebg er untereinander entstehen ließ. Es 'ist hervorzu-
der eJJ> daß die actio pro socio während des Bestehens 
als ¿Pse'lschaft nicht zugelassen war und ihre Erhebung 
Qr Kündigung w irkte und daß eine Verurteilung auf 
cjjPnd dieser Klage ehrenmindernde Bedeutung hatte;

bängt m it der Herkunft der societas aus der Erben- 
9aij einschaft zusammen und ist jedenfalls ein Zeichen, 

auch die spätere schuldrechtliche Auffassung die 
QgpUr nicht gehindert hat, den Treuegedanken unter den 
ELPÜschaftarn zu berücksichtigen (für das römische 

nt vgl. J ö r s - K u n k e l ,  „Röm. Privatr.“  [1935] §151;

F r a n z  W i e a c k e r ,  „Societas, Hausgemeinschaft und 
Erwerbsgesellschaft“  [1936]).

Zur Begründung des Einzelanspruchs der Gesellschafter 
hat man neben der actio pro socio noch andere Gesichts
punkte herangezogen. So hat man auf die ähnliche 
Rechtslage beim Vertrage zugunsten D ritter verwiesen 
( W ü r d i n  g e r ,  S. 48). Die Rechtsprechung hat die §§432, 
2039 BGB. entsprechend angewendet (RGZ. 70, 33; 100, 
265; JW. 1935, 3296), wogegen mit Recht Bedenken er
hoben worden sind (vgl. die Angaben in JW. 1935, 3296 
selbst und die Anm. v. H  e i n r. L e h m a n n ;  H a u p t ,  
„Gesellschaftsrecht“ , S. 30). Wie besonders die Recht
sprechung zeigt, hat man sich im ganzen gesehen vor
wiegend auf schuldrechtliche „Konstruktionen“  beschränkt 
und sich sehr wenig darum bemüht, die Dinge aus den 
Bedürfnissen und der Interessenlage beim Gesellschafts
verhältnis selbst zu beantworten. Demgegenüber ist es 
besonders verdienstvoll, wenn O t t o  v o n  G i e r k e  schon 
in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Lösung 
aus dem eigentlichen Gesellschaftsrecht gesucht und fest- 
gestellt hat, daß die Vorstellung gegenseitiger Rechte 
und Pflichten der Gesellschafter zwar möglich sei, sich 
aber durch die Annahme einer Verpflichtung gegenüber 
der Geseilschaftergesamtheit ersetzen lasse („Genossen
schaftstheorie“ , S. 530, 532). Unter welchen Einzelvoraus
setzungen ein Gesellschafter in eigenem Namen klagen 
kann, und in welchem Verhältnis dieses Recht zur Gel
tendmachung des Schadensersatzanspruchs durch die Ge- 
sellschaftergesamtheit oder die Geschäftsführung steht, 
muß sich aus dem Ordnungsbedürfnis der Gesellschaft 
selbst und einer gerechten Abwägung der in ihr um
schlossenen Gemeinschafts- und Einzelbelange ergeben 
und soll sogleich unter V II und V III erörtert werden. 
Soweit der Einzelne berechtigt ist, gründet sich sein 
Recht nicht auf irgendwelche Normen des Schuldrechts, 
sondern auf das Gesellschaftsverhältnis selbst, wobei für 
die Verpflichtung des Einzelnen unter Umständen noch 
besondere Tatbestandsmerkmale hinzutreten müssen (Son
derversprechen, Verschulden beim Schadensersatz usw.). 
Es ist anzuerkennen, daß sich hier ähnliche Rechtslagen 
ergeben wie beim Vertrage zugunsten D ritter, ist aber 
deswegen nicht notwendig, die §§328 ff. BGB. heranzu
ziehen, um das Recht der Geseilschaftergesamtheit oder 
die Zulässigkeit von Einzelklagen der Gesellschafter zu 
erklären.

V II. V e r h ä l t n i s  d e r  G e l t e n d m a c h u n g  d u r c h  
den  E i n z e l g e s e l l s c h a f t e r  zu d e r j e n i g e n  dur ch  
d i e  G e s e l l s c h a f t e r g e s a m t h e i t  u n d  d i e  G e 
s c h ä f t s f ü h r u n g  i n  R e c h t s l e h r e  u n d  R e c h t 

s p r e c h u n g
Die R e c h t s l e h r e  begnügt sich vielfach damit, fest

zustellen, daß der Einzelne die Sozialansprüche neben den 
geschäftsführenden Gesellschaftern geltend machen kann, 
ohne näher zu erörtern, in welchem Verhältnis beide 
Möglichkeiten zueinander stehen (z. B. RGRKomm. zum 
BGB. § 705 Anm. 5; S c h l e g e l b e r g e r - G e ß i e r ,  HGB. 
§114 Anm.20; R i t t e r ,  HGB. §109 Anm.3). Auch wo 
die Frage berührt w ird, behandelt man sie meist nicht 
eingehender. Zu einheitlichen Grundgedanken ist man 
nicht gelangt. Immerhin hat man das Problem gesehen 
und die Mißhelligkeiten erkannt, welche sich ergeben 
können, wenn man die Entscheidung über die Sozialan
sprüche sowohl der Geschäftsführung als auch den ein
zelnen Gesellschaftern überläßt, und hat sich dahin be
kannt, daß die „Souveränität“  der Geschäftsführung 
durch Einzelklagen nicht beeinträchtigt werden dürfe. So 
hat man es dem Einzelnen — bei grundsätzlicher Aner
kennung seines Rechts, die Sozialansprüche zu erheben — 
doch versagt, über Inhalt und A rt ihrer Geltendmachung 
zu bestimmen und irgendwie zuungunsten der Gesell
schaft zu verfügen, wie z. B. durch Stundung oder Ver
zicht; man verneint sein Recht, Gestaltungs- und Wahl
rechte auszuüben und Verfügungen zu treffen, soweit die 
zuständigen Gesellschaftsorgane im Rahmen ihrer Befug
nisse schon verfügt haben (vgl. W ü r d i n g e r ,  S. 49; 
W i e l a n d ,  „Handelsr.“ , I, 547; S t a u d i n g e r - G e i -  
l e r ,  Komm. z. BGB. §705 Anm. 45; RGRKomm. z. HGB. 
§124 Anm. 36). Andere haben den Vorrang der Ge
schäftsführung noch entschiedener ausgesprochen. Sp
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halten E n n e c c e r u s - L e h m a n n  bei bestehender Ge
schäftsführung das Recht des Einzelnen fü r ausgeschlos
sen, die Beiträge einzuziehen („Recht der Schuldverh.“  
§175 Anm. 10); auch H a u p t  hat sich in 2. Aufl. hierzu 
entschieden, um ein Hineinregieren in die Geschäftsfüh
rung unmöglich zu machen („Gesellschr.“ , S. 30/31); was 
hier besonders fü r das Einziehen der Beiträge gesagt ist, 
muß allgemeiner fü r die Sozialansprüche überhaupt gel
ten (vgl. Jul .  v. G i e r k e ,  „Handelsr.“ , II  [1941] S.48).

Die R e c h t s p r e c h u n g  zeigt ebenfalls kein einheit
liches Bild. Wie schon erwähnt, hat sie die Geltend
machung durch den Einzelgesellschafter fü r die bürger
lich-rechtliche Gesellschaft anerkannt, soweit die Geschäfts
führung nicht abweichend von § 709 BGB. geregelt ist. 
Das Urteil in RGZ. 70, 33 g ibt der Einzelklage gegen 
einen Dritten statt, indem es die §§ 432, 239 BGB. ent
sprechend an wendet; RGZ. 76, 276 entscheidet fü r den 
Anspruch auf die Beiträge, also fü r einen Sozialanspruch 
nicht anders. RGZ. 109, 56 ff. b illig t eine Einzelklage auf 
Schadensersatz gegen einen Mitgesellschafter im Wege 
der Leistung an die Gesellschaftskasse, in dem hier ent
scheidenden Punkt allerdings ohne weitere Begründung. 
RGZ. 123, 23 erkennt das Recht eines Einzelgesellschaf
ters an, einen Mitgesellschafter auf Leistung von Scha
densersatz an die Gesellschaft zu verklagen; die Vorstel
lung eines Anspruchs aus gegenseitigem Vertrag wird 
hier besonders deutlich, indem ausgeführt w ird : da die 
im Gesellschaftsvertrag von jedem Gesellschafter über
nommenen Verpflichtungen gegenüber jedem anderen Ge
sellschafter übernommen werden, habe jeder Anspruch 
auf Erfüllung der von den anderen geschuldeten Leistun
gen. ln  JW. 1935, 3296 bekennt sich das RG. ausdrücklich 
zu dieser Rechtsprechung; bei der Begründung spielt hier 
der Gedanke eine Rolle, die Einzelklage müsse den 
Schwierigkeiten Vorbeugen, die sich aus der Zurückhal
tung eines einzelnen von mehreren Gesamthandgläubigern 
ergeben könne. — Ist die Geschäftsführung durch Ge
sellschaftsvertrag oder — wie bei der Offenen Handels
gesellschaft und Kommanditgesellschaft — durch Gesetz 
besonders geregelt, w ird anders entschieden. RGZ. 86, 67 
hat in einem Falle, bei dem allerdings ein Gesellschafts
anspruch gegen Dritte in Frage stand, die Einzelklage 
beim Vorhandensein besonderer Geschäftsführer verneint, 
weil es m it den Zwecken solcher Geschäftsführung unver
einbar sei, daß auch Gesellschafter im eigenen Namen 
klagen können. Auch diese Auffassung ist in JW. 1935, 
3296 gebillig t worden. — Ist insoweit die Stellungnahme 
des RG. klar, so zeigt sich ein Schwanken vor allem 
dann, wenn die Gesellschaft in den Auflösungszustand 
getreten ist. Das Reichsoberhandelsgericht hat in ROHG. 
5, 387 das Klagerecht des Einzelgesellschafters bejaht, 
den Liquidatoren die entsprechende Befugnis aber abge
sprochen; als Grund w ird angeführt, daß letztere nur die 
Gesellschaft, nicht die einzelnen Gesellschafter vertreten, 
die ihre Rechte gegeneinander selbst geltend zu machen 
haben und ihren Streit auch selbst vor dem Richter zum 
Austrag bringen müßten; in ROHG. 25, 161 w ird auf die 
vorbenannte Entscheidung Bezug genommen und wieder
um zu erkennen gegeben, daß die Liquidatoren nicht 
legitim iert seien, sondern nur die Gesellschafter. Im 
Gegensatz hierzu bejaht das RG. in RGZ. 90, 301 die Be
fugnis der Gesellschafter und zugleich diejenige der Liqui
datoren. Das Recht der Liquidatoren w ird damit begrün
det, daß die Einziehung von Forderungen zum Gesell
schaftsvermögen zur Geschäftsführung gehöre und weiter 
festgestellt, daß dadurch aber das Recht der Gesellschaf
ter, die Sozialansprüche geltend zu machen, nicht ausge
schlossen werde; hierbei w ird darauf verwiesen, daß die 
Liquidatoren nur die Gesellschaft, nicht die einzelnen Ge
sellschafter vertreten; es w ird auf das ROHG. Bezug ge
nommen, ohne daß hervorgehoben wird, daß dieses die 
Befugnis der Liquidatoren verneint hat. In RGZ. 91, 34 
wird dieser Standpunkt nochmals zum Ausdruck gebracht, 
und ebenso w ird in JW. 1927, 1090 die gleichzeitige Be
fugnis der einzelnen Gesellschafter und Liquidatoren be
jaht, wobei bezeichnenderweise von „schuldrechtlichen 
Beziehungen der Gesellschafter untereinander die Rede 
ist (S. 1091). Auch in RGZ. 158, 314 wird fü r einen 
Schadensersatzanspruch gegen einen Mitgesellschafter die 
gleiche Lösung gegeben. Im Gegensatz hierzu ist in 
RGZ. 100, 165 die Einzelbefugnis der Gesellschafter zu
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gunsten der Liquidatoren verneint; es handelte sieb m 
diesem Falle um die Einziehung von rückständigen Bei
trägen zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die 
1000 Anteile zerlegt war; hier w ird ausgeführt, daß d* 
Zulassung fü r die Einzelklage der Gesellschafter den 
Gedanken diene, die Leistung des Verpflichteten dem ge
meinsamen Zweck in jedem Falle zuzuführen; m it Eintn 
in  den Liquidationszustand habe sich der Zweck der Ge
sellschaft aber geändert und die Entscheidung darüber, 
ob die Einziehung von Beiträgen fü r den Abwickelung 
zweck erforderlich sei, könne nicht in der Hand einzelne 
Gesellschafter liegen, sondern sei den Liquidatoren v 
behalten; das Eingreifen einzelner Gesellschafter sei n 
geeignet, die Liquidation zu stören. In JW. 1938, -/* 
ist diese Entscheidung nicht ausdrücklich abgelehnt 
den, doch hat das RG. fü r d e n  Fall wieder anders en 
schieden, daß es sich nicht um die Einziehung 'r° n
trägen, sondern um einen Schadensersatzanspruch hanoe >
diese Abweichung ist damit begründet worden, daß 
artige Ansprüc... auf jeden Fall zur Liquidationsmasse 
leisten seien, so daß eine besondere Entscheidung d . , 
die Liquidatoren nicht in Frage stehe. — Im ganzen z A  
sich also eine starke Kasuistik, welche das RG- sf
nu r triif rrro fi ar 1 f 1 T IrllP 7ll ^nur mit großer Mühe auf eine einheitliche Linie zu -  .
gen sucht; die mehr als gewundenen und zum T el! 9 ,:e 
voll zu lesenden Sätze in JW. 1935, 3296 zeigd*

V III. E i g e n e  S t e l l u n g n a h m e
1. A l l g e m e i n e s .  Bei der Entscheidung 

sich — wie schon angedeutet ist — von der schuld •
liehen Auffassung über das Gesellschaftsverhältnis _
machen und im besonderen davon lösen, es als g 
seitigen Vertrag anzusehen, der ohne weiteres AnsP 
des einen gegen den anderen entstehen läßt, wi 
dem Gegeneinanderstehen der Interessen unter de - ^
teiligten entspricht. Anders als beim AustauscTausch- 
stehen sich nicht Leistung und Gegenleistung als 1 jß- 
gegenstände gegenüber, empfängt der eine ̂  nie i 
sich allein, was der andere gibt, sondern geben ejn 
den gemeinsamen Zweck, zu dem sie sich verein ^  
jeder bleibt als Gesamthandberechtigter nicht n. „ j ei]jgt, 
schaftlich, sondern auch rechtlich mit an dem b 
was er selbst leistet. Was der einzelne einbringt, s ejnen 
Gemeinschaftszweck dienen und w ird nicht ^jVßafter 
Einzelnen, sondern an die Gesamtheit der njCht zu 
in das Gesellschaftsvermögen geleistet. Dabei is) utld 
verkennen, daß die Masse der bürgerlich-rechtlic en^. 
handelsrechtlichen Personalgesellschaften nicht au ^ e r 
weichen dem Einzelnen übergeordneten höher ^gek
essen gebildet werden, sondern einem p . " e'.er{olgen 
dienen, welchen ein jeder auch fü r sich allem j eren «ui 
könnte und den er in Gemeinschaft m it den and *jjeser 
besser zu verwirklichen hofft (über die Bedeutu^s^ vor 
Erkenntnis und den Grundsatz „Gemeinnutz g Q3her 
Eigennutz“  vgl. H u e c k, Fest sehr. f. Hübner, 5. allch
ist nicht nur die Gesellschaftergesamtheit, son ¡ert, daß
der Einzelne sehr nachdrücklich daran inter.es j-ß f 
jeder andere das tut, wozu er verpflichtet is • ß der 
sich daher nicht leugnen, daß die Einziehung ¡¡schaft, 
Sozialansprüche nicht nur im Interesse der u  . ^ after 
sondern regelmäßig auch der einzelnen Ge gejaflge 
liegt. Von Ausnahmen abgesehen, werden die niarlgelt, 
gleichgerichtet sein, so daß dem Einzelnen men n w;rd. 
wenn das Gesellschaftsinteresse sachgemäß ver berufe*] 
Das ist fü r die Frage zu berücksichtigen, Qabe*
sein soll, die Sozialansprüche geltend zu se|ischafts'
ist weiter in Betracht zu ziehen, daß das (J,eoründete
Verhältnis eine auf gegenseitigem Vertraue u |/osungel* 
Arbeitsgemeinschaft ermöglichen soll und da diese
vermieden werden müssen, welche gecigu während 
Vertrauensgrundlage zu erschüttern und n KamP*
des Bestehens der Gesellschaft womogucn hat die- 
aller gegen alle zuzulassen; das römische zUtI1 AUS' 
sen. Gedanken, allerdings sehr ra d ika l,^  Auflösung?'

lan mit der ««
unterscheid^

iprecnung entwicKeucu rremaß 8
haben, ob die Gesellschafter die Geschäft Qesetz
BGB. zusammen führen oder ob Vertrag

druck gebracht, daß es die actio pro socio 
grund behandelt hat. Im einzelnen w ird mm 
der Rechtsprechung entwickelten Lehre z
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•jje Qemeinschaftsführung nur einem oder einzelnen von 
nrten zugevviesen haben.
>, \  Allgemein läßt sich fü r a l l e  S o z i a l a n s p r ü c h e  
^nächst folgendes sagen: Da sie stets auch im Inter- 
sse der Oesellschaftergesamtheit begründet sind, ist es 

geboten, daß sie von den Personen geltend gemacht 
^ erden, welche die Geschäfte fü r die Gesellschaft führen, 
da die Geltendmachung des Anspruchs regelmäßig zu 
¡vj1 Pflichten der Geschäftsführung gehört und diese 

illcht normalerweise auch erfü llt werden wird, so sind 
1 die Belange des Einzelnen an der Erhebung der

(in^alansprüche gewabit. Fehlt eine besondere Geschäfts-
ü brung, so würden die Gesellschafter zusammen handeln 

einstimmig beschließen müssen (§709 BGB.), wobei 
p..s ,Stimmrecht der Betroffenen ausgeschlossen wäre. 
 ̂ lei'bei kann das Interesse eines Gesellschafters aller- 

beeinträchtigt werden; es kann leicht sein, daß eine 
bstimmigkeit nicht erzielt w ird, weil einzelne Gesell- 

l ,aite r sich versagen, sei es aus allgemeiner Uniätig- 
. > sei es, weil sie nicht Stellung nehmen wollen oder 

ene,1' sie aus persönlichen Gründen den Betroffenen gar 
l«tgegen den Gesellschaftsinteressen begünstigen wollen. 
s, derartigen Fällen kann allerdings von den Wider- 
\Vpebenden die Zustimmung, unter Umständen im Klage- 
'inu ’ ver'ang* werden, auch könnte bei willkürlichem 
ijgd offensichtlich gegen die Gesellschaftstreue verstoßen- 
y 111 Widerspruch auch ohne sie entschieden werden (vgl.

Ende). Auch würde in der Weigerung fü r die übrigen 
(¡¡b Wichtiger Grund liegen können, gemäß § 723 BGB. 
dg,. Gesellschaft zu kündigen oder gemäß § 123 HOB.

Auflösung zu verlangen. Dies alles kann aber dem 
¡¡o/“ verstandenen Einzelinteresse nicht genügen, im be- 

fideren ist der Weg über den Anspruch auf Zustim- 
zu einem einstimmigen Gesellschafterbeschluß ein 

da Schwerfälliger Umweg. H ier w ird man dem Einzelnen 
ei Recht zubiüigen müssen, die Sozialansprüche im 
?|senen Namen auf Leistung an die Gesellschaft geltend 
hie Aachen. Das Vorgehen eines Gesellschafters gre ift 
iijsr nicht in sonst bestehende Geschäftsführungsbefug- 
tk Se von Einzelgesellschaftern ein, sondern würde nur 
p *u dienen, die schwerfällige Gesamtgeschäftsführung 
optisch  bei der Erhebung besonders wichtiger An- 
W e .  aufzulockern. Die Einzelkiage ist um so weniger 
^I^Ahlich, wenn man m it der Rechtsprechung dem Ein- 

auch das Recht zubilligt, Ansprüche geltend zu 
K.’jben, welche die Gesellschaft gegen dritte Personenh,9t.ri,,.' ~~ Anders liegen die Dinge, wenn die Geschäftsfüh- 

besonders geregelt ist. l i ie r  können, im allgemeinen 
W estens , ¿je Geschäftsführer die Sozialansprüche er- 
A  ohne erst einen Beschluß aller Gesellschafter her- 
scp uhren zu müssen. Es ist eine Stelle da, welche un- 
da?VVer und jederzeit die Ansprüche durchsetzen kann und 
dieUp aiJch verpflichtet ist. W ill ein Einzelgesellschafter 
. E r f ü l l u n g  einer Sozialverpflichtung durch einen M it- 
<\Vp , chafter erreichen, so kann er sich leicht zu diesem 

?n d*e Sescbäftsführenden Gesellschafter wenden. 
HclV1 hier kann es eintreten, daß diese sich aus unsach
liche  9 ründen weigern. In diesem Falle würden sie 
pfli I |w id rig  handeln; sie würden sich Schadensersätz
en,. g_ machen und sich der Gefahr aussetzen, daß 
Rqp? die Geschäftsführung gemäß § 712 BGB., § 117 
hfljP- entzogen w ird ; beides ein starker Druck zur 
îtir. 'tei'füllutig! Man könnte gleichwohl daran denken, 

gpp111 jeden Gesellschafter das Recht zu eigenem Vor- 
hir e5 einzuräumen. H ier würde sich aber ein Zwiespalt 
iw W Schäftsführung ergeben, welcher die Ordnung in- 

®‘b der Gesellschaft beeinträchtigen würde. M it Recht 
<lie a.as RG. fü r die Liquidation ausgesprochen, daß hier 

, etätigung einzelner Gesellschafter geeignet sein 
Qetj , e' das Verfahren zu stören (RGZ. 100, 167). Dieser 

6 nicht anders fü r die im Leben befind-
tra .Gesellschaft zu. Auch bei dieser würde sich ein un- 
heil» ates Hineinregieren des Einzelnen in Angelegen- 
fiikr n ergeben, die in erster Linie Sache der Geschäfts- 
Er]ej ,  sind; was bei der Gesamtgeschäftsführung eine 
9fin R'rung ist, welche dem Gesamtinteresse dient, 
^edani7ler- nur hemmen und verwirren. Der Ordnungs-r UVUUUVU UUU VV 1 VV U 1 Ulli V l V/1 UllUUgo

.e innerhalb der Gesellschaft fordert, die Einzel- 
^ern r\sse zugunsten der Geschäftsführung zu verrin- 

Daß dem Einzelnen damit eine wertvolle Möglich

keit genommen wird, ist nicht zu leugnen. Sein Schutz 
beschränkt sich auf die Schadensersatzpflicht der Ge
schäftsführer, die Ansprüche schuldhaft nicht geltend 
machen, sowie auf die Möglichkeit, die Entziehung der 
Geschäftsführung anzuregen und die Gesellschaft zu kün
digen (§ 723 BGB., §§ 132, 133 HGB.).

3. Es frag t sich, ob das, was fü r die Soziaiansprüche 
allgemein gesagt ist, auch fü r S c h a d e n s e r s a t z a n 
s p r ü c h e  g e g e n  p f l i c h t w i d r i g  h a n d e l n d e  G e 
s c h ä f t s f ü h r e r  gelten kann. H ier liegt die Sache an
ders. Einerseits verbietet sich das unbeschränkte Vor
gehen des Einzelgesellschafters im eigenen Namen auch 
bei bestehender Gesamtgeschäftsführung und anderer
seits muß man ein Recht des Einzelnen in beschränktem 
Maße bejahen, wenn nur einzelne Gesellschafter zur Ge
schäftsführung berufen sind. Anders als bei den meisten 
übrigen Sozialansprüchen ist die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen mit dem Vorwurf einer schuld
haften, zum mindesten fahrlässigen Pflichtverletzung ver
bunden, und es ist bereits hervorgehoben worden, wie 
sehr das die persönliche Vertrauensgrundlage unter den 
Gesellschaftern berühren kann. Diese Besonderheit ver
pflichtet den: Einzelnen, das Gemeinschaftsinteresse stärker 
in den Vordergrund zu' rücken. Er kann nicht — wie 
sonst beim Fehlen besonderer Geschäftsführung — ganz 
selbständig Vorgehen, sondern muß. die Mitgeselischafter 
heranziehen. Die im Geseilschaftsverhältnis begründete 
Treuepflicht verpflichtet ihn, die übrigen von der Ab
sicht, Schadensersatz zu fordern, zum mindesten zu be
nachrichtigen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zu 
einem derart gewichtigen Vorhaben Steilung zu nehmen. 
Widerspricht niemand, so steht nichts dem Recht im 
Wege, den Anspruch in eigenem Namen geltend zu 
machen und Leistung an die Gesellschaft zu verlangen. 
Das gleiche g ilt, wenn Widersprüche erhoben werden, 
die aus dem Gemeinschaftsinteresse sachlich nicht ge
rechtfertigt werden können. Nur dann, wenn Gründe vor
gebracht werden, welche erweisen, daß die Geltend
machung des Anspruchs den Gesellschaftsbelangen wider
sprechen oder die Förderung des Gesellschaftszwecks be
einträchtigen würde, hätte sich der Einzelne zu fügen 
und von eigenem Vorgehen abzusehen. — Sind besondere 
Geschäftsführer vorhanden, so ist nicht anders zu ent
scheiden. Ist der einzige oder sind alle Geschäftsführer 
von der Schadensersatzpflicht betroffen, so würde es 
nicht möglich sein, sich an die Geschäftsführung zu 
wenden, und es müßte, bei Ablehnung der Befugnis fü r 
den einzelnen, ein einstimmiger Beschluß, aller übrigen 
Gesellschafter herbeigeführt werden. Wären von meh
reren Geschäftsführern nur einige ersatzpflichtig, dann 
könnten und müßten allerdings die übrigen den Scha
densersatz fordern; dabei besteht aber die Gefahr, daß 
sie nicht so durchgreifen, wie es erwünscht ist; die Zu
sammenarbeit bei der Geschäftsführung w ird sie einander 
o ft auch persönlich nahe bringen und geneigt machen, 
ein gegenseitiges Verschulden zu verneinen, so daß. es 
zweckmäßig erscheint, Schadensersatzansprüche auch auf 
anderem Wege geltend machen zu können. Für die 
Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft 
kommt hinzu, daß die geschäftsführenden Gesellschafter 
hier auf die gewöhnlichen Geschäfte beschränkt sind und, 
da die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
gegen Gesellschafter regelmäßig nicht dazu gehört (vgl. 
oben V), doch den schwerfälligen Beschluß aller Ge
sellschafter einholen müssen. Um' diese Schwierigkeiten 
zu vermeiden und die verantwortlichen Geschäftsführer 
im Interesse der Gesellschaft leichter belangen zu kön
nen, empfiehlt es sich, dem Einzelgeseilschafter das Recht 
einzuräumen, den Schadensersatz im eigenen Namen auf 
Leistung an die Gesellschaft zu fordern. Auch hier ge
bietet ihm aber die Treuepflicht, sich m it den anderen 
Gesellschaftern zu verständigen und sie von der Absicht 
zu benachrichtigen, den Schadensersatz zu verlangen, um 
ihnen so zu ermöglichen, dazu Stellung zu nehmen. Erst 
diese Einschränkung, des Klagerechts fü r den Einzelnen 
stellt jedenfalls bei der Offenen Handelsgesellschaft und 
Kommanditgesellschaft den notwendigen Einklang imit dem 
Gesetz her; es würde widerspruchsvoll sein, einen jeden 
— auch nichtgeschäftsführenden Gesellschafter schon 
aus seiner Gesellschafterstellung heraus das eigene Vor-
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gehen zu gestatten, den geschäftsführenden Gesellschaf
ter dagegen gemäß §116 Abs. 2 HGB. an einen Gesell
schafterbeschluß zu binden; ebenso wäre es unverständ
lich, warum über den Schadensersatz aus Verletzung des 
Wettbewerbsverbotes alle Gesellschafter entscheiden müß
ten (§113 Abs. 2 HGB.), wenn sie Ansprüche aus Ver
letzung der Geschäftsführerpflichten ohne weiteres im 
eigenen Namen einklagen könnten.

Es ist also festzustellen1: Gleichgültig, ob die Gesell
schafter die Geschäfte gemäß § 709 BGB. zusammen 
führen oder ob besondere geschäftsführende Gesell
schafter vorhanden sind, kann ein jeder Gesellschafter 
im eigenen Namen die Schadensersatzleistung an die Ge
sellschaft verlangen. Er muß jedoch alle übrigen Gesell
schafter, bei der Kommanditgesellschaft auch die Kom
manditisten, vorher davon benachrichtigen. Bei einem 
Widerspruch muß er von seinem Vorhaben Abstand 
nehmen, wenn sich ergibt, daß dieser sachlich aus dem 
Gesellschaftsinieresse begründet ist, weil die Erhebung 
des Ersatzanspruches aus besonderen Gründen die Ge
meinschaftsbelange schädigen würde; das kann z. B. der 
Fall sein, wenn fü r das Gesamtinteresse der Gesellschaft 
der Friede und das Einvernehmen unter den Beteiligten 
von höherem Werte ist, als daß vielleicht vermögensrecht
lich unerhebliche Ersatzansprüche beigetrieben werden.

4. Besondere Schwierigkeiten hat der Rechtsprechung 
der A b w i c k l u n g s z u s t a n d  bereitet. Für ihn kann 
sich nichts wesentlich anderes ergeben, als fü r die Zeit 
der Lebensbetätigung der Gesellschaft. Bei der Abwick
lung durch alle Gesellschafter gemeinschaftlich (§ 730 
Abs. 2 Satz 2 BGB., § 146 HGB.) spricht nichts gegen das 
Recht des einzelnen, Sozialansprüche im eigenen Namen 
zugunsten der Gesellschaft geltend zu machen; das Ver
fahren kann so nur erleichtert werden. Andererseits muß 
das Einzelvorgehen aber auch hier stören und darum aus
geschlossen sein, wenn besondere Liquidatoren vorhan
den sind. Beim Schadensersatzanspruch aus pflichtw idriger 
Geschäftsführung ließe sich anführen, daß es mit dem 
E intritt des Auflösungszustandes weniger darauf an
komme, das Einvernehmen unter den Gesellschaftern zu 
erhalten und daß seine Geltendmachung zu dieser Zeit 
vielleicht kein geradezu außergewöhnliches Geschäft, son
dern ein normaler Bestandteil der Abwicklung sei. Im
merhin bleibt es ein Anspruch besonderer Art, und es 
dürfte dem auch während der Abwicklung fortbestehen- 
den Treuegedanken entsprechen, einen Gesellschafter, der 
im eigenen Namen Ersatz fordern w ill, mit der ja nicht 
beschwerlichen Benachrichtigungspflicht im obigen Sinne 
zu belasten.

IX . Z u s a m m e n f a s s e n d e s  E r g e b n i s
Schadensersatzansprüche gegen pflichtw idrig handelnde 

geschäftsführende Gesellschafter können auf Grund ein
stimmigen Beschlusses aller übrigen Gesellschafter geltend 
gemacht werden, die diesen Beschluß auch gemeinsam 
auszuführen haben, sofern die Vertretungsmacht nicht ab
weichend von den §§714, 709 BGB. geregelt ist; fü r die 
Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft 
w ird der beschlossene Anspruch unter der Firma er
hoben, wozu mangels abweichender Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages jeder persönlich haftende Gesell
schafter befugt ist (§§125, 170 HGB.). Ist die Geschäfts
führung einzelnen Gesellschaftern übertragen, so können 
die Nichtbetroffenen dann allein und ohne M itw irkung 
der nichtgeschäftsführenden Gesellschafter gegen die 
Schuldigen Vorgehen, wenn ihnen auch außergewöhnliche 
Geschäfte übertragen sind o d e r, das Verlangen nach 
Schadensersatz aus besonderen Gründen nicht außerge
wöhnlich ist; bei der Offenen Handelsgesellschaft und 
Kommanditgesellschaft sind geschäftsrührende Gesell
schafter, von diesem Ausnahmefall abgesehen, nur auf 
Grund eines Beschlusses aller Gesellschafter einschließlich 
der Kommanditisten befugt. Ein einzelner Gesellschafter 
kann auf Grund vorhandener Geschäftsführungs- und Ver
tretungsmacht allein fü r die Gesellschaft auftreten — bei 
der Offenen Handelsgesellschaft und Kommanditgesell
schaft unter deren Firma —, wenn er nachweist, daß die 
nichtersatzpflichtigen übrigen Gesellschafter einem von 
ihm beantragten Gesellschafterbeschluß aus W illkür und 
unter offensichtlichem Verstoß gegen die Gesellschafts

treue widersprochen haben. Der einzelne kann f dem 
e i g e n e n  Namen — dann aber auch belastet ^  aUf 
Prozeßkosten Vorschuß aus eigenem Vermögen- ^ er. 
Schadensersatz an die Gesellschaft klagen, mit Qesell- 
dings leichteren Nachweis, daß er die übrige v£)n 
schafter entsprechend benachrichtigt hat,x da ^¡derspr111-*1
ihnen widersprochen hat oder ein erfolgter 
nicht zu beachten ist, weil er nicht sachlich aus 
meinschaftsinteresse gerechtfertigt ist. ' ^

Ein Schadensersatzanspruch des einzelnen Gesel
ters auf Leistung an sich selbst ist nur mogi^ ge- 
ihm gegenüber ein besonderer Verpflichtungs-, . f  £jen 
geben ist, was bei besonderen Vereinbarungen ejner 
Beteiligten1 oder beim Vorliegen des T a t b e s t a q r d i n " 
unerlaubten Handlung der Fail sein kann (vgl- ,. f fe r- 
g e r  S. 50; W i e l a n d  S. 563 Anm. 10; S t a u u i  & yo5 
G e i l e r ,  BGB. §713 Anm. 3; RGRKomm. z - 2 l ) i  
Anm. 5; Sc h l ege I b e rg e  r -G  eß I e r , § *14,, ■ffl Auf' 
fü r einen besr-deren Fall einer Gesellschal 
lösungszustande Vgl. RGZ. 158, 314. aj.

— Die bei einer Einzelfrage fü r das-Gebiet der ^ ¿ nnen, 
gesellschaften gefundene Lösung läßt _ e p ^.„misse des 
was von allgemeiner Bedeutung ist: Die (ind-
Einzelnen gehen am weitesten, wo der Gesarntn g ^ r t  
satz beim Aufbau einer Gesellschaft rein; d “ .jjäfts- 
ist und alle Gesellschafter ohne besondere ,esChränkt 
führer gemeinschaftlich handeln. Der Einfluß und
sich, wo der Gesamthandgedanke nho-eschwacabgesch)
der Gesellschaftergesamtheit eine Geschäftsfuhr ^ rzuneh- 
übersteht, welche die Gemeinschaftsbelange \ oTundsatz 
men hat. Praktisch läßt sich der Gesamthan &wenigen 
unbeschränkt nur bei kleinen Gesellschaften tn um
Gesellschaftern durchführen. Je größer die Z- ]<örper' 
so mehr w ird  man den Aufbau vereinstna V?’ef Ugnisse 
schaftiich gestalten müssen, so daß die Emz den viel' 
in den kleinen Gesellschaften weitergehen a ® b ild e t sin 
köpfigen, die vielfach ganz vereinsmäßig £ .. g^aft i 

----- 1 AntiUl» 7prlecrte Ueseiw ,

sind
in

(vgl. z. B. die in 1000 Anteile zerlegte Ges i en‘ 
RGZ. 100, 165 mit „Satzung“ , „Vorstandsvors ^  ent- 
„Vorstand“  und „Generalversammlung' )- —-<>n-

& * * % ? * * ■
die ¿am aer cjescu=v.-aftei 1 ’u 

mehr werden sich die Belange der Gesellsc

spricht nur der im Gesellschaftsrecht gegebenen ■/* urrI so 
läge. Je geringer die Zahl der GesehschaVe^^ ’un(j der

um so
einzelnen Gesellschafter decken; je größer s etvvas
mehr w ird sich das Gemeinschaftsinteress ^  stärkei>
Eigenes darüber erheben. Das zeigt sich ui Einzel' 
je mehr der Gemeinschaftszweck in höheren, vv>e
nen übergeordneten Aufgaben liegt, die sc nZ lffl
am stärksten bei Partei und Staat hervort > völh£e 
Dienst der Volksgemeinschaft stehen una j e rncm 
Unterordnung des Einzelnen verlangen ,.. 'fnis na(m 
das der Fall ist, um so mehr tr it t  das K <regenübe‘ 
eigenen Gesellschaftsorganen hervor, den „®gen_ D U ' 
die Befugnisse des Einzelnen zurücktreten p jn{]Uß der 
aus erklärt sich deutlich der unterschiechc .^„dgeseß'
Einzelgesellschafter einerseits bei den Gesa g esChnit' 
schäften1, die auf eine geringere Personenz Interesse 
ten sind und im  wesentlichen deren el£ „„fjU ch  au fg f] 
dienen, und andererseits bei den körpers -.ggliederzah 
bauten Verbänden, welche fü r  eine großer . Aufgabe
bestim m t sind und o ft viel w e ite r rel.c, ; , i;eder sich * 
haben und bei denen der E influß der M■ £ jungen e '  
einem Stimmrecht in den M itgliederveream  ergrU„d- 
schöpft, die ihrerseits wiederum  durch a tfinnen; hier is 
satz in ihren Befugnissen beschränkt sein „enrüche, in.sPS 
den M itg liedern  die M öglichkeit, Sozia I ¿esclia'J:’ '  
sondere Schadensersatzansprüche gege machen, vo11 n 
füh rung  in  eigenem Namen geltend z 
versagt. d er Einzel'

Is t nach dem Ergebnis dieser B e t r a c h t u n « ^  durch 
einfluß do rt geringer, wo cheGesellschid s0 entsprg 
besondere Geschäftsführer vertreten ’ tzen des
das also nur den allgemeinen 9.rd oUPh+fwissenschait 
sellschaftsreChts, um die sich die Re truktiven v
ih re r frühe r gar zu begriffs juristischen, mert hat u 
positivistischen Methode nur wenig g berechtig  , 
die tie fe r zu erkennen ih r heute oei ejner  Lehr 
Ablehnung abstrakt-theoretischer „A  g 
eine Aufgabe sein sollte.
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Die Mündelsicherheit der von der Hansestadt Hamburg  
ausgegebenen Schuldverschreibungen

Von Amts- und Landrichter a. D. S p r e n g e l ,
Syndikus der Deutschen Girozentrale —Deutschen Kommunalbank—, Berlin

. Gemäß §1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB. besitzen verbriefte For
mungen gegen das Reich oder einen Bundesstaat (Land), 
^g le ichen  Forderungen, die in das Reichsschuldbuch 
. er in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaates (Landes) 
‘^getragen sind, ohne weiteres die Eigenschaft einer 

/Hndelsicheren Geldanlage. Aber auch verbriefte Forde- 
langen gegen eine inländische kommunale Körperschaft 
Pmmen fü r die Anlegung von Mündelgeld in Betracht; 
■ese Papiere sind jedoch nur dann mündelsicher, falls sie 

,°n der Reichsregierung (früher vom Bundesrat) zur An- 
Jgung von Mündelgeld ausdrücklich fü r geeignet erklärt 
j!0rden sind (§ 1807 Abs. 1 Nr. 4 BGB.). Dies ist durch 
r ’n auch heute noch gültige Bekanntmachung des Bundes- 
‘ats v. 7. Juli 1901 (RGBl. 263; siehe auch die Bekannt
machung des Reichsrats v. 18. Juni 1928 in RGBl. I, 191) 
3 er Aufstellung des allgemeinen Erfordernisses ge
liehen , daß die Forderung entweder seitens des Gläu- 
'gers kündbar sein oder einer regelmäßigen Tilgung 
Jterliegen muß. Kommunalanleihen - sind also nur dann 

I ündelsicher, wenn sie diesen Anforderungen entsprechen.
.der VO. über die Anlegung von Mündelgeld in den 

veJchsgauen der Ostmark und im Reichsgau Sudetenland 
d ^9-Okt. 1940 (RGBl. 1,1456), die eine Angleichung des 
d^htszustandes in der Ostmark und im Sudetenland an 
ras >tn Altreich geltende System des Mündelsicherheits- 
a chts gebracht hat, ist der in § 1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
§ regelte Tatbestand noch dahin erweitert worden, daß 
i  gegen das Reich oder ein Land gerichteten Forde- 
|7ngen die gegen einen Reichsgau gerichteten Forderun- 
jj ? gleichgestellt werden (vgl. W e i t n a u e r ,  „Einheit- 
) . ! ' s Mündelsicherheitsrecht“  in DR. 1941,164). Die VO. 
kn O kt-1940 berücksichtigt also die inzwischen eingetre- 
fil?e staatsrechtliche Entwicklung. Dasselbe ist bei Ein- 
0s* nK des bürgerlichen Rechts in den ein ge gliederten 
VpJSebieten geschehen, indem in §24 der 1. ORpflDurchf- 
L , • v. 25. Sept. 1941 (RGBL 1, 599) bestimmt wurde, daß 
jj Anwendung der §§ 1807, 1808 BG8 . die Reichsgaue 
sfgjj^g-Westpreußen und Wartheland den Ländern gleich-

Vy...
L^ährend nun früher die Mündelsicherheit der vom 
sjpj’ d H a m b u r g  ausgegebenen Schuldverschreibungen 
\ve|, ohne weiteres aus § 1807 Abs. l_N r. 2 BGB. ergab,

y®rfi
iJ'J Hamburg den Charakter eines Bundesstaates (Lan
k i  besaß, ist es im Hinblick auf das. Gesetz über die 
,. assung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg 

Hez. 1937 (RGBl. 1,1327) fraglich, ob noch von einer 
lauf■1S" (Landes-) Anleihe mit der sich hieraus zwangs- 
S|)rr'S ergebenden Rechtsfolge der Mündelsicherheit ge- 
lT‘oid 1Gn werclen kann. Das Gesetz v. 9. Dez. 1937 ver- 

bekanntlich den Ausdruck „Land“  mit Bezug auf
Sollte die im nachstehenden anzustellende Ünter-S U cu^g '

H ^^r’ g zu dem Ergebnis gelangen, daß die Hansestadt 
\vej)ourg nicht mehr den Charakter eines Landes oder 
V 'ls te n s  den eines Reichsgaues besitzt, so könnte das 
der r.°lge haben, daß man die Mündelsicherheit der von 
buh Gandestadt Hamburg ausgegebenen Schuldverschrei- 
darf  e.n nur noch aus § 1807 Abs. 1 Nr. 4 BGB. herleiten 
bin'. Letzterenfalles wäre die Mündelsicherheit der ham- 
k0t̂ chen Anleihen als der Anleihen einer inländischen 
daß mjunalen Körperschaft an die Voraussetzung geknüpft, 
°der • Anleihen von seiten des Gläubigers kündbar sind 
Prüf einer regelmäßigen Tilgung unterliegen. Die zu 
’’kraft*6 Frage dürfte sich nicht bloß auf die nach dem 

Scß i'ureten des Gesetzes v. 9. Dez. 1937 ausgegebenen 
aiiSjJ ^Verschreibungen, sondern ebenso auf alle früher 
defk^gebenen Schuldverschreibungen Beziehen. Denn mit 
H in d e ru n g  des Rechtscharakters des früheren Landes 
kr rg muß sich zwangsläufig auch der Rechtscharak- 

g er von ihm ausgegebenen Anleihen ändern. 
bur 6v° r geprüft w ird, ob die von der Flansestadt Ham- 
deSg ,a\lsgegebenen Schuldverschreibungen noch als Lan- 

ieihen oder nur als Kommunalanleihen mit der sich

letzterenfalls daraus ergebenden Einschränkung fü r die 
Eignung als Mündelanlagewert angesehen werden kön
nen, bedarf es zunächst der Erörterung, ob mit der Über
tragung der Hoheitsrechte der Länder auf das Reich 
überhaupt noch von Landesanleihen im Sinne des § 1807 
Abs. 1 Nr. 2 BGB. gesprochen werden kann. Es dürfte 
wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Schöpfer des 
BGB. bei der Gleichstellung der Bundesstaaten (Länder) 
m it dem Reich in  § 1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB. an souveräne 
Staatsgebilde gedacht haben. Bekanntlich sind nun nach 
Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Neuaufbau des Reiches 
v. 30. Jan. 1934 (RGBl. 1,75) die Hoheitsrechte der Länder 
auf das Reich übergegangen. Damit wurden die Länder 
ihrer Eigenstaatlichkeit entkleidet, ln diesem Zusammen
hänge ist die AAeinung vertreten worden, daß es sich bei 
den gegenwärtigen deutschen Ländern nur noch um staat
liche Verwaltungsbezirke des Reichs mit Rechtsverkehrs
und Vermögensfähigkeit (Stellen der Reichsvermögens
verwaltung) handele, ohne daß diesen aber noch Körper
schafts-, inslaesondere Selbstverwaltungscharakter zukomme 
(so z. B. I p s e n ,  „Neuaufbau des Reichs in Hamburg“ : 
AkadZ. 1938, 83). Neuerdings hat den Verfechtern dieser 
Ansicht das Gesetz über die Vereinheitlichung im Be
hördenaufbau v. 5. Juli 1939 (RGBl. I, 1197), wonach die 
Landesbehörden zugleich zu Behörden des Reichs und die 
Landesbeamten zu' unmittelbaren Reichsbeamten erklärt 
worden sind, einen neuen Impuls gegeben. In dem Urteil 
v. 18. Okt. 1940 (III 148/39) hatte das RG. Gelegenheit, 
sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Der höchste 
Gerichtshof ve rtritt die Auffassung, daß die Länder trotz 
der ihnen mit Art. 2 des Neuaufbaugesetzes v. 30. Jan. 1934 
erfolgten Wegnahme der Hoheitsrechte nicht'als Gebiets
körperschaften beseitigt worden sind, sondern nach wie 
vor als Verwaltungseinheiten fortbestehen. Hierzu ver
weist das RG. auf § 1 der 1. DurchfVO. v. 2. Febr. 1934 
(RGBl. I, 81), wonach die Landesbehörden diejenigen Ho
heitsrechte wahrzunehmen haben, die ihnen zur Ausübung 
im Aufträge und im Namen des Reichs insoweit zurück- 
übertragen sind, als das Reich nicht allgemein oder im 
Einzelfalle von diesen Rechten Gebrauch macht. So sei 
insbesondere die Schulverwaltung nicht vom Reich in 
Anspruch genommen worden. An dem Fortbestehen der 
Länder und ihrer Behördenorganisation habe auch das Ge
setz über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau vom
5. Juli 1939 nichts Grundlegendes geändert, mögen auch 
die Landesbehörden nach § 1 dieses Gesetzes zugleich 
zu Behörden des Reichs und die Landesbeamten nach 
§ 5 Abs. 1 zu unmittelbaren Reichsbeamten geworden sein. 
Denn das genannte Gesetz setze in seinen §§1, 6  und 7 
das Bestehen der Länder und ihrer eigenen Haushalts
führung voraus, auch seien die Besoldungsgesetze der 
Länder aufrechterhaltcn geblieben. So würden die M ittel 
fü r die damit zusammenhängenden Personalausgaben nach 
der ausdrücklichen Bestimmung des § 7 von den Ländern 
bereitgestellt und bildeten einen Teil des Landeshaushalts, 
wenn sie auch „fü r das Reich“  aufgebracht würden. M it 
beachtenswerten Erwägungen stellt das RG. schließlich 
fest, daß die noch im Fluß befindliche Reichsreform nach 
der organisatorischen Seite hin bisher nicht bis zu einer 
Verschmelzung der fiskalischen Verwaltung der Länder 
mit derjenigen des Reichs vorgetrieben worden ist. Diese 
in AkadZ. 1941, 132 veröffentlichte Entscheidung w ird von 
W e b e r  zustimmend besprochen. Aus seinen Darlegungen 
verdienen folgende Sätze hervorgehoben zu werden:

„Allerdings sind die Länder nur noch ,Gebietskörper
schaften in der Reichsmittelinstanz', unter welcher Be
zeichnung der Runderlaß des RMdl. v. 6. März 1941 
(RMBliV. S. 406) sie m it den Reichsgauen sowie mit 
Hamburg und der Saarpfalz zusammenfaßt, und schon 
mit dem Erlaß des Neuaufbaugesetzes v. 30. Jan. 1934 
war vorgezeichnet, daß die weitere Entwicklung zur all
mählichen Umbildung der Länder in Gliederungen un-
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mittelbarer Reichsverwaltung einerseits und in Selbst
verwaltungskörperschaften andererseits führen würde. 
Aber während diese Unterscheidung in der Zwischen
zeit bei den Reichsgauen organisatorisch und funktionell 
bereits voll zur Entfaltung gebracht worden ist, sind in 
den Ländern die beiden Elemente noch völlig und höch
stens ideell unterscheidbar miteinander verbunden . . .

Gerade die Beibehaltung eigener Vermögensträger
schaft und eigener Haushaltsführung der Länder auch 
in den Angelegenheiten der unmittelbaren Staatsverwal
tung bewirkt und bewahrt vorläufig diesen eigenartig 
selbstverwaltungsähnlichen Charakter der staatlichen 
Verwaltung wenigstens in den außerpreußischen Län
dern. Nun kündigt zwar die Regelung des Gesetzes vom 
5. Juli 1939 deutlich an, daß es dabei nicht auf abseh
bare Zeit bleiben1 w ird. Aber vorerst hat das Gesetz aus 
einleuchtenden Gründen praktischer Klugheit die ver
mögensrechtliche Selbständigkeit, die eigene Haushalts
führung und auch die beamtenpolitischen Zuständig
keiten der Länder ausdrücklich unberührt gelassen, sich 
also im wesentlichen, wie schon das Neuaufbaugesetz, 
m it einer ideellen Umschaltung begnügt.“
Man w ird den überzeugenden Ausführungen des RG. 

und den Darlegungen von W e b e r  folgen müssen, zumal 
auch der fü r die Beurteilung dieser Frage zuständige 
Fachminister, der Reichsinnenminister, den Ländern in 
seinem Erlaß v. 6. März 1941 die Eigenschaft von Ge
bietskörperschaften beilegt. Solange aber die Länder noch 
Körperschafts- und Selbstverwaltungscharakter besitzen, 
kann man die von ihnen aufgenommenen Anleihen un
bedenklich als Anleihen eines Landes im Sinne des §1807 
Abs. 1 Nr. 2 BGB. ansehen. Daß die Einbuße der Hoheits
rechte, die die Länder erlitten haben, im Sinne der Mündel
sicherheitsbestimmungen unschädlich ist, nimmt auch der 
Gesetzgeber an; andernfalls wäre es nicht zu verstehen, 
daß in § 2 der VQ. über die Anlegung von Mündelgeld 
in den Reichsgauen der Ostmark und im Reichsgau Su
detenland v. 29. Okt. 1940 die Fassung des § 1807 Abs. 1 
Nr. 2 BGB., lediglich unter Ausdehnung auf die Reichs
gaue, sonst unverändert, übernommen worden ist. Ob 
man bei Zugrundelegung des hier abgelehnten Standpunk
tes die „Länder“ -Anleihen als Anleihen des Reiches an
zusehen hätte, kann dahingestellt bleiben.

Es ist nunmehr zu prüfen, ob die Hansestadt Hamburg 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes v. 9. Dez. 1937 noch 
den Charakter eines Landes im obenbezeichneten Sinne 
hat. Gemäß § 1 a. a. O. bildet die Hansestadt Hamburg 
einen staatlichen Verwaltungsbezirk und eine Selbstver
waltungskörperschaft. Diese ist eine Einheitsgemeinde und 
hat auch die Aufgaben der Gemeindeverbände höherer 
Ordnung. Die Verwaltung der Hansestadt Hamburg glie
dert sich in die staatliche Verwaltung und in die Ge
meindeverwaltung. An der Spitze der Hansestadt Ham
burg steht der Reichsstatthalter. Der Gesetzgeber spricht 
also ausschließlich von der „Hansestadt“  Hamburg und 
nicht mehr vom „Land“  Hamburg, wogegen das Gesetz 
über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen 
v. 26. Jan. 1937 (RGBl. I, 91) noch die Ausdrücke „Land“  
und „Hansestadt“  Hamburg nebeneinander verwandte 
(vgl. z. B. §4). H ält man sich an die Begriffsbestimmung 
in § 1 Abs. 1 des Gesetzes v. 9. Dez. 1937, so w ird  man die 
Frage, ob Hamburg vom 1. April 1938 ab, dem Tag des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes, nicht bloß die Stellung 
einer Stadt hat, der zusätzlich die Aufgaben der Ge
meindeverbände höherer Ordnung, also auch der Länder, 
obliegen (vgl. die ähnliche Rechtslage bei der Reichs
hauptstadt Berlin, die gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
v. 1. Dez. 1936 [RGBl. I, 957] die 'Aufgaben eines preußi
schen Provinzialverbandes hat, ohne etwa Provinzialver
band zu sein; S u t h o f f - G r o ß - L u t h e r ,  „Verfassung 
und Verwaltung der Reichshauptsiadt Berlin“ , 1938, S. 63 
u. 64), sondern gleichzeitig staatsrechtlich auch noch ein 
Land is t, . nur verneinen können. Daß der Gesetzgeber 
die Frage im negativen Sinne beantworten wollte, geht
m. E. auch aus §12 a. a. O. hervor. In  §12 Abs. 1 heißt es, 
daß Träger des gesamten Vermögens und aller Verbind
lichkeiten des b i s h e r i g e n  L a n d e s  und der bisherigen 
Gemeinde Hamburg sowie der bisherigen hamburgischen 
und der auf Hamburg übergegangenen Gemeinden (Ge
meindeverbände) die Hansestadt Hamburg ist. Wenn also 
von dem „bisherigen“  Land die Rede ist und verordnet

[Deutsches Recht, Wocherurusga1̂

wird, daß die Hansestadt Hamburg die Gesarntna 
rin des bisherigen Landes Hamburg ist, so w irscharak- 
ausgesprochen, daß nunmehr Hamburg den Recm g \2
u „ r .  r  ____T ............ x ___i-  j -  Q t-Ste r als Land verloren hat. Auch die Bestimmung -  zvvi- 

h auf dem Gebiete des Finanzausgiei ¿gs 
an  d ie  b t e i f j a m -  

b i s h e r i g e n  L a n d e s  H a m b u r g  die Hansesia,^ noC|,

Abs. 2, wonach 
sehen dem Reich und den Ländern an d ie
11 o u e 1 r ̂   ̂— r ■—- u n va e. o i i u ui kJ er i t i < f t r* U
bürg tr it t, deutet darauf hin, daß’Hamburg j etzt .. uS in 
eine Stadt und kein Land mehr ist. Wie hebt
Pfundtner-Neubert I a 26 S. 11 mit Recht he njc|1t 
hätte es der Aufnahme der erwähnten Bestimm °n l die 
bedurft, falls Hamburg nach wie vor voll und g ^  E. 
Stellung eines Landes haben sollte. Man w ird  da der 
die Hansestadt Hamburg lediglich als eine Gerne - j jerer
zusätzlich die Aufgaben der Gemeindeverbände gcj^|jeßt
Ordnung übertragen sind, anzusehen haben. D 'e ,-e Qe- 
aber nach M e d i c u s  a. a. O. S. 11 nicht aus, daß gand 
meinde Hamburg in vielfacher Beziehung Wie 
behandelt werde: . .,t,

ivaltungsbe^
„W ie die Länder einen staatlichen Vervva j , arnnu<& 

bilden, bildet auch Hamburg einen solchen, r höherer
hat ferner die Aufgaben der Gemeindeverband > j{irei 
Ordnung*; sieht man in den Ländern nachWe,, ¿ftj"
Staatshoheit ebenfalls ,Gemeindeverbände .0l\ . enzuwei‘ 
nung‘ , so berührt sich auch in dieser AufgaD ^  der 
sung die Stellung der Hansestadt Hamburg ijtirg 
Stellung der Länder. Die Rechtsstellung von ^ uf- 
w ird weiterhin dadurch gekennzeichnet, daß p eich£" 
sicht .über die Gemeindeangelegenheiten durch de cjaCjurcli 
minister des Innern selbst geführt wird. Auen ̂ rt, daß 
hat Hamburg eine Rechtsstellung besonderer ‘ sich 
über der Hansestadt nur das Reich steht, ohn Qerneinde 
eine besondere Gebietskörperschaft zwischen 
und Reich einschiebt.“

Gleichwohl ist zunächst daran festzuhalten, da ß rl'® ^ , ist. 
stadt Hamburg seit dem 1. April 1938 kein Lau j-fanse- 

Neben der Eigenschaft als Gemeinde kommt ' j^ngs- 
stadt Hamburg die Stellung eines staatlichen v e ^  0|llie
bezirks zu. Da über Hamburg nur das Reich . j^n  Ge- 
daß sich eine besondere Gebietskörperschaft zw einen 
meinde und Reich einschiebt, kann Hamburg_ ep ent' 
Verwaltungsbezirk des Reiches darstelleii. 111 lo.€Schaff?" 
spricht Hamburg den im Osten des Reiches !|r “ aUCh die 
r.en Reichsgauen, ohne allerdings gleichzeitig ¡jjese Z11
Eigenschaft eines Selbstverwaltungskörpers '  0b die
besitzen. Damit ist bereits die Frage entscnie > gleich' 
Hansestadt Hamburg wenigstens einem ReiCU^ die staa*' 
gestellt werden kann. Gemäß § 3 a. a. O. wu j urch! das 
liehe Verwaltung der Hansestadt Hambuig rvvaifiing 
Reich wahrgenommen. Die in der staatlichen ,g pei 
tätigen Beamten sind unmittelbare Reichsb naCh den
Reichsstatthalter führt die staatliche VerwaItu nj er d?r
fachlichen1 Weisungen der Reichsminister un wejt die
Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern, ^ untere 
Geschäfte der staatlichen Verwaltung n‘c“ t j „ n Info!ge' 
Verwaltungsbehörden wahrgenommen vvero, ¿¡e Frage’ 
dessen verneint I p s e n  a.a.O. S. 83 mit Kec ctaatlicße!j 
ob in der Hansestadt Hamburg ein_ höchst y ervvai'
den Ländern weitgehend noch gleichgesüe, erwaltunßs' 
tungsbezirk des Reichs als solcher zur Selbs 
körperschaft erklärt worden ist: ,erWaF

„Was bisher gelegentlich die Länder als Sei Vef'
tungskörperschaften charakterisieren ließ ¿aS ehe*
mögens- und Rechtsverkehrsfähigkeit aIs solch
malige Land Hamburg an die Einheitsgeme RecmsJ
verloren, während-die staatlichen Autga _ ^  selbs^
verkehr und Vermögensverfügung yom Verwaltui!gs'
wahrgenommen werden. Der staatlicn ^ eige°
bezirk besitzt wieder Rechtspersönlichkeit
Verkehrs- oder Vermögensfähigkeit. e[

Man wird daher der Hansestadt Hamburg n er ejnes 
Eigenschaft als Gemeinde lediglich den Anderersei. 
Reichsverwaltungsbezirks zumessen *<onn, i „ rechtlich e 
ist nicht zu verkennen, daß Hainburg s t„  H amburg da 
Obergangsgebilde zum künftigen Reichsg 26 S. D )' 
stellt (so M e d i c u s  in Pfundtner-Neube p[ambur^

Ist man der Ansicht, daß die H a n s e s ta ^ .^  ei 
weder ein Land noch — jedenfalls nn A g . + so fd &
Reichsgau als Selbstverwaltungskorperscnau
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a.n sich aus dieser Erkenntnis, daß die Mündeisicherheit 
cler von Hamburg ausgegebenen' Schuldverschreibungen 
^Jr Zeit lediglich aus § 1807 Abs. 1 Nr. 4 BGB. bzvv. aus 
?2 Abs. 1 Nr. 4 der VO. v. 29. Okt. 1940 hergeleitet werden 
^ann. Die Mündelsicherheit der Hamburger Anleihen wäre 
a!so vorübergehend bis zur Umwandlung Hamburgs in 
a.lnen Reichsgau nach dem Vorbild' der Ostgaue (vgl. z. B. 
3as Ostmarkgesetz v. 14. April 1939 [RGBl. I, 777] und das 
i^.Oetengaugesetz vom gleichen Tage [RGBl. 1,780]), die 
‘uündelsicherheit von Kommunalanleihen, die unter den be
sonderen Voraussetzungen der Bundesratsbekanntmachung 
V. 7. Juli 1901 steht. Dieses Ergebnis kann nicht befrie
d e n . Abgesehen davon, daß die jetzige staatsrechtliche 
, 0rm, die Hamburg in dem Gesetz v. 9. Dez. 1937 ge
funden hat, nur eine Übergangserscheinung zum künftigen 
fwichsgau Hamburg bildet und daß es schon aus rein 
Praktischen Überlegungen unzweckmäßig wäre, fü r die 
yauer dieser Übergangszeit den Hamburger Anleihen nur 

Charakter von Kommunalanleihen im Sinne des Mündel- 
.'pherheitsrechtes zuzusprechen, ist zu berücksichtigen, daß 
u,e Neugliederung der Hansestadt Hamburg, die durch 

Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsberei- 
■j'gungen v. 26. Jan. 1937 eingeleitet worden ist, eine be
deutende Gebietsvergrößerung im Gefolge hatte. Die nach 
Aui Gesetz zu Hamburg (bisher 1218000 Einwohner)
, 'Uzugetretenen preußischen Gebietsteile haben zu Ham- 
Urg 492000 Einwohner gebracht. Die umgekehrt von 

yatnburg an Preußen abgegebenen Gebietsteile hatten 
,7000 Einwohner, so daß der Einwohnerzuwachs von Ham- 
jArg 458000 Einwohner betrug (vgl. M e d i c u s  a. a. O. 
j,:'). Es wäre ein merkwürdiges Ergebnis, wenn man trotz 
[eser verwaltungsmäßigen und damit auch finanziellen 

y arkung der Hansestadt Hamburg die von ihr aus- 
jfejiebenen Anleihen nur auf die Stufe von Kommunal- 
[ ” leihen stellen wollte, was bei einer wortgetreuen Aus- 
. gUng des Gesetzes auch von den früher ausgegebenen 
I ^leihen gelten müßte, die zunächst den Charakter von 
I^Udesanleihen im Sinne des § 1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB. 
puten. Erwägt man, daß die Hansestadt Hamburg vom 
h ®Setzgeber selbst in vielfacher Beziehung wie ein Land 
handelt w ird, so bestehen m. E. keine Bedenken da- 

^gen, d ie  H a n s e s t a d t  H a m b u r g  a u c h  i n  A n -  
e.h u n g  d e r  M ü n d e l s i c h e r h e i t s b e s t i m m u n g e n

s gen, d ie  H a n s e s t a d t  H a m b u r g  a u c h  i n  A n -  

•ui
y. J■ März 1941 keine Bedenken, Hamburg auf die gleiche

b e h a n d e l n .  Auch der Reichsinnen-
e in  L a n d  o d e r  d o c h  w e n i g s t e n s  w i e  e i n e n  

® i c h s g a u  zu b e h a n d e l n .  Auch der Reichsinnen- 
v ''Oster trägt in seinem bereits mehrfach erwähnten Erlaß 
V. ■ März 1941 keine Bedenken, Hamburg 
Oi^t6 w ‘e Länder und Reichsgaue zu stellen. Übrigens 
Pj f te es bei der formalen Anerkennung der Hansestadt 

atnburg als Reichsgau im Wege eines besonderen ge- 
^ygeberischen Aktes nicht entscheidend darauf ankom- 
;An> daß dieser Reichsgau neben seiner Eigenschaft 
jA Einheitsgemeinde ausdrücklich zur Selbstverwaltungs- 
UrPerschaft als „Gemeindeverband höherer Ordnung“  er-

klärt oder lediglich als Einheitsgemeinde mit den Aufgaben 
eines Gerneindeverbandes höherer Ordnung betraut wird. 
Bezüglich des Reichsgaues Wien ist der letztere Weg be
schritten worden. Laut § 8 Abs. 2 des Ostmarkgesetzes 
ist der Reichsgau Wien als Selbstverwaltungskörperschaft 
eine Einheitsgemeinde und hat zugleich die Aufgaben der 
Gemeindeverbände höherer Ordnung. Gleichwohl besteht 
kein Zweifel darüber, daß die Anleihen Wiens als die An
leihen eines Reichsgaues unter §2 Abs. 1 Nr. 2 der VO. 
v. 29. Okt. 1940 fallen. Man wird daher zu der Feststellung 
gelangen dürfen, daß sich an der rechtlichen Einordnung 
der Hamburger Anleihen unter die mündelsicheren Ver
mögensanlagen, die das BGB. in § 1807 aufzählt, durch 
das Gesetz v. 9. Dez. 1937 nichts geändert hat. Die An
leihen der Hansestadt Hamburg sind nach wie vor An
leihen gemäß §1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB., so daß es auf die 
inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Anleihen, wie bei 
Kommunalanleilien, nicht ankommt.

D e l e g e  f e r e n d a  darf abschließend noch auf folgen
des hingewiesen werden. Die VO. über die Anlegung 
von Mündelgeld in den Reichsgauen der Ostmark und im 
Reichsgau Sudetenland v. 29. Okt. 1940 und die l.O R p fl- 
DurchfVO. v. 25. Sept. 1941 steilen die Anleihen von 
Reichsgauen den Anleihen des Reiches und der Länder 
gleich, obwohl die Reichsgaue nur Gemeindeverbände, 
wenn auch solche höherer Ordnung, sind. Diese Regelung 
mag gerechtfertigt sein, solange es noch Länder g ib t und 
die Reichsgaue einem Vergleich mit den Ländern stand
halten. Sobald die Reichsreform den Zustand erreicht haben 
w ird, daß es nur noch auf der einen Seite das Reich als 
höchsten staatlichen Zusammenschluß und auf der ande
ren Seite Verwaltungsbezirke des Reichs gibt, die gleich
zeitig den Charakter von Gemeinden und Gemeindever
bänden tragen, w ird  man1 zu überlegen haben, ob im 
Rahmen des Mündelsicherheitsrechtes es noch vertretbar 
erscheint, die Anleihen der Gemeindeverbände höherer 
Ordnung den Reichsanleihen gleichzustellen. Nach frühe
rem Verfassungsrecht, als die Länder souveräne Staaten 
waren, war es durchaus angebracht, die Anleihen der Län
der auf die gleiche Stufe wie die des Reichs zu stellen. 
Es wäre nicht recht verständlich gewesen, wenn man z. B. 
den Anleihen des Landes Preußen, das mehr als die Hälfte 
des Gebietsumfanges des Deutschen Reiches besaß, nicht 
die gleiche Behandlung wie den Reichsanleihen hätte 
zuteil werden lassen wollen. Die Rechtslage ändert sich 
jedoch von Grund auf, wenn nach Beseitigung der Län
der das Reich in eine Vielzahl von Reichsgauen zerlegt 
ist, die im Verhältnis zu der erheblichen Gebietserweite
rung des Reichs w irklich nur noch die Bedeutung von 
Provinzen (Gauen) haben. Vom Standpunkt einer Stärkung 
der Reichsidee wäre es durchaus denkbar, künftig auch 
die R e i c h s g a u e als i n l ä n d i s c h e  k o m m u n a l e  
K ö r p e r s c h a f t e n  im Rahmen des Mündelsicherheits
rechtes ebenso wie die Gemeinden und Kreise zu behandeln.

Die Rechtsnatur des Mieteinigungsamts
Von Rechtsanwalt und Notar Dr. R o q u e t t e ,  Königsberg (Pr.)

(Mp FraSe> welche Stellung dem Mieteinigungsamt 
iJLA .) im Rahmen des Behördenaufbaues zuzusprechen 
rj °b es als eine Verwaltungsbehörde oder als ein Ge- 
(.¡ yt anzusehen ist, erscheint auf den ersten Blick als
da, Lrage von rein theoretischem Interesse. Denn da 
gu. Aufgabengebiet des MEA. feststeht, scheint es 
V lchgültig zu sein, ob das MEA. seine Aufgaben als 
Pah'Vallungsbehörde oder als Gericht erfüllt. Diese An- 
¿nrne täuscht jedoch; denn die Beantwortung der 
Pui?p  nach der Rechtsnatur des MEA. hat durchaus 
cl4ß nsche Bedeutung. Dieses zeigt sich allein daran, 
ser p as RG. wiederholt Gelegenheit gehabt hat, zu die- 
i)flr,Trage Stellung zu nehmen. Den Anlaß hierzu bot die
g]e'j Jsfrage, ob ein vor dem MEA. abgeschlossener Ver- 
Mj p j ,  in  welchem ein Grundstückseigentümer seinem 
Liui ,r e!n Vorkaufsrecht an seinem Grundstück ein- 
ents e’ ^er gesetzlichen Form Vorschrift des § 313 BGB. 
(^sprach. Hätte man angenommen, daß das MEA. als 
iahe * anzusehen sei, dann würde diese Frage zu be- 

n sein, da auch sonstige vor Gericht abgeschlossene

Vergleiche nach der Rechtsprechung des RG. die Form
vorschrift des § 313 BGB. ersetzen. Betrachtete man 
jedoch das MEA. als eine Verwaltungsbehörde, so 
mußte die Frage nach der Erfüllung der Form Vorschrift 
verneint werden. Das RG. entschied in seinem Urteil 
v. 16. Nov. 1923: RGZ. 107, 284ff. in letzterem Sinne 
und verblieb bei dieser Auffassung auch in späteren 
Entscheidungen. Seit dieser Entscheidung ist der Streit 
der Meinungen über die Frage der Rechtsnatur des 
MEA. verstummt, ln  allen Erläuterungsbüchern w ird  die 
Stellungnahme des RG. als eine feststehende und un
umstößliche Tatsache erwähnt, ohne daß die Verfasser 
die Rechtsfrage noch einmal selbst untersuchen. Die 
gleiche Einstellung ist auch in der Rechtsprechung zu 
finden. Gegenüber dieser allgemeinen Auffassung von 
Rechtsprechung und Schrifttum bedarf es jedoch einmal 
einer Nachprüfung, ob auch heute noch die Rechts
frage in gleichem Sinne zu entscheiden ist, nicht etwa 
zu "dem Zwecke, um eine Kampfstellung gegen das RG. 
zu beziehen und in dem Streit der Meinungen eine neue



1680 Aufsätze [Deutsches Recht; W ochenausg^f

Meinung aufzustellen, sondern aus dem Grunde, weil die 
Voraussetzungen, von denen seinerzeit das RG. bei 
seiner Entscheidung ausging und ausgehen konnte, sich 
in der Zwischenzeit wesentlich geändert haben.

Der Vergleich, über dessen Wirksamkeit das RG. in 
der oben erwähnten Entscheidung zu befinden hatte, 
war am 25. Sept. 1919 vor einem städtischen MEA. ab
geschlossen worden. Das MEA. war von einer Stadt
gemeinde auf Grund des § 1 der 2. MietSchVO. vom 
23. Sept. 1918/22. Juni 1919 errichtet. Die Aufgaben des 
MEA. wurden also von einer gemeindlichen Dienststelle 
erledigt. M ithin ergab sich schon aus der organisatori
schen Einordnung dieser MEÄ. in den Behördenaufbau der 
Stadtgemeinde die Folgerung, daß auch das MEA. als 
eine Verwaltungsbehörde anzusprechen sei. Von dieser 
Voraussetzung aus war die Entscheidung des RG. durch
aus zutreffend.

Es war auch richtig, daß man von dem Standpunkt 
der damaligen Rechtslage aus dann diesen Rechtssatz 
verallgemeinerte; denn wohl ausnahmslos wurden da
mals, also im Jahre 1919, die Aufgaben der MEÄ. von 
gemeindlichen Dienststellen erledigt. Zwar bestand nach 
§11 der 2. MietSchVO. die Möglichkeit, daß die AG. die 
Aufgaben des MEA. erledigten. Indessen war dieses auf 
den Fall beschränkt, daß die Befugnisse des MEA. im 
Bezirk einer Gemeinde weder einem Einigungsamt noch 
einer anderen Stelle übertragen waren. Diese Voraus
setzungen lagen aber wohl damals nicht oder doch nur 
selten vor.

Diese Rechtslage änderte sich schon m it dem Inkraft
treten des MietSchG. am 1. Okt. 1923. Zwar blieben die 
MEÄ. gemeindliche Dienststellen, indessen wurden sie 
dadurch in die Gerichtsorganisation eingegliedert, daß 
man gegen ihre Entscheidungen einen Rechtsmittelzug 
schuf und die Entscheidung über die Rechtsmittel den 
Gerichten übertrug.

Ein weiterer Schritt zur Eingliederung des MEA. in die 
Organisation der Gerichtsbehörden wurde im Jahre 1932 
getan. Etwa seit dem Jahre 1932 wurden die Aufgaben 
des MEA. in fast allen Ländern den AG. übertragen. 
Die Möglichkeit war hierzu in § 37 MietSchG. vor
gesehen. Danach konnten die obersten Landesbehörden 
die Aufgaben des MEA. einem Gericht übertragen, und 
diese Übertragung wurde durch die Neufassung des §37 
in der VO. v. 27. März 1932 (RGBl. I, 166) dann zur 
Regel erhoben, wenn der Umfang der Geschäfte des 
MEA. die Einrichtung oder Aufrechterhaltung einer be
sonderen Behörde nicht rechtfertigte. Heute g ilt in allen 
Ländern mit Ausnahme von Mecklenburg, Lübeck und 
Schaumburg-Lippe der Satz, daß die Aufgaben des MEA. 
von dem AG. erledigt werden. Daraus folgt, daß heute 
das MEA. nichts weiter als eine Abteilung des AG. ist, 
wie etwa Aufwertungsstellen und GBA. Damit ist also 
das MEA. in den Aufbau der Gerichtsorganisation völ
lig  eingegliedert.

Aus dieser Veränderung der organisatorischen Ein
gliederung des MEA. in den Behördenaufbau ist in
dessen noch nicht die endgültige Entscheidung über 
seine Rechtsnatur zu treffen. Es besteht durchaus die 
Möglichkeit, daß der Gesetzgeber Verwaltungsbehörden 
gerichtliche Aufgaben überträgt, wie dieses früher bei 
den Gewerbegerichten der Fall war, und umgekehrt den 
Gerichten verwaltungsmäßige Aufgaben. Aus diesem 
Grunde hat dann auch das RG. in der oben erwähnten 
Entscheidung v. 23. Nov. 1923 das Hauptgewicht seiner 
Begründung aus dem Aufgabenbereich des MEA. ent
nommen. Es ist deshalb zu prüfen, ob diese Begrün
dung des RG. auch heute noch Zutrifft.

Das RG. erklärt, das MEA. habe nicht Rechtsfragen zu 
lösen und nicht Rechtsschutz zu gewähren, sondern in 
Betätigung von sozialwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
und von Erwägungen der B illigkeit und Zweckmäßigkeit 
aus rechtsgestaltend und rechtsschaffend zu wirken. Das 
MEA. sei deshalb nach A rt und Bedeutung seiner Auf
gaben und seiner Wirksamkeit als ein Organ zur Aus
übung sozialer Fürsorge zu betrachten. Das gehöre aber 
in  den Aufgabenbereich der Verwaltungsbehörde und 
sei nicht Aufgabe gerichtlicher Tätigkeit. Diese Aus
führungen des RG. treffen fü r den Zeitpunkt zu, für 
welchen die Entscheidung zu treffen war, nämlich den 
25. Sept. 1919. Damals hatte das MEA. eine umfassende

Zuständigkeit. Es konnte auf Anrufen eines M efg 
über die Wirksamkeit der Kündigung eines ^ e,rn: rbält' 
und über die Fortsetzung des gekündigten Mietv' £jn
nisses bis zur Dauer eines Jahres bestimmen un ^  
ohne Kündigung ablaufendes Mietverhältnis bis ^ e 
Dauer eines Jahres verlängern sowie dem ]5;etzins 
Verpflichtungen auferlegen, insbesondere den J»1 mit 
erhöhen, ferner au:f Anrufen eines Vermieters ein  ̂ j eS. 
einem neuen Mieter abgeschlossenen M ie tv e r tra g ,^ ^  
sen Erfüllung von einer solchen Entscheidung Mjet- 
fen wurde, m it rückwirkender K raft aufheben (§ *  naCf, 
SchVO.), schließlich auch einen Zwangsmietvertrag ^er
§§ 4 'u. 5 WohnmangVO. festsetzen. Es liegt an eCj,ts- 
Hand, daß im Rahmen dieser Aufgaben kein® rhtslage 
fragen zu entscheiden waren, vielmehr die Rcc ¿es 
neu gestaltet werden mußte und fü r die Ausübung^.^ 
billigen Ermessens, das fü r das MEA. nach S ' , nlir 
SchVO. und §6 WohnmangVO. als einzige R1C“ J vvar. 
festgesetzt war ein weites Betätigungsfeld ge2jf..6 
Nach der Einführung des RMietG. und des Mi g0 
entfiel jedoch ein großer Teil der Zuständigkei 
daß fü r das MEA. nur hoch ein wesentlich einges y er. 
ter Zuständigkeitsbereich verblieb; der dann 'mejnge- 
laufe der Lockerungsgesetzgebung immer mehr g e 
schränkt wurde. Heute hat das MEA. nur n° ^  j eS 
Scheidungen bei der Mietzinsbildung im Rahn! raneter 
RMietG. zu treffen, die fast durchweg untergeo p rje. 
Natur sind, wie Feststellung und Festsetzung “  . egung 
densmiete, Festsetzung der Miete bei Terä „ ufzUflg 
des Miet Verhältnisses und bei Fortsetzung der f^g jfsver- 
einer Werkwohnung nach Aufhebung des Arn Ver
hältnisses, und die Ersetzung der Zustimmung s ânsch- 

r«; 7tir I Infprvprmiptnncr und 711m WonflUng fiitmieters zur Untervermietung und zum Wohnt
Im Rahmen dieser Entscheidungen ist wenig R Rjch- 
die Auswirkung des billigen Ermessens; denn ~.e{roffen 
tung, in welcher die Entscheidungen des MEA. g par- 
werden sollen, sind vom Gesetz fest bestimmt- für- 
teien, die das MEA. anrufen, erwarten nicht pjand
sorgende Tätigkeit, sondern Entscheidung® e£nes 
der gesetzlichen Bestimmungen, die auf Gru¡{telnden 
notfalls im Wege der Beweisaufnahme zu crn? • fest- 
Tatbestandes zu treffen sind. So muß z. B- . g v0m 
Setzung der Friedensmiete der ortsübliche Miei ¡^eft 
1. Juli 1914 fü r Räume gleicher A rt und Oute p rie- 
und an Hand dieser Ermittlungen die streing . ¿er 
densmiete festgesetzt werden. So muß weiterni ¿es
Entscheidung über die Ersetzung der Zustimm ^ °ungs- 
Vermieters zur Untervermietung oder zum "  j  zur 
tausch erm ittelt werden, ob ein w ichtigerF ±sCheidun_ 
Versagung dieser Genehmigung vorliegt, tn  ^  G f' 
gen dieser A rt sind auch sonst im Prozeß v0 f die 
richten zu treffen. So haben die Gerichte auc von
Frage des wichtigen Grundes bei der Run J*sCheideI?: 
Dienst- oder Gesellschaftsverhältnissen zu jä tig k el_
Demnach kann man von einer fürsorgliche sen des 
des MEA. nicht mehr sprechen. Das billige t  p ectits- 
MEA. ist weiterhin eingeschränkt durch ¿¡ese ist
entscheide des KG. bzw. OLG. München. ¡ndessen

für

cre-
c V

zwar aas iwtiA. ment unmittemar geu ”jpCtellen n“ 
liegt eine Bindung darin, daß die Beschwera j en a 
Scheidungen des MEA., die von Rechtsen o esChweTd^‘ 
weichen, aufheben müssen, weil für uie, - j e bestem- 
stellen eine Bindung an diese Rechtsentscn

Zusammenfassend ist festzustellen, daß naCg  ̂
genwärtigen Rechtslage das M E A. ein \^eise vV‘.e 
s t e l l e  ist, die Entscheidungen m gleicnc Entsche1' 
das G e r i c h t  zu treffen hat und bei sei jst, wan- 
düngen an gesetzliche Bestimmungen genu ,  ̂ wei' 
renii die Ausübung des billigen Ermessens peuinscn 
terem Umfange gestattet ist als den Geric ‘ lösen un 
hat das MEA. heute lediglich Rechtsfragen ^ ufgaben- 
Rechtsschutz zu gewähren. Damit fa llt - 
bereich in den der Gerichte. . t das R^t

In seiner Entscheidung v. 23. Nov. 19 h+sauffassung 
als wesentlichen Beweisgrund fü r seine K tsgestaltcU 
die Tatsache angeführt, daß das MEA. i j m f a n g r 
und rechtsschaffend zu wirken nabe. o-egenüh ,
rechtsgestaltenden Tätigkeit des MEA- -n„ eschran . 
dem Rechtszustand von 1919 wesenth re|Cht, *r. t
worden. Soweit seine heutige Zuständig ¡„dessen 1
es ebenfalls rechtsgestaltend in Tätigkeit.
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VvohI der Rechtssatz nicht zutreffend, daß die rechts- 
gcstaltende und rechtschaffende Tätigkeit > einer Behörde 
diese zu einer Verwaltungsbehörde stempelt. Die Rechts- 
Entwicklung seit dem Jahre 1923 hat die Tätigkeit des 
Richters gerade auf dem Gebiet der Rechtsgestaltung 
gegenüber dem früheren Recht ganz, außerordentlich er
weitert. Diese Entwicklung begann mit dem MietSchG., 
Welches dem Richter die rechtsgestaltende Tätigkeit bei 
der Beendigung von Mietverhältnissen übertrug, und 
setzte sich fo rt über das Aufwertungsrecht, das Hypo
thekenkündigungsrecht und verschiedene andere Rechts
gebiete bis zum Entschuldungsrecht und zur Vertrags- 
hilfeVO. Damit ist dem Richter die Aufgabe zugewiesen, 
mit seiner Entscheidung einen neuen Rechtszustand her- 
2Ustellen oder einen bestehenden abzuändern. Innerhalb 
des ihm im Gesetz gegebenen Rahmens hat er nur 
Grundsätze der B illigkeit und Zweckmäßigkeit anzuwen
den. Die Entscheidungen, die der Richter im Rahmen 
dieser rechtsgestaltenden Tätigkeit tr if ft , treten an die 
Stelle von Vereinbarungen der Beteiligten oder ergänzen 
bestehende Vereinbarungen bzw. ändern sie ab. Das ist 
die gleiche W irkung, die auch den Entscheidungen des 
MEA. zukommt. Der Richter, der rechtsgestaltend w irkt, 
bleibt in dieser Funktion Richter und w ird nicht etwa 
dadurch Verwaltungsbeamter. Ja es ist ja gerade eine 
Forderung der Jetztzeit, dem Richter einen immer wei
teren Kreis rechtsgestaltender Tätigkeit zu übertragen. 
Bei dieser Sachlage kann nicht mehr gesagt werden, daß 
das MEA. deshalb eine Verwaltungsbehörde sei, weil es 
rechtsgestaltend tätig werde, vielmehr ist gerade aus 
dieser Tatsache der Schluß zu ziehen, daß das MEA. 
e>»e richterliche Behörde ist.

Wenn das MEA. auf Grund seiner organisatorischen 
Einordnung in die Behördenorganisation der Gerichte 
auf Grund seines Zuständigkeitsbereichs und auf 
Grund seiner rechtsgestaltenden Tätigkeit heute als 
Gerichtsbehörde anzusprechen ist, müssen auch Ver
reiche, die vor ihm abgeschlossen sind, die gleichen

Eigenschaften aufweisen wie sonstige gerichtliche Ver
gleiche. Nach der Rechtsprechung des RG. ersetzen ge
richtlich abgeschlossene Vergleiche die Formvorschrift 
des § 313 BGB., vorausgesetzt, daß „die getroffene Ver
einbarung einen integrierenden Bestandteil des beider
seitigen Nachgebens selbst bildet, nicht etwa nur ge
legentlich, vielleicht m it der Absicht, die Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts zu umgehen, m itbeigefügt w or
den ist“  (RGZ. 48, 183 ff.). Diese W irkung haben dann 
auch die vor dem MEA. abgeschlossenen Vergleiche. 
Wenn das RG. in seiner Entscheidung v. 11. April 1932: 
RGZ. 136, 64 die Aufwertungsstellen für befugt erklärt 
hat, Vergleiche m it dieser W irkung abzuschließen, dann 
besteht aller Anlaß, das MEA. ebenso zu behandeln.

Die Frage nach der Rechtsnatur des MEA. hat auch 
weiterhin Bedeutung für die Frage der Haftung für Be
amtenverschulden. W ird das MEA. -als eine gemeind
liche Verwaltungsbehörde angesehen, dann ist eine Scha
densersatzklage gegen die Stadt zu erheben (vgl. RG. 
v. 29. Sept. 1929: RGZ. 126, 99 ff.). Ist es dagegen eine 
Gerichtsbehörde, so ist die Klage gegen den Justiz
fiskus zu richten. Wenn das RG. noch in der Entschei
dung v. 9. Febr. 1937: JW. 1937, 1702 auf die Rechts
auffassung verwiesen hat, die es in seiner ersten Ent
scheidung v. 16. Nov. 1923 aufgestellt hat, so kann 
daraus nicht der Schluß gezogen werden, daß das RG. 
bei einer erneuten Überprüfung dieser Frage diese Auf
fassung beibehalten würde. Denn dieser Hinweis ist 
lediglich zum Zwecke des Vergleichs erfolgt, auf ihn 
stützt sich nicht die dortige Entscheidung. Aus diesem 
Grunde fehlt es dort auch an einer Untersuchung der 
gegenwärtigen Rechtslage. Wenn dagegen das RG. der 
Veränderung des Rechtszustandes seit seiner ersten Ent
scheidung nachgeht, w ird es zu der Überzeugung kom
men müssen, daß heute das MEA. nicht mehr als Ver
waltungsbehörde, sondern nur noch als ein Gericht be
zeichnet werden kann, daß es nichts weiter ist als eine 
Abteilung des AG.

R e c h t s p o l i t i k  u n d  P r a x i s

^ie Hypothekenübernahme im Wertzuwachs
steuerrecht

Z u g l e i c h  e i n e  E r l ä u t e r u n g  n e u e r  
R e c h t s p r e c h u n g

Ger wertzuwachssteuerpflichtige Preis bestimmt sich 
*lach dem Gesamtbeträge der Gegenleistungen einschl. 
?er vom Erwerber übernommenen oder ihm sonst in
folge der Veräußerung obliegenden Leistungen und der 
'orbehaltenen oder auf dem Grundstück lastenden Nut
ungen (§§ 6, 2 PrMustStO.). Werden in Anrechnung 
®nf den Erwerbspreis Hypotheken übernommen, so ist 
“ ¡es eine Abmachung, die eine besondere Regelung der 

be trifft, eine Zahlungsmodalität, die fü r die 
der vertraglichen Bemessung des Preises in

___ r Höhe bedeutungslos ist und auch nicht als
i'fobenleistung, die die Preishöhe beeinflußt, in Betracht 
o°.mrnt (PrOVG. 80, 81). Eine anläßlich einer Grund- 
sfockxveräußerung zwischen Erwerber und Veräußerer 
Vefei“ barte Hypothekenregulierung durch den Veräuße- 
r.*r ist keine Sonderleistung neben der Grundstücks- 
ubereignung. Das dem Veräußerer fü r die Regulierung 
^reinbarungsgemäß zufließende Entgelt ist daher Teil 

Grundstückspreises (PrOVG. 90, 191).
] btach der Entsch. d. RVG. v. 13. Febr. 1942, V III C 
p)7/41 (RVerwBI. 1942, 212) können Leistungen, die der 
JrUndstückserwerber über den Kaufpreis hinaus an 

e.lnem Hypothekengläubiger als Aufwertung bewirkt, bei 
aer Berechnung des Erwerbspreises im Falle der Weiter- 
'eräußerung nur im Rahmen der maßgebenden Steuer- 
Prdnung berücksichtigt werden. M it dieser Feststellung 
"p die alte Veranlagungsrichtlinie erneut bestätigt, daß 
, reisänderungen, die e r s t  n a c h  e r f o l g t e m  E i g e n -  
r . h r r i sübe r gang  stattgefunden haben, bei der Gegen
überstellung vom Erwerbs- und Veräußerungspreis nicht 
berücksichtigt werden. Danach soll nur das angerech- 
let werden, was G e g e n s t a n d  des E r w e r b s p r e i 

i**unung 
}  atsache 
P.estimmti

ses war. Das U rteil hat insoweit erhebliche Zweifel ge
klärt, als nach der unveröffentl. Entsch. d. PrOVG. vom 
26.0kt. 1928, V II C 120/27 (zit. bei M ü t h l i n g ,  „W ert
zuwachssteuerrecht“ , 3. Aufl., S. 102) angenommen wer
den konnte, daß eine vergleichsweise gewährte Auf
werfung des Papiermarkpreises im Rahmen einer ergän
zenden Gegenleistung fü r die Überlassung des Grund
stücks angesehen und demgemäß einen Teil des früher 
festgesetzten Erwerbspreises bilden konnte.

Im Zusammenhang hiermit steht die Frage, wie die 
während der Inflation bei einem Grundstückskauf auf 
den Preis übernommenen Hypotheken zu bewerten sind: 
Der als Restkaufgeld stehengebliebene Teil des Kaufprei
ses, w ird  entsprechend umgerechnet. Die Bestellung der 
Restkaufgeldhypothek stellt sich als gestundeter Teil des 
in bar zu zahlenden Kaufpreises dar. Es handelt sich 
also auch hierbei um eine Zahlungsmodalität, die auf die 
rein ziffernmäßige Erm ittlung des Kaufpreises ohne Ein
fluß bleibt (PrOVG. 80, 81). Hieraus fo lgt an sich, daß 
auch eine etwa nach dem F.igentumsübergang erfolgte 
Aufwertung in diesem Sinne noch zur Kaufpreisregulie
rung rechnet und deshalb bei Berechnung des Erwerbs
preises nicht berücksichtigt werden kann, ln solchem 
Berechnungsvorgehen liegt indes fast immer eine u n 
billige H ä r t e .  M it Rücksicht darauf ist durch Rd- 
Erl. d. RMdl. v. 251 Juni 1935: MBliV. S. 821 folgendes 
angeordnet: „D ie  Anwendung der Umrechnungsgrund
sätze des § 7 MustStO. kann insbes. in den Fällen zu 
unbilligen Härten führen, in denen nach dem 1. Jan. 1922 
bestellte Papiermark-Restkaufgeldhypotheken gern. §10 
Abs. 3 AufwG. m it über 100<>/o des Goldmarkbetrages 
aufgewertet worden sind. Es ist Pflicht der Steuerstelien, 
derartige Härten im Einzelfall gern. § 24 MustStO. zu 
beseitigen und die Steuer aus Billigkeitsgründen ange
messen herabzusetzen.“

Die B e g r e n z u n g  d e r  A n r e c h n u n g  liegt in der 
tatsächlichen Aufwertung. In dieser Hinsicht füh rt das
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SächsOVG. im der Entsch. v. 26. April 1940, 29 II 40: 
DVerw. 1942, 59 zur Erläuterung der (den übrigen W ert
zuwachssteuervorschriften im Reich entsprechenden) Vor
schrift des § 8 SächsVO. über Wertzuwachssteuer vom 
29. Okt. 1925 (SächsGBl. S. 279) folgenden Leitsatz an: 
Zur Erm ittlung der im Erwerbspreis einbegriffenen H y
pothekenwerte bestimmt die VO. grundsätzlich eine Auf
wertung nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht 
ein höherer Übernahmepreis vereinbart oder durch amt
liche Entscheidung festgestellt worden ist. Sie schließt 
diese A rt von Umrechnungen aber aus, falls der Er
werbspreis sich danach niedriger stellt, als wenn er im 
ganzen, d. h. einschließlich der übernommenen Leistun
gen, nach der Tabellenanlage des AufwG. umgerechnet 
wird.

LVerwR. Dr. H. M ü t h ü n g ,  Kiel.

Bedeutung einer Vereinbarung, wonach über 
Einwendungen des Mieters gegen eine zu 
stellende Ersatzwohnung das Mieteinigungs

amt entscheiden soll
In Mieträumungsprozessen vergleichen sich die Par

teien mitunter dahin, daß der Bekl. sich verpflichtet, 
gegen Zurverfügungstellung einer angemessenen oder 
ausreichenden Ersatzwohnung auszuziehen, und daß über 
Einwendungen des Mieters gegen die zur Verfügung ge
stellte Ersatzwohnung das MEA. (AG.) entscheiden soll. 
Was ist zu einer solchen Vereinbarung zu sagen?

Seit dem Außerkrafttreten des WohnmangG. und dem 
Wegfall der (gesetzlichen) Ersatzraumsicherung, d. h. also 
seit dem 1. April 1933 (vgl. dazu D a h m :  JW. 1933, 880), 
besteht eine g e s e t z l i c h e  Befugnis des MEA., über 
Einwendungen des Mieters gegen einen zur Verfügung 
stehenden Ersatzraum zu entscheiden (vgl. §16 Abs. 1 
Satz 2 MietSchG. in der bis zum 1. April 1933 gültigen 
Fassung) nicht mehr. Wenn nun der Vermieter im Räu
mungsprozeß von sich aus dem Mieter eine angemessene 
oder ausreichende Ersatzwohnung zugesteht und weiter 
vereinbart w ird, daß über Einwendungen des Mieters 
gegen die zur Verfügung gestellte Ersatzwohnung das 
MEA. — an Stelle des jetzt an sich zuständigen ordent
lichen Gerichts — entscheiden soll, so kann diese Verein
barung nur dahin aufgefaßt werden, daß das MEA. als 
Schiedsgericht tätig werden soll. Denn zu dem ihm ge
setzlich zugewiesenen Aufgabenkreis gehört eine solche 
Tätigkeit nicht oder nicht mehr. Gegen die Zulässigkeit 
einer derartigen Vereinbarung sind m. E. keine Bedenken 
zu erheben, da nach herrschender Ansicht auch eine — 
zur Entscheidung an sich nicht berufene — Behörde zum 
Schiedsrichter bestellt werden kann (vgl. J o n a s - P o h l e ,  
ZPO., Anm. I Abs. 2 zu § 1032).

Was das vom MEA. anzuwendende Verfahren anlangt, 
so ist anzunehmen, daß es so verfahren und entscheiden 
soll, als ob es im Rahmen des ihm gesetzlich zugewie
senen Aufgabenkreises tä tig  würde. Sein Verfahren hat 
sich also nach der Anordnung fü r das Verfahren vor dem 
MEA. und der Beschwerdestelle v. 19. Sept. 1922 (RGBl. 
I, 889) in der Fassung der Bek. v. 17. Febr. 1928 (RGBl. 
I, 25) und v. 27. März 1932 (RGBl. I, 166) zu richten und 
seine Entscheidung hat nach billigem Ermessen zu er
folgen (§ 40 Abs. 3 MietSchG.). Insoweit ist daher das den 
Schiedsrichtern an sich bezüglich ihres Verfahrens zu
stehende freie Ermessen durch zulässige Parteiverein
barung eingeschränkt (vgl. J o n a s - P o h l e ,  Anm. II zu 
§ 1034 ZPO.).

Die Folge, daß das MEA. nicht im Rahmen des ihm 
gesetzlich zugewiesenen Aufgabenkreises, sondern als 
Schiedsgericht tätig w ird, ist, daß 'gegen seine Entschei
dung (Schiedsspruch) kein Rechtsmittel gegeben ist, da 
der Schiedsspruch unter den Parteien die W irkung eines 
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils hat (§ 1040 ZPO.). 
Dabei sei bemerkt, daß auch nach dem oben erwähnten 
§16 Abs. 1 Satz 2 MietSchG. das MEA. über Einwendun
gen des Mieters gegen den zur Verfügung stehenden Er
satzraum e n d g ü l t i g  zu befinden hatte.

In einem mir bekanntgewordenen Fall hatten die Par
t i  ca we!'fer vereinbart: „Gegen die Entscheidung des 
MEA. soll, soweit zulässig, die Beschwerde an das LG.

[Deutsches Recht, Wochenansga^

gegeben sein.“  Wie ist diese Klausel rechtlich zu be 
urteilen? .

Im schiedsrichterlichen Verfahren ist ein Übereinko 
men dahin, daß den Beteiligten ein Rechtsmittel an e 
höhere schiedsrichterliche Instanz zustehen soll, zuaSwfe 
Ebenso können Abreden darüber getroffen werden, 
und in welcher Frist das Rechtsmittel einzulegen ist , 
wie in welcher Weise die höhere Instanz verfahren 
entscheiden soll (vgl. J o n a s - P o h l e ,  Anm. II, 1 a.a- -r 
Die Klausel ist also dahin aufzufassen, daß die I a! • js„ 
das dem MEA. übergeordnete LG. als zweite sch * cj, 
richterliche Instanz bestimmen. Der Umstand, daß n 
dem oben erwähnten § 16 Abs. 1 Satz 2 MietSchu. _ 
MEA. über Einwendungen des Mieters gegen den F r s , ^  
raum endgültig entschied, steht natürlich nach dessen _ 
hebung einer abweichenden Parteivereinbarung im schi . 
richterlichen Verfahren nicht entgegen, wie jetzt 
gegen das im ordentlichen Verfahren ergehende Urten 
Berufung zulässig ist, vorausgesetzt, daß es sich um 
berufungsfähige- Objekt handelt. . zU.

Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte wlT<* : un{en 
nehmen sein, besonders wenn wie in dem erWj ß  es 
Fall die Parteien durch Anwälte vertreten waren, da 
sich bei der „Beschwerde“  um eine Rechtsbeschw 
also um das Rechtsmittel handeln soll, das SeS^n , etl 
Scheidungen des MEA. gegeben ist, wenn es im * 'arl^ jg  
des ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgabenkreises 
wird, soweit seine Entscheidungen nicht überhaupt 
fechtbar sind. Form und Frist fü r die Einlegung de. ^  
schwerde sowie das Verfahren und die Entscheidung 
Beschwerdestelle richten sich daher nach den m r  . ■ 
kommenden Vorschriften des MietSchG. und der 
erwähnten Verfahrensanordnung. (jes

Schließlich sei noch erwähnt, daß auch die Kosten ^  
Gerichts und der Anwälte so zu berechnen sj n“ ’Dat.smen 
das MEA. und das ihm übergeordnete LG. im Fa 
des ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgabenkreises  ̂
geworden wären, die Kosten der letzteren natürlich 
soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen

N a c h t r a g  • f| m i r
Nach Drucklegung des vorstehenden Aufsatzes sinraCj en 

noch Äußerungen aus den Kreisen von Berufskam vQ0 
zu den behandelten Fragen zugegangen. In el ,;eder- 
ihnen w ird  die Meinung vertreten, aus der oben 
gegebenen Klausel: „Gegen die Entscheidung des gn 
soll, soweit zulässig, die Beschwerde an das LG. g & ge. 
sein“  ergebe sich gerade die Folgerung, daß u eCiats- 
schwerde an das LG. nicht gegeben sei, denn em k  
m ittel gegen die Entscheidung des MEA. als = e(j 0ch 
gericht sei eben nicht „zulässig“ . Damit w ird man J 
m. E. der Bedeutung der Klausel nicht gerecht. u  ricgt 
Entscheidung (Schiedsspruch) des MEA. als Schieds„ 
an sich unanfechtbar ist, werden der Richter, vo ^ g 
der Vergleich geschlossen wurde, und die Anwälte, gfen 
die Parteien vertraten, auch gewußt haben. Sie „Mg- 
also offenbar durch die fragliche Klausel die Zus j “ ,
keit e i n e r  z w e i t e n  s c h i e d s g e r i c h t l i c h  
s t a n z  begründen, an welche die Parteien sich w ^  
könnten. Daß das zulässig ist und daß auch das ^n n , 
zweite schiedsgerichtliche Instanz vereinbart werde 
ist oben dargelegt. Paiteieh

In einer anderen Äußerung w ird  gesagt, die ‘W deS. 
könnten nicht m it für das MEA. bindender ” PrKUr5rterte 
sen Zuständigkeit zur Entscheidung über die “ ierJ " rtrages 
Frage vereinbaren. Das ist richtig, da es eines v | £ll 
(Schiedsrichtervertrages) zwischen den Parteien j]I 
Schiedsrichtern bedarf (vgl. J o n a s - P o h l e  . V o r  ' ^ e 
vor § 1025 ZPO.). Das gleiche g ilt fü r das LG. als z ef, 
schiedsgerichtliche Instanz. An der Zulässigkeit g ge
örterten Parteivereinbarung w ird dadurch aber n 
ändert. Es ist auch kaum anzunehmen, daß aas , ^ e 
oder das ihm übergeordnete LG., die fü r die a[,. 
Frage besonders sachkundig sind, die Entschei s 
lehnen werden. Evtl, bestände wohl die Möglich > ]^en 
sie im Dienstaufsichtswege zur Entscheidung an= 
würden. .. , . was im

Schließlich sei noch kurz die Frage erörtert, jm 
Falle der Entscheidung durch das LÖ. Schiedssp 
Sinne des §1040 ZPO. ist. Es ist die Entscheidung jm 
LG. fü r sich allein, wenn es den Beschluß des i
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'Jollen Umfange aufhebt und in der Sache selbst erkennt, 
" le Entscheidung des LG. in Verbindung mit dem Be
schluß des MEA., wenn es ihn bestätigt oder nur in be
stimmten Punkten abändert, oder schließlich die erneute 
Entscheidung des MEA., wenn das LG. die Sache zur 
n°chmaligen Verhandlung und Entscheidung daran zurück- 
verwiesen hat (§43 MietSchG.) und wenn gegen dessen 
S eiten Beschluß kein Rechtsmittel eingelegt wird.

LGDir. H o l t h ö f e r ,  Münster i. W.

Kritisches Tagebuch
„ S i p p e “  al s  B e l e i d i g u n g  

. Zwei Bauern, F. und S., waren in Streitigkeiten mit- 
?'nander geraten, S. war aus diesem Grund bestrebt, 
te<te Berührungsmöglichkeit m it F. und seiner Verwandt- 
s"haft zu vermeiden. Die Tochter des S. war aber noch 

Milchprobeentnehmerin eingesetzt und mußte bei einer 
“ flzahl von Bauern Stichproben und Leistungskontrollen 
y°rnehmen. Dabei hatte sie auch Leistungsproben bei der 
Verwandtschaft des F. auszuführen. S. sandte daher an 
■ folgendes Schreiben:

„D ir  zur Kenntnis, daß meine Tochter m it sofortiger 
W irkung das Milchproben eingestellt hat. Ich möchte 
grundsätzlich von Deiner Sippe unabhängig sein.“

?as AG. erließ Strafbefehl über 30 M t  gegen S., weil er 
!"h durch den letzten Satz dieses Schreibens („Sippe“ ) 
beleidigt habe. Auf Einspruch wurde das Verfahren 
j^gen  Geringfügigkeit eingestellt. In der Begründung 
{"eß es: Es bestehe nicht der geringste Zweifel, daß das 
y^ort „Sippe“  im Volksmund eine Mißachtung zum Aus
guck bringe, also eine Beleidigung darstelle. Das Ver
schulden des Angeklagten sei indessen gering und des
halb die Einstellung gerechtfertigt.
, Die Entscheidung befriedigt nicht. Das W ort S i p p e  
Jat im Sprachgebrauch des Nationalsozialismus eine ganz 
Elare Bedeutung gewonnen. Die „Sippe“  kennzeichnet 
JJas Band des Blutes und der Familie, dessen W ert heute 
ijede r voll erkannt ist. Man spricht deshalb von der 
C'ppe gerade dann, wenn man den völkischen und ethi- 
L'hen W ert verwandtschaftlicher Bindung betonen w ill, 
"an spricht vom Sippenschutz und von nationalsozialisti- 
cher Sippenpflege. In dem angeführten Schreiben be

le h n e t das W ort Sippe die gesamte Verwandtschaft, es 
Jat auch in seinem Sinnzusammenhang keine verächtliche 
öetonung, wie es etwa der Ausdruck Sippschaft haben

könnte. Derart klar geprägte Begriffe der nationalsozia
listischen Weltanschauung können daher auch vom Rich
ter nur in dem Sinne gewertet werden, wie sie vom ge
sunden Volksempfinden, d. h. vom nationalsozialistisch 
empfindenden Volksgenossen, aufgefaßt werden. So hat 
auch das W ort „Bauer“ , das früher zuweilen verächtlich 
und herabsetzend gebraucht wurde, einen klaren Inhalt 
und einen ehrenhaften Klang erhalten. Der Richter soll 
in seinen Entscheidungen nicht Mißbräuche und Fehl
deutungen zugrunde legen, die heute keine Bedeutung 
mehr haben. Nicht die t a t s ä c h l i c h e  Meinung einzel
ner Volksgenossen, sondern das g e s u n d e  Volksempfin
den ist ihm Richtschnur.

S t r a f m a ß  b e i  g e m e i n g e f ä h r l i c h e n  
V e r b r e c h e n

Der Angeklagte hat, wie das AG. feststellt, durch sehr 
grq.be Fahrlässigkeit einen Brand herbeigeführt, der an 
Gebäuden und Vieh großen Schaden verursacht hat. Das 
Gericht hat m it Rücksicht auf das hohe Alter und das 
untadelige Vorleben des Angeklagten auf eine Geldstrafe 
von 40 M l,  hilfsweise 4 Tage Gefängnis erkannt. Das 
RG. hob auf Nichtigkeitsbeschwerde hin auf.

Die Rücksicht auf die Erfordernisse der Gemeinschaft 
macht dem Richter zuweilen die H ä r t e  i m  E i n z e l 
f a l l  zur Pflicht. Gewiß ist es seine Aufgabe, bei der 
Strafzumessung die Persönlichkeit des Angeklagten zu 
würdigen und Momente, die strafmildernd w irken kön
nen, zu seinen Gunsten zu berücksichtigen. Das darf aber 
niemals dazu führen, die W ürdigung der Persönlichkeit 
in der Strafzumessung derart beherrschend in den Vorder
grund zu stellen, daß Sinn und Zweck der Strafe als 
Schutz der Gemeinschaft demgegenüber vö llig  zurück
treten. Der Richter ist gerade in seiner Tätigkeit als 
Strafrichter ein Diener der Gemeinschaft. Deshalb haben 
die besonders im Kriege unabdingbaren Erfordernisse 
des Gemeinschaftslebens stets den Vorrang vor den Ge
sichtspunkten, die aus der Persönlichkeit und dem Einzel
schicksal des Angeklagten zu gewinnen sind. O ft ist es 
notwendig, auch dem  Angeklagten gegenüber hart zu 
sein, der aus persönlichen Gründen dem Richter be
mitleidenswert erscheinen mag. Eine Rechtsprechung, die 
dem gesunden Volksempfinden entspricht, ist nicht zu 
verwechseln mit einer Rechtsprechung, die Gefühls
momenten zu großen Einfluß einräumt. Im vorliegenden 
Falle erforderte t r o t z  der Persönlichkeit des Angeklag
ten die gemeingefährliche Tat des Angeklagten eine 
wesentlich strengere Bestrafung. RG. verwies aus diesen 
Gründen zurück (5 C 25/42“ v. 10. Sept. 1942).

A u s  F o r s c h u n g  u n d  L e h r e

Zum neuen Bodenrecht1)
M it der Denkschrift „D ie  Neugestaltung des Liegen- 

^haftsrechtes“  unterbreitet Prof. Dr. L o c h e r  als J3e- 
ichferstatter des Ausschlusses fü r Bodenrecht der Aka- 

"emie für Deutsches Recht die vorläufigen Beratungs- 
¡Eebnisse der Öffentlichkeit. Gegenstand der Schrift 
Ä  nur das sog. „materielle Grundbuchrecht“ , das im 
,JPB. ¡m Zweiten Abschnitt des 3. Buches in den §§ 873 
?’s 902 unter der Überschrift „Allgemeine Vorschriften 
"®r Rechte an Grundstücken“  geregelt ist.
Die Untersuchungen sind getragen von der heute all- 

Pyjmeinen Anschauung, daß der deutsche Boden keine 
i / are „daß insbesondere die ,private1 Liegenschafts- 
"rechtigung nicht einem beliebigen ,Privatrecht“ gleich

gestellt werden kann, sondern in ganz besonderer Weise 
JM  in besonderem Maße eine öffentliche Funktion dar- 
Lle'it, ein treuhänderisches, selbstverantwortliches Teil- 
J(bendürfen an einem dar wichtigsten nationalen Güter“ . 
Cln hervorragendes M ittel, dieser Forderung gerecht zu

l ) Besprechung des Buches: Prof. Dr. Euge  n L o c h e r :  „ D i e  
tr e" S e s t a l t u n g  des L i  ege ns c ha f t s r e ch t e s“ . Im Auf- 

“ge des Ausschusses für Bodenrecht der Akademie für Deut- 
fiir r\ Recht verfaßt. (Nr. 18 der Arbeitsberichte der Akademie 

Deutsches Recht.) Berlin-Leipzig-Wien 1942. Deutscher Rechts-
rlag GmbH. 192 S. Preis kart. 4,50 ¡KM.

werden, w ird  in der bestehenden deutschen Grundbuch
verfassung erblickt, die der eingewurzelten deutschen 
Auffassung entspreche, daß die Rechtsverhältnisse am 
Grund und Boden und ihre Änderung eine die Gemein
schaft interessierende und von ihr zu kontrollierende An
gelegenheit seien, und daß ihre zuverlässige Klarstellung 
mit allen M itteln anzustreben sei.

Der Bodenrechtsausschuß w ill daher das Liegenschafts
recht nicht vollkommen neu gestalten, sondern er knüpft 
an das geltende Recht, das schon heute zu den in rechts
technischer H insicht durchdachtesten und besten der Welt 
gehöre, an, um es auf die neue Bodenauffassung aus
zurichten und weiterzubilden. Daraus ergab sich die 
Methode, bei den Überlegungen im wesentlichen der 
Systematik des BGB. zu folgen und die einzelnen Be
stimmungen des Zweiten Sachenrechtsabschnittes darauf
hin zu prüfen, ob und welche Änderungen notwendig 
sind. Dabei werden verschiedentlich auch die Rechte un
serer Nachbarstaaten, besonders häufig aber das neueste 
ausländische Reformgesetz des Grundbuchrechts, das 
dänische Tinglysningsgesetz v. 31. März 1936 und die 
Schriften seines Schöpfers Fr. Vinding Kruse zum Ver
gleich herangezogen2).

2) Als ein gewisser Mangel der Schrift muß es bezeichnet wer
den, daß der Verfasser zwar die Rechte von Frankreich, der

211*
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Hauptsächlich in folgenden Punkten kommt der Boden
rechtsausschuß zu Änderungsvorschlägen:

Es w ird empfohlen, über den Rahmen des § 873 Abs. 1 
hinaus die rechtsgeschäftlichen Verfügungen über Rechte 
an Grundstücksrechten grundsätzlich der Eintragungs
pflicht zu unterwerfen.

Zur Aufhebung eines Rechtes an einem Grundstück 
oder an einem Grundsfücksrechte soll außer den Er
fordernissen des § 875 die Zustimmung des Eigentümers 
oder des sonstigen m it dem aufzuhebenden Recht un
mittelbar Belasteten notwendig sein.

Die strenge Abstraktheit der dinglichen Einigung im 
BGB. soll beseitigt werden. Ohne das Erfordernis der 
Einigung an sich aufzugeben, soll doch die natürliche Zu
sammengehörigkeit von Grundgeschäft und Vollzugsakt 
wiederhergestellt werden. Da diese Frage m it der glei
chen Dringlichkeit auch im Fahrnisrecht spielt, haben 
Fahrnisrechtsausschuß und Bodenrechtsausschuß darüber 
gemeinsam beraten und sind fü r beide Rechtsgebiete zu 
dem Ergebnis gelangt, die Rechtsgrundabhängigkeit der 
dinglichen Verfügung grundsätzlich zu befürworten. Trotz 
Einführung des kausalen Prinzips soll aber die wohl- 
bewährte saubere Scheidung der sachlich-rechtlichen Er
werbsvoraussetzungen von den verfahrensrechtlichen Ein
tragungsvoraussetzungen aufrechterhalten bleiben. Durch 
Parteivereinbarung sollte allerdings — nach Ansicht des 
Berichterstatters — das kausale Prinzip ausgeschlossen 
werden können. (Dann entsteht aber doch die Gefahr, 
daß in der Praxis der soeben hinausgeworfene Abstrak
tionsgrundsatz sofort zur H in tertür wieder hereinkommt!)

Die — formlose — Einigung soll gegen § 873 Abs. 2 
sofort bindend und unwiderruflich sein.

Ein gutgläubiger Erwerb kraft öffentlichen Glaubens 
des Grundbuchs soll nur noch bei Verkehrsgeschäften 
zwischen verschiedenen Personen und bei Entgeltlichkeit 
des Erwerbs möglich sein. Bei ererbtem Familienbesitz 
soll aber der Verlierer gegen den redlichen Erwerber 
einen Anspruch auf Rückerwerb gegen Ersatz des von 
dem Erwerber entrichteten Entgelts erhalten. Der gleiche 
Auslösungsanspruch soll allgemein gegeben sein, wenn 
der (gutgläubige) Erwerb nur teilweise entgeltlich war. 
Bei Schenkungen soll ein gutgläubiger Erwerb ver
sagt sein.

Die Anforderungen an den guten Glauben sollen er
höht werden. Der Kenntnis der Unrichtigkeit des Grund
buchs soll die Kenntnis der die Unrichtigkeit begründen
den Tatsachen sowie der Fall gleichgestellt sein, daß der 
Erwerber der Erkenntnis der Unrichtigkeit oder der sie 
begründenden Tatsachen böslich sich entzogen hat.

Für den guten Glauben und — anders als in §892 
Abs. 2 — fü r die Grundbuchunrichtigkeit selbst, sowie 
fü r die W irkung eines Widerspruchs gegen die Eintra
gung soll der Zeitpunkt der Antragstellung beim Grund
buchamt maßgebend sein. Nur dann, wenn zum Erwerb 
die Eintragung nicht erforderlich ist, oder die Einigung 
der Eintragung nachfolgt, soll der Zeitpunkt des Er
werbs entscheidend bleiben.

Auch fü r die Rangverhältnisse soll nicht mehr wie in 
§ 879 die Reihenfolge der Eintragungen, sondern der An
tragseingang beim Grundbuchamt bestimmend sein. Dar
aus fo lg t die Notwendigkeit, die Rangverhältnisse eben
falls dem System des öffentlichen Glaubens des Grund
buchs zu unterstellen. Bei Rechten, die ohne Eintra
gung bestehen, muß es natürlich bei dem Zeitpunkt der 
Entstehung des Rechts verbleiben.

Die Beseitigung des Rangvorbehalts (§881) w ird  als 
wünschenswert bezeichnet, sein endgültiges Schicksal 
aber der Neugestaltung des Grundpfandrechts überlassen.

Ein weiter Raum ist ferner der Vormerkung (§§ 883 ff.) 
gewidmet, insbesondere der Frage, ob diese nicht durch 
e.in m it dem Anspruch auf liegenschaftsrechtliche Rechts
änderung entstehendes „Recht zum Grundstück“  (ent
sprechend dem jus ad rem des Allgemeinen Landrechts) 
ersetzt werden sollte. Einen dahingehenden Vorschlag 
des Berichterstatters hat sich der Bodenrechtsausschuß 
nicht zu eigen gemacht, sondern beschlossen, es grund-

Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden heranzieht, kaum aber 
den wertvollen Beitrag zum Liegenschaftsrecht berücksichtigt, den 
ein deutscher Stamm in den Alpen- und Donaugauen zum Pro
blem beigetragen hat. Schriftleitung.

[Deutsches Recht, Wochenausga^f.

sätzlich bei dem geltenden System der Vormerkung 
belassen. y er.

Die beiden letzten Abschnitte sind Berichte des ^  
fassers, zu denen der Bodenrechtsausschuß noch 
Stellung genommen hat. Zu § 878 w ird angereg» 
Wirksamkeit einer nach §§ 873, 875, 877 abgegebenen 
klärung nach der Stellung des Eintragungsautrages ^
nur von einer Verfügungsbeschränkung des ^ ereip f,,Lrnis 
sondern auch von dem Verlust der Verfügungsbe » ng 
unberührt bleiben zu lassen. Bei Verjährung, t r oeC[its- 
und Aufgebot w ird im wesentlichen der bisherige K g j 
zustand gebilligt. (Hierbei möchte ich zu §902 
Satz2 anregen, künftig klarzustellen, daß zu den heträge 
ständen wiederkehrender Leistungen“  Tilgungso 
nicht gehören, also einer dinglichen Verjährung 
unterliegen, vgl. DR. 1941, 405/6.) «sootsind

Berichtigung (§§894—897) und Widerspruch U öh ' und- 
wegen des Zusammenhangs m it dem formellen j ef 
buchrecht, § 88? wegen des Zusammenhangs - handelt- 
Frage des Eigeutümergrundpfandrechts nicht ben er_ 

Die Denkschrift beweist durch ihre tiefgründigen . ep 
legungen, m it welcher Sorgfalt und Gewissenha 
die Rechtserneuerung in den Ausschüssen der AK ¡rn 
fü r Deutsches Recht vorbereitet w ird. Man kann ußVOr- 
Vorw ort ausgesprochenen Wunsche des Aussen Bei
sitzers nur beitreten: Möge die Öffentlichkeit z j er
teren Verbesserungsvorschlägen angeregt und da ^ uf- 
Ausschuß fü r Bodenrecht bei der Erfüllung sein 
gaben unterstützt werden! rlegun-

Die Denkschrift g ibt aber auch Anlaß zu 
gen, die über ihren eigentlichen Rahmen wf:11 „  zu
gehen Der Plan, ein Deutsches VolksgesetzD  ̂ gel
schaffen, entspringt dem Drange unserer Zeit, ¡¡tisch
tende Recht, das einer uns weltanschaulich und ufl. 
immer fremder werdenden Epoche entstammt, ¡n
serem heutigen Rechtsempfinden abzustimmen aUch
Einklang zu bringen. Es liegt daher nahe, 'vte p r2ebnjs 
in der Denkschrift mehrfach geschieht, jedes ken, die 
einer Untersuchung und die konstruktiven C’ecia-/rl|ichkeb 
zu diesem Ergebnis führen, auf ihre Volkstu pfage, 
hin zu prüfen. Dann erhebt sich aber sofort di ^  gr- 
was ist volkstümlich? Ferner: genügt es, d a ij anklicbe 
gebnis volkstümlich ist, oder muß auch der ge j ernis 
Weg, der zu einem Ergebnis führt, diesem t  ßeClits- 
entsprechen? H ierm it ist ein entscheidendes
problem angeschnitten. -hts"'a

Auf einem anderen Gebiete der deutschen Rf‘ vo1]
rung, der Rechtsprechung, ist erst kü= K ^ w o r d e n :  
autoritärer Stelle die Forderung ausgesprochen efLilu 
Urteile sollen das vom Volke getragene y m[nisterS 
verkörpern (Antrittserlaß des neuen Reichsjusti eCfiung 
v. 24. Aug. 1942: DJ. S. 550). Für die S tra fre c h ts ^  f jn. 
w ird  dieser Leitsatz seinen sinnfälligsten Aus nieih' 
den. H ier w ird es allen Angehörigen der v o . ej eine’1’ 
schaff am ehesten möglich sein, besonders ¡[ übel 
feststehenden Tatbestand, sich ein eigenes .- re it deS 
die Verwerflichkeit der Tat und die Strafwur ^ ech*s.l 
Täters zu bilden. Ein lebensfremdes, von d „ Urt&1 
empfinden des Volkes im Wesen abweiche 7|Vj(rech'V 
darf es nicht geben. Auf dem Gebiete des U fä ll 
etw'a des Wirtschaftsrechts, sind aber doch «¡jil de= 
denkbar, wo die Frage nach dem Rechtsg ^d u n g  
Volkes beim Suchen nach der richtigen ir • ..¡heit de 
Schwierigkeiten bereiten könnte. Der Kojnph ¡s{ ein
modernen Lebens- und Wirtschaftsverhaltm Volk*'
Kompliziertheit des Rechts gefolgt, die ,es n echtsgeßlps 
genossen o ft unmöglich machen w ird, ein „¿.„¡ekeln.. 
nach der einen oder anderen Richtung zu e heuhgt,, 
darf auch daran erinnert werden, daß u aC(je Vp- 
Streben nach einer volksnahen Gesetzessi kann (ße 
nur in Elementargesetzen voll erfü llt wera Rehandnjpf 
spiele: VO. des Führers zum Schutze d t j 
von Wintersachen fü r die Front v. 23. D • cf,ränku th, 
I, 797] oder Erlaß des Führers* über S tü c k e n  £
des Verkehrs mit landwirtschaftlichen Gruno daS Ver
Kriege v. 28. Juli 1942 [RGBl. I, 481]), daß alg ebiete df* 
ständnis anderer Gesetze (et.w a, au  ̂_df , , „ „ srechtshS _

,vab'

siauums diiutici uraiiiv.  .„i.,,1o'srecm=’
Devisenrechts, Aktienrechts, Schuidenregelu g j en v 
zum größten Teil dem fachkundig VorgebhQ ^  d e 
behalten bleiben muß. Ergibt sich aber „  wohl 
Folge, daß das „Rechtsgefühl des VoiK
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seinen elementaren Leitsätzen im ganzen Volke lebt, in 
seinen durch die modernen Lebe ns Verhältnisse bedingten 
"'Pmplizierten Verästelungen aber sich vor allem in 
einem engeren Kreis von wissenschaftlich vorgebildeten 
''olksgenossen, den Rechtswahrern, bilden muß?

Es ist interessant, das gleiche Problem gerade in letz- 
,er Zeit, abgesehen vom Rcchtsleben, ganz allgemein auf
geworfen zu sehen. M a x  P l a n c k  stellt in „Das Reich“  
Nr. 32 v. 9. Aug. 1942 die Frage: „Warum kann Wissen
schaft nicht populär sein?“  Ohne die vielfachen Wechsel
wirkungen zwischen der Wissenschaft auf der einen und 
“ein übrigen Leben, d. h. der Praxis und der W irtschaft 
j*uf der anderen Seite zu übersehen und zu mißachten, 
^?rnmt er zu dem Ergebnis: „M ag die allgemeine Voiks- 
oildung sich noch so sehr vervollkommnen, sie w ird nie
mals ausreichen, um ein spezielles, m it mühseliger Ge
dankenarbeit verbundenes wissenschaftliches Fachstudium 
entbehrlich zu machen.“
■ Dies führt wieder zu dem Ausgangspunkt zurück. Die 
gesprochene Denkschrift ist ein wissenschaftliches Werk, 
Oas wegen der Schwierigkeit des Stoffes sich schon dem 
fachkundigen nicht leicht eröffnet, dem Verständnis des 
*raien aber wohl ganz verschlossen bleibt. Es mutet 
laher etwas eigenartig an, wenn z. B. der Abstraktheits- 
&rundsatz bei der dinglichen Einigung daraufhin ge
prüft w ird, ob er unvolkstümlich und dem Laien unver
ständlich sei oder nicht. Daß man m it einer solchen 

f agestellung unter Umständen gar nicht weiterkommt,

muß L o c h e r  sogleich bekennen, indem er ausführt: 
„Wenn die Angemessenheit der Entscheidung es ver
langt, muß der Gesetzgeber ein unpopuläres rechts
technisches M itte l in Kauf nehmen, durch das das 
richtige Ergebnis gesichert w ird. Ein solches rechts
technisches M ittel ist die abstrakte Gestaltung der ding
lichen Verfügung. Die rechtspolitische Entscheidung über 
ihre Beibehaltung oder Beseitigung hängt in letzter Linie 
nicht davon ab, ob dieser rechtstechnische Kunstgriff 
volkstümlich, sondern ob er zur Wahrung schutzwürdi
ger Interessen notwendig ist oder nicht“  (S. 63, ähn
lich schon früher S. 42). Wenn hier also Angemessenheit 
der • Entscheidung und „unpopuläres“  rechtstechnisches 
M itte l einander gegenübergestellt sind, so ergibt sich 
doch bei näherem Zusehen, daß in W irklichkeit ein 
Gegensatz gar nicht vorzuliegen braucht. Das impulsive, 
prim itive, nicht näher durchdachte Rechtsgefühl hält 
eben in diesen Fällen der wissenschaftlichen Durch- 
denkung durch den, auch vom Rechtsgefühl erfüllten, 
Rechtswahrer nicht stand. Die Grenzen werden aller
dings im einzelnen nicht immer leicht zu ziehen sein.

Da es sich hierbei aber um eine der wichtigsten Fra
gen unseres gesamten Rechtslebens handelt, die auch 
die Arbeit am künftigen Volksgesetzbuch: der Deutschen 
ständig berührt, kann man nur der Hoffnung Ausdruck 
geben, daß auch die Akademie für Deutsches Recht zur 
Durchdringung und Klärung beitragen möge.

RA. Dr. F r a n z  K a p s ,  Berlin.

M itte ilu n g en  des N S .-R ech tsw ah rerbu n d es

^ie geistige Veranlagung zum Rechtswahrer 
und ihre Vererbung

s Dnter diesem T ite l hat der Abwicklungsstab des Per- 
tDllalprüfwesens des Heeres im Oberkommando des Hee- 
A s im Rahmen der von ihm herausgegebenen „W ehr- 
^ychologischen Mitteilungen“  ein (allerdings nicht für 
I en Buchhandel bestimmtes) Ergänzungsheft erscheinen 
si ssen, das aus der Feder des z. Z. bei dem Abwickiungs- 
w?? beschäftigten LGDir. und ORegR. d. R. Dr. Dr.

U h e 1 m W e b e r ,  Berlin, stammt. Der Verfasser unter
b o t  ganz allgemein vom psychologischen Standpunkt 
b  (ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Betätigungsfeld, 
* 'Va die Kriegsgerichtsbarkeit), welche rein geistigen 
j  M a g e n  .vom Rechtswahrer fü r eine gute Berufs- 
^sübung zu verlangen sind; hierbei kommt er auch auf 
jj ? Weltanschaulichen, ethischen und sonstigen charakter- 
'Vah Voraussetzungen fü r die Ausübung des Rechts- 

ahrerberufs zu sprechen. Das Wesen der geistigen Ver
g a sung  fü r juristisches Denken und Entscheiden er- 

ckt er weniger in einer „spezifisch juristischen Be-
$CL°Ung“ ) als in einer Kombination bestimmter psychi- 

• Anlagen, die aber auch fü r andere Berufstätigkeiten 
■ e,gnet machen. Ein besonderes Charakteristikum für

ihnfn wirklichen Rechtswahrer sieht er außer in den von 
aUR *n! einzelnen dargelegten geistigen Anlagen und 
] j j ' er in bestimmten charakterlichen und weltanschau- 
trj ®n Voraussetzungen in dem teils intellektuell, teils 
jw'jomäßig, ais0 willentlich bedingten erheblich über das 
flg'^lmaß hinausgehenden spontanen Bestreben, die be- 
einU' Ungsvolleren Vorgänge des täglichen Lebens nach 
äieetn Ordnungsprinzip in objektivem, unvoreingenom- 
0 r,nen Geiste zu betrachten, die jeweils richtigen Zu
lüftungen zwischen den Dingen des täglichen Lebens 
QruSUchen, zu erfassen und zu gestalten, und zwar auf 
A ^ n.d der Erfahrungen und Überlegungen über die beste 
in, 'Y'cklung der Dinge bei möglichst geringer Reibung 

dlauf des Geschehens. Eine besondere Erscheinungs- 
diee dieser Veranlagung ist das unbedingte Verlangen, 
tüti&S Drdnungsstreben im Dienste des Rechts zu be
zecht0 und das Recht nach dem Sinn und Zweck einer 

htseinrichtung, eines Rechtsgefüges, zu wahren. 
de,. er zweite Teil der Schrift befaßt sich' m it der Frage nachi 
gee- V e r e r b u n g  der Anlagen, die zum Rechtswahrer 
ßgjjSnet machen, insbesondere damit, welche praktische 

eutung der Erhaltung eines solchen Erbgutes durch

Generationen hindurch zukommt. Der Verfasser betont, 
daß es sich nur um erste Ansätze in der erbpsychologi
schen Erforschung der geistigen Veranlagung zum 
Rechtswahrerberuf handeln könne, da einmal die Wissen
schaft von der Vererbung geistiger Anlagen noch in den 
Anfängen stecke, dann aber auch die speziellere Frage, 
w ieweit eine Folge von tüchtigen Juristen durch Gene
rationen hindurch vorwiegend mit Tradition 'und Umwelt
einflüssen oder vornehmlich m it Vererbung zu erklären 
sei, noch völlig offen stehe. Von ganz wenigen Ansätzen 
abgesehen, sei noch nichts zur Erbforschung im Rahmen 
des Rechtswahrertums geschehen'. Die z. Z. einzige erfolg
versprechende Methode zu einer solchen psychologischen 
Erbforschung ist nach ihm die Sippenforschung. Verfasser 
untersucht deshalb an den übersichtlich dargestellten 
Stammbäumen einer Reihe von „Juristenfamilien“ , ob und 
wie sich das juristisch bedeutsame Erbgut durch viele 
Generationen hindurch fortpflanzt, wobei das von mütter
licher Seite überkommene Erbgut eine mindestens ebenso 
einflußreiche Rolle spielt wie das Erbgut im männlichen 
Stamm. Verfasser hebt hervor, daß ein der W irklichkeit 
entsprechender Schluß auf das Wesen und die A rt der 
Vererbung von fü r die Rechtswahrertätigkeit bedeutsamen 
Anlagen, wenn schon, dann nur aus der Untersuchung an 
einer möglichst großen Anzahl von „Juristenfamilien“  ge- 
gezogen werden kann.

W ir halten eine derartige Untersuchung an einer Reihe 
von Familien und Sippen nicht nur aus erbpsychologi
schen, sondern auch aus soziologischen und rechtspoli- 
tischen Gründen fü r wertvoll und sind der Meinung, daß 
sich aus dem dabei gewonnenen Material beachtliche 
Schlüsse fü r die Gestaltung des Rechtswahrerstandes wer
den ableiten lassen. W ir regen deshalb in unserem Leser
kreis an, den Verfasser auf Familien und Sippen aufmerk
sam zu machen, in denen eine längere oder kürzere 
Generationenfolge hindurch die Vererbung juristisch be
deutsamer Anlagen wahrscheinlich ist, möglichst die Quel
len zu benennen, aus denen weiteres Material gewonnen 
werden kann, das Material evtl, zur Verarbeitung bereit
zustellen und auf Tatsachen und Ergebnisse aufmerksam 
zu machen, die auf eine Vererbung von für die Rechts
wahrertätigkeit bedeutsamen Anlagen Hinweisen.

Material kann unter „Feldpost“  gesandt werden an 
ORegR. Dr. W i l h e l m  W e b e r ,  Oberkommando des 
Heeres, Fleerespersonalamt AgP1V/ 4 .  Abt., Berlin NW7, 
Rrinz-Friedrich-Kar!-Str. 1.
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Rechtswahrem', die an dem erörterten Thema inter
essiert sind, kann auf Wunsch die Schrift „D ie  geistige 
Veranlagung zum Rechtswahrer und ihre Vererbung“  von 
der zuvorgenannten Stelle gegen Einsendung eines Un
kostenbeitrages in Höhe von 30 (in Briefmarken) zu
gesandt werden.

Zeitschriftenschau in Rom
Im Zeichen des deutsch-italienischen Kulturaustausches findet 

am IQ. Nov. d. J. in Rom eine Ausstellung der deutschen Zeit
schriften statt, die unter der Schirmherrschaft des Reichspresse
chefs Dr. Dietrich und des Volkskulturministers Exz. Pavolini steht. 
Die Ausstellung zeigt an rund 500 originalgetreuen Lichtdruck
reproduktionen aus deutschen Zeitschriften der Vergangenheit zu
nächst den entwicklungsgeschichtlichen Gang der Zeitschrift im 
deutschen Kulturleben auf und gibt dann in ihrem Hauptteil an 
rund 1350 für die einzelnen Lebens- und Arbeitsgebiete besonders 
typischen Zeitschriften einen charakteristischen Querschnitt durch 
das heutige Zeitschriftenschaffen. Eine eigene Abteilung ist der 
Zeitschriftenpresse der NSDAP, gewidmet. Auch die Zeitschriften 
des NSRB. sind auf dieser Ausstellung vertreten.

T a s c h e n k a l e n d e r  f ü r  R e c h t s a n w ä l t e ,  N o t a r e  und 
P a t e n t a n w ä l t e  1943. Herausgegeben von Reichsgruppen
walter Rechtsanwälte des NSRB. Berlin-Leipzig-Wien. Deutscher 
Rechtsverlag.
Der Inhalt des wohlbekannten und gebräuchlichen Taschen

kalenders ist auch in diesem Jahr auf den neuesten Stand ge
bracht. Neuaufgenommen sind u. a. die Rechtsanwaltsgebühren- 
ordnungen, em Verzeichnis der landesrechtlichen Bestimmungen 
über Anwaltsgebühren, die VO. über die Erstattung von Rechts
anwaltsgebühren in Armensachen, der Rechtsanwaltsgebührentarif 
für die Alpen- und Donaugaue. Hierdurch sind die Anregungen 
aus dem Bezieherkreis berücksichtigt, soweit es die Umstände ge
statteten. Schriftleitung.

Kriegsauszeichnungen
Es haben erhalten:

D ie  Spa ng e  zum E i s e r n e n  K r e u z  I. u’nd  II. K l as s e
Ferdinand B i e s e n b a c l i ,  RA:, Düsseldorf /  Dr. Waldemar 

r ^ i h n ’ R^- u' Hotar, Danzig /  Dr. Oskar H a u s m a n n ,  
LGDir., Brandenburg (Mark) /  Dr. Richard K l e w i t z ,  Syndikus, 
Quedlinburg/ Wilhelm K l u g e ,  LGR., Rostock /  Max S c h u l t e -  
K e m m i n g h a u s e n ,  PatAnw., Berlin - Südende /  Dr. Erwin 
Z i m m e r m a n n ,  beeid. Bücherrevisor, Köln-Lindenthal.

Das E i s e r n e  K r e u z  I. u n d  II. K l asse  
Otto A n g e r m e i e r ,  StA., Landshut /  Dr. Alexander B a r t h ,  

RA., Dresden /  Alfred B i e l e f e l d ,  RegAss., Frankfurt (Main) / 
Friedrich-Carl B o e t t i c h e r ,  PatAnw., Görlitz /  Dr. Harry C l e 
mens ,  RA. u. Notar, Braunschweig /  Ernst D ö r i n g ,  Postrat, 
Ostönnen ü. Werl /  Dr. Hans F i c k e r t ,  RegRef., Dresden /  Fritz 
F i n c k h ,  AGR., Osterholz - Scharmbeck /  Wolfgang F o l g e r ,  
OStA., Berlin-Steglitz /  Dr. Werner Hai sch,  RA., Konstanz /  Dr. 
Joachim Ha l l i e r ,  Rechtsrat, Mainz /  Wilhelm H i l t e b r a n d t  J-, 
RegR., Münster /  Otto F r h r .  v. H o l l e n ,  GerAss., Berlin-Halen- 
see /  Adam H o l z ,  AGR., Erlangen /  Dr. Kurt I d e l b e r g e r ,  
RA. u. Notar, Frankfurt (Main) /  Erwin K e 11 e r h a 1 s , Ref., Mün
chen /  Fritz Kel t er ,  Stadt-Ass., Soest (Westf.) /  Erich Koal i ck,  
StA., Berlin -Charlottenburg /  Gerhard L e i t n e r ,  Amtsrichter, 
Göppingen /  Hans L u t t e r  f ,  Behördenangestellter, Hindenburg /  
Günther M a l o r n y ,  Ass., Beuthen /  Hans Horst M a n i t z ,  Ass., 
Merseburg /  Dr. Herbert M ö h l e ,  WirtschTreuh., Hannover / 
Franz N a t t e r ,  Justlnsp., Ravensburg /  Heinz N e u f a n g ,  Ass., 
Eisenach /  Wilhelm N i e m e y e r , Ass., Minden (Westf.) /  Werner 
O s e n b r ü c k ,  Ass., Bochum /  Dr. Heinz 0 1 1 e , LGR., Burg /  
Hermann P i l i  e r  f ,  Syndikus, Hamburg /  Matthias v. P u t t 
kam e r , Landschafts-Syndikus, Glogatt /  Dr. Hanns S a u s s e , 
AnwAss., Berlin /  Harald S c h a p e r , RA., Magdeburg /  Willy 
S c h e u e r m a n n ,  AGR,, Mainz /  Dr. Hans-Bernhard S c h e u f f -  
l e r ,  LGR., Chemnitz /  Otto S c h n e i d e r ,  Ass., Speyer /  Karl 
S c h o t t ,  OAR., Reinheim /  Dr. Günther S c h w*e n d y , stellv. 
Gesch.-Führer, Hannover /  Albrecht S i e g e r t ,  RegR., Berlin /  
Dr. Hans S t r u c k ,  Ass., Münster (Westf.) /  Walter T i l g n e r ,  
Justlnsp., Breslau /  Dr. Adolf W e i s s i g ,  Steuerber., W.-EIber- 
feld /  Leonhard W a e c h t e r ,  GerRef., Berlin - Charlottenburg / 
Dr. Karl W u r m ,  GerRef., Neuhaus b. Paderborn.

D ie  Spa ng e  zum E i s e r n e n  K r e u z  II. K l as s e  
Wilhelm A l t  h o f f ,  AGR., Gelsenkirchen /  Erich A l t h ü s e r ,  

RA., Essen / Dr. Georg B a n k w i t z ,  LGDir., Dresden /  Walter 
B e r n h a r d ,  Justlnsp., Gotha /  Bodo B l a n k e n b u r g ,  Bücher
revisor, Hamburg/Peter B o n g a r t z ,  LGDir., Koblenz /  Lippold

v. B r e d o w ,  LGR., Berlin-Grunewald /  Dr. Hans 
Gesch.-Führer, Ludwigshafen /  Karl Bus c h ,  Verbandst» 
Führer, Hagen (Westf.) /  Dr. Paul D ä h n e ,  RA. u. Notar, Ha 
(Westf.) /  Dr. Hans F r a n k ,  LGR., München /  Roh O „  «R., 
beck, RA., Berlin-Charlottenburg/  Dr. Erich Herber t z,  D“ e&arl 
Düsseldorf /  Hellmuth Jentzsch,  LGPräs., G öttingen/pr. 
K a d e n ,  RegR., Dresden /  Dr. Gerhard K e l l e r ,  AGK„ “  
knxhen /  Dr. Friedrich K l e i n o d ,  OStA., Elbing / Dr.
K l e t t ,  WirtschTreuh. NSRB., Hannover /  Dr.'Gustav K " " “ /
-----------  -------  -  -  , RA., AschaffenbijrS '

/ Fritz L u . -j.
l e r ,  RA., Reutlingen /  Dr. Fritz K o c h ,  k a ., „ t eV
Ferdinand K o r n ,  LGPräs., Hamburg-Blankenese /  Fritz L u. T r(j. 
RA., Worms /  Dr. Karl-Friedrich M i t t e n z v v e y ,  OStAv Her'. ------- , — -------.-neanen Mittenzvvey,
hausen /  Dr. Kurt P i p g o r r a ,  OAR., Greifenhagen /  ' ch- 
mann v. d. Pf ordten,  AGR., München / Dr. Richard P fr e „ - riin- 
ner ,  RA. u. Notar, Oelnitz /  Dr. Richard Schmi t t ,  KGR-, ,ter 
Steglitz /  Dr. Heinrich S c h n ö c k e l ,  OAR., Salzwedel /  ™ 
S c h r a m m ,  LGR., Kempten /  Hermann S c h ü t t ,  AGK-» , pt. 
hude /  Friedrich S c h w i e d e r ,  RA. u. Notar, Schoppenstem / ,
Johannes S t a r k l o f f ,  Kaufm. Jurist, Leipzig / Martin S t r i e»  
Q+Özif Duoktct __ /o - _ t v* , r-x1 ' r - i ch ,m . rv i vj i  ivdu iu i. ju i ia i j  Le ip z ig  /  m a i in* a(

Stadt. Rechtsrat, Freiberg (Sachsen) /  Dr. Hans T e i c h ,  ^  
Gera /  Dr. Gerhard Z i e r e n b e r g ,  RA. u. Notar, Prenzlau.

Das E i s e r n e - K r e u z  I. K l asse
£?afl k-

Wilhelm A l t h o f f ,  AGR., Gelsenkirchen /  Dr. Georg DÄ0tha 
w i t z ,  LGDir., Dresden /W a lte r B e r n h a r d ,  Justlnsp-, ,r?h.) / 
(Thür.) /  Dr. Hans Brenner ,  Gesch.-Führer, Ludwigshafoj l. n0 
Dr. Paul D ä h n e ,  RA. u. Notar, Hamm (Westf.) /  Dr. H e i R< 
v. d. Pf ordten,  AGR., München /  Dr. Walter Schram m , 
Kempten /  Dr. Johannes S t a r k l o f f ,  Kaufm. Jurist, Leipz's-

D as E i s e r n e  K r e u z  II. K l asse
Roth-

Friedrich Ar l and,  StA., Dresden /  Gerhard Assig,  R£ ' aarifl> 
bach (Krs. Breslau) /  Horst Axe,  Ass., Leipzig /  Joachim „ - njg-=- 
Dipl.-Kfm., Berlin-Tempelhof /  Horst Beckmann,  RA-,. ,*ern 
berg (Pr.) /  Dr. Werner B e u s c h l e i n ,  RegR., Kaisers 0 1h<
Richard B o l z ,  GerRef., Weingarten (Württ.) / Helmut 
Statistiker, Berlin-Wilmersdorf /  Dr. Franz Brandmai r ,  k grnst 
Wien /  Gerhard B r a t k e , GerAss,, Fraustadt /  Edg ^¡in- 
B r e i d t h a r d t ,  AGR., Bonn /  Wilhelm B u 11 e m e r , A.sf0’fo ng, 
chen /  Ernst Burck ,  Justlnsp., Bayreuth /  Dr. Karl Go,1' p 0rt- 
Bürgermeister, Zweibrücken /  Helmut Co n s b r u c h ,  A1 
mund /  Dr. Otto D a g h o f e r ,  RA., Graz /  Dr. AlfredI u  pres- 
war t ,  StA., Düsseldorf /  Dr. Herbert D i e t r i c h ,  AU lU(JvVig 
den /  Günther D i n s t ü h l e r ,  GerAss., Düsseldorf / (jegR-, 
Döpke , Ref . ,  Bad Oeynhausen /  Dr. Ernst E h r l i c h e > ¡<laUs 
Breslau /  Dr. Alfred E i c h 1 e r , AGPräs., Dresden Up'errtPe''

Celle /  Dr. Fritz F 1 i t n e r , KGR., Berlin - LichterfeWe u- 
F o r s t ,  GerAss., Bamberg /  Hans F r a n k e ,  Stadt. V j^grl- 
Rechtsrat, Breslau /  Helmut F r e n k ,  AGR., Lauenburg / ^ ¡ ftsch-- 
Heinz F r i s c h k e, AnwAss., Berlin /  Friedrich Fuchs,  öer- 
Treuh. NSRB., München-Untermenzing /  Josef G i e r  s b ® ^efl / 
Ref., Köln-Zollstock /  Dr. Erich G r a f ,  Wirtsch.-Jurist, a sSe- 
Franz-Josef Gr öne ,  Justlnsp., Dorsten /  Hans Theodor , ,a]Ctiin/ 
ma n n ,  LGR., Lüneburg/  Alfred H ä n t s c h ,  Jus^ n??'/;tmel,eli  
Günther Hanic'ke, GerAss., Dortmund/  Dr. Günter H e‘ . ¡Jans> 
GerAss., Bottrop /  Hubertus Hencke,  GerRef., R?stoC RegAs«’ 
Henze,  Justlnsp., Berlin-Hermsdorf /  Otto H e rz i"? ; . He , 
Erlangen /  Dr. Arnold Heß,  GerAss., Bad Nauheim l \~  n 0  
ObMagR., Berlin-Charlottenburg /  Dr. Helmut H i l l ® 3‘ H o ! s t ’ 
Ass., Essen /  Heinz H o l d o r f f ,  LGR., Lübeck /  Han ,ustlnsp-- 
GerAss., Wesermünde - Wulsdorf /  Heinrich H o r n s ,  1 „ gen  
Burg / Hans Hü r e n ,  Ass., München-Gladbach /  Horst ¿¡¡in«
RegR., Berlin-Lichterfelde /  Paul H u p k a ,  Ass., “ uzn '0 w s.k I) 
J ä h n k e , Justlnsp., Plau (Meckl.) /  Waldemar J a 
AGR., Königsberg (Pr.) /  Paul J ans en ,  Finanz-Ass-, ^ erInaim 
hausen /  Adelbert Joche ns,  Justlnsp., Brake /  ~ ' e a,  De 
J u c h e m s , GerAss., Selb /  Walter-Uve J u n g  c 1 a u1 j  K * ‘
Ass., Kiel /  Dr. Hans K a d e l b a c h ,  RA., Berlin /  B£r ass., 
r e r ,  Intend.-Ass., München /  Manfred K a u f m a n O ’ e 11e / 
kirch /  Georg K e h m ,  Verbandsrevisor, Kassel /  Ot 7 , ¡end "(v  
Justlnsp., Essen /  Wolfgang K i r s c h ,  Ass., Berl,rt - tz köH  ’ 
Heinrich K n ö c h e l m a n n ,  Rechtsher., H a m b u r g ! p  / U  
GerRef., Neumünster /  Albin K o p f ,  AGR., Sulz,)., ernPihard K o r k h au s , LandObVerwR., Merseburg/ wer , Fra. -
Ass., Leipzig /  Dr. Gustav K r e ß ,  AGR., HeidenhemRj  gefl,n

/  i ic x iu a im  u o » « . - ;  ¡iia tl L c ^ /
bürg /  Bernhard L a wa t s c h ,  Ass., Neiße /  Maxim1 p antb°ra _ 
Ass., Bottrop /  Dr. Erwin L e s s i n g ,  Ass., Hmsbu g . io  
Bernd L i c h t e n a u e r ,  GerRef., Dortmund AGR- B Ä .charJb e n s t e i n ,  GerAss., Wien /  Hans L o r e n z ,  *L / Ricn'
Dr. Wilhelm M a n n ,  Prokurist, Berlin-Charlottenburg ^ IeXann
M a r q u a r t ,  Justlnsp., Lindenberg i. Allgäu /  ' MünclIf . 0

R., München /  Ulrich M e n d e ,  AOK;’

:der
justlnsp., unaenuerg i. « ub«» / „  MUn'-‘T „ 

M a ye r ,  RegR., München /  Ulrich Mende,  AGK„
Karl Mer t ens f ,  RegR., Altenkirchen /  Dr. Karl-H M „
Ass., Bremen / Alfred M ü l l e r ,  RA., Essen /  Dr. ^ ¡ ell /  Oe 

' Breslau /  Dr. Herbert M u n k ,  Beamter, L£ i
Ne ß ,  Dipl.-Volksw., Reutlingen /  Fritz N e u m a n  > ü ause 
zig /  Dr. Günther O h e i m ,  Ass., Berlin /  Gerd v. u

1 e r
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Berlin-Zehlendorf /  Dr. Walter O l z e ,  Wirtsch.-Rechtler, 
j/äunschweig /  Kurt O r g e l ,  AGR., Hamburg-Lohstedt /  Hans 
y a.n h o f f , Ass., Una (Westf.) /  Horst P f e i f f e r ,  Justlnsp., 
p'ifickau /  Dr. Heinz P i e t z  he r', Ger Ass., Zoppot / Dr. Carl 

° s l ,  FinAss., München /  Karl P o n a t h ,  Ass., Schivelbein /  Hel- 
N  Ra e d e r ,  Justlnsp., Prostken /  Hans R a t h ,  GerRef., Tü- 
t l!Jgen-Lustnau /  Dr. Helmut R e i s s i g ,  Postrat, Breslau /  Dr. 
/ ‘tz R h e i n e n ,  LGR., Duisburg / Kurt R i e m a n n , LGR., Salz- 
Adel / Dr. Hanns R i t t e r ,  GerRef., Düsseldorf / Dr. Hermann 
¡5°dius,  Volkswirt, München /  Dr. Igbert R o h d e ,  AGR., 
r3nkfurt (Oder) /  Friedrich R o ß b a c h e r ,  GerRef., Berlin-Wil- 

tj^rsdorf / Dr. Paul R o ß n e r ,  AGR., Ronneburg /  Dr. Otto 
R°the,  StA., Wien /  Hans Rüde,  RegR., Neustadt (Waldnaab)/ 
J -  Gerhard Sa f f r a n ,  RA., Rheydt /  Albrecht Sak ma nn ,  StA., 
‘Uttgart /  Philipp S a u t e r , AGR., Bruchsal /  Richard Sc h a l l ,  

,,erRef., Stuttgart /  Dr. Karl Sc h a u n ,  StA., Zweibrücken /  Dr. 
\ aximilian Sc hec k ,  Rechtsher., Nürnberg /  Otto S c h i e ß 1, 
i SiN Söcking (Starnberg) /  Gerhard S c h m i d t ,  RegR., Zeitz / 
,eonhard Schmi dt ,  JustOblnsp., Jauer /  Rolf Schmi dt ,  Anw- 
|ys-) Hamburg /  Friedrich Schön,  AGR., Hamburg-Blankenese / 
b h* Schönewald,  Justlnsp., Argenthal /  Dr. Engelbert Scholz,  
JUS Braunau (Sud.) /  Dr. Gerhard S c h o t t ,  Dipl.-Kfm., Berlin- 
$ "öneberg /  Johannes S c h u l t e  f ,  AGR., • Niesky /  Alfons 
¿ “ « 'a b , Ger Ass., Passau /  Kurt S c h w a r z ,  RegR., Gum- 
I l?nen / Dr. Werner F r h r .  v. Se e b a c h ,  GerRef., Kleinfahrer / 
| j lus S e e g e r, LGR., Düsseldorf-Oberkassel /  Gerhard S e i p e 11, 
ia d--Rat, Königsberg (Pr.) /  Joachim S e y d e l ,  LGR., Pots- 
$ /  Heinz S i n n h u b e r ,  AGR., Königsberg (Pr.) /  Paul 
( i f ? n i e c z n y ,  Ref., Berlin /  Erich T a c k e ,  StA., Frankfurt 
•[.‘am) /  Herbert T ä s c h n e r ,  Ass., Freiburg (Br.) /  Wolfgang 
lA ’nm , Ger Ass., Ratzeburg /  Dr. Werner T h o s t e ,  Ass., Bres- 
rj / Heinz T r e s c h ,  Ger Ass., Koblenz /  Dr. Carl-Heinz U l 
fê  h , Dipl.-Volksw., Idar-Oberstein /  Kurt V e r g i n , Justlnsp., 
tyüstettin /  Dr. Albert V o g e l ,  StA., Tübingen /  Hermann 
U al k e r ,  Justlnsp., Heilbronn /  Hans W e c k m ü l l e r ,  Ref., 
ty?kenwalde /  Dr. Kurt W e g e r t ,  AGR., Passau /  Dr. Johann 
L 1 e b e , AGR., Magdeburg /  Dietrich W n u c k , Ger Ass., Königs- 
Ma 6*r .) /  Dr. Harald W o l f ,  Ass., Oelsa (Bez. Dresden) /  Dr. 
ly *  Za h a ,  RegAss., München /  Helmut Z a p p e ,  GerRef., 

achenberg /  Otto Z i e g l e r ,  Ass., Waldkirch i. Brsg.

^ as Kr i egsver d i ens t k r euz  I .Kl asse mi t  Schwer tern 
lo?do B l a n k e n b u r g ,  WirtschTreuh., Hamburg /  Dr. Fritz 
Vn n e r i KGR-, Berlin-Lichterfelde-West /  Fritz L u l e y ,  RA., 

' a. Rh. /  Dr. Richard S c h m i t t ,  KGR., Berlin-Steglitz /
f-V'ard S e i p e l t ,  Intend.-Rat, Königsberg (Pr.) / Dr. Werner 

nr- v. S ee ba c h ,  GerRef., Kleinfahrer ü. Erfurt.

Das K r i e gs v e r d i e n s t k r e u z I. un d  I I . K l a s s e  
m i t S c h w e r t e r n

lN r- Friedrich Benecke ,  Volkswirt, Berlin-Lichterfelde/ August 
V : in iann, Gen.-lntendant, Wien /  Dr. Johannes P r ü t z m a n n ,  
Üer!>-i Belgard a. Persante /  Dr. Reinhard T a e n i g e s ,  KGR., 

ln / Paul W i n d h a u s e n ,  GenStA., Köln-Klettenberg.
6
,Rei

as Kr i egsver d i ens t k r euz  II. Klasse mi t  Schwer t ern
Kwe‘ohard Ad o m a t , GerRef., Königsberg (Pr.) /  Dr. Dieter 
Kd r e c h t , RA., Saarbrücken /  Gerhard A l k e r ,  Justlnsp., 
K'Ssberg (pr.) /  Wilhelm A l t  h o f f ,  AGR., Gelsenkirchen / 
' er i ? r And r es ,  Justlnsp., Karlsruhe-Durlach / Dr. Franz A t z -  
Sbfä^gR-i Breslau / Max A u s t ,  Justlnsp., Frankfurt (Oder) / 
Wizard B a r i n g ,  KriegsgerR., Leipzig /  Dr. Johannes B a r n e - 
^!bi„ RA. u. Notar, Naumburg /  Hermann B a r t e l ,  Justlnsp., 
t»s;S /  Günter B a r t k o w s k i ,  StA., Elbing /  Alexander Ba r -  
AOp ' ’ Wirtsch.-Berater, Berlin-Lankwitz / Dr. Erasmus B a y r ,  
H5lö'> Berlin-Nikolassee /  Franz B e c k e r ,  LGR., Würzburg /  Dr. 
iQry “ eeck ,  Sachbearbeiter, Leipzig /  Dr. Franz B e h r e n d s ,  

lr'> Hamburg /  Dr. Anton B e i g l ,  StA., Wien / Heinz B e l l -  
W  i i  Volkswirt, Dresden / Konrad B e n gs c h , AGR., Elbing/ 
b,\ “ eye r l en ,  RA., Mannheim / Dr. Heinrich B i e l e n b e r g ,  
Ŝ bh Notar, Kiel /  Dr. Willibald B i n a p f 1, Notar, Laufen 
% [•{ / Dr. Franz B l i n d e n h ö f e r ,  RA. u. Notar, Frankfurt 
Jer w /  Karl-Heinz B l u n k ,  RegAss., Berlin-Nikolassee /  Wer- 
iJünst U n k > stA-> Itzehoe /  Wilhelm B o e g e r ,  ObAmtsanw., 
beorir c(Westf.) / Werner B o t h e ,  AGR., Wriezen /  Dr. Hans- 
Bra” t" rh r. v. Braun, GerAss., Königsberg (Pr.) /  Dr. Maximilian 
N id  w r’ Dipl.-Kfm., Wien /  Engelbert B r e n k e n ,  RA., Dort- 
N n 'yo rde  /  Dr. Hans B r e n n e r ,  Gesch.-Führer, Ludwigs- 
Pr0R' Friedrich B r o m m e r ,  Justlnsp., Schweidnitz / Dr. Paul 
tN dZ *1 a n n , Rechtsher, d. DAF., Neutitschein / Alfred B u r k - 
ridti 7  JUstInsp., Ronneburg /  Dr. Otto C e r n s t e i n ,  LGDir., 
J-r0j ' Gustav C h a r i s i u s ,  RegDir., Düsseldorf /  Nicolaus 
tNßfSSant , Gesch.-Fühter, Edenköben /  Dr. Viktor Czech ,  
N t'0nf eS*h.-Führer, Wien /  Gerhard C z y g a n , Kriegsrichter, 
bA ¡Tt./ Eduard Dehns,  AGR., Rostock /  Dr. Theo Demann,  
 ̂ eZo n I  Rar' D i c k ,  GerAss., Berlin-Friedenau /  Dr. Herbert 

N r ¡J1.ann,  LGR,, Bautzen /  Götz D o b b e r s c h ü t z ,  Kriegs- 
|N s  n - au /  Hans D r e c h s e l ,  Justlnsp., Königshofen /  Dr.
K- 11-  — w i s c u K e ,  Kegre.., D ies iau  /  /\u g u s i u n h u w a m ,
i ' l i n E l  Remscheid-Lennep /  Dr. Walter Eger ,  RA., G raz/Otto 
''QR aus,  WirtschTreuh. NSRB., Duisburg /  Hermann Enke,  

’ Meuselwitz /  Heinrich E s e r , Justlnsp., München /  Dr.

Franz F i k e i s ,  OLGR., Linz (Donau) / Dr. Walther F i l b r y ,  
Stadtrat, Lünen a. d. Lippe /  Franz F i s c h e r ,  Rev.-Amtmann, 
München / Dr. Gert F 1 i 11 n e r , Ass., Königswinter a. Rh. /  Dr. 
Friedrich F r i n d ,  RA., Aussig /  Dr. Helmut F r i t z s c h ,  RA., 
Leipzig /  Dr. Albert F u x i u s ,  AGR., Köln-Sülz / Franz G ä r t 
ne r ,  Dipl.-Kfm., Wien /  Dr. Hans G e y e r ,  AGR., Bonn (Rh.) / 
Franz G i l l ,  Ass., München /  Dr. Ernst G i n n u t , RegR., Ber
lin /  Walter G r a e s e r ,  FinAss., Beriin-Hermsdorf / Dr. Hans 
G r e u l i c h ,  RA. u. Notar, Berlin /  Dr. Walter G r o ß ,  Ass., 
Mannheim /  Erwin G r u e 1, Justlnsp., Stettin /  Walter H a b i s c h, 
Verbandsprüfer, Breslau /  Ludwig H a c k e r ,  Justlnsp., Landau / 
Hans H ä g e r t ,  AGR., Bütow (Bez. Köslin) / Dr. Adolf H a l 
l e r ,  LGDir., Bad Homburg /  Werner H a n i s c h , Dipl.-Kfm., 
Berlin-Frohnau /  Dr. Hans H a r t w i e g ,  LGR., Braunschweig / 
Artur Hat t enbach,  Gesch.-Führer, Kassel-Wilhelmshöhe /  Heinz 
Ha u p t m ä ü i n ,  Justlnsp. d. Lw., Berlin - Wilmersdorf /  Adolf 
H a u t s c h . Justlnsp., Nürnberg /  Dr. Kurt H e n n i g , LGDir., 
Bautzen /  Dr. Franz He n s e ,  LGR., Regensburg / Alfred H ö h ,  
RA. a. D., Schwerin /  Dr. Reinhard H ö l l f r i t s c h ,  RegR., 
Kronach /  Dr. Paul H ö t t i n g e r ,  GerRef., Wien /  Anton H u f 
na g e l ,  Justlnsp., Schweinfurt /  Dr. Wilhelm J ä g e r ,  RegAss., 
Braunschweig / Karl-Leopold J a n e t z k o ,  GerRef., Wansleben / 
Dr. Günther J a n i , ORegR., Dresden /  Max J a h r e i ß , ORegR., 
Kronach /  Erwin J e r g a s , Justlnsp., Niebüll /  Dr. Carl Jo- 
h a n n y , ORegR., Berlin-Halensee /  Dr. Albert K a 11 e n h e i m , 
Kaufm., Berlin-Halensee /  Friedrich K a m i n s k y ,  Justlnsp., Ber
lin / Dr. Eduard K a m m e r 1, Notar, Höchstädt /  Dr. Herbert 
K e l l e r ,  GerAss., Celle /  Wolfgang K e l l e r ,  StA., Kempten / 
Dr. Horst K e ß l e r ,  WirtschPr., Bielefeld / Dr. Franz K i e l i n g ,  
Bürgermeister, Bad Oldesloe /  Karl K l e t t ,  Bez.-Notar, Neuen
burg /  Dr. Walter K l e t t ,  WirtschTreuh. NSRB., Hannover / 
Erhard K o b 1 i t z , Bücherrev., Breslau /  Dr. Eberhard K ö h l e r ,  
Volkswirt, Jena /  Werner Koen i g ,  Ass., Königsberg (Pr.) /  Franz 
K r ä h e ,  RA. u. Notar, Hamburg-Altona /  Georg K r a m ,  Ref., 
Haßfurt /  Dr. Ernst K r a u p p ,  MagR., Wien /  Paul K r e l l ,  RA., 
Marienwerder /  Dr. Emil K r e n z e r , Ass., Gelsenkirchen /  Hans- 
Ulrich K r ü g e r ,  RA., Meiningen /  Fritz K u k l m a n n ,  Syndikus, 
Saarbrücken /  Leonhard K u i l e ,  JustSekr., Buchloe / Gerhard 
Kunde,  Justlnsp., Berlin-Baumschulenweg /  Dr. Kurt Ku t z l e r ,  
Ref,. Leitmeritz / Willy L a c k e r ,  Justlnsp., Bonndorf (Schwarzw.) / 
Dr. Theophil Lang", Bürgermeister, Mülhausen (Elsaß) /  Erich 
L a u t e r b  ach ,  Justlnsp., Frankfurt (Oder) /  Hans Karl L a u t -  
ne r ,  AGR., Trier / Günther Le z i u s ,  GerAss., Köthen /  Julius 
L i c h t w e r k ,  LGR., Flensburg /  Gerhard L i n d e m a n n ,  Just
lnsp., Schönhausen (Elbe) /  Dr. Karl L i n h a r d t , .MagR., W ien/ 
Ludwig L o c k ,  RegR., Stuttgart-Frauenkopf /  Paul L o r e n z ,  
Justlnsp., Köln-Zollstock /  Ulrich M e t e l m a n n ,  GerRef., Stern
berg (Meckl.) /  Dr. Walter Mee s e ,  LGR., Eschershausen /  Hans 
M e i e r h ö f e  r, Reglnsp., Nürnberg /  Dr. Eugen v. Moe r s ,  RA., 
W.-Elberfeld /  Dr. Werner M o e ß m e r, RA., München /  Dr. Ralph 
M ü l i e r ,  Notar, Verden (Aller) /  Walter N a g e l ,  RA. u. Notar, 
Oels /  Günter N a t t e r o d t ,  Justlnsp., Danzig /  Gerhard N e d -  
den,  AGR., Hannover /  Dr. Felix N e u d e c k ,  OLGR., Wien /  
Dr. Ferdinand N i c k i ,  Not.-Ass., Tirschenreuth / Helmut N ö l -  
d e c h e n , Kreissyndikus, Beeskow (Mark) /  Dr. Heinz van N o r 
den,  Kaufmann, Essen /  Dr. Dietmar N o t h , AGR., Bad Cann
statt /  Robert Pa s c h k e ,  Justlnsp., Potsdam /  W illi P e t t e r s ,  
Bürodir., Berlin /  Dr. Ernst P f e i f e r ,  LGPräs., Konstanz /  Dr. 
Richard Pf retzschner ,  RA. u. Notar, Oelsnitz (Vogtl.) /  Walther 
P h i 1 i p p i , AGR., Werl /  Ernst P ö h 1 s , LGR., Düsseldorf /  Dr. 
Einhard R a t h c k e , GerAss., Berlin - Charlottenburg /  Kurt 
R e i c h a r t ,  Not.-Prakt., Stuttgart /  Dr. Horst R h e i n g a n s ,  
AGR., Danzig-Ohra /  Otto R i e d l ,  Justlnsp., Griesbach-Rottal / 
Dr. Herbert R i ege r ,  RegR., Diedesfeld /  JR. Dr. Anton Rösch,  
Notar, Konstanz /  Helmuth R o h w e d d e r ,  beauftr. Richter, Litz- 
mannstadt /  Eberhard R o t h e ,  Intend.-Rat, Berlin-Grunewald / 
Dr. Heinrich R ü s i n g, Bankdir., Paderborn /  Dr. Walter Runge,  
Verbandssyndikus, Magdeburg /  Herbert S c h e l b e r g e r ,  Justi
tiar, Essen /  Dr. Rolf S c h i e d e r m a i r ,  RegAss., Berlin-Schmar
gendorf /  Günter S c h i m p f ,  JustSupern., Berlin -. Rahnsdorf / 
Herwart Sc h i n d l e r ,  Ass., Berlin-Halensee / Heinrich Schl ee,  
Justlnsp., Bremen /  Dr. Andreas S c h m i d t ,  LGDir., Ansbach / 
Heinz S c h m i d t ,  AGR., Berlin-Frohnau /  Hans S c h n a k e n 
bec k ,  Bücherrev., Hamburg-Fuhlsbüttel / Wilhelm S c h n e i d e r ,  
JustOblnsp., Nürnberg / Franz S c h o b e r ,  Justlnsp., München / 
JR. Dr. Wilhelm Schön, RA. u. Notar, Berlin /  Hermann Schre i 
be r ,  JustOblnsp., Zeitz /  Dr. Heinrich S c h r e i h a g e ,  RegR., 
Berlin-Lankwitz /  Dr. Josef Sehr  ein p f ,  LGR., Ried (Innkreis) / 
Albrecht S c h ü t z e ,  StA., Berlin /  Dr. Franz S c h u s t e r ,  
RAAnw., Rodingersdorf /  Erwin S c h w a b ,  Justlnsp., Neuwied / 
Ernst-Günter S c h we b s ,  JustlnspAnw., Berlin-Steglitz /  Kurt 
S c h w e d e r s k y ,  LGR., Bielefeld /  Dr. Fred S e r v a e s , ÖLGR., 
Stettin / Bernd Serve,  StA., Breslau /  Ruprecht S i e l o f f ,  Post
rat, Königsberg (Pr.) /  Friedrich S m e t i n a ,  JustAssist., Wien /  
Wilhelm S ö l t  e r, RegR., Trautenau /  Wilhelm Somme r me i e r ,  
Justlnsp., Stendal /  Dr. Max S po hn ,  Volkswirt, München /  Dr. 
Berthold Gr af  St auf f enberg,  Referent, Berlin-Wannsee /  Hans 
S t e b e r ,  Justlnsp., Ingolstadt /  Wilhelm S t e i n e r ,  Justlnsp., 
Starnberg /  Dr. Richard S t e r n b e r g - R a a s c h ,  Stadtrat a. D., 
Berlin-Charlottenburg /  Dr. Kurt S t r e 1 e , RA., Innsbruck /  Erwin 
Süße,  RA., Wohlau /  Albert T h o m s ,  Justlnsp., Wittstock /  Dr. 
Werner U l b r i c h t ,  Ass., Berlin-Pankow /  Erwin U r b a n ,  Re
visor, Wien /  Dr. Bernhard V o g t ,  Abteil-Leiter, Berlin-Lichter-
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telde /  Konrad W a g n e r ,  GerRef., Königsberg (Pr.) /  Dr. W il
helm W a g n e r ,  Dipl.-Kfm., Sonthofen (Allgäu) /  Valentin 
W a 11 a u e r, AGR., Baumholder /  Dr. Michael W a l t e n b e r g e  r, 
Ass., Augsburg /  Rudolf Webe r ,  Justlnsp., Nürnberg /  Dr. Alex 
K e l l n e r ,  RA., Düsseldorf /  Dr. Ludwig W e i n 1 i c h , Notar, 
Bodenbach (Elbe) /  Dr. Hans W e i l a n d ,  LGR., Berlin / Kurt 
Wel l enkamp,  RegR., Cammin (Pomm.) /  Hermann Wernecke,  
Amtsrat, Potsdam /  Dr. Herbert W i e s e ,  Ass., Dresden /  Wilhelm 
W i e s m a t h ,  Richter a. Gauger. NSDAP., Bayreuth /  Dr. Louis 
W i l h e l m s ,  Bürgermeister, Güstrow (Meckl.) /  Dr. Johann W i n 
t e r ,  Oberpostrat, Wien /  Josef W i t t m a n n ,  Justlnsp., Rosen
heim /  Helmut W ö l f  f i n g ,  Ass., Berlin-Dahlem /  Hans W o h l 
ho f  n e r , Justlnsp., Neuburg (Donau) /  W illi W o i t k e , RA. u. 
Notar, Forst (Lausitz) /  Dr. Hans-Otto W u l f f ,  RA. u. Notar,

Malchin / Wilhelm W y s o c k i , Reglnsp., Berlin / Ludwig Z r e n 
ne r ,  Justlnsp., Gerolzhofen.

1 Das Kr i egsver d i ens t k r euz  II. Klasse ohne Sch"- er *j^ar) 
Dr. Julius B a r g m a n n ,  ORegR., T roppau (Sudeten!.) / Df: e r , 

B l a e s i n g ,  RegR., Troppau (Sudetenl.) /  Robert ü ( a Hralifl- 
Landrat, Fürth i. B. /  Dr. Hans D e i n h a r t ,  Oberpostrat, rn. 
schweig / Dr. Hansgeorg D i i r r ,  Hauptleiter der Landest) ^  
Schaft, Reichenberg /  Hans F e r a z i n ,  StA., Nürnberg / -
Walther Jahr ,  Dipl.-Volksw., Stettin /  Dr. Fridtjof Miehae _ 
Ass., Opladen /  Georg O e t t l i ,  Oberpostdirektor, Aachen ,
mann Rapp ,  Dipl.-Volkswirt, Berlin-Lichterfelde-West / ■ ^ ,
S c h i m m e l ,  RegR., Jarotschin (Wartheland) /  Hans D l 
Provinzialverw.-Rat, Königsberg (Pr.).

F ü r  den R e c h t s w a h r e r  im K r i e g s e i n s a t z

Das Jugendrecht im  Kriege
Von Professor Dr. W o l f g a n g  S i e b e r t ,  Berlin

T e i l  I I I i )
V. D as J u g e - n d a r b e i t s r e c h t

Auch die Entwicklung des Jugendarbeitsrechts im 
Kriege ist gekennzeichnet dadurch, daß die organische 
Fortentwicklung gegenüber kriegsbedingten Ausnahme
regelungen durchaus überwiegt.

1. Gewissermaßen am Eingangstor des Jugendarbeits
rechts steht das Recht der B e r u f s n a c h w u c h s l e n 
k u n g .  H ier treffen allgemein jugendrechtliche, berufs
erzieherische und arbeitseinsatzmäßige Gesichtspunkte 
zusammen, und es ist klar, daß der Nachwuchsmangel 
einerseits und die Notwendigkeiten des Kriegsarbeitsein
satzes andererseits der Nachwuchslenkung im Kriege 
auch rechtlich ein besonderes Gewicht verleihen.

Die rechtlichen M itte l zur Durchführung einer Len
kung des Nachwuchses haben sich vom Arbeitseinsatz 
her entwickelt. Die VO. über die Beschränkung des 
Arbeitsplatzwechsels v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 1685) hat 
grundsätzlich alle Einstellungen (und Kündigungen) an 
die Zustimmung des Arbeitsamtes gebunden. Die Ver
weigerung der Zustimmung ist aber nur ein negatives 
und subsidiäres M itte l der Nachwuchslenkung; im Vor
dergründe stehen vielmehr B e r u f s a u f k l ä r u n g  und 
B e r u f s b e r a t u n g .

Die Berufsaufklärung erfolgt durch die Hitler-Jugend 
im Zusammenwirken mit den Arbeitsämtern (vgl. An
ordnung des Reichsjugendführers über die Aufklärung 
der vor der Berufswahl stehenden Angehörigen der HJ. 
v. 26. Aug. 1938: „Das Junge Deutschland“  1938, 550). 
„D ie  Berufswahl muß durch Erziehung und Belehrung 
so gesteuert werden, daß die fü r die Nation lebenswich
tigen Berufe auf der Grundlage der F re iw illigkeit einen 
geeigneten Nachwuchs erhalten“  (Reichsjugendführer 
A x m a n n zur Berufsaufklärungsaktion 1942/43, Reichs
befehl 131/42, vgl. RArbBl. 1942, I, 353).

Die Berufsberatung erfolgt durch die Arbeitsämter 
(vgl. schon das Gesetz über Arbeitsvermittlung, Berufs
beratung und Lehrstellenvermittlung v. 5. Nov. 1935 
[RGBl. I, 1281]). Ein unmittelbarer Zwang zu einem be
stimmten Beruf w ird  auch im Kriege nach wie vor ab
gelehnt; auch eine Dienstverpflichtung Jugendlicher ist 
nur in bestimmten engen Grenzen und niemals zum 
Zwecke des Beruf swechsel s  zulässig (vgl. Erl. des 
RArbM. v. 20. Febr. 1942 [RArbBl. I, 92]). Einen Zwang 
g ibt es also nur von bestimmten Berufen — den zu stark 
begehrten Berufen („Modeberufen“ ) — weg, nämlich, 
wie erwähnt, durch Versagung der Zustimmung zur Ein
stellung.

Über die staatlichen Ausnahmebestimmungen, die einen 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l  n a c h  B e e n d i g u n g  d e r  
L e h r e  unterbinden, während eine vertragliche Bindung 
tan den Betrieb fü r die Zeit nach Beendigung der Aus
bildung aus Gründen des Arbeitseinsatzes und der beruf- 

Fortbildung bedenklich erscheint, vgl. S i e b e r t :  
DR. 1942,1259.

n Val. Teil I DR. 1942, 1544; Teil II DR. 1942,15S7.

M it in den Bereich der Nachwuchslenkung geü° .,irC(i 
dann noch das P f l i c h t j a h r ,  das im Kriege | 
zahlreiche Erlasse näher ausgestaltet worden ist 
G. A l b r e c h t ,  „Das Pflichtjahr“ , 1942).

2. Dasjenige Teilgebiet des Jugenda'rbeitsrediis, 
naturgemäß am stärksten unter dem Gesichtspunkt ' 
notwendiger Einschränkungen und Ausnahmen stoeC’lits- 
die Regelung der A r b e i t s z e i t .  Die wichtigste UI1d 
grundlage war und ist das Gesetz über Kinderarn v0,n 
die Arbeitszeit der Jugendlichen (Jugendschutzgese / ^38
30. April 1938 (RGBl. 1, 437) m it AusfVO. v. 12- DeZfl pr- 
(RGBI. I, 1777) und der ergänzenden VO. über a Ilt)d 
laub der Jugendlichen in der Hauswirtschaft, La, v0in
Forstwirtschaft, See- und Binnenschiffahrt ‘ist ■ ÿ ef- 
15. Juni 1939 (RGBl. I, 1029). Dazu treten nocn de> 
Ordnungen über die Beschäftigung Jugendlicher vorn 
Eisen schaffenden Industrie und in der Glasindust
23. Dez. 1938 (RGBl. I, 1932, 1961). „ „ t ?

D i e s e r  S t a n d  des J u g e n d s c h u t z e s  “  - den
i m  K r i e g e  i m w e s e n t l i c h e n  g e h a l t e n  vv ^ 4

a) Das grundsätzliche Verbot der K i n d e r a r n  ¿je 
JugSchG.) ist unberührt geblieben. Als Beisp>e Lg üeS 
strenge Durchführung des" JugSchG. kann der t i  ge- 
RArbM. v. 20. Jan. 1941 (RArbBl. III, 45) über “  AU?- 
schäftigung volksschulpflichtiger Kinder m it o s0\\eA 
tragen von Backwaren genannt werden. .Dana sCfio0 
Ausnahmegenehmigungen fü r eine Beschäftigung ^  er-
ab 6,30 Uhr von den Gewerbeaufsichtsämtern n ge
te ilt werden, auch dann nicht, wenn keine arm ^  Ge
eigneten Arbeitskräfte vorhanden sind, so d a o y g“ 
bäck dann eben nicht ausgetragen werden “  19,,
ferner z. B. den Erl. des RArbM. v. 30. f beVo i ' 
(RArbBl. I, 486) und den Bescheid des Genera,. ,g42 

ächtigten (GB.) fü r den Arbeitseinsatz v. J • ¿er A1“ '
(ArbRKartei, Arbeitsschutz, Einzelfragen 14) j^ tzes - 
rechterhaltung des Kinder- und Jugendlichens . vVjcli- 

b) Die A r b e i t s z e i t  d e r  J u g e n d l i c h ^ 11' (ge Ver" 
tigsten kriegsrechtlichen Bestimmungen über jj^^en 
längerung der regelmäßigen Arbeitszeit der •’.K ’pez. 1* • 
enthält die VO. iiher den Arbeitsschutz V. 1 acuiuaii uic vvz. uuer uen /vroeussviiuit. ■- Ah°r ,
(RGBl. I, 2403)-, ferner sind zu nennen z. o . . ‘ ¡tssch«* '
niinrron rl«; D A rK Hi Kołf A «»orinlitTiAtl VOfTl \ y.nungen des RArbM. betr. Ausnahmen vom .
v. 11. Sept. 1939 (RArbBl. III, 293) und v. pVchtslag6' 
(RArbBl. I, 489). Hieraus ergibt sich folgende ^  de11 

Eine V e r l ä n g e r u n g  d e r  A r b e i t s z e 1 Fa'!/,
B e t r i e b s f ü h r e r  ist zulässig in dringen. cjjUlze*/• 
bis zu 10 Stunden täglich (einschl. der Bcr y O.eodhC“ 
Die Wochenarbeitszeit ist dabei begrenzt für J d
unter 16 Jahren auf höchstens 48 Stunden, [nbre 3
Berufsschulzeit, fü r Jugendliche über 1 Verlün- -.
56 Stunden einschl. der Berufsschulzeit, t i  ■ n e h to 
rung der Arbeitszeit durch b e h ö r d l i c h e  a u g e r g 1 
g u n g  ist, ohne Höchstgrenze, zulässig 11 
w o h n l i c h e n  Fällen. einef.

Nicht jeder kriegswirtschaftliche Auftrag s bes°n?fJi. 
dringenden Fall dar; vielmehr muß es sich ^¡.¡¡ter‘e 
eilige und wichtige Aufträge handeln, deren
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Qjng in der festgesetzten Frist einen erheblichen volks- 
kriegswirtschaftlichen Schaden verursachen würde, 

w ird  vor allem dann der Fall sein, wenn wichtige 
^naufschiebbare Rüstungs- oder Exportaufträge oder 
f e i t e n  auszuführen sind, die zur Sicherung der Er- 
f ä n n? unerläßlich notwendig sind. Außergewöhnliche 
r., *e sind nur ganz besonders gelagerte Ausnahmefälle 

Erlaß des RArbM. v. 12. Dez. 1939 [RArbBI. III, 3801). 
Vp'v e.itere kriegsrechtliche Besonderheiten betreffen die 
bp.^eihuig der Arbeit, die Arbeitsbereitschaft, die Ar- 
euspausen usw.

Die N a c h t a r b e i t  ist nur für Jugendliche über 
So ^ re *n mehrschichtigen Betrieben kriegsrechtlich be- 

ticlers geregelt: Damit in dringenden Fällen die Dauer 
v r Arbeitszeit in jeder Schicht über 8 Stunden hinaus 
^f'ängert werden kann, ist der mögliche Beschäftigungs- 
V a Unl regelmäßigem Wechsel in den Früh- und 
^ s c h ic h te n  auf die Zeit von 5—24 Uhr erweitert, 
Q?urend das JugSchG. (§16 Abs. 5) die Zeit von 6—23 

5—22 Uhr vorsah.
l(tj ) Jugendarbeitsrechtlich wichtig ist sodann noch, die 
j egsrechtliche Regelung der M e h r a r b e i t s  v e r g ü -
n. 11 g- Ein allgemeines Verbot, Zuschläge fü r Mehrarbeit 
lq,Zahlen (§ 18 Abs. 3 KriegswirtschaftsVO. v. 4. Sept. 
I y  (RGBl. 1, 1609]) ist durch VO. v. 3. Sept. 1940 (RGBl. 
/  * *5 ) wieder aufgehoben worden, so daß auch § 13 
qr^ch G . wieder voll g ilt, wonach Jugendliche, die aus 
^S enden  Gründen Mehrarbeit leisten, einen Anspruch 
rJ  angemessene Vergütung über den Lohn fü r die 
ha?e'mäßige Arbeitszeit hinaus haben. Schwierigkeiten 
rp:, uur die Mehrarbeits Vergütung fü r L e h r l i n g e  be- 

Nach § 13 JugSchG. und Nr. 41 der AusfVO. haben 
A rlmSe> die eine Erziehungsbeihilfe erhalten, keinen 
biii-Pruch auf Mehrarbeitsvergütung. Das erschien un- 

wenn Lehrlinge kriegsbedingte, also produktive 
tJ 'G rb e lt leisteten. Daher ist durch einen an die Reichs- 
IqL“1ander gerichteten Erlaß des RArbM. v. 29. Febr. 
;>P u auch für diese Fälle eine Mehrarbeitsvergütung vor
i g e n ,  deren Höhe und Berechnungsari der Erziehungs- 

an&ePaß*: worden ist. Bei Lehrlingen, die einen 
W ü 611." oc' er &ar Akkordlohn erhalten, bestand diese 
iq ‘Gierigkeit nicht; sachlich handelt es sich jedoch auch 
^ r r  en Fällen um eine Erziehungsbeihilfe, so daß in 

‘ at eine Gleichbehandlung bei der Mehrarbeitsver- 
3 ng dringend notwendig war. 

b qj Damit ist schon der Fragenbereich der E r z i e h u n g s -  
Stjj ^ ‘ I f e  gestreift — ein besonders charakteristisches 
iq wJ5. des neuen Jugendarbeitsrechts. Die Entwicklung 
v  Wissenschaft, Tarifpraxis und Rechtsprechung hat hier 
tW ^ tä t ig t und vereinheitlicht durch zwei Anordnungen 

BArbM. v. 17. und 18. März 1942 (RArbBI. I, 144, 
lj. zu folgenden Ergebnissen geführt:

«iC|5e Pflicht zur Zahlung einer Erziehungsbeihilfe kann 
s*ün tne l̂r  davon abhängig sein, daß eine solche Lei- 
%  ? ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart wor- 
hifs lsh sondern sie ist notwendiger Bestandteil der Be- 

T r?iehungspflicht des Lehrherrn.

fS fu n g  im Lehrverhältnis; jede Vergütung im Lehr- 
Vejj "*tn,is ist notwendig Erziehungsbeihilfe. Wenn

VCr‘e Erziehungsbeihilfe ist die einzig mögliche A rt der
VpfiSj'tu ..............................................................................

»A^erhältnis gelegentlich noch
(A

von Lohn gesprochen
Und wenn die Zahlung noch nach Lohngrundsätzen

so ist das
'rkp-7 wenn uie z.aniung nocn nacn 

•■äj^usstunden usw.) bemessen wird,
V  ^ '  Bezeichnung, ändert aber nichts an dem Wesen 

[vZ-ahlung als einer Erziehungsbeihilfe.
‘¡ec.ßdiche Eigenart der Erziehungsbeihilfe liegt vor 

'*ü .darin, daß sie in Bestand, Höhe und Berechnungs-" 
v'Seh' t  vom Maß der geleisteten Arbeit abhängt. Äb- 
i ?lir u .von den kriegsrechtlichen Fällen produktiver
V  p ß e i t  kommt daher eine Mehrarbeitsvergütung bei

zziehungsbeihilfe grundsätzlich nicht in Betracht, 
''erjs Krankheit oder unverschuldeter, sonstiger Arbeits- 
V * n i s  ist die Erziehungsbeihilfe grundsätzlich wei- 

aulen, solange das Lehrverhältnis besteht2). Eine 
i'k li enzung durch Tarifordnung usw. ist möglich und 
’9t j naUs praktischen Gründen erwünscht; der RArbM. 
Oq 6 \v/m erwähnten Erlaß v. 17. März 1942 eine Grenze 

Wochen angeordnet.

27. Mai 1941: ArbRSamml. 42, 249 (mit Anm. von
c^)i DR, 1941, 2256 (mit Anm. von S i e b e r  t).

Gewährt der Lehrherr K o s t  u n d  W o h n u n g ,  so ist 
auch diese Leistung Erziehungsbeihilfe; daneben kommt 
dann als Barleisung noch ein T a s c h e n g e l d  in Be
tracht.

Die Erziehungsbeihilfe ist m. E. als „Erziehungsgeld“  
im Sinne des §3 Nr. 8 LohnpfändVO. v. 30. Okt. 1940 
(RGBl. 1, 1451) u f f p f ä n d b a r 3). Daraus ergeben sich 
auch Unzulässigkeit einer Abtretung des Anspruchs (§400 
BGB.) und Verbot der Aufrechnung und Zurückbehaltung 
(§394 BGB.).

4. Die Entwicklung der Erziehungsbeihilfe ist ein kenn
zeichnender Ausschnitt aus der Gesamtentwicklung des 
L e h r 1 i n g s r e c h t  s.

a) Im Wege der G e s e t z g e b u n g  sind während des 
Krieges Fragen des K ü n d i g u n g s r e c h t s  und der 
B e e n d i g u n g  des  L e h r i i e r h ä l t n i s s e s  neu ge
regelt worden (VO. zur Änderung der Bestimmungen der 
GewO, über das Lehrlingswesen v. 7. März 1940 [RGBl. 
I, 4/8]). Hiernach ist an die Stelle des bisherigen §127b 
Abs. 2 und 3 GewO., der einzelne Kündigungsgründe auf
zählte, der „w ichtige Grund“  getreten. Ein solcher wich
tiger Grund zur fristlosen Aufhebung des Lehrverhält
nisses liegt vor, wenn die Fortsetzung des Lehrverhält
nisses dem Sinn und der Aufgabe dieses Berufserziehungs
verhältnisses unter Berücksichtigung der beiderseitigen 
Treupflicht widersprechen würde. Nach der Rechtspre
chung gehört dazu, daß der Lehrherr vorher alle Er
ziehungsmittel vergeblich angewandt hat oder daß Er
ziehungsmaßnahmen aussichtslos sind4). Neu ist ferner, 
daß die Kündigung nicht mehr zulässig ist, wenn die zu
grunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Be
rechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind.

Die D a u e r  des Lehrverhältnisses ist durch eine Neu
fassung des §130a GewO, dahin geregelt, daß die Lehr
zeit fü r die einzelnen Handwerksberufe vom Reichswirt
schaftsminister festgesetzt wird. Ferner e n d e t  das Lehr
verhältnis m it dem Ablauf der Lehrzeit; besteht aber der 
Lehrling vorher die Gesellenprüfung, so endigt das Lehr
verhältnis ohne Rücksicht auf entgegenstehende Verein
barungen spätestens m it Ablauf des Prüfungsmonats 
(§130a Abs. 2 GewO. n. F.). — Diese letztere Bestim
mung hat große Schwierigkeiten bereitet. Ihrem W ort
laut und ihrer Stellung in der GewO, nach g ilt sie zweifel
los nur fü r h a n d w e r k l i c h e  Lehrverhältnisse. Der 
Reichswirtschaftsminister hat sich aber gegenüber der 
Reichswirtschaftskammer und anderen Stellen mehrfach 
dahin geäußert, daß sie fü r alle gewerblichen Lehrver- 
hältnisse passe. Das RArbG. hat diese Äußerungen jedoch 
lediglich als interne Dienstanweisungen, nicht als objek
tive? Recht angesehen (vgl. bes. ArbRSamml. 40, 113). 
M. E. ist eine entsprechende Anwendung auf die nicht
handwerklichen gewerblichen Lehrverhältnisse nicht nur 
möglich, sondern aus dem Sinn des Lehrverhältnisses so
gar unbedingt notwendig. Jedenfalls aber zeigt diese Frage, 
wie unbefriedigend die aufgesplitterte gegenwärtige Rege
lung des Lehrlingsrechts ist, und es w ird eine wichtige 
Aufgabe künftiger Gesetzgebung sein, diejenigen Ergeb
nisse, die das Handwerk im Lehrlingsrecht erzielt hat 
und die fü r andere Arten der Lehrverhältnisse vorbild
lich sind, zu einem einheitlich geltenden Recht zu ge
stalten.

b) Das Lehrlingsrecht ist auch außerhalb der Gesetz
gebung nach vielen Richtungen hin weiter entwickelt 
worden, wozu hier nur einige Andeutungen gegeben 
werden können.

Einmal sind vom Reichswirtschaftsminister mehrere neue 
L e h r v  er  t r a g s m u s t e r  aufgestellt worden, z. B. fü r 
gewerbliche Lehrverhältnisse (Erl. des RWiM. v. 12. Jan. 
1942 [RWiMBl. 1942,50]). Den Industrie- und Handelskam
mern — jetzt also (GauwirtschaftskammerVO. v. 20. April 
1942 [RGBl. I, 189] und Gauwirtschaftskammeraufbau-

3) S i e b e r t ,  „Grundzüge des deutschen Jugendrechts“ , 3. Aufl. 
1942, S. 75. Ebenso B r i e g e r ,  „Die Erziehungsbeihilfe im Lehr
verhältnis“ , 3. Aufl. 1942, S. 77. And. M. M e r t e n ,  „Lohnpfän
dungsrecht“ , 2. Aufl. 1941, Anm. 4 zu §1.

>) Daher ist auch die Verhängung von J u g e n d a r r e s t  gegen 
den Lehrling regelmäßig kein wichtiger Grund für den Lehrherrn; 
vgl. AV. d. RJM. v. 13. Nov. 1941: DJ. 1074 und den dort erwähnten 
Erl. d. RArbM. v. 26. Sept. 1941, ferner K ü m m e r l e i n :  Das Juno-e 
Deutschland 1941,102.
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VO. v. 30. Mai 1942 [RGBl. 1, 371]) den: Gauwirtschafts
kammern — ist zur Pflicht gemacht worden, dafür zu 
sorgen, daß diese Muster allen einzelnen Lehrverhält
nissen zugrunde gelegt werden. Das kann insbesondere 
dadurch erreicht werden, daß Eintragungen in die Lehr
lingsrolle nur erfolgen, wenn ihnen aas Muster zu
grunde gelegt ist.

Für den Ü b e r g a n g  v o m  L e h r v e r h ä l t n i s  i n  
e i n  G e h i l f e n v e r h ä l t n i s  ist in den Lehrvertrags
mustern jetzt folgende Klausel üblich geworden:

„Beabsichtigen der Lehrherr oder der Lehrling und 
sein gesetzlicher Vertreter ein Dienst- oder Arbeits- 
verhäitnis miteinander nach Abschluß der Lehre nicht 
einzugehen, so haben sie dies dem anderen Teil spä
testens drei Monate vor dem Ablauf der Lehrzeit 
schriftlich anzuzeigen. W ird der Lehrling vorzeitig zur 
Lehrlingsabschlußprüfung zugelassen, so muß diese 
Anzeige unverzüglich nach Kenntnis der Zulassung er
folgen. Erfolgt eine solche Anzeige von keiner Seite, 
so i “  der Lehrling nach Beendigung der Lehrzeit m it 
den gesetzlichen Kündigungsfristen angestellt.“

Die Mitteilungspflicht w ird also jetzt beiden Seiten auf
erlegt, während sie früher, in den Zeiten der Arbeits
losigkeit, allein dem Lehrherrn oblag (dazu die sehr be
deutsamen Entsch. des ArbG. Leipzig: ArbRSamml. 39 
[LAG.], 25 und LArbG. Leipzig: ArbRSamml. 44 [LAG.], 
129; Erl. des RWiM. v. 25. Juli 1940 [vgl. RArbBl. 1942, 
V, 425]).

Zweifelhaft ist, ob das Gehilfenverhältnis in demselben 
Betrieb insoweit als ein neues arbeitsrechtliches Rechts
verhältnis anzusehen ist, daß eine neue Zustimmung des 
Arbeitsamts notwendig ist. Die Reichswirtschaftskammer, 
der Reichsarbeitsminister und die Arbeitsämter haben 
diese Frage verneint (vgl. K a l l e e ,  ArbRKartei, Berufs
ausbildung X, 13; anders LArbG. Leipzig: ArbRSamml. 
42 [LAG.], 149).

5. Neben dem Lehrverhältnis hat sich seit einigen 
Jahren das A n l e r n  V e r h ä l t n i s  als weitere A rt des 
Berufsausbildungsverhältnisses entwickelt. Seine Eigen
art sah und sieht man vor allem in der mehr speziellen; 
Ausbildung. Die tatsächliche und rechtliche Gestaltung 
des Anlernverhältnisses hat es aber allmählich immer 
zweifelhafter werden lassen, ob es. sich hier w irklich um 
ein vom Lehrverhältnis sachlich verschiedenes Rechtsver
hältnis handelt. Insbesondere läßt sich eine klare Unter
scheidung zwischen umfassenden (Lehr-) Berufen und 
speziellen (Anlern-) Berufen wohl nicht durchführen. Viel
mehr haben Lehr- und Anlernverhältnis das gleiche be
rufserzieherische Ziel: Die volle Ausbildung fü r ein be
stimmtes Arbeitsgebiet, das nach seinem fachlichen Ge
halt eine planmäßige Ausbildung von der jeweils vor
gesehenen Dauer erfordert. (Auf dieses Erfordernis ist 
angesichts der sehr „großzügigen“  Schaffung von An
lernberufen besonders hinzuweisen.) D a n a c h  i s t  das  
A n l e r n v e r h ä l t n i s  i n  W a h r h e i t  e i n  g e g e n 
ü b e r  d e r  r e g e l m ä ß i g e n  D a u e r  d e r  b i s h e r i g e m  
L e h r v e r h ä l t n i s s e  k ü r z e r e s  L e h r v e r h ä l t n i s 5). 
Rechtlich w ird dieses Ergebnis dadurch immer vollstän
diger anerkannt, daß zahlreiche Bestimmungen zum Recht 
der Lehrverhältnisse auch auf die Anlernverhältnisse an
gewandt werden. Vgl. z. B. die erwähnten Anordnungen 
des RWiM. über die Erziehungsbeihilfe v. 17. und 18. März 
1942, ferner Erl. des RWiM. v. 25. Juni 1942 über das 
Vertragsmuster fü r den Abschluß von Anlernverhältnissen 
(RWiMBl. 1942,337) und Bescheid des GB. fü r den A r
beitseinsatz über Beitragsfreiheit der Lehrlinge und An
lernlinge bei der Arbeitslosenversicherung v. 17. Juli 1942 
(ArbRKartei, Berufsausbildung X, 24).

6. Diese Entwicklung macht deutlich, wie notwendig 
eine ü b e r b e t r i e b l i c h e  O r d n u n g  d e r  B e r u f e  ist. 
Diese muß einen klaren fachlichen Gehalt und die per- 
sönlichkeitsausfüllende Kraft des einzelnen Berufes sichern, 
muß den Umfang des beruflichen Arbeitsgebietes, den 
Ausbildungsgang und die notwendige Dauer nach den 
technischen Fortschritten und den praktischen Erfahrun- 
gen abgrenzen und muß dabei nicht zuletzt die Bedeu-

ffpWn^i<<ZUiM i reeC-k i " S ta g g e ’ ” Die Überwindung der Un-
feclUs^3.\ufbi942,eS 7 5 k ” ° rUndZÜge * *  deUtSChe" JUgend'

tung der Berufe fü r die soziale Gestaltung der q e.
gemeinschaft beachten. Das alles sind jedenfalls „  
sichtspunkte, die es unmöglich machen, die Bestirn 
und Abgrenzung der Berufe der überkommenen Gev ., er. 
heit oder der Ansicht des einzelnen Lehrherrn zu 
lassen. ^

Praktisch durchgeführi w ird  die überbetrieblich6 
rufsordnende Arbeit von dem zuständigen Ministe >
besondere also dem Reichswirtschaftsminister, de
dabei vor allem des R e i c h s  i n s t i t u t s  f ü r  B e ,  ^aS 
a u s b i l d u n g  i n M a n d e l  u n d  G e w e r b e  bedie »
B e r u f s b i l d e r  und B e r u f s b i l d u n g s p l ä n e  j a. 
arbeitet. Der Weg zur rechtlichen Durchsetzung a , uS. 
bei erzielten Ergebnisse besteht darin, daß die ^ n_ 
bildung nur in einem a n e r k a n n t e n  Lehr- oü ^ e;se 
lernberuf erfolgen darf. Dies w ird wieder in der ejir. 
durchgeführt, daß die Berufsbilder zum Inhalt der gjn- 
vertragsmuster gemacht werden und andernfalls ein 
tragung in die ¿.ehrlingsrolle abgelehnt wird. ^ ¡ e

7. Der J u g e n  d r e c h t s a u s s c h u ß  d e r  A k a d  ^  
fü r Deutsches Recht w ill fü r die künftige Gestaltung 
Berufserziehungsrechts in Fortführung der heg0“  ^ n. 
Entwicklung folgendes Vorschlägen: Abschaffung 0 -sSen 
lernverhältnisses, dafür Schaffung von Lehrverham
m it einer Dauer von mindestens einem Jahr, y °  j est- 
übrigen die Dauer vom zuständigen Fachministe ,t. 
gesetzt w ird ; gesetzliche Sicherung, daß nur in aner ^  
ten Berufen ausgebildet werden darf; Verstärkung j{. 
Lehrvertragsmuster zu Ausbildungsordnungen, 016 rhäh' 
telbar objektives Recht fü r den Inhalt der Lehrv  ̂ gQ|| 
nisse enthalten. Die „Überwindung der Ungelernten ^  
dann lückenlos erreicht werden durch eine Kurz' ,£r 
Mindestausbildung von sechs Monaten, der J |iä lt' 
Jugendliche unterziehen muß, der nicht ein Lehiv 
nis eingeht6). ^ h

8. Das Ziel der Überwindung der Ungelerntem j u - 
die b e r u f s e r z i e h e r i s c h e  E r f a s s u n g  a *i i Cht, 4a 
g e n d l i c h e n ,  ist heute schon weitgehend err rejts f**r 
sehr wichtige berufserzieherische Vorschriften bei ,jeI1. 
alle Jugendlichen, also nicht nur fü r Lehrling6» J ^ u n g  
Hierher gehören z. B. §8 JugSchG. über Am ge- 
und Bezahlung der Berufsschulzeit, überhaupt -j,renc 
Stimmungen über die B e r u f s s c h u l e ,  * e  '  ord f

. des Krieges in mehrfacher Hinsicht ausgebaut gerUfs- 
sind (vgl. besonders VO. über den Fortfall de p ufChf- 
schulbeiträge v. 20. Febr. 1942 [RGBl. I, 85] mit 
VO. v. 20. Juli 1942 [RGBl. I, 473]). hr[ing6>

Ferner haben alle Jugendlichen, nicht nur J -  p jeSer 
einen Anspruch auf U r l a u b  (§21 JugSchu-1- ge- 
Anspruch ist im Kriege nicht nur voll ertl yg-]. z-B- 
biieben, sondern sogar noch verstärkt worden- ? r das 
Erl. des RArbM. v. 13. Juni 1940 (RArbBl. I, 357 *Ltändige,Jl 
grundsätzliche Verbot der Abgeltung eines ruc.k . jg4U
Urlaubs Jugendlicher; Erl. des RArbM. v.. -Lhtigufle 
(RArbBl. I, 157) über die besondere Berück -eJ1 def 
von Führerlehrgängen an den Gebietsführersc Zum 
Hitler-Jugend und zur vormilitärischen Ausbild, b t ein 
Urlaub bei vormilitärischer Ertüchtigung ° eScent. )  ̂
Erlaß des GB. fü r den Arbeitseinsatz v. 3. , Geling6
(RArbBl. III, 270): Bei Jugendlichen, die nicht ^ zur 
oder Anlernlinge sind und die vor ihrer Beurupreits e‘neI
Teilnahme an einem Wehrertüchtigungslager b haß6” ’ 
Teil ihres bezahlten Erholungsurlaubs 6 „ p umers aU 
beschränkt sich die Verpflichtung des Untern <. j^ tag6'”
§ 21 JugSchG. auf die Bezahlung der an. 13c.T,iincren, “ K 
fehlenden Urlaubstage. Lehrlingen und A nyr b
ihren Erholungsurlaub, bereits erhalten _ bao fager Jj*
einer Teilnahme an einem Wehrertüchtigung 0ßeicns' 
Erziehungsbeihilfe auf Grund der Anordnung grZ[ehungj’' 
arbeitsministers über die Fortzahlung der. usfall v'?i<r 
beihilfe bei Arbeitsverhinderung und Arbeit
18. März 1942 (RArbBl. 1, 144) weiterzuzahlen. ^Dtscn- 
ist auch der Erl. d. RMEWEV. v. 12. Mai aefre'un° 
Wiss. Erziehg. Volksbildung 1942, 196) npi r jebsurlaa 
vom Besuch der Berufsschule während des tsei 
der Schüler. . , - r h dUtc‘

ist schließlich9. Das Jugendarbeitsrecht ist

6) Vgl. den Bericht von Emge :  AkadZ. 1941,3
angekündigten Entwurf eines Berufserziehungsg
deutsche Jugend.

«9 und den ddie
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?*.e. Bestimmungen zur Sicherung der A r b e i t s d i s z i -
d e r  J u g e n d l i c h e n  erweitert worden. Qie Straf- 

atbestände des „Arbeitsvertragsbruchs“  gelten zwar zu- 
li^ns t in gleicher Weise für Erwachsene und fü r Jugend- 
, che; wohl aber sind die Sanktionen gegen Jugendliche 
^gendstrafrechtlich und jugendarbeitsrechtlich ausge- 
taltet. Besonders hervorzuheben ist dabei der J u g e n d -  
r r e s t  (VO. zur Ergänzung des Jugendstrafrechts vom

4. Okt. 1940 [RGBl. I, 1336]; dazu M i t t e l b a c h :  DR. 
1942, 1270 sowie Erlasse des RArbM. v. 22. Nov. und
9. Dez. 1941 [RArbBl. 1942, I, 15] und RdErl. des RMdi. 
v. 28. April 1941 [MBliV. 806]); andererseits kommt z, B. 
die Anrechnung pflichtw idrig versäumter Arbeitszeit auf 
den Urlaub, die fü r Erwachsene möglich ist, fü r Jugend
liche nicht in Betracht (Erl. des RArbM. v. 28. Jan. 1941 
[RArbBl. I, 80]).

S c h r i f t t u m

J u d e n  u n d  d i e  J u s t i z ,  bearbeitet im Aufträge des 
fteichsministers der Justiz von D r. S i e v e r t  L o r e n z e n ,  AGR.

RJM. (Schriften des Reichsinstituts fü r Geschichte des neuen 
Deutschlands.) Berlin-H am burg 1942. R. v. Decker’s Verlag, 
„  ■ Schenck, Hanseatische Veriagsanstalt. 200 S. Preis kart. 
7.20 ¡UM.

V Burch die Emanzipation drangen die Juden in das deutsche 
Qljksgefüge ein. Sie begnügten sich nicht m it der bürgerlichen 
SQ^ustellung — das entsprach auch gar nicht ihrem W ollen — , 
Ql ?®f n ih r  Kampfziel w ar die staatsbürgerliche oder politische 
[fjji'c s te iliin g  m it den Deutschen. Denn nur s’o konnten sie das 
I n d ie n ,  was immer und überall jüdisches Zie l is t: das Ein- 
he, n j n die Machtpositionen eines Volkes. N ur durch das Auf- 
i'on ‘n die fü r den Staat und das V o lk  w ichtigen Positionen 
iüri: ■n s'e hoffen, dem Reich allmählich ihren W illen und einen

schen Inha lt zu geben.
iei-p en dem W ahlrecht waren es vor allem zwei Forderungen, 
St n .E rfü llu ng  der Jude sich erträum te: die Zulassung zu den 
tA  Ä m te rn , insbesondere als R ichter, Regierungs- und Verw al- 

^be am te r und zur Rechtsanwaltschaft.
Dii]: dr das Judentum w ar Justizdienst Staatsmacht, und seine Be- 
< , Ulliten, sich hieran einen Ante il zu sichern, ließen nie nach.“  
iltf'J, Aufträge des RJM. ist ein Buch erschienen, das den Kampf 
^[deutschen Justiz gegen das Eindringen der Juden in ihren Be- 
!chp darste llt. D ie D arstellung stützt sich vor allem auf die ein- 
^ ' “ g ip n  Akten des Reiches und der Länder, die im m erhin Zeug
e t  . 'egen, m it welcher Intensität einerseits der Jude versucht 
Seit’ ln die Justiz einzudringen und m it welchem M u t anderer- 
psj Verantwortungsbewußte Juristen diesen letzten Endes erfo lg 
et j ’ aber doch heroischen Kampf auszufechten versuchten. Es 

a* Verdienst der nationalsozialistischen Bewegung, daß am 
iiker iv s w ‘ec*cr gutgemacht werden konnte, was liberale Poli- 

bis 1933 heraufbeschworen hatten.
k jC f 'i/^ l ite  deutsche Männer, w ie die Oberam tsrichter Habermaas
V  ‘ä0r° nn) und Schmidt (Oehringen), erhalten h ier ein Denkmal, 
e'He h r O bertribunalra t von Bolley es diesen Vorkäm pfern fü r

j pu tsche Justiz m it den W orten setzte: 
i^Sier überzeugt, daß diese beiden M änner den Dank der 
S ,  d jjg  und des Vaterlandes verdienen, w eil sie den M uth hat- 
stelle ®*ust im  W iderspruch m it der ihnen zunächst Vorgesetzten 
V[>n -J*em Ungeheuern Verderben, welches nach allen Nachrichten 

[ j j n Juden im  Jagstkreise gestifte t w ird , zu steuern!“  
^ ristpn^ r iudung der deutschen Justiz, die alle volksbewußten 

befürchteten, hatte allerdings bis 1933 ein Ausmaß an- • 
peil i j1" 611» das sich selbst die Einsichtigsten nicht haben träu- 

ssen. D ie Zahlen, die sich aus den A kten der Justizverwal- 
1*6 ta. ®rgeben, sind dabei noch kein hinreichender Maßstab für 

miche Verjudung, weil naturgemäß nur die mosaischen 
u :  da a- sind' ®*’ er die w ‘r kliche Verjudung fehlen noch Zah- 
R 'teresdie Setauften Juden als solche in den Akten nicht ohne 

s erscheinen. Aber man stelle sich einmal vor, daß in 
o Ali ° n 25®6 Anw älten 17S1 Juden und nur 725 A rie r waren! 
% n eÄ d ,  von der Französischen Revolution (Sprengung des 
reife,, t schildert der Bearbeiter das Ringen der K räfte ,'das Ein- 
s e'Vehr ■ r  Parlamente, den W iderstand der Justiz, die völkische 
A n  | j.  ln den Ländern, das Erlahmen der Kräfte und den jüd i- 
J A n  i ’ sturz. D ie nationalsozialistische Bewegung zerbricht dann 
dufter m it einem Schlage über die Aprilgesetze, die Nürn- 
e**^che übengesetze und die folgende endgültige Säuberung der 
p en Justiz vom jüdischen Geschmeiß. 

ein Kein Nachteil, wenn gesagt w ird , daß sich dieses Buch 
4"1?iitteicSPannender geschichtlicher Roman liest. Der Leser steht 
™  ¡ . a.r unter dem Eindruck dieses Kampfes gegen eine der- 
(Jjp'ühi iv'sche Plage. Dabei hat der Leser zwar das befreiende 
V Ser ' aj- i t̂ 'as alles einmal w  a r , fra g t sich aber doch, wie 
ät A u a  ,au* ' n Deutschland möglich gewesen ist. M it dem 

nia waren über die Juden die W ürfe l gefallen; befreit 
'A n  , n au^ : Deutscher R ichter oder Rechtsanwalt kann nur 

I, 6 em’ er deutschen Blutes ist.
Ä  und dem Herausgeber gebührt Dank fü r diese A r-
l'J1! rille t-* te we'testen Kreisen zugänglich gemacht werden, 

*8® n i- ' - t ’ l!m zu zeiSeu> daß die deutsche Justiz in  dieser 
nur gegen das Judentum, sondern vor allem gegen

die liberale Staatsgewalt hat kämpfen müssen und diesen Kampf 
beispielsweise in Bayern dank des Einsatzes des verstorbenen RJM., 
damaligen Staatsministers, D r. Gürtner ehrenvoll bestanden hat.

RA. D r. S c h m i d t - K l e v e n o w ,  Berlin.

D r. T h e o  M ü n c h e n :  D a s  V o l k  a l s  W e h r g e m e i n s c h a f t .
(H e ft 11 der W ehrrechtlichen Abhandlungen.) Berlin 1942. V er
lag Franz Vahlen. V I, 159 S. Preis kart. 7 ¡UM.
Die Abhandlung beginnt m it einleitenden Ausführungen über 

das Wesen des modernen Krieges, der als „to ta le r V o lkskrieg“  
charakterisiert w ird  (S. 1— 5), sowie über das deutsche V o lk  und 
die Volksgemeinschaft (S. 5— 21). In Anlehnung an J. Heckei w ird  
hier hervorgehoben, der deutsche V o lksbegriff sei blutbestimm t, 
raumbezogen, gesamtdeutsch und bewußt politisch. D ie Volks
gemeinschaft t r i t t  hervor erstens als die auf der Mischung der 
artverwandten Rassen aufbauende Volkseinheit, als Blutsgemein
schaft (grundlegende Bedeutung der Erbgesundheits- und der 
Rassengesetzgebung), zweitens als W erksgemeinschaft: das V o lk  
als eine große Arbeit«- (W erks-) Gemeinschaft aller Berufe geistigen 
und körperlichen Schaffens und endlich drittens als W ehrgemein
schaft, die sich nicht bloß auf die W ehrmacht beschränkt, son
dern über sie hinausgreifend das ganze V o lk  erfaßt.

In dem nun folgenden „D ie  Gestalt der W ehrgemeinschaft“  be
tite lten II. Te il der A rbe it ruh t ihr Schwergewicht (S. 22— 150). 
H ie r werden die rechtlichen Grundlagen der Vifehrgemeinschaft 
historisch und dogmatisch dargestellt. Zunächst w ird  zu dem um
strittenen B egriff des W ehrrechts Stellung genommen. V erf. ver
steht ihn in einem weiteren Sinn als z. B. Heckei, indem er die 
vorm ilitärische Jugenderziehung in der HJ., den Reichsarbeits
dienst und den Luftschutz in  das Gebiet des W ehrrechts ein
bezieht. Dann werden dargestellt die E ntw icklung der allgemei
nen W ehrp flich t von 1806/1807 bis zur Gegenwart (S. 31— 46) und 
die allmähliche Entstehung einer W ehrm acht des Reiches aus den 
Heeren der Partikularstaaten. D ie nun folgenden Abschnitte er
örtern sowohl in ih re r geschichtlichen Entw icklung als auch nach 
gegenwärtigem Recht die allgemeine W ehrp flich t und ihre Durch
brechungen sowie den Ehrgedanken als Grundlage der heutigen 
allgemeinen W ehrpflich t. Besondere Schwierigkeiten machen be
kanntlich die wehrrechtliche Rechtslage der katholischen Geist
lichen, der vö llig  Untauglichen, der Juden, sonstiger B lutsfrem der 
und der W ehrunwürdigen. D er V erf. setzt sich m it diesen F ra
gen gründlich auseinander. Es kann nicht die Aufgabe dieser Be
sprechung sein, m it dem V erf. h ier über Einzelheiten zu rechten. 
N ur so v ie l sei bemerkt, daß diese schwierigen Fragen durch die 
eigenartige Fassung des Wehrgesetzes bedingt sind, das —  den 
Nürnberger Gesetzen zeitlich vorausgehend —  den Rassegedanken 
nicht diesen entsprechend in den V ordergrund gestellt hat und 
das von der Vorste llung ausgeht, daß auch der nicht ak tiv  die
nende Ersatzreservist durch bloßen Zeitablauf seine W ehrpflich t 
erfülle. Ginge das Gesetz von der natürlichen Auffassung aus, 
daß die W ehrp flich t nur durch das Leisten von aktivem W ehr
dienst w irk lich  e rfü llt w ird , so fiele manche der heutigen Zw ei
felsfragen in sich zusammen. Neben der W ehrpflich t in  diesem 
Sinne der V erp flich tung zu aktivem W ehrdienst müßte dann natür
lich zum Zwecke der Erfassung der W ehrpflichtigen eine besondere 
Erfassungs- und Überwachungspflicht bestehen, die alle in wehr
pflichtigem  A lte r im  Deutschen Reich sich aufhältlichen Männer 
betreffen müßte, also auch Ausländer, Staatenlose, Juden, W ehr
unwürdige.

In dem folgenden Abschnitt w ird  die W ehrm acht als Schule 
der Nation und ih r Verhältnis zu P o litik  und Partei behandelt. 
V erf. legt überzeugend dar, daß § 26 W ehrG . von seinem V o r
gänger, dem §36 W ehrG . 1921, grundverschieden ist. Dann wen
det sich der V erf. der W erk- und der Wehrgemeinschaft (N ot- 
uienstpflicht), der vor- und nachmilitärischen Erziehung (HJ., 
RAD., SA.) und dem Luftschutz zu. Ein „W ehrgem einschaft und 
Führungseinheit“  be tite lter Abschnitt schließt die A rbe it ab.

Der V erf. hat in  seiner Dissertation eine w e it gespannte A u f
gabe unter umfassender V erw ertung des reichen Schrifttum s gründ
lich und sorgsam bearbeitet. Seine S chrift s te llt eine dankens
werte Bereicherung des wehrrechtlichen Schrifttum s dar.

P rof. D r. S t o c k ,  M arburg (Lahn).
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K r i e g s s c h ä d e n - V e r o r d n u n g e n .  Kriegssachschäden-Ver- 
ordnung v. 30. Nov. 1940, Personenschaden-Verordnung v. 10. Nov. 
1940 und Durchführungsvorschriften, herausgegeben und erläu te rt 
von D r. F r  a n z B ü c h n e r ,  RegR., und D r. H  o r s t  H o f f -  
m a n n ,  ORegR. 2., neubearb. u. ervv. A u fl. Berlin 1942. Verlag 
Franz Vahlen. X X IV , 462 S. Preis geb. 10,70 SUl.
Die Verfasser legen bereits die zweite Auflage ihres günstig a n 

genommenen Kommentars vor. Ich kann bei der Durchsicht dieser 
neuen Auflage nur das wiederholen, was ich s. Z. bei der ersten 
Besprechung (D R . 1941, 1833) gesagt habe: es handelt sich um 
eine eingehende, umfassende, systematische Darlegung des um
fangreichen Stoffgebietes. Erschöpfende Erläuterungen, zahlreiche 
Beispiele erleichtern die praktische D urchführung der Kriegs
schädenbestimmungen. D ie Verfasser haben bei der Neubearbei
tung alle in  der Zwischenzeit ergangenen w ichtigeren Ergänzungs
und Durchführungsbestimmungen sowie andere Vorschriften, die 
im Zusammenhang m it dieser M aterie ergangen sind, berücksich
tig t. Es da rf dabei insbes. auf die Regelung der Nutzungsschäden 
und die steuerlichen Vorschriften hingewiesen werden. W eiter ist 
die Praxis der m it der Durchführung der Kriegsschädenbestim
mungen betrauten Behörden verwertet. Das W erk ist auf den 
neuesten Stand gebracht, und ich kann nur wünschen, daß die 
vortreffliche A rbe it zu den alten Freunden in Behörden, D ienst
stellen, Organisationen und Einzelpersonen zahlreiche neue Freunde 
gew innt, die es ebenso wie ihre Vorgänger m it bestem Nutzen 
verwenden werden. ORegR. R i c h a r d  S t e n g e l ,  Berlin.

P ro f D r. G ü n t e r  S c h m ö l d e r s ,  M itg l. d. Akademie f. Deut
sches Recht: K a r t e l l e  u n d  K a r t e l l p r e i s e  i n  d e r  o-e- 
l e n k t e n  V o l k s w i r t s c h a f t .  S tu ttgart und Berlin 1942. 
W . Kohlhammer Verlag. 84 S. Preis kart. 3 , 6 0 « .
Der Funktionswandel der Kartelle ist grundlegender A rt. Seit der 

Staat die Lenkung der W irtscha ft übernommen hat, ist ih r bisheriges 
eigentliches Tätigke its fe ld  weitgehend zusammengeschrumpft; an- 
+ r« rsei^s s*ni  ̂ rieue Aufgaben (z. B. auf den Gebieten der Roh- 

stoffversorgung, der Exportpre isregelung, der Auftragsverlage- 
rung) zugewachsen. Es is t das besondere Verdienst der vorliegen
den Schrift, daß sie — nach einem überb lick  über die E ntw icklung 
des Kartellwesens in Deutschland und den hauptsächlichsten Indu
strieländern —  den gegenwärtigen Stand der Karte llorganisation 
zu umreißen versucht. Als eigentliche Lebensfunktion der Kartelle 
sieht der Verf. die O r d n u n g s a u f g a b e  im Rahmen der 
uesam tw irtscha ft: an die Stelle der Angebotseinschränkung zum 
Zwecke der Preishochhaltung ist fü r die Kartelle die Aufgabe 
getreten, eine an die Gesamtkapazität des W irtschaftszweiges 
elastisch angepaßte V o ll- und Höchstbeschäftigung zu ermöglichen.

j .  men dieser Aufgabe, die, w irtschaftlich gesehen, eine vo ll
ständige Kehrtwendung bedeutet, ist ein verstärkter Einsatz der 
Kartelle durchaus möglich. Ob und inw iew e it sich dieser Einsatz 
nn H inb lick  auf die je tz t neu entwickelten Formen w irtschaft
licher Zusammenschlüsse —  Marktgemeinschaften, Produktions
ringe Reichsvereinigungen —  tatsächlich durchführen läßt, kann 
nur die Z u kun ft lehren.

Einen besonderen Abschnitt w idm et der V erf. der K arte ll
preisbildung. Über einzelne von ihm aufgestellte Grundsätze läßt 
sich streiten. Imm erhin werden die Ausführungen, wenn auch viel- 
fach mehr theoretischer N atur, denjenigen, der sich m it Fragen 
der Karte llp reisb ildung zu befassen hat, zu eingehenderer Aus
einandersetzung anregen. RA. v. B e r i n g e ,  Berlin.

W i r t s c h a f t s g e s e t z g e b u n g .  Komm entar zu den Gesetzen 
und Bestimmungen fü r die gewerbliche W irtschaft, heraus- 
F g fb e n  von D r. F  r  i e d r  i c h W a l t e r L a n d f r i e d ,  StSekr. 
i. K W iM ., m it 4 Erganzungslieferungen (Sonderausg. aus dem 
Komm, zur Reichsverteidigungsgesetzgebung), München u. Ber
lin  1941/42. Verlag C. H . Beck. 1830 S. Preis in  2 Leinenordnern 
3o M i,  weitere Ergänzungsblätter je B la tt 6 
Das vorliegende Nachschlagebuch muß in seiner Vollständig- 

Ked und in seiner Ü bersichtlichkeit als einm alig bezeichnet wer- 
uen. Ls wendet sich m it Recht nicht nur und vie lle icht nicht ein
mal in  erster Lin ie an den Rechtswahrer, sondern darüber hinaus 
an alle Kreise der W irtschaft, sei es nun an den Betriebsführer 
des einzelnen Unternehmens oder an die Organisationen und Be
hörden, welche gerade unter den Verhältnissen des Krieges be- 
™fe" .  sind, die W irtscha ft im  Interesse der Volksgemeinschaft 
staatlich zu lenken. Dementsprechend brin g t das W erk m it sei
nem besonderen Te il eine lückenlose Veröffentlichung der zahl- 
losen Regelungen, welche fü r  alle Zweige der W irtscha ft bis in 
die kleinsten Einzelheiten hinein notwendig geworden sind. Jeder, 
der nicht über eine ungewöhnlich umfangreiche B ib lio thek ver-’ 
füg t, w ird  in  vielen Fällen suchen müssen, um die verstreuten Be
stimmungen, deren er zur Beurteilung eines Einzelfalles bedarf 
zusammenzufinden. Diesem erheblichen Mangel h ilf t  das vorliegende’ 
W erk restlos ab, und die gesamte W irtscha ft sowie alle Kreise 
der Rechtswahrer werden dem an maßgeblicher Stelle der staat
lichen W irtschaftlenkung stehenden Verfasser fü r die große Mühe 
Dank Wissen, die er sich m it der Herausgabe dieses W erkes ge- 

Anordnung in  Loseblattform  gewährleistet die 
ständige E inreihung der neu erlassenen Anordnungen an der rich 
tigen stelle, w ie die bereits erschienenen Nachtragslieferungen 
am besten erweisen. Besonders w ertvo ll ist es, zu den Bestim
mungen auch noch in  beachtlichem Umfange Erläuterungen zu

bekommen, deren authentische Bedeutung angesichts der . ^¡j<er 
ues Verfassers keiner weiteren E rörterung bedarf. i.i;eßen-
dieses Werkes w ird  in der Lage sein, sich selbst ein abscro f 
des U rte il über den besonderen T e il des Werkes zu machen- }l_ 
einzelne Stichproben beweisen, daß man sich auf die Grün 
ke it und Lückenlosigkeit des W erkes auch hier ve rla ssen .^g f. 
Berücksichtigt man den heute fühlbaren Mangel an ich-
ten, so muß der Preis des W erkes als sehr bescheiden läufig 
net werden, wenn man bedenkt, w ieviel Arbeitszeit 
fü r das Auffinden einschlägiger Bestimmungen und Anor 
benötigt. RA. D r. W e r n e r  W u s s o W ,

--------- —' io94 eia*
F ü r s o r g e p f l i c h t .  Nach der Verordnung v. 13. Febr. xjeken- 

schließlich der dazu erlassenen Reichsgrundsätze, der jarl- 
gesetze, der Verfahrensvorschriften sowie der einschja£Wa a th» 
desrechtlichen Vorschriften. Herausgegeben von R- A- D , im 
Geh. RegR., D r. G. W . K n e i p  und K. L a n g l o t Z i  072 s. 
R M d l. 13. A u fl. Berlin 1942. Verlag Franz Vahlen. XVU*>
Preis geb. 22,50 SUi. c h zU
Das W erk is t in  erster Lin ie ein E r  1 ä u t  e r  u n g s kJ1 der 

der „V erordnung , ber die Fürsorgepflich t“  v. 13. Febr. ent-
auf zahlreichen Änderungen beruhenden heutigen Fassung* j sätzerl 
hä lt ferner eingehende Erläuterungen zu den „Reichs£r  lL« vor*1 
über Voraussetzung, A r t und Maß der öffentlichen Furs0 l2Lte der 
l .A u g .  1931, g ib t einen Überblick über die Aufgabengeo ^ gnt- 
N S .-V olksw ohlfahrt und über ihre Zusammenarbeit m it o daf 
liehen Fürsorge und ste llt besonders und im Zusammen fv^al' 
das Verfahren, die Ausw irkungen der Vereinfachung der 
tung im Reich und in den Ländern auf dem Gebiete derLandeS' 
liehen Fürsorge und das in den wiedereingegliederten p^pefl' 
teilen (Danzig-W estpreußen, W artheland, Memelgebiet, ufT1. 
Malm edy) geltende Fürsorgerecht. Schließlich sind in e ^ ^ je tem am ieuyj geuenae ru rsorgerecht. Schließlich sinu *** -  
fangreichen Anhang alle w ichtigen besonderen auf d erl s° ' 
des Fürsorgerechts erlassenen reichsrechtlichen Bestimm 
wie die in den einzelnen deutschen Ländern und in ¡up-edrückj' 
deutschen Gebieten geltenden einschlägigen Vorschriften a K sC\\ei^y 

Daß das vorliegende Buch bereits in  13. A u f l a g e ,  Weff  
J - -  ~  ............. „«i™. «ich das* _is t der überzeugendste Beweis dafür, w ie sehr sich “ Tpvvä

nabll \*rtrrinU-tren- C U..__J_„ _ tu — A t-hfML U

m 
s

geänderten oder ergänzten (reichs- ”wie'TändesrechtlicHen'  "  kaum 
mungen, daß es dem in der praktischen A rbe it Steh 
möglich ist, lediglich auf G rund der einschlägige*1. ,e \Vcf 
dieses A rbeitsgebiet sicher zu beherrschen. Das vor iei erater. P*5 
bietet hier einen zuverlässigen und nie versagenden ^ ^ ,  £n ; 
Erläuterungen msbes. berücksichtigen u. a. erschöpfe esen, d _

, - - - - — ---------  —•••«» üarur, w ie senr bewm"
nach lang jähriger E rprobung in der praktischen Arbei n das 
ja, man kann w ohl sagen, unentbehrlich gemacht hat- . . . bjet, *?* 
Recht der öffentlichen Fürsorge um faßt ein so weites bäuuk 
so vielfach verzweigt, beruht auf so zahlreichen u n d .  g estiin. / • , • , , __ i, fliehen)

mimsienen aes Innern und der A rbe it sowie u lc , deiusu 
und geben dam it erschöpfend den heutigen Stand de 
Fürsorgerechts w ieder. p  .¡¡uferung5'

Auch die neue Auflage dieses hervorragenden 
buches w ird  daher dessen führende Stelle behaupt«*- f  0 f l , 

Bezirksbürgermeister D r. R u d o l f  S u t h o f t '
Berlin-W edding. ¡n

A B C  d e r  K o s t e n o r d n u n g .  Te il I :  D ie P er' i d ’ 'Ve>*ufl^,d 
fam ilienrechtlichen Angelegenheiten, in  Nachlaß- u ' rg Ui 
Sachen. Von H a n s  M e y e r ,  Bezirksrevisor in ^  p erlin *y 
K a r l  S c h l e g e l ,  Justizamtmann in Berlin- 
J. Schweitzer Verlag. 261 S. Preis brosch. 6 XM- AngaDt
Dieses alphabetisch geordnete Gesetzesmaterial * .. ..«na- — .......... ------ . . .  Gesetzesmaterial erst“

w ichtiger Rechtsprechung erle ichtert wesentlich die K °5* n
zeitraubendes Suchen und Nachlesen in den Kommen q-ej|geb>£ 
beamte, die sich über Gerichtskosten aus d ‘esen ;.,nste )eis jm’ 
unterrichten w ollen, w ird  das Buch sicher gute .ifügung fü t  
zumal im  Anhang die KostO, sowie die Kosten sind. r  
W o rtla u t abgedruckt und Gebührentabellen bel? e f?ttged r. a,i- 
eine Neuauflage w ird  die Anregung gegeben, ***? ,HrUCk in e 
W orte  innerhalb der Erläuterungen anstatt in Fe l ,, pess 
derer S chrifta rt setzen zu lassen, da hierdurch eine ßerl***- 
Übersicht erzielt w ird . A l f r e d  S c h u m a ,,s

■ . ■■— gg»
N o t d i e n s t v e r o r d n u n g .  D ritte  V O . zur Sic jjtisch« ^ 

Kräftebedarfs fü r Aufgaben von besonderer staa I Gese*zeS»ben 
deutung v. 15. O kt. 1938. Erläuterungsbuch m erausgeS‘  bt. 
Durchführungsvorschriften und Sachverzeichnis, Untcj
von D r. E. P a b s t ,  Reichsrichter b. RVG-, L « t  y £rjag 
W ehrrecht im  R M d l. 2., erw. A u fl. Berlin 194^- 
Vahlen. 243 S. Preis kart. 2,50 M l.__ ____  . Reicl*y.

O t t o  K r e k e l e r ,  ORegR. und F inAm tsvorst. inn ^ 'h fü h rU,'i®Ver* 
B e w e r t u n g s g e s e t z  v. 16. O kt. 1934 Berlin 1 ^ ’

tZted
O r d n u n g e n  im  ersten H a lb ja h r 1942. sge
leben, Schriften fü r Studium und P/axis.^ l '^  p ecker

Ordnung. 5. A u ll., vö llig  umgearb. und ergänzt. ~-- 
lag Franz Vahlen. IX , 442 S. Preis kart. 11,50

e t z e
nd Ver”

Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  w i c h t i g s t e n  G e  s e 1 ^sChes ctSel<r' 
im  ersten H a lb ja h r 1942. (G e eber )ag, 

rlimri uni! Praxis. Her_ *
D r. R o l a n d  F r e i s l e r . )  Berlin 1942. R- 
G. Schenck. 56 S. Preis brosch. 1 ¡UM.
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R e c h t s p r e c h u n g
Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und m it genauer Quellenangabe gestattet 

* *  Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung
■  Besonders bedeutsame Entscheidungen

*hafrechtlichen Folgerungen aus dem Grundsatz, daß kein Verbraucher für denselben Zeit- 
gfift ,,WohnmF‘eSCh‘iU llgU ngen mehrfach insbesondere an verschiedenen Orten empfangen darf, und klärt den Be-

i c  r Cl?r !  8?7 z p O; g ib t R G . N r .  2 grundsätzliche Erläuterungen.
cht‘S k r ; if t  r  nr-<=Rs i  r f f i i  i d ^  l  ^ CI B e sch im p fu n g  G e fa lle n e r und weist darauf hin, daß die

Punkt hindert. S t r a f b e f e h l s  nicht die Verfolgung derselben Straftat unter einem anderen rechtlichen Gesichts-

^ '^ a u f  ̂ d ^ ^ ^ fs a ^ S c h o iz  ^ lö ö ^ v w ^ e s f n .6*1168 G ese llscha fte rs  einer O ^ H .  behandelt R G . N r .  10. Hierzu

bv ‘ der Z u e rk ennung  eines B illig k e its a n s p ru c h s  aus § 829 BGB. in dem Fall in dem
• Mit U n S t t A T Ŵ eTpnanN 8e5'>n HCh f  " kommen bat> ze‘gt R G . N r .  14 eine praktische Lösung.
•st, nirVif , + KSt 9 L G ” J ®na N r .  22 der.Auffassung, daß das Armenrechtsverfahren, bei dem ein Soldat Betroffener 
h ö Y S  unterbrochen w ird  und auch nicht unterbrochen zu werden braucht. Der Schute d M  W Ä r m ^ t e S "
Sevvendet ¿ Irde™  ‘m burger,lchen Verfahren gewährt w ird, muß sinngemäß auch auf das Armenrechtsverfahren \ n -

Strafrecht

§ RG. — § 2 Abs. 1 N r. 1 u. 2 u. Abs. 3 i. Verb, mit
Abs' L yerH Regf . tr,VO- a' Fass‘ ; §§ 4 Abs- 5(br ;D2 S‘ ’ 6 Abs. 1 S- 2 SicherstellVO. v. 27. Aug. 1939 
V v  • b  1498): §§ 3 Abs- 2 S- *- 4 Abs- 1 S. 1 VO. über 
*e«,vV • ‘auchsreSelung f- lebenswichtige gewerbliche Er- 
Ä sse 1- 14- Nov. 1939 (RGBl. I, 2221); § 21 VerbrRegl- 

vO. n. Fass.
Sei®'n Verbraucher darf Bezugsbescheinigungen für den- 
S e  n X ersorgun£szeitraum mehrfach, insbes. an verschie- 
steiu ° rien> empfangen. Berechtigung zum Empfang be- 
<1 j grundsätzlich am Wohnort. Darunter ist der s t ä n -  

A u f e n t h a l t s o r t  zu verstehen. Bei mehreren 
iijn tha ltso rten  und Zweifeln darüber, welcher der stän
ke! i?1’ ist maßgebend der O rt, an dem sich der Verbrau- 
'1 ri»U b e r  w  ' e 8 e n d aufhält. Der Ausdruck „Wohnsi.z“  

^ Abs. 2 S. 1, 4 Abs. 1 S. 1 VO. über d. Verbr- 
V * V -  lebensw. gewerbl. Erzeugnisse ist nicht anders 

^ U*assen.
Sitz verheirateten Angekh, die ihren ständigen Wohn- 
bi Sudetengau haben, stehen bei einem Unternehmer 
*  ahnsch-Ostrau (Protektorat) in Arbeit. In den Winter- 

etl fabren sie nur sonnabends über Sonntag nach 
Seler.e; »n den übrigen Monaten fährt der Angeki. F. auch 
& Iirh nt̂ lch während der Woche, der Angeki. T. sogar 
Pstfa, heim- Während ihres Aufenthaltes in Mährisch- 
V s  j  verköstigen sie sich in der Gemeinschaftsküche 

^ Arbeitgebers.
brilae>de haben in der Zeit von September 1939 bis Fe- 
'H l  ,  „  Lebensmittel-, Seifen- und Kleiderkarten so-

an lb ren Heimatorten als auch in Mährisch-Ostrauh. Plan W. ..... uu.Ji XII mamisLÜ-u&LldU
^ittell, Cn‘ Auf die im Sudetengau erhaltenen Lebens- 

■ u en baben ibre Familien, auf die im Protektorat 
> ' i e ' n  en Lebensmittelkarten hat die Gemeinschafts- 
??get] d?s Betriebes bezugsbeschränkte Erzeugnisse be- 

'deVu , An£ekl\  T- hat die doppelt empfangenen 
'Pä d harten teds völlig verbraucht, teils angebraucht; 
S’clit f 111.Angeld. F. hat das SondGer. etwas Derartiges 
^ifet,i5.s , eden können. Darüber, ob die Angeki. auf die^ lfenL ; : r c,len Künnen- uaruDer, ob die Angeki. auf die 

öas arten Seife bezoSen haben, ergibt das Urteil nichts. 
\,e1 T J u ndGer' hat die Angeki. freigesprochen. Es sieht 

vatbestand des _§ 2JU ® . 1 N r .1 u. 2 VerbrReglStraf-
als erfüllt an. Dieö Apr i i 194ö (RGBl. 1, 610)

(All“  i U hatten — ohne daß ein „besonders schwerer 
odp des § 2 Abs.- 3 a' a' vorläge — durch unrich- 

b» & erf  “ pvollständige Angaben „eine Bezugsberechti- 
tr^^htirr1" 1 lcben<< und »Ihnen nicht zustehende Bezugs- 
lo tllnir h ngen zum Teil für sich ausgenutzt“ . Die Über- 

11 e in«8-8.2, s?.* aber verjährt, da erstmals am 9. Sept. 
richterliche Handlung wegen „der fortgesetzt

begangenen Tat“  gegen die Angeki. vorgenommen w or
den sei.

Die Nichtigkeitsbeschwerde führt zur Aufhebung des 
angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der 
Sache an das SondGer.

Die Regelung des Verbrauchs öffentlich bewirtschaf
teter Erzeugnisse beruht auf dem Grundgedanken, daß 
jedem Verbraucher nur ein bestimmtes Maß solcher Güter 
zuzuteilen ist. Das schließt aus, daß ein Verbraucher Be
scheinigungen, die zum Bezug bezugsbeschränkter Er
zeugnisse berechtigen, fü r denselben Versorgungszeitraum 
mehi fach, insbes. an verschiedenen Orten, empfangen 
darf (vgl. den § 4 Abs. 1 SicherstellungsVO. v. 27. Aug. 
1939 [RGBl. 1, 1498]). Grundsätzlich ist die Versorgung an 
den „W ohnort“  des Verbrauchers gebunden (vgl. schon 
die §§ 5 Abs. 2 Satz 1, 6 Abs. 1 Satz 2 a. a. O.). Der 
„W ohnort“  in diesem Sinne ist nicht m it dem „W ohn
sitz“  des bürgerlichen: Rechtes gleichbedeutend. In Be
tracht kommt vielmehr der Ort, an dem der Verbraucher 
„w ohnt“  und infolge dieses tatsächlichen Verhältnisses 
diejenigen Lebensbedürfnisse des Verbrauchers hervor
treten, deren Lenkung und Befriedigung die Verbrauchs
regelung zum Gegenstände hat. Unter dem „W ohnort“  
ist demnach der O rt des s t ä n d i g e n  A u f e n t h a l t e s  
zu verstehen (vgl. den RdErl. des RErnM. v. 24. Mai 1940 
[LwRMBl. S. 553]). In keinem anderen Sinne ist der Aus
druck „W ohnsitz“  in den §§3 Abs. 2 Satz 1, 4 Abs. 1 Satz 1 
VO. über die Verbrauchsregelung fü r lebenswichtige ge
werbliche Erzeugnisse v. 14. Nov. 1939 (RGBl. I 2221) auf
zufassen. Das bestätigt der RdErl. des RWiM. v. 13. Febr 
1941, abgedr. bei H ü s g e n - S c h ö n e ,  „D ie  Gesetze der 
Kriegswirtschaft und Kriegsverwaltung“ , Teil I 1, B 175. 
Danach ist unter dem „W ohnsitz“  i. S. des § 3 Abs. 2 
Satz 1 der zuletzt bezeichneten VO. der Versorgungs
wohnsitz, d. h. der O rt gemeint, wo der fü r die Versor
gung des Verbrauchers maßgebliche M ittelpunkt liegt. Hat 
eine Person mehrere Aufenthaltsorte und ist zweifelhaft, 
welcher der ständige ist, so ist zu entscheiden, an wel
chem Qrte sich die Person ü b e r w i e g e n d  aufhält (vgl. 
den vorerwähnten RdErl. des RErnM. v. 24. Mai 1940).

Die Anwendung dieser Sätze auf den gegebenen Fall führt 
zu dem Ergebnis, daß die beiejen Angeki. während der 
Zeit, in der sie sich zur Arbeit ständig oder überwiegend 
im Protektorat aufgehalten haben, an ihren Heimatorten 
nicht zum Bezüge von Lebensmittel-, Seifen- und Kleider
karten berechtigt gewesen sind. Das g ilt für die W inter
monate, in denen die Angeki. 'nur am Wochenende zum 
Besuch ihrer Familien heimfuhren. Es g ilt dem Angeki. F. 
gegenüber aber auch fü r die übrigen Monate, wahrend 
deren er außer sonnabends nur gelegentlich in der Woche 
nach Hause fuhr. Dagegen kann T., der während der 
besseren Jahreszeit täglich heimkehrte, für diese Zeit 
nicht anders behandelt werden als ein sonstiger Arbeit
nehmer, der von seinem Familienwohnsiiz aus täglich die
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an einem anderen Orte gelegene Arbeitsstätte aufsucht. 
Während der Zeit, in der T. täglich an seinen ehelichen 
Wohnsitz zurückkehrte, durfte er somit an diesem Lebens
mittelkarten und sonstige Bezugsausweise beziehen.

Wie es dazu gekommen ist, daß die Angekl. an ihren 
Heimatorten auch während der Zeit solche Ausweise er
halten haben, in der sie nach dem Ausgeführten hierzu 
nicht berechtigt waren, hat das SondGer. bisher nicht 
weiter erörtert. Die Annahme liegt nahe, und auch das 
SondGer. scheint stillschweigend davon auszugehen, daß 
die Angekl. bei den für ihre Heimatorte zuständigen Stel
len bewußt unrichtige oder unvollständige Angaben ent
weder selbst gemacht haben oder durch andere haben 
machen lassen und hierdurch bew irkt haben, daß ihnen 
Bezugsberechtigungen auch fü r die Zeit erteilt wurden, 
in der sie nicht an ihren Heimatorten in dem dargelegten 
Sinne „gewohnt“  haben.

Wie der Senat in RGSt. 74, 290, 293 ausgeführt hat, hat 
für das Gebiet der öffentlichen Bewirtschaftung l a n d 
w i r t s c h a f t l i c h e r  Erzeugnisse vor dem Inkrafttreten 
der VerbrReglStrafVO. — dem 16. April 1940 — kein be
sonderer Straftatbestand des Erschleichens einer Bezugs
berechtigung bestanden. Insoweit kann aber, was das 
SondGer. übersehen hat, eine Strafbarkeit unter dem Ge
sichtspunkt eines Vergehens gegen den §34 VO. über die 
öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Er
zeugnissen v. 27. Aug. 1939 (RGBl. 1,1521) i. Verb. m. den 
§§12 Abs. 1 Nr. 1, 20 VO. über den Warenverkehr v. 18. Aug, 
1939 (RGBl. 1,1430) in Frage kommen. In dieser Hinsicht 
genügt es, auf die angeführte Entsch. zu verweisen.

Auf dem Gebiete der Verbrauchsregelung lebenswich
tiger g e w e r b l i c h e r  Erzeugnisse ist das Erschleichen 
einer Bezugsberechtigung durch einen Verbraucher zu
nächst durch den (ursprünglichen) § 12 Abs. 1 Nr. 2 VO. 
v. 14. Nov. 1939 (RGBl. I, 2221) als Übertretung m it Strafe 
bedroht worden; fü r „besonders schwere Fälle“  hat der 
Abs. 2 a. a. O. Vergehensstrafen bestimmt. Diese Rege
lung hat die VerbrReglStrafVO. übernommen und auf das 
Gebiet der öffentlich bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse erstreckt (§2 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 a. F.).

Die Prüfung, die das SondGer. auf der Grundlage des 
§2 VerbrReglStrafVO. vorgenommen hat, ist — von dem 
bereits erwähnten Mangel zureichender tatsächlicher Fest
stellungen abgesehen — nicht frei von Rechtsirrtum. 
Wieso ein Erschleichen von Bezugsberechtigungen, das 
nach der Annahme des SondGer. in der Zeit von Sep
tember 1939 bis Februar 1941 in fortgesetzter Tat be
gangen worden ist, kein „besonders schwerer Fall“  i. S. 
des § 2 Abs. 3 a. F. sei, ist den übrigen Darlegungen des 
angefochtenen Urteils, auf die sich das SondGer. zur Be
gründung dieser seiner Auffassung bezieht, nicht zu ent
nehmen. Die lange Dauer der Verfehlung ist vielmehr ge
eignet, sie ihrer Bedeutung nach aus der Ebene gleich
artiger Verbraucherstraftaten ganz wesentlich heraus- 
zuheben.

Wer auf eine von ihm erschlichene Bezugsberechtigung 
bezugsbeschränkte Erzeugnisse bezieht, nutzt eine ihm 
nicht zustehende Bescheinigung fü r sich aus. Das kommt 
hier nach den Feststellungen insoweit in Frage, als beide 
Angekl. die am Heimatort empfangenen Lebensmittel
karten innerhalb der Familie haben verwerten lassen und 
T. die ebenda erhaltenen Kleiderkarten verwertet hat. in 
soweit können sich beide Angekl. vom 16. April 1940 an 
nach dem §2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 VerbrReglStrafVO. a. F., 
T. wegen der unbefugten Verwertung der ersten Reichs
kleiderkarte bereits nach dem § 12 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 VO. 
v. 14. Nov. 1939 (RGBl. 1, 2221) strafbar gemacht haben. 
Die Verwertungstat stellt neben dein Erschleichen der Be
zugsberechtigung eine weitere selbständige Handlung dar 
(vgl. RGSt. 74, 290, 294, 295). Die Auffassung des SondGer., 
es liege kein „besonders schwerer Fall“  vor,-ist auch bei 
dieser Straftat bisher nicht ausreichend begründet.

Die Freisprechung der Angekl. ist hiernach nicht sach
lich gerechtfertigt.

Von seitfer Auffassung aus, daß die Strafverfolgung 
verjährt sei, hätte das SondGer. übrigens das Verfahren 
einsteilen müssen. Doch steht der Fortführung des Ver
fahrens unter dem Gesichtspunkte des § 66 StGB, kein 

entSegen. Inzwischen hat der § 21 VerbrRegl- 
StrafVO. i. d. Fass. v. 26. Nov. 1941 (RGBl. 1,734), der auf 
der v u . zur Ergänzung und Änderung von Vorschriften

[Deutsches Recht, Wochenausga^

auf dem Gebiet der Verbrauchsregelung v. 25. bJ?v-FÄie 
(RGBl. 1,731) beruht, die Verjährungsfrist für die ^
des § 2 Abs. 1 (und 2) auf ein Jahr, fü r die übrige11 js{
dieser Vorschrift auf fünf Jahre bemessen. H ’er ^
auch fü r Zuwiderhandlungen, die sich vor dem hen 
treten der bezeichneteni VO. v. 25. Nov. 1941 ereignet n
die Anwendbarkeit des § 67 StGB, ausgeschlossen, 
auch die kurze dreimonatige Verjährungsfrist fnr in 
tretungen beseitigt worden. Das g ilt auch dann, ^ oV- 
diese Frist schon abgelaufen war, als die VO. v. - r ' Mrfei- 
1941 in K raft trat. Die Rechtslage ist ebenso zu t> j er 
len, wie wenn die Vorschrift des §21 n. F. schon fhalten 
ursprünglichen Fassung der VerbrReglStrafVO. 903/42 
gewesen wäre (vgl. RGUrt. v. 21. Mai 1942, 3 “  cnJ eit 
[3 StS 26/42]: DR. 1942,1140t). Hiernach scheidet, so 
sich die Angekl. etwa i. S. des §2 Abs. 3 VerbrKeg ^  
VO. a. F. schuldig gemacht haben sollten, die , ptwa an- 
Verjährung überhaupt aus. Dasselbe wurde fut et ejten, 
zunehmende ÜberLretungen des §2 Abs. 1 a. a' V ' J ofden 
soweit sie nicht vor dem 9. Sept. 1940 begangen _ j ofp 
sind. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, daß .^ '’ ¿lung 
gesetzte Handlung erst m it ihrer letzten Teiina 
„begangen“  ist. gtg

(RG., 3. StrSen. v. 10. Sept. 1942, 3 C 359/42 l 
33/42].)

* *  2. RG. -  §§ 1, 3 Abs. 2 d. ArbOG. v. 20 .JÄ »  
(RGBl. I, 45); § 1367 BGB.; § 5 Abs. 1 Nr. 3 KSbtviz 

1. Zum Begriff des „Betriebsführers“ .

1934

2. Zur inneren Tatseite des §5 Abs. 1 Nr. 3
Die Angekl. J. P. hat zwei Schuhgeschäfte, .‘.“ heitei 

seit Juni 1939 ihr Mann, der Angekl. E. P -,.1!” . gchaft- 
Er richtete eine Sonderabteilung für Arbeitsstiere 
Stiefel und Gummischuhe ein, durch die sich der der 
erheblich erhöhte. Das Geschäft wurde 1940 weiter 
Firma J. P. in das Handelsregister eingetrage > g£j 
wurde eingetragen, daß dem E. P. Prokura ert- sj,efehl- 

Dieser erhielt im Mai 1941 einen Gesteliu B ßeCfitS' 
Darauf ließen die beiden Angekl. durch eine ^ j, zu 
anwalt den Antrag einreichen, den Angekl. t .  Ljebsfüh' 
stellen. In diesem Antrag wurde E. P. als , net und 
rer“  der Antragstellerin, der Firma J. P-, ^ez.? njSCli u,ld 
angegeben, daß er das Unternehmen kaufma 
technisch leite. nielimetl*

Das LG. hat die beiden Angekl. wegen Un ^ggtVO-) 
der Wehrdienstentziehung (§ 5 Abs. 1 Nr- g. P. als 
verurteilt, weil sie in dem Antrag den Angsn ■ erkläre^’ 
Betriebsführer bezeichnen ließen, anstatt z j . i -
daß die Angekl. J. P. Inhaberin und der A ° 
Prokurist des Geschäftes sei.

Die Rev. der beiden Angekl. ist begründet. erd/
Die Begriffe ..Betriebsführer“  und „Gefolgs, i n 

dessen § 1 ist, wie das LG. zutreffend aU* i 'i111getrieüeS

Die Begriffe „Betriebsführer“  und ” U e t p ^ i " 45). Mjj 
stammen dem ArbOG. v. 20. Jan. 1934 (PG * • ays. f4af. 
Recht geht das LG. daher von diesem Gese , grun

- - zutreffend a ^ g e t r i e ^
der Führer des ste!iurtgsätzlich der „Unternehmer“

Die weiteren Ausführungen des LG., daß 
des Antrags die Angekl. J. P. als ,,e|nigetrag ^  An
des Geschäfts“ Unternehmer des Betriebs>^“ ' n sei
J. P. als Prokurist nur ih r Stellvertreter ge . ^  auf 
sein ehemännliches Verwaltungsrecht sic11 nicht, .
Geschäft erstreckt habe, sind dagegen recJ. uj- aussc.11. 
denkenfrei. Es läßt sich danach vielmehr BetrK;rt.
ßen, daß das LG. über Wesen und Stellung ¡st n 
fiihrers rechtlich ge irrt hat. Führer des Be ,gliche [T  , 
lieh der Unternehmer nur dann, werm..£r ium ervy /Lntir 
rerarbeit im Betriebe ausführt; das Fühl__oJrlsChaft
nicht aus einer außerhalb der Betriebsg sje ¿er 
wirtschaftlich begründeten Machtstellung, j^ßen K u. 
getragene Inhaber eines Betriebes all?h . je]stet l 
wenn er keine Führerarbeit im Betn der , p.
H (le .c.k -_N ipperd_ey_, _ >̂Ges- „ die dab^

bsfü liNr
ein-

Arbeit“ , 2. Aufl. 1937, Erl. 7 zu § 1) s t„ „ .
eingetragene Inhaberin des Geschäfts w a , ßetrie ^  
nicht aus, daß nicht sie, sondern ihr M a sregiste jjr i' 
war. Daß dieser als Prokurist in das Ha »uch eh1 jej.
getragen war, steht dem nicht entgege • ¡fm l h.aet, 
ternehmer, der im Betriebe mitarbeitet, ferne
ten, ist ebensowenig Betriebsführer wie
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Eh io  Bet0ri0eb? überhaupt nicht mitarbeitet (vgi. a. a. O.
eines2 *Rp+ -§k d6S Geu ) ‘ Fu/  ,die Frage, wer als Führer 
dar-,,,1 elnebs anzusehen ist, kommt es daher wesentlich
arbeit0 Wr>r  VOn den in der Bet r *ebsgemeinschaft mit- 

aeitenden Personen den Betrieb leitet und die Führer-
^  E m l *  ■ aUDU!l r t ', Das kann und w ird in der Regel der 
»ehm bSt^ m d6* /1-6 mltarbeitende — Inhaber und Unter- 
vert?P+r d oS i Betr l f.b,s sem> es kann aber auch ein Stell- 

Betnebsfuhrer fü r den Unternehmer sein, der 
$e]k + ^ nebD s,e.b®t nicht leitet. Der Unternehmer, der 
V e Z +den Betrieb nicht leitet, hat einen solchen Stell- 

Ureter zu bestellen (§3 Abs. 2 des Ges. -  Fall der
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..verdrängenden“  Stellvertretung — ; vgl dazu 
fü rm „k oNA p P e r d e y. ?-a. O„  E rl.9  und 10 zu §3)d  7 , f  - V ,  n ri. y una 1U zu §3).
E(i' die Bestellung ist keine bestimmte Form erforderlich. 
licht^D6 Ehefrau, die Inhaberin eines Betriebes ist, g ilt 
iiH p Besonderes. Sie kann Betriebsführer sein, wenn sieim p , . ,unu. es* ^ ie Kann Betriebsführer sein, wenn sie 
8etrip,he-u m ltarbeitet und ihn leitet; sie ist aber nicht 
rbe t ,  U j rer> wenn •sie im Betriebe nicht selbst mit-j  ’■i.” ,",.,®  lm Betriebe nicht selbst mit- 

tr ie h i"  od,er„ ' hli  M itarbeit nicht die Leitung des Be- 
Qut° i  umf.aßt. Gebört der Betrieb zum eingebrachten 
So i c t a -  Wlrd ™er Yom Ehemann verwaltet und geleitet, 
i'nen cd‘euerf Betriebsführer; es handelt sich dann umVj r m j Vr. ’ iid iiucii sicn aann um

bonderfall der verdrängenden Stellvertretung (vgl. 
•o i c k - N I P P e r d e y a.a. O , Erl. 15 zu §3 des Ges).H di„o a.a. vz., t r i .  io  zu §3 des Ges.).
% !»„??? Zusammenhang ist m it Rücksicht auf die Ur- 
Sl367Ä Ung.e"  darauf hinzuweisen, daß es für den 
QesX-BQ - i ni<;ht genügt, daß die Frau Inhaberin eines-x  j o & .nus T> aal3 öie Krau Inhaberin eines 
N ib ^ fttS tsie es vielmehr auch selbständig- be-V. 7en muß. Nur Hann icf Ha»* ----  a__d .a • iVorhin P?uß- Nur dann ist der Erwerb aus dem Betrieb 
flas n , u „ ^ N ^ nd nur dann ist das Erwerbsgeschäft, 
i inkehCk § 136^B G B . selbst nicht Vorbehaltsgut, sondern 
1].gebrachtes Gut ist (vgl. RGZ. 87, 100, 103; 127, 110
(lii„ T" IW. 1030. 221.̂ 1 Hör V p r u io l lm i / r  i,^A NT..4-- : D__ ’

V ^ b dl.esen Grundsätzen wird das LG. bei der neuen 
Mit ,ndlung zu prüfen haben, ob der Angekl. E. P. zur 

tW  t? Antrags Betriebsführer war oder nicht,
m» « U n te rn e h m p n  H ör ___ ____

»7 JW - 19d°. 2215) der Verwaltung und Nutznießung 
Cannes nicht unterworfen. sanU j* ^  . . . .

Der wegen Einbruchsdiebstahls wiederholt und schwer 
vorbestrafte Angekl. ist am 31. Juli 1941 aus der Straf- 
anstait B. entwichen. Am 1. Aug. 1941 verübte er einen 
Einbruch in eine Forsthütte, am 2. Aug. 1941 einen wei
teren Einbruch in ein Berganwesen.

Das SondGer. hat den Angekl. des Verbrechens des Dieb- 
stahls nach §§ 171 173, 174 I d, 176 I a und b ÖstStG. als 
gefährlichen Gewohnheitsverbrecher i. S. des §20aRStGB. 
(ostm. Fassung) für schuldig erachtet und auf eine Zucht
hausstrafe von 7 Jahren erkannt.
^pDrvkaUf H 4 Zust,v o - gestützte Nichtigkeitsbeschwerde 
des Oberreichsanwalts rügt, das SondGer. habe die Grund- 
satze nicht beachtet, die bei Anwendung des 81 Ges z 
A” d; des RStGB.v.4 Sept.1941 (RGBl. 1,549) maßgebend 
seien, und habe weiter die naheliegende Prüfung unter
lassen, ob die Taten des Angekl. nach §4 VolksschädlVO. 
zu beurteilen, seien.

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist begründet. Vorweg sei 
bemerkt daß die Anwendung des österreichischen Rechts 
auf die Tat des Angekl. verfehlt war. Da beide Diebstähle 
im Altreichsgebiet begangen wurden, hätte das SondGer.

also nach §§ 243> 244 RStGB. und 
n i  c  Altreichsfassung beurteilen und gegebenen- 
DCtr'n 6 F£age der Sicherungsverwahrung nach § 42 e RStGB. prüfen müssen. Ä
, J , \ Die kurze, Redewendung „ fü r  die Todesstrafe liegen
Z hAKieli,Ugend i 3run,de nicht vor“ > re kht nicht aus, um die Ablehnung der Anwendung des im Altreich und in -
x®r i ° HsZ ark r denÜe,ben Fassung geltenden §1 Ges. z. 

RSt-°,B- v- f- bept- 1941 (R °Bi- 1.549) zu recht- 
P 61 dleser A rt der Begründung bleibt es zweifei- 

+ «  a ^ as SondGer. bei Prüfung dieser Frage von zutreffenden rprht ir ip n  Fnuöm.Ho-aM ---------------- °  • , V, ,, . 1 1 uicser rrage vo
4rieffxendSn recbtbcben Erwägungen ausgegangen ist. Nach 
§ 1 AndG. verfallt der gefährliche Gewohnheitsverbr

T:  ; .....war ouer ment.
Vol l Z U?ternebm.en der Wehrdienstentziehung umfaßt die 
N a ü Z u  u” d dle, versuchte Tat; strafbar ist auch der 
?Uf a ^ ’che Versuch. Es kommt daher entscheidend dar- 
!!tl &  ,dle A l?g e k l- die steIIung- des Ehemannes P. 
S  I r neb beurteilt haben. Nach dieser Richtung sagt

den ’ r f  Angeki  könne nicht geglaubt werden, daß 
f b e j p  Bhemann P. fü r den Betriebsführer gehalten 
^stst7 rts  aßt Slch aber n,cht ausschließen, daß diese 
< i o V̂ n- u 6,” 1. Reebtsirrtum des LG. über den 
5 daJ r ^ s Betnebsfuhrers beeinflußt worden ist, zumal 
> gelri u9 ;.se*ne Auffassung u. a. damit begründet, die 

" nhah: •hi t t ^n gewußt, daß J. P. zur Zeit des Antrags 
Bej ®rin des Betriebs gewesen sei.

% ä lt-er nea,en Verhandlung w ird das LG. besonders 
Vs An'ST, Pruf.ell  müssen, wie die Angekl. die Stellung 

gekk E. P. im Betriebe seiner Frau angesehens Ä  c m ' • ,lm petrieDe seiner Frau angesehen 
Ä fF  lohten die Angekl. über die Betriebsführereigen- 
i^rs^i geirrt haben, so würde ein solcher Irrtum ihren
a hhlnrr “ uc,s CB,-111U5SCIi nauen. uaoei w ird auch von Be- 
k N h  ob und in welchem Sinne der Rechts-

} uurch den Hie Ancrplzl HPn Anft-nrr

rsat> IId,u1cn’ so wurae ein solcher Irrtum ihren 
hm ausgeschlossen haben. Dabei w ird auch von Be-
, dp cp!n /-.K , , ^ , A  ____________ o • . ^

,> n  ’ fc|r den die Angekl. den Antrag haben stellen 
^ ^  in Betracht kommenden Frage etwa be-

K s f e W! id A neren T atseite des § 5 Abs. 1
«^¡gen l aI a^ hlA £er e.S“ L daL sicb "? cb derligpn d • ^ “ “ gewiesen, aan sich nach der
fi^kiiD- ni .*?r' des der Vorsatz nicht auf die „Zer- 
fjS(,g cde!! W ehrkraft“  zu erstrecken braucht (vgl. z. B.

11. März 1941
*1. 7a w curm an zu erstrecKeii 

ln,öp in n G 2’ RQDrt. 1D4/41 v. n .  iviarz m41
f4,2,57o9Rf 1 ’ 12843 und 4 D 524/41 v. 23. Dez. 1941 =  DR 
j “ >t d ‘  Daran w ird festgehalten. Die Rspr. des RKrGer. 
igpieil dp n1lci 1 entgegen, wie schon in dem oben angef. 
iw ba„ s LStrSen. v. 11. März 1941 dargelegt wordengr,U . l „ „m  j- __  . ,___• .

ä 'X 26) . d
iUne(,de.m nie
lei uas -,1 • ‘ v- " - . ^ a r z  1941 dargelegt worden

'etl FnF' i Insbes- auch fü r die von der Rev. bezeich- 
(1<Q ntsch- des RKrGer. (Bd. 2 S. 57, 58 und S. 61, 62). 

’’ 2-StrSen. v. 8. Okt. 1942, 2 D  353/42.)

IßT pp
-Bl. p *"7 § 1 G.e;s , z- Änd. d. StGB. v. 4. Sepf. 1941I vjcs. l . A n a . a. ö tu ö . v. 4. Sei

« r  F>.549); § 4 VolksschädlVO.; § 20 a StGB.
<H ^rliehA6’ A nter weIchen Voraussetzungen gege

erkennen .Gtewohnhel<sverbrecher auf die Todesstrafe
gen gegen einen

x  , ‘ ',” V—  “ w* Gewohnheitsverbrecher
o d e r  h  r  n e’f Wenn 1er Schutz der Volksgemeinschaft oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne es erfordern, 
c-f, Gesetzgeber hat bewußt den Schutzgedanken dem 
Suhnegedanken vorangestellt. _

Der Schutz der Volksgemeinschaft erfordert die Todes
strafe immer dann, wenn auch die höchste zulässige Frei- 
heitsstrafe von 15 Jahren Zuchthaus der Volksgemein
schaft nicht den Schutz bietet, den der Gesetzgeber ihr 
g6-+r"t, Wr ’ w/ ed der Verbrecher auch durch die härteste 
zeitliche Freiheitsstrafe von seinem verbrecherischen Hang 
mein abgebracht werden kann und darum nach Verbüßung 
der Strafe, gegebenenfalls Entlassung aus der Sicherungs
verwahrung erneut eine schwere Gefahr fü r die Volks
gemeinschaft bilden würde, oder weil die Gefahr einer 
Entweichung aus der Strafanstalt oder aus der Siche
rungsverwahrung naheliegt. Gerade der Umstand, daß 
der Angekl hier aus der Strafanstalt entwichen ist und 
w e wTAg ,dali,acl! erneut Einbruchsdiebstähle begangen 
hat hatte die Prüfung nahegelegt, ob Freiheitsstrafe Snd 
Sicherungsverwahrung ausreichende M itte l darstellen die 
Volksgemeinschaft vor diesem Verbrecher zu schütze’n 

Das Bedürfnis nach gerechter Sühne verlangt die Todes-
strafe, wenn die Würdigung der Tat und der Gesamt- 
personhchkeit des Taters zu dem Ergebnis führt, daß die 
höchste zeitliche Zuchthausstrafe keine ausreichende Be- 
strafung fü r den Täter bildet, die Selbstachtung der Volks- 
h ^ c h tSChaft vieImehr seine dauernde Ausschließung er-

Auch in dieser Richtung hätte das SondGer. die Frage 
der Anwendbarkeit des §1 ÄndG. um so mehr prüfen 
müssen, als es selbst auf die eingewurzelte Abneiguno- des 
A ngek. gegen einen ehrlichen und arbeitsamen Lebens
wandel und auf die Empfindlichkeit des Schadens hin
weist, den er durch seine Diebstähle armen Bergbewoh
nern zugefügt hat.

2. Die,Nichtigkeitsbeschwerde ist auch insofern begrün- 
j  > a,s s'f, rügt, daß das SondGer. die Anwendbarkeit 
de® .§4 VolksschädlVO. nicht geprüft habe. ’

Die Forsthütte und das Berganwesen, in die der Ano-ekl 
eingebrochen hat, waren zur Zeit der Einbrüche von” Be- 
wohriern verlassen. Es lag die Annahme nahe, daß beide 
Gebäude nur deshalb unbewacht und verlassen w a re n  
weil viele Männer der Heimat durch den Kriegsdienst ent! 
zogen und die Zurückgebliebenen durch Arbeiten außer- 
halb des Hauses in Anspruch genommen sind. Dann wür-
r en v rCU"ne!1 KnegszUstand verursachte außergewöhn
liche Verhältnisse gegeben gewesen sein. Auch der durch
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den Kriegszustand bedingte Mangel an Sicherheitsbeamten 
kann die Begehung der Einbruchsdiebstähle begünstigt 
oder erleichtert haben. Es lag ferner die Möglichkeit 
nahe, daß der Angekl. als vielfach1 vorbestrafter Dieb diese 
durch den Kriegszustand bedingten Umstände, die den 
Schutz des Eigentums wesentlich beeinträchtigen und An
griffe  darauf erleichtern, erkannt und sich bei der Ver
übung der Diebstähle zunutze gemacht hat.

Bei einem Täter, der die zur Aburteilung stehenden 
Taten als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher i. S. des 
§20a RStGB. begangen hat, sind in der Regel auch zu
gleich die Voraussetzungen eines Volksschädlings im Sinne 
der VolksschädlVO. begründet, soweit es dabei auf die 
Beurteilung seiner Persönlichkeit, seiner Wesensart an
kommt. Eine Ausnahme wäre nur beim Vorliegen ganz 
besonderer Umstände anzuerkennen.

Auch die Prüfung der Taten des Angekl. aus dem Ge
sichtspunkte des §4 VolksschädlVO. kann zu dem Ergeb
nis einer strengeren Bestrafung des Täters führen. Hätte 
der Täter die Diebstähle als Volksschädling i. S. des §4 
VolksschädlVO. begangen, so könnte das für die Frage 
bestimmend sein, ob die Voraussetzungen fü r den Aus
spruch der Todesstrafe nach §1 ÄndG. gegeben sind.

(RG., 6. StrSen. v. 2. Okt. 1942, 6 C 26/42“  [6 StS 
11/42“ ].)

*

• * *  4 . RG. -  § 154 StGB.; § 807 ZPO.
1. Zur Offenbarung des Vermögens gehört die richtige 

Angabe der auf einem Grundstück des Schuldners ruhen
den Hypotheken.

2. Auch durch eine unvollständige Angabe des zu einem 
Erbhof gehörenden Viehbestandes w ird  die Offenbarungs
pflicht nach § 807 ZPO. verletzt.

Das LG. hat festgestellt, die Angekl. habe bei der Ab
leistung des Offenbarungseides (§ 807 ZPO.) wissentlich 
unwahre Angaben über ihr Vermögen dadurch gemacht, 
daß sie in dem beschworenen Vermögensverzeichnis bei 
der Aufzählung des auf ihrem Erbhofe vorhandenen Be
standes an Rindvieh und Federvieh eine fünfte — aller
dings erkrankte — Kuh und 14 junge Hühner (sogenannte 
„Singerl“ ) verschwieg und daß sie in die angegebene 
Gesamtsumme der auf dem Erbhofe angeblich lastenden 
Hypotheken u. a. 2000 M i  einrechnete, die nicht als Hypo
thek eingetragen waren und die die Angekl. überhaupt 
nicht schuldete, sondern ihrem älteren Sohne nur künftig 
als Abfindung für sein mütterliches Erbteil zuwenden 
wollte. Auf Grund dieser tatsächlichen Feststellungen kann 
der Schuldspruch des LG. gegen die Angekl. wegen Mein
eids und ihre Verurteilung zu der geringsten — gemäß 
den §§153 und 161 StGB. — gesetzlich zulässigen Strafe 
rechtlich nicht beanstandet werden.

a) Das LG. war in dem Meineidsverfahren gegen die 
Angekl. nicht genötigt, festzustellen, ob der Ladung der 
Angekl. zum Offenbarungseide gemäß dem § 39 Abs. 2 
REG eine rechtzeitige Zustellung des Vollstreckungstitels 
und einer Vollstreckungsankündigung an den Kreisbauern
führer vorhergegangen war; ebensowenig brauchte in 
diesem Verfahren festgestellt zu werden, ob gemäß dem 
§807 ZPO. eine Pfändung gegen die Angeld, vorgenom
men worden war, ohne daß der Gläubiger dadurch volle 
Befriedigung hätte erlangen können. Denn fü r den Tat
bestand des'Meineids genügt es, daß die Angekl. einen 
Offenbarungseid vor einer Behörde, dem Vollstreckungs
gericht, wissentlich falsch tatsächlich geleistet hat und 
daß diese Behörde a l l g e m e i n  zur Abnahme eines der
artigen Eides zuständig gewesen ist. In diesen Beziehun
gen können hier keinerlei Bedenken bestehen; es kommt 
nicht darauf an, ob im Einzelfall alle verfahrensrecht
lichen und sachlich-rechtlichen Voraussetzungen der Ab
nahme des Eides vorhanden waren. (RGUrt. v. 2. Okt. 1925,
1 D 310/25: JW. 1926, 5843; RGSt. 5,124; 70,142,144; 76, 
21, 24). Die Grundsätze des Erbhofrechts geben keinen 
Anlaß, in dieser Beziehung die Folgen einer Verletzung 
der Wahrheitspflicht des Schwörenden einzuschränken.

b) Nach der Rspr. bestimmt sich bei dem Offenbärungs- 
eide auf Grund des § 807 ZPO. der Umfang der Offen
barungspflicht des Schuldners nach dem Zwecke, dem be
treibenden Gläubiger die Unterlagen für eine künftige 
Zwangsvollstreckung zu beschaffen. Daher sieht es die

Rspr. im allgemeinen als unerheblich an, ob der Schi 
im Vermögensverzeichnis seine V e r b i n d l i c h * “l eften 
richtig angegeben hat; denn aus den Verbinducn en 
des Schuldners kann sich der Gläubiger nicht betrie i  
(RGSt. 45, 429, 432; 71,227,228). Anders ist aber m > „ 
len zu entscheiden, in denen der Gläubiger den ^e|1 
Bestand der Verbindlichkeiten oder einzelner „ftige
seines Schuldners kennen muß, um sich über Ku 
Vollstreckungsmaßregeln sachgemäß entschließen z dje
nen. Deshalb gehört zur Offenbarung des Vermöge jd. 
richtige Angabe der auf einem Grundstücke des T r e n 
ners ruhenden Hypotheken; denn von dem ^ S /g c k iit ig  
stände hängen die Aussichten einer Zwangsvoßstr und 
in das Grundstück ab (vgl. wiederum RGSt. 4a, *
71, 227, 228). .. daß

Das w ird im Ergebnis auch nicht dadurch geanu >̂ enl 
das Grundeigentum der Angekl. ein Erbhof ist. Na -ge0 
§ 38 REG kann zwar wegen einer Geldforderung1 , ¡st
Erbhof nicht vollstreckt werden, und grundsatz 
auch in die auf dem Erbhof gewonnenen landwi ej„er 
liehen Erzeugnisse keine Zwangsvollstreckung w e g , durcb 
Geldforderung zulässig. Jedoch dieser Grundsatz < ,-eSetZ 
die §§39, 59 REG insofern durchbrochen, als das -ek- 
nach Maßgabe des §39 Abs. 2 bis 5 REG die » . c[,aft' 
kung in die auf dem Erbhofe gewonnenen land^-1 ^  Zu- 
liehen Erzeugnisse gestattet, soweit diese rl , 1 |.aite des 
behör zu rechnen und nicht mehr zum Untern . g[.
Bauern oder seiner Familie bis zur nächsten 
forderlich sind. Der Gläubiger, der daraufhin dieiandw'irt' 
Vollstreckung wegen einer Geldforderung >n möchte’ 
schaftliche Erzeugnisse des Erbhofs betreiben^ hp der 
muß nun aber damit rechnen.
§§1120 bis 1122 BGB. etwa vorhandene Hypotn deti

ironots hrj-abe ut-
, daß nach Maß*»® giäu- 
rhanrlene HvP°d Ł zU

biger unter Umständen ein besseres Recht 3,1 (vg1-konnte" i  zll
J s ,  einen1

§37 REG; RGZ. 143, 241), und daß um so 'e h e r wird, 
solchen besseren Rechte Gebrauch gemacht vve,, „¿,en ist'
io rrrÄRor rli n R al ni'tno rr /-Ino P rkliz-ifn m 1 f HVD® i c

pfändenden Erzeugnissen geltend machen 
RGRKomm., Anm. 2 zu §1120 BGB.; V o g e l s ,

auerErbhofs 
die A"*:

je größer die Belastung des Erbhofs mit HyP 
Auch fü r den persönlichen Gläubiger eines kü 
daher von W ichtigkeit, den Hypothekenstand o Qit . 
wahrheitsgemäß offenbart zu erhalten, damit capschätzel 
sichten einer Zwangsvollstreckung richtig 
könne. .. erin il,r5

Die Angekl. hat also auch als ErbhofeigelltV fe$ 
Offenbarungspflicht verletzt, indem sie — f iaC__ eh,e,ji/ 
Stellung des LG. w i s s e n t l i c h  unrichtig „.2000^" 
W irklichkeit nicht bestehende Verbindlichkeit '  
als Hypothek an ihrem Erbhof anführte. AoSg.

c) Auch die teils unrichtige, teils unvollstän ^ [inöger,i!

die'
des Viehbestandes in dem beschworenen 
Verzeichnis war pflichtw idrig. dje in U/T

Die fünfte Kuh und die 14 jungen Hühner» fdof *
sem Verzeichnis fehlen, waren Vieh, das aut - rten soj> 
die Bewirtschaftung vorhanden war. Sie gel ,J0fzube" 
nach den §§ 7 Abs. 1 und 8 Abs. 1 REG als ku a c ii uen  gg i cvus. l  u u u  ¡5 /\us. i  rv*-— _j.,Her v011 ei- 
zu dem Erbhof der Angekl.; sie komiten d deru rig „e, 
ner Zwangsvollstreckung wegen einer Geld . t den r,re 
griffen werden (§38 REG). Das könnte djeser q \Iu-

des diedanken nahelegen, daß das Vorhandensein ^
auf dem Hofe für die ZwangsvollstreckU unter
bigers bedeutungslos gewesen, folglich n 
Offenbarungspflicht der Angekl. gefallen s ^,ejte re^( 

Demgegenüber g re ift nicht schon ohn n Ry~.e[n 
Hinweis des LG. auf den Grundsatz (VS‘‘ f p;d nach j/,  c. 
205, 211) durch, daß sich der Offenbarung ,e erstr ., 
§807 ZPO. auch auf pfändungsfreie Oegenstai ßeZ,eW t/ 
Denn dieser Grundsatz ist in der Rspr- d;e das V’ uii- 
auf die Unpfändbarkeit aufgestellt worden nseinŝ ,e i indc1! 
zur ~| 
gen

Sicherung eines Mindestmaßes v0[1..!?,‘lfcSen 
eines einzelnen in dürftigen Verhal . 'va.-nlke'

. i , i____. . „ . l  ___  c __ u “ , ot'no-efuhrt he' 0 ,..,iSchuldners und seiner Familie eingj und
das Erbhofgesetz aus volkswirtschaftlich ^grr) al p, 
rungspolitischen Gründen weniger den ' ' ' ‘¿.T-kiU1'
Erbhof ohne Unterscheidung der !eW,elr̂ r VollsfrL ¿et 
liehen Lage des Schuldners weitgehend Ota i l ,R

. . .  - da iU eis
der K t

t(Ul 6UUIUA1I Will. 1 UIU.1 u c
Rspr. m it Rücksicht darauf anerkannt
gen schützen w ill. Ferner ist der a n«.e.fÄ e n ( .daVrci-:rauf anerkannt vvori d r ic ,

.....................  „8 1 1 , 850, 851.ZPO- lfaU e j y
der pfändungsfreien Gegenstände ,m zen läßD 
ohne Schwierigkeiten und Zweifel abgre

insbes. nach den §§ so 1
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lese Abgrenzung nicht dem Schuldner überlassen wer- 
n kann, sondern den Entscheidungen des Gerichtsvoll- 

clp„ers p“ 11“ . 00;3, Vollstreckungsgerichts Vorbehalten wer- 
B "  w t !  UnPfandbarkeit von Vieh, das sich für die 
da, D ^ haltun? a,uf einem Erbhof befindet, ist aber durch 
n,„. viJe. so eindeutig bestimmt, daß sich dabei in der 
können hn,n8' deS EinzelfalIs wohl keine Zweifel ergeben

Eriu?” ]10*- ist, aucJ? die K enntnis des Viehbestandes eines 
ru n „° ts fu r j en G 'aubiger, der wegen einer Geldforde- 
kpip gegen den Bauern vollstrecken w ill, von W ichtig
e n  p̂ ^ u v i6 ^ r t , und die Hdhe des Viehbestandes kön- 
\Vn„ tscheid^nd den Umfang d e r  auf dem Erbhofe ge- 
ScWont n U£d nicht zum Zubehör gehörenden landwirt- 
de, ß lchen Erfeugmsse beeinflussen, die zum Unterhalte 
Unri , üern oder, seiner Familie nicht erforderlich sind 
k ö n n e n d  Zwangsvollstreckung erfaßt werden
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“nnen (§§39 A bs .l, 59 REG). Je g rö ß lr b ^ f e p ie S e  
KäIh^eŜ a-n? j1? Jun& fm Oeflügel oder an Schweinen oder 
einr rn , lst’ die Verkaufs reif sind und nach den Regeln 
h Z  ordnungsmäßigen Wirtschaft zum Verkaufe zu ge-
t>ugen  nahen H pcfn w p n ir ro r  ___  . , ?ino-A» Ys . icjcuai t ¿um verKauie zu ge-

haben desto weniger w ird von den geernteten 
sei‘Ö‘ rui.hten .des. Hof es zum Unterhalte des Bauern und 
forrW ,Fuamihe b\s zur. nächsten Ernte im Einzelfalle er- 
vOn i i T ^ *  denn je mehr Geld zu barer Bezahlung 
bilri„Unte,rhali?.ko,sten -  etwa fü r Kleidung oder für Aus- 
schaff? fü rde r — durch Verkauf von Jungvieh be- 
BaJfj“  werden kann, desto mehr an Feldfrüchten ist dem 
Peldfrf M r  d,iesen ? weck entbehrlich; desto mehr an 
**- urruchten kann also wahrscheinlich die Zwangsvoll-

hi rr Are arrrroifoii
Sf -------- ulov na iiisu icm

reckung des Gläubigers ergreifen.
<ies e!f !alb- w ird au,c,h durch eine unvollständige Angabe 
0ffpn2“  einem Erbhofe gehörenden Viehbestandes die 

'enbarungspfheht nach dem § 807 ZPO. verletzt.
1- StrSen. v. 29. Sept. 1942, 1 D 293/42.) [He.]

^ V, G°s- über die Grundbestim-
Aü|0en . d*? gerichtlichen Verfahrens außer Streitsachen

^  c T Ä SefZ)nVw 19- Juni, 1931 (Sudetenland). Hin" 
rcns ' „ R de| ,  Prozeßbetrugs gelten innerhalb des Verfall
en,. HßeroŜ rei ae-h u1,.dl.e Grundsätze, die in der neueren 
S l : „ d«s RG- hinsichtlich bewußt falscher Parteibeliaup- 

Zivilprozeß und besonders im Versäumnis- und 
«nverfahren aufgestellt worden sind.

Sder r ^ - ekL’ ceu in (SudetenIand) wohnt, hat einem 
(Jntp^Ĵ iln8:en Sohn aus seiner geschiedenen ersten Ehe 
iermo-alt z"  gewähren. Am 29. Mai 1941 hatte der Bür- 
>nati‘f iu r  oboel® „A9 - in Q- beantragt, die bis dahin auf 
bOa .;llch 22 mM festgesetzten Unterhaltsbeiträge auf 

t monatlich zu erhöhen. In dem nach dem Gesetz 
Ss .U'o Grundbestimmungen des gerichtlichen Verfall
e s  vrußer  Sfreüsachen (AußerjstreitG.) v. 19. Juni 1931 
M ü . r; eingeleiteten Verfahren ist der Angeld. am 
vQfrjp W1 durch das AG. als Beteiligter vernommen 

Er hat angegeben, daß er bereit sei, monatlich 
S äe  bP ahlen. daß er aber 60 31M nicht bezahlen 

Er habe wohl im Vorjahre (1940) manchmal

önit t I ic rn u rO1 5 0 Ä  ’ Verdie" e jed° Ch jetzt durch’
l^ te u /G -  hat gern- §23 AußerstreitG. Erhebungen an- 

und durch Beschluß v. 29.Aug.1941 den Unter- 
, b e f r a g  aut monatlich 50 MM erhöht.
! f0zp!5, Vngekl. ist zur Last gelegt, sich dadurch eines 

betruges nach § 263 StGB, schuldig gemacht zu 
,/der ’ uaß er bei seiner Vernehmung der Wahrheit zu- 
,.'ese .Se,ne Einkünfte zu niedrig angegeben und durch 
Tht !.rrefuhrende Angabe bewirkt habe, daß das Ge- 
'RCf , le von ihm zu leistenden Unterhaltsbeträge nied- 
H  estgesetzt habe, als es bei richtiger Angabe ge- 
» len wäre. s ö

sc
0

?r°chPn jh a t den Angekl. m it der Begründung freige- 
“̂ ebe^’g daß der Tatbestand des Prozeßbetruges nicht

von
. Iti, ^ ev- der StA. hat Erfolg.

u.prfahren außer Streitsachen hat das Gericht vu„  
ii^diältn:gen alle fü r die Entsch. wichtigen Umstände und 
kich p'1!.sse zu erheben. Es hat deshalb alle Beteiligten, 
H e  v ai'f  auch andere Personen zu vernehmen, A u s- 

Behörden einzuholen und ist berechtigt, von

allen Beweismitteln nach dem Gesetze über das Ver- 
tanren in Streitsachen Gebrauch zu machen. Dabei ist es 
nicht auf die von den Beteiligten angeführten Tatsachen 
beschrankt (§ 23 AußerstreitG.).

Das AG. hat sich auch im Rahmen der ihm hiernach 
zustehenden Befugnisse gehalten.

Die gesetzliche Regelung und das im gegebenen Falle 
angewandte Verfahren schließen aber die Möglichkeit 
eines Prozeßbetruges oder des Versuchs eines solchen 
verübt von einem Beteiligten bei seiner Vernehmung’ 
nicht von vornherein aus. Es können hier innerhalb d?s 
Verfahrens außer Streitsachen keine anderen Grundsätze 
gelten als sie in der neueren Rspr. des RG. in Ansehung 
bewußt falscher Parteibehauptungen im Zivilprozeß und 
msbes. auch im Versäumnis- und Mahnverfahren aufge
stellt worden sind (vgl. RGSt. 72, 113 =  JW. 1938 1385» 
m. Antn und die dort angef. Entsch.). Angaben, die ein 
Beteiligter bei seiner Vernehmung im Verfahren außer 
Streitsachen macht, gehören zu den Ergebnissen der 
durchgefuhrten Beweise, die das Gericht bei seiner Ent- 
scheidung nach freiem Ermessen zu würdigen hat (8 31 
AußerstreitG.). Hierbei ist eine Irreführung des Gerichts 
zum Schaden einer am Verfahren beteiligten anderen 
1 erson keineswegs ausgeschlossen. Eine solche Irrefüh
rung kann eintreten, wenn das Gericht den falschen An
gaben eines Beteiligten — wenn auch unter Verletzung 
der Verfahrens Vorschriften — geglaubt hat oder wenn 
»«ne al] derwe'te Klarstellung nicht zu erzielen war. Die 
Möglichkeit der Irreführung bleibt bestehen.

Zur Beurteilung der Frage, ob sich der Ängeki. hier 
eines vollendeten oder eines versuchten Betruges oder 
j . ,  .*,ein?s von beiden schuldig gemacht hat, reichen 
dle bisherigen Feststellungen nicht aus. (Das w ird näher 
ausgefuhrt.)

(RG., 3. StrSen. v. 5. Okt. 1942, 3 D 354/42.)
*

■  * *  6 . RG. — § 410 StPO.
1. Strafmaß bei Beschimpfung Gefallener.
2 Die Rechtskraft eines Strafbefehls hindert nicht die 

Verfolgung derselben Straftat unter einem anderen recht
lichen Gesichtspunkt, der eine höhere Strafbarkeit begrün- 
deE Es ist nicht angängig, den Einspruch gegen einen 
Strafbefehl wirksam auf das Strafmaß zu beschränken.

Am 6. Nov. 1941 erhielt die Frau K. die Mitteilung, daß 
ihr Ehemann in Rußland gefallen sei. An demselben Tage 
wurde über diesen Todesfall in dem Spezereiladen der 
Frau M. gesprochen. Frau S. sagte dabei laut vor meh
reren Ladenbesuchern: „Denen geschieht es recht- der 
hab ich schon lange gewunschen.“ . Auf das Ungehörige 
ihrer Äußerung von Besuchern des Ladens hingewiesen 
sagte sie: „Und erst recht sag ich’s noch einmal.“  ’ 

Auf Grund dieses Sachverhalts ist gegen Frau S durch 
den angef. Strafbefehl wegen öffentlicher Beleidigung 
auf den Strafantrag der Frau K. hin eine Gefängnisstrafe 
von drej Wochen festgesetzt worden. Mangels eines Ein
spruchs ist der Strafbefehl rechtskräftig geworden- Frau S 
hat die festgesetzte Strafe im Juni 1942 verbüßt 

Gegen diesen Strafbefehl hat der Oberreichsanwalt 
weil die festgesetzte Strafe erheblich zu niedrig sei’ 
Nichtigkeitsbeschwerde erhoben mit dem Anträge im 
Beschlußverfahren den Strafbefehl aufzuheben und die 
Sache zur Verhandlung und Entsch. an das AG. zurück
zuverweisen.

Die Nichtigkeitsbeschwerde ist begründet.
Der Tod vor dem Feinde ist das größte Opfer, das ein 

deutscher Mann und seine Familie fü r ihr Volk dar
bringen können; an dieses Opfer eine öffentliche Schmä
hung der [unterbliebenen W itwe anzuknüpfen, ist ein 
Verhalten, das von ungewöhnlicher Gefühlsroheit und 
Niedrigkeit der Gesinnung zeugt. Frau S. hatte zudem 
nach ihren eigenen bisherigen Angaben zu ihrer be
leidigenden Äußerung keinen anderen Anlaß als eine ein
zelne geringfügige frühere Auseinandersetzung mit der 
Frau K. Bei einer solchen Sachgestaltung wird eine Ge
fängnisstrafe von nur drei Wochen dem Unrechtscehalte 
der Tat in keiner Weise gerecht.

Der Sträfhefehl ist daher aufzuheben; es muß vor dem 
Tatrichter nunmehr verhandelt und durch Urteil neu ent- 
schieden werden — und zwar im ganzen Umfange der

213
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Sache, nicht nur über die Höhe der Strafe, obwohl die 
Nichtigkeitsbeschwerde nur die Straffestsetzung bemängelt. 
Zwar hat nach dem § 410 StPO, der Strafbefehl, da kein 
Einspruch erhoben worden ist, „die W irkung eines rechts
kräftigen Urteils erlangt“ ; aber diese Rechtskraft eines 
Strafbefehls ist beschränkt. Sie hindert nach ständiger 
Rspr. nicht die Verfolgung derselben Straftat unter einem 
anderen rechtlichen Gesichtspunkt, der eine höhere Straf
barkeit begründet (RGSt. 56, 253; RGUrt. v. 28. Juni 1937, 
2 D 327/37: JW. 1937, 2423107); andererseits könnte es zu 
einer Ungerechtigkeit führen, eine h o h e  Strafe zu ver
hängen, ohne daß die zitgrunde liegende Entsch. der 
Schuldfrage erschöpfen^ri geprüft w ird, als das bei dem 
Erlaß eines amtsrichterlichen Strafbefehls auf Grund des 
nur vorbereitenden Verfahrens möglich ist. Daher ist es 
nicht angängig, den Einspruch gegen einen Strafbefehl 
wirksam auf das Strafmaß zu beschränken; vgl. die Ent
scheidung in RGSt. 63, 343, deren Grundsätze noch gel
ten. Aus denselben Gründen muß diese Unteilbarkeit der 
Anfechtung eines Strafbefehls auch nach seiner Rechts
kraft im Falle einer Nichtigkeitsbeschwerde fortbestehen.

(RG., 1. StrSen., Beschl. v. 23. Okt. 1942, 1 C 47/42“  
[1 StS 42/42].) [He.]

Zivilrecht

7 . KG. — § 18 Abs. 2 HGB. Ein Phantasiewort kann 
als unterscheidender Firmenzusatz nicht deshalb bean
standet werden, weil es w illkürlich  durch Buchstaben
zusammenstellung oder Abkürzung neu gebildet worden 
und seine sachliche Bedeutung demgemäß nicht oder nicht 
ohne weiteres erkennbar ist.

Der Kaufmann K. L. hat ein fü r den Versandbetrieb 
eingerichtetes Geschäft in Kraftfahrzubehörteilen gegrün
det, das durch seine nahen Beziehungen zu einem der 
größten Unternehmungen dieser A rt Aussicht hat, selbst 
einen bedeutenden Umfang zu erreichen. Er hat bean
tragt, dafür die Firma „Z U B “ , Kraftfahr-Zubehör-Ver- 
sandhaus K. L., in das Handelsregister einzutragen. Das 
Registergericht hat entsprechend der Stellungnahme der 
Industrie- und Handelskammer die Eintragung abgelehnt, 
weil der Zusatz „Z U B “  geeignet sei, falsche Vorstel
lungen über die Bedeutung des Unternehmens zu er
wecken, und sich überdies als eine unerwünschte W ort
verstümmelung (Abkürzung von „Zubehör“ ) darstelle, 
sowie ferner deshalb, weil auch der Zusatz „Haus“  durch 
den Umfang des Unternehmens nicht gerechtfertigt werde. 
Auf eine' Beschwerde des Antragstellers hat das LG. 
diese Entsch. aufgehoben und die Eintragung der angemel
deten Firma angeordnet. Aus Anlaß einer von der Indu
strie- und Handelskammer eingelegten weiteren Be
schwerde hat das KG. folgendes ausgeführt:

Die gesetzliche Grundlage fü r die amtsgerichtliche Be
anstandung der Firma ist hier in erster Linie der § 18 
Abs. 2 HGB., wonach ein Firmenzusatz nicht geeignet 
sein darf, eine Täuschung über die A rt und den Umfang 
des Geschäftes oder die Verhältnisse des Geschäftsin
habers herbeizuführen. Darüber hinaus mögen Firmen
bildungen dann unzulässig sein, wenn sie gegen die guten 
Sitten verstoßen würden. In beiden Richtungen sind je
doch gegen die angemeldete Firma keine Bedenken zu 
erheben.

Es mag dahingestellt bleiben, ob Buchstabenzusammen
stellungen oder Abkürzungen von der A rt des hier ver
wendeten „Z U B “  zur Firmeńbildung nur von größeren 
Unternehmungen verwendet zu werden pflegen und 
demgemäß den Eindruck erwecken, daß unter einer so 
gebildeten Firma ein größeres Unternehmen betrieben 
werde. Denn es genügt insoweit jedenfalls, daß das 
Unternehmen des Antragstellers begründete Aussicht hat, 
sich in nächster Zeit zu einem bedeutenden Unternehmen 
zu entwickeln. Von diesem Gesichtspunkte aus ist daher 
die angemeldete Firma — übrigens auch hinsichtlich der 
Bezeichnung „V ersandhaus“  — nicht zu beanstanden.

Die Industrie- und Handelskammer meint nun, daß 
der Zusatz „Z U B “  deshalb, weil er keine erkennbare 
sachliche Bedeutung habe und nur von Eingeweihten 
als Abkürzung von Zubehör verstanden werde, gegen
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§ 18 Abs. 2 HGB. verstoße. Das ist rechtsirrig. Ein 
menzusatz, der keinerlei Vorstellungen über das 
der Firma betriebene Geschäft hervorzurufen Vlt eibst- 
der insbes. keinen gedanklichen Inhalt hat, ist ^ e r  
verständlich auch nicht imstande, die Allgemeinhei „ j chts 
A rt und Umfang des Geschäftes, über die er eben  ̂
besagt, irrezuführen. Daß aber der im § 18 Abs. z . 
HGB. zugelassene „unterscheidende“  Zusatz ir®emgsse, 
erkennbare Beziehung zu dem Unternehmen haben «i 
verlangt das Gesetz nicht. Demgemäß sind, wie aH. meIi- 
gemein anerkannt w ird, reine Phantasieworte als r  
zusätze grundsätzlich erlaubt. Zusatz

Es kommt mithin nur noch in Frage, ob der ,^e 
„Z U B “  in der angemeldeten Firma Vom OesiF“ tfijcj1jceit 
der guten Sitten aus geeignet ist, in der Öffent ge¡n 
Anstoß zu erregen. Davon kann jedoch keine Ke n. 
Eine S ittenv 'jr ig ke it wäre noch nicht einmal da 
zuerkennen, wenn der Zusatz wirklich, wie Rdie ¡jf der 
strie- und Handelkammer annimmt, unter den Beg mjß- 
unerwünschten Wortverstümmelungen fiele, u | [ei|en in 
bräuchliche Verwendung von behördlichen 8te 
neuerer Zeit mit Recht bekämpft wird._ Denn ei Wor*' 
gewaltigung der Sprache, wie sie sich in soIche. j a„ge 
Verstümmelungen schon seit Jahren in starkem V widrig, 
bemerkbar macht, ist gewiß unschön und ku lt“ i¡sChen 
kann aber deshalb noch nicht als unsittlich im mo j eS. 
Sinne bezeichnet werden. Das Registergericht ^ ¡ r.
halb keine Möglichkeit, außer durch beratende pejn- 
kung auf die Beteiligten die Bestrebungen um unter-
erhaltung der deutschen Sprache auch dadurch p jrrnen-
stützen, daß es einer gesetzmäßig gebildeten flg. ¡n
bezeichnung wegen Sprachwidrigkeit die Eintiag ¿en
das Handelsregister verwehrt. Daß einschlägige» g0iche 
inneren Dienst bestimmte Erlasse von Behörden . ung. 
kein neues Recht schaffen, bedarf keiner Aust ,  der 

Es ist aber auch noch nicht einmal richtig» ge- 
Firmenzusatz „Z U B “  zu den sog. Stummelwo der
hörte, gegen die der Kampf um die Reinerha ^¡er
deutschen Sprache geführt wird. Es handelt ... ers¡elit» 
nämlich, was die Industrie- und Handelskammer ^ 0der 
nicht darum, daß fü r einen bestimmten Gegen» geze¡ch- 
Begriff, fü r den es bereits allgemein bekannt g tich- 
nungen gibt, durch mehr oder weniger w illkur e ße- 
stabenzusammenstellung oder Abkürzung e!nJLstens. zl1' 
Zeichnung gebildet werden soll, die — minaReteiligtetl 
nächst — nur fü r einen kleinen Kreis von neueh 
verständlich ist, sondern um die Schaffung c gQ W¡e 
E i g e n n a m e n s ,  als der sich eine Firma, pjn-ennanief1 
der Name einer natürlichen Person darstellt, c. g ^ nicm- 
unterliegen aber den Sprachregeln grundsat ]U[1geii 
Vor allem unterscheiden sie sich von den Bez feinen 
fü r Gegenstände und Begriffe dadurch, daß In-
nach den Sprachregeln zu beurteilenden geda „  gs 
halt haben oder wenigstens zu haben braue • n¡chts 
deshalb auch vom sprachlichen Standpunkte ¡-¡an-
dagegen einzuwenden, daß eine Firma als o g re\ne 
delsverkehr zu führende Name eines Kautmi wobe
Phantasieworte ohne gedanklichen Inhalt en ,+é er" 
es ferner gleichgültig ist, ob diese Phantasie . g voii 
kennbar oder nicht — durch die Zusammen Abkü*'
Anfangsbuchstaben verschiedener Wörter, o sind- 
zungen oder auf andere Weise gebildet wo 314/42-)

(KG., l.Z ivSen., Beschl. v. 1. Okt. 1942, 1

*  ein ° e'
8 . RG. -  §§ 116, 125, 126 HGB. Darin, daß »  in 

sellschafter einer OHG. eine Prokura w illku kan
einer die Gesellschaft schädigenden Weise w liegen’
ein Verstoß gegen die gesellschaftliche IreuP jvlitwirk*?.. 
der die anderen Gesellschafter berechtigt, du_ ¡-¡and«
bei der Anzeige des Erlöschens der Prokura 
register zu verweigern. nElG- Karl u

Die Parteien sind die Gesellschafter der berej i(.
und nur alle drei zusammen zu deren V e rtr »1940
tigt. Die Kl. hat durch Schreiben v. 16. , e B&.L
Prokura des Prokuristen St. widerrufen e¡nsam ^  
aufgefordert, das Erlöschen der Prokura g ¿¡¡¡ge v 
ih r zum Handelsregister anzumelden. M it solch,
langt sie die Verurteilung der Bekl. zu ei paUl £•> 
Erklärung. Sie behauptet, nach dem lo a
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^em Ehemann der Erstbekl., hätten sich starke Meinungs
verschiedenheiten in der Geschäftsführung ergeben; die 
j~rstbekl. versuche, die Geschäftsführung maßgebend zu 
beeinflussen, dabei bediene sie sich des Prokuristen St., 
ber einseitig deren Interessen wahrnehme; sie habe kein 
vertrauen mehr zu ihm und habe deshalb die Prokura 
Widerrufen. Sie macht St. einzelne im Tatbestand des 
CU. näher genannte Fälle zum Vorwurf.

Die Bekl. beantragen, die Klage abzuweisen. Sie be
fre iten, daß St. einseitig ihre Interessen wahrnehme, 
f id  machen geltend, durch eine Entziehung der Prokura 
.''erde _ auch der Arbeitsfrieden gestört werden, weil St. 
?ei W iderruf der Prokura wahrscheinlich sein Dienstver
hältnis kündigen und es dann bei dem gespannten Ver
hältnis der Gesellschafterinnen an einem reibungslosen 
Zusammenarbeiten zwischen ihnen fehlen würde.

Gegen das die Klage abweisende BU. hat die Kl. 
Dune Erfolg Rev. eingelegt.

Nach § 116 Abs. 3 Satz 2 HGB. kann der W iderruf 
u^r Prokura von jedem der zur Erteilung oder zur M it
wirkung bei der Erteilung befugten Gesellschafter er
digen. Diese Bestimmung bezieht sich nur auf das In- 
Pynverhältnis der Gesellschafter. Die Wirksamkeit eines 
Widerrufs nach außen, also auch gegenüber dem Pro- 
Uristen selbst, richtet sich nach den §§ 125, 126 HGB., 

daß im Falle, daß die Gesellschafter nur gesamtver- 
Jptungsberechtigt sind, der W iderruf nach außen erst 
„irksam wird; wenn die gesamtvertretungsberechtigten 
j.esellschafter gemeinsam den W iderruf erklärt haben, 
oas hat zur Folge, daß der nicht alleinvertretungsberech- 
‘gte Gesamtgesellschafter, wenn er die Prokura im In- 
enverhältnis wirksam widerrufen hat, von den ver- 
Nungsberechtigten Gesellschaftern verlangen kann, daß 

le den W iderruf nach außen vornehmen.
Die Bestimmung des § 116 Abs. 3 Satz 2 HGB. ist 

^ächgiebigen Rechts. Es ist aber nicht behauptet, daß 
f r  Gesellschaftsvertrag etwa eine abweichende Regelung 
f 'h ie lte ; eine solche ergibt sich auch nicht etwa dar- 
f s> daß nach diesem die Gesellschafter nur gesamt- 

er t r e t u n g s  berechtigt sind.
. Der Grund der genannten Bestimmung ist darin zu fin- 
p.en> daß die Prokura nach § 50 Abs. 1 HGB. Dritten 
'D&enüber unbeschränkbar ist und deshalb auch der ein- 
fn e  nur gesamtgeschäftsführende Gesellschafter an diese 
if'tgehende Bevollmächtigung nicht gegen seinen W il- 

gebunden sein soll. Er mag deshalb grundsätzlich 
j fh t  verpflichtet sein, den W iderruf gegenüber seinen 
« “ Gesellschaftern in allen Fällen näher zu begründen, 
Indern sich auf die Tatsache des Widerrufs beschränken 
tfnen . Damit ist jedoch nicht gesagt, daß der Wider- 
ist Unter allen Umständen rechtswirksam ist. Vielmehr 
te ein W iderruf, wie der BerR. zutreffend ausführt, 
sfhtsunwirksam, wenn er m it der Pflicht zur Gesell- 
häaftstreue unvereinbar ist. Der Senat hat schon in 

163, 35 (3g) ausgesprochen, daß, wenn nach dem 
j sellschaftsvertrag der W iderruf einer Prokura nach 
tfe n  nur bei Übereinstimmung aller Gesellschafter oder 
Om- h?'* Genehmigung eines bestimmten Gesellschafters 
x fs s ig  Sein soll, in der willkürlichen Verweigerung der 
sfd'.rnmung zum W iderruf ein Verstoß gegen die gesell- 
Jä fte rliche  Treupflicht liegen kann. Ebenso kann ein 
D i,er Verstoß vorliegen, wenn ein Gesellschafter eine 
(jfkura  w illkürlich oder in einer die Gesellschaft schä- 
j Senden Weise im Gegensatz zu seinen Mitgesellschaf- 
cj. 11 widerruft. Es ist Sache desjenigen, der einen sol
le/ 1̂1 Verstoß behauptet, dessen Voraussetzungen darzu- 

I n und im Bestreitungsfalle zu beweisen.
vorl. Falle hat der BerR. angenommen, daß die Kl. 

Vpf*1 den W iderruf der Vollmacht gegen die Treupflicht 
i^ lfoßen habe. Er hält die Behauptung der Kl., St.

nur die Belange der beiden Bekl., aber nicht die 
It) Gesellschaft wahr, fü r unrichtig, und nimmt an, die 
It^AVoIle durch die Klage erreichen, daß ihr Sohn Pro- 
it,apSt werde, um sich so einen stärkeren, wenn nicht gar 
fjj gebenden Einfluß auf die Firma zu sichern, so daß 
&  sDe bei dem W iderruf der Prokura nicht die Belange 
W  Gesellschaft, sondern ihre eigenen und die ihres 
'vah s maßgebend gewesen seien. Er hält ferner für 
Qe'^cheinlich, daß der W iderruf der Prokura für die 

eßschaft nachteilig sein werde. Wenn der BerR. an

nimmt, der W iderruf enthalte bei einem solchen Sach
verhalt eine Verletzung der Treupflicht, so kann ihm 
darin aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden; 
denn in diesem Fall ist der W iderruf aus eigennützigen, 
zu den Belangen der Gesellschaft im Widerspruch stehen
den Beweggründen erfolgt und enthält deshalb eine Ver
letzung der Treupflicht.

Die Rev. rügt, der BerR. habe nur die als Beispiele 
genannten einzelnen Fälle geprüft; wenn er diese für 
nicht stichhaltig erkläre, so sei dies mit einer rechtlich 
nicht schlüssigen und nicht stichhaltigen Begründung ge
schehen. Die Rüge ist jedoch unbegründet und wendet 
sich im wesentlichen gegen die Tatsachenwürdigung des 
BerR., deren Nachprüfung dem RevG. verschlossen ist.

Der BerR. hat auch ohne Rechtsverstoß angenommen, 
der W iderruf der Prokura werde wahrscheinlich für die 
Gesellschaft nachteilig seih, weil damit zu rechnen sei, 
daß St. dann aus dem Dienst der Firma ausscheiden und 
die Firma unter dem gespannten Verhältnis der Gesell
schafterinnen leiden werde.

(RG., 2. ZivSen., U. v. 7. Sept. 1942, 11 52/42.)
*

9 . KG. — §§ 130, 173 HGB.
1. Im Gesellschaftsvertrage einer OHG. oder Komm- 

Ges. kann wirksam vorgesehen werden, daß ein Gesell
schafter zu Lasten seines Kapitalanteils andere Personen 
als persönlich haftende Gesellschafter oder als Komman
ditisten in die Gesellschaft aufnehmen kann.

2. D ie einmal erfolgte Aufnahme eines neuen Gesellschaf
ters w ird  durch die Unwirksamkeit nachträglicher ab
ändernder Vereinbarungen über die Leistung seiner Ein
lage nicht berührt.

Der Fabrikbesitzer E. S. ist persönlich haftender Ge
sellschafter einer KommGes. Der Gesellschaftsvertrag 
enthält die Bestimmung, daß die Übertragung des Kapi
talanteils oder von Teilen eines Kapitalanteils seitens 
eines persönlich haftenden Gesellschafters oder eines 
Kommanditisten an seine ehelichen Kinder oder an seine 
Ehefrau der — sonst notwendigen — Genehmigung der 
übrigen Gesellschafter nicht bedarf.

E. S. schloß nun in seiner Eigenschaft als persönlich 
haftender Gesellschafter m it seinen beiden minderjäh
rigen Kindern, welche hierbei durch je einen Pfleger 
vertreten waren, zu notarischer Niederschrift v. 24. April 
1941 einen Vertrag ab, um die Kinder zu Kommanditisten 
der Gesellschaft zu machen. Zu diesem Zwecke trat er 
ihnen „von dem ihm zustehenden Kapitalanteil von 
900 000 M t  Teilbeträge von je 100 000 M t  unentgeltlich 
mit der Maßgabe ab, daß jedes der Kinder als Komman
ditist mit einer Kommanditeinlage von 100 000 M l  in die 
Gesellschaft eintrete“ . Die „abgetretenen Teile des Ka
pitalanteils“  sollten die „Kommanditeinlagen der Kinder 
bilden“ . Nachdem der Vertrag vom VormGer. genehmigt 
worden war; wurde auf eine Anmeldung sämtlicher Ge
sellschafter in das Handelsregister eingetragen, daß die 
genannten Kinder m it Einlagen von je 100 000 3tM als 
Kommanditisten in die Gesellschaft eingetreten seien.

Auf eine Anregung der Pfleger leitete das Registerge
richt demnächst ein Verfahren zur Amtslöschung der Ein
tragung ein, weil der Vertrag v. 24. April 1941 nicht in 
der ursprünglich vorgesehenen Weise (nämlich durch 
Abtretung von je 100000 M l  des Kapitalanteils des Va
ters), sondern — nach Abhebung entsprechender Beträge 
durch den Vater — im Wege einer Bareinzahlung durch
geführt worden sei. Ein von E. S. eingelegter W ider
spruch wurde vom AG. zurückgewiesen, nunmehr mit der 
Begründung, der Vater habe als p e r s ö n l i c h  h a f t e n 
d e r  Gesellschafter seine Kinder durch die Abtretung von 
Teilen seines Kapitalanteils nicht zu K o m m a n d i t i s t e n  
machen, ihnen in anderer Weise aber die Stellung von 
Kommanditisten nur durch den Abschluß eines weiteren 
Vertrages unter Zuziehung der übrigen Gesellschafter, 
unter erneuter M itw irkung der Pfleger und mit Geneh
migung des VormGer. verschaffen können. Auf eine so
fortige Beschwerde des E. S. hob das LG. die Löschungs
ankündigung auf. Eine sofortige weitere Beschwerde des 
einen Pflegers hat keinen Erfolg gehabt.

Das LG. führt zur Begründung seiner Annahme, daß 
die Kinder schon durch den Vertrag v. 24. April 1941 ohne

213*
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weiteres Kommanditisten m it Einlagen von je 100000M t  
geworden seien, folgendes aus: Die sog! Abtretung von 
Teilen des Kapitalanteils des Vaters sei nach dem Ver
trage nur die Grundlage fü r die Einbringung der Kom
manditeinlagen der Kinder gewesen. Ih r E in tritt als 
Kommanditisten habe sich schon mit den entsprechenden 
Erklärungen des Vaters und der beiden Pfleger voll
zogen. Es habe deshalb hierzu keines besonderen Ver
trages mehr bedurft, sondern nur der Zustimmung der 
übrigen Gesellschafter. Diese sei aber vorher schriftlich 
erteilt worden, würde außerdem auch darin liegen, daß 
die übrigen Gesellschafter sämtlich bei der Anmeldung 
zum Handelsregister m itgew irkt hätten.

Diese Stellungnahme ist rechtlich einwandfrei. Sie läßt 
sich noch dahin ergänzen, daß schon der Gesellschafts
vertrag — entgegen der Ansicht des Registergerichts — 
dem Vater S. die Möglichkeit eröffnete, ohne weitere 
Zuziehung der übrigen Gesellschafter seine Kinder ver
tragsmäßig zu Kommanditisten zu machen, wenn er, wie 
es in dem Vertrage v. 24. April 1941 geschehen ist, seinen 
Kapitalanteil zur Bildung der Einlagen der Kinder ver
wendete. Daß sich der E in tritt neuer Kommanditisten in 
eine KommGes. in solcher Weise unter Zustimmung sämt
licher Gesellschafter vollziehen kann, steht außer Zweifel. 
Die Zustimmung kann auch schon im voraus, insbes. im 
Gesellschaftsvertrage, erteilt werden (RGZ. 128, 176 =  
JW. 1930, 2659). Das letztere ist hier geschehen. Der § 8 
des Vertrages ist unbedenklich dahin zu verstehen, daß 
auch, ein persönlich haftender Gesellschafter zu Lasten 
seines Kapitalanteils seine Ehefrau oder seine ehelichen 
Kinder als Kommanditisten in die Gesellschaft soll auf
nehmen dürfen.

Sind aber die Kinder bereits durch den Vertrag, ge
nauer m it dessen vormundschaftsgerichtlicher Genehmi
gung, Kommanditisten mit Kommanditeinlagen von je 
100 000M l  geworden, so konnten hieran nachträgliche, 
lediglich die Leistung ihrer Kommanditeinlagen betref
fende Maßnahmen, mochten sie nun von dem Vater allein 
oder zugleich von den Pflegern vorgenommen werden, 
nichts mehr ändern. Welche rechtliche Bedeutung diese 
Maßnahmen etwa sonst gehabt haben, bedarf fü r die 
gegenwärtige Entsch. keiner Erörterung.

Daß das VormGer. nachträglich die Vertretungsmacht 
der Pfleger auf die Durchführung des Vertrages vom
24. April 1941 erweitert hat, ist fü r die Richtigkeit der in 
Frage stehenden Registereintragung unerheblich. Denn 
mindestens zur Begründung der Kommanditisteneigen
schaft der Kinder bedurfte der Vertrag, woran auch das 
VormGer. nichts ändern konnte, keiner besonderen Durch
führung mehr. Insbes. war dafür die Anmeldung zum 
Handelsregister nicht notwendig. Die Eintragung hatte 
vielmehr, was die weitere Beschwerde selbst nicht ver
kennt, lediglich kundmachende Bedeutung. Sie w irkte 
nicht rechtsbegründend. Infolgedessen ist es fü r ihre 
Richtigkeit auch ohne Bedeutung, ob die Pfleger bei der 
Anmeldung hätten m itwirken müssen. Etwaige Mängel 
der Anmeldung können niemals die Amtslöschung einer 
lediglich kundmachenden, aber tro tz der Mängel richtigen 
Eintragung rechtfertigen (§ 142 FGG.).

(KG., l.Z ivSen., Beschl. v. 17. Sept. 1942, 1 W x 315/42.) 
*

* *  10 . RG. — § 34 GtnbHG.; §§ 723, 738 BGB.
I. Die Ausschließung eines Gesellschafters einer GmbH, 

kann, auch wenn dies im Gesellschaftsvertrage nicht vor
gesehen ist, als äußerster Rechtsbehelf erfolgen, sofern die 
Fortdauer seiner Mitgliedschaft für die Gesellschaft eine 
nicht zumutbare Belastung (z. B. wegen seines Judentums) 
bedeutet. Zur Durchführung kommen Abtretung oder Ein
ziehung des Gesellschaftsanteils in Betracht.

Bei einer aus einer GmbH, umgewandelten Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, bei der vertragsgemäß für das Aus
scheiden eines Gesellschafters die bei der GmbH, satzungs
mäßig oder gesetzlich geltend gewesenen Vorschriften sinn
gemäße Anwendung finden sollen, g ilt Entsprechendes. 
Die Durchführung erfolgt hier im Wege der Ausschlie
ßung mit dem sich aus § 738 BGB. ergebenden Anwach
sungsrecht.
...2; Bei der Würdigung dessen, ob die Zugehörigkeit zur 
jüdischen Rasse einen zur Ausschließung zureichenden

Grund bildet, ist die Verschärfung, die in der a^ ê nm be- 
Haltung der Gesetzgebung gegenüber dem Judentu f 
ginnend mit dem A p ril 1938 eingetreten ist, f'i r .llffli1afters 
1937 noch unter Beteiligung eines jüdischen Gesellst 
abgeschlossene Verträge zu beachten. ... ¿je

3. Bei der Würdigung des zureichenden Grundes »
Ausschließung kann in verneinendem Sinne Bedeutu » 
winnen, daß eine NS.-Körperschaft sich zur Übernaü 
Gesellschafteranteils bereit erklärt hat. . ^ uS-

4. Die Anhörung des Gesellschafters vor seineL n sie 
Schließung ist jedenfalls dann nicht erforderlich, ' ^ ugebö- 
wegen der A rt des Ausschließungsgrundes (z. B. 'VrgcheJ- 
rigkeit zum Judentum) von vorneherein zwecklos
nen muß. ^s<re.

Der Bauunternehmer M., ein aus Deutschland aü-cj;., 
wanderter Jude, der Bekl. zu 1, Baumeister R-> . uri-
Bekl. zu 2 j is  4 als Erben des Architekten ^cf1, ¿gfSt - 
geteilter Erbengemeinschaft waren Gesellschafter nv 
Baugesellschaft mbH. Die Gesellschaft hatte ein j es
kapital von 30000 M l,  die Geschäftsanteile 
R. und der Erbengemeinschaft betrugen je

des M 
10000\9 # -

Oe-uuu. uci L iucngciiitiiiiün iau ucu ugcn _
Durch einen notarisch beurkundeten Beschluß _einäß 
sellschafter v. 30. Dez. 1937 wurde die G m b | g esell- 
dem Gesetz über die Umwandlung von ^ aE! ,rrhfVO- 
schäften v. 5. Juli 1934 (RGBl. I, 569J und jn fijne
zu diesem Gesetz v. 14. Dez. 1934 (RGBl. 1, —  ö ie neui 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts umgewandelt. m  eiO' 
Gesellschaft wurde für die Zeit bis zum 31. Dez. j,aftei 
gegangen. Für die Rechtsverhältnisse der ^sf t soll*®1’ 
untereinander und gegenüber der Gesellscha• ^  ¿je
„sinngemäß alle entsprechenden Vorschriften ß  , ’̂ us-
bisher für die GmbH. Geltung hatten, ebenso für seines 
scheiden eines Gesellschafters und die Veräußern » .£ die 
Geschäftsanteiles“ . Als Zweck der Gesellschaft w ^ ertra" 
Verwaltung der ih r als Gesellschaftsvermögen zu 
genden Grundstücke angegeben. _ und die

Unter dem 10. Aug. 1938 luden der Bekl. K- gamn1'
Erben des Sch. den M. zu einer Gesellschatte ein:
lung am 26. Aug. 1938 mit folgender Tagesor der

1. Beschlußfassung über die weitere Behan' 3 
Forderungen an die Gesellschafter,

2. Verschiedenes. , , ê\\.
M. nahm an der Gesellschafterversanunlung lUu,]Cf die

Unter dem 27. Aug. 1938 teilten der Bekl. K\  ĵ ii aJs 
Sch.sche Erbengemeinschaft dem M. mit, “ a ¡ne Oese. 
Gesellschafter ausgeschlossen hätten, weil h e i l ig t  sell 
schaff, an der ein Jude m it mehr als 25°/o die w e r t .

neue

vu n  u c iu  v jc b c iz  a is  ju u is u u  a n g eseu cn  HicsC u ,
Zugehörigkeit des M. zu der Gesellschaft für vVürde> 
schwere wirtschaftliche Nachteile zur Folge g»723 Abs- 
und mithin ein wichtiger Grund im Sinne der hS , dUfC
S. 2 und 737 BGB. gegeben sei. M. antwo ^  sei11?,, 
seinen Generalbevollmächtigten G,., daß er jech<n 
Stelle die Aufnahme des NS.-Bundes d e u d a s  
in die Gesellschaft verlange. Die Bekl. ]e lin„  and d 
M it Schreiben v. 13. Okt. 1938 übersandten -{¿ungS'  
Sch.schen Erben dem M. eine Auseinan e|jscha 
bilanz zum 31. Aug. 1938, nach der er der 
173 832,35 M l  schuldete. . erhöbe"

M. hat im gegenwärtigen Rechtsstreit K ulld de 
und beantragt, gegenüber dem Bekl. zu *> ’’ fest2
Bekl. zu 2 bis 4, den drei Sch.schen W « *
stellen, daß sein Ausschluß aus der GeseOs . der- 
sam und daß er nach wie vor Gesellscn |ürgen,p,J
Baugesellschaft sei, und weiter, den Bekl. z Kos
zur Duldung der Zwangsvollstreckung weg verurte*1 ' 
in das eingebrachte Gut seiner Ehefrau _rUnd h®
Er hat geltend gemacht, ein Ausschließung** kew

• - ■ ‘ & ‘ G ^se llschaftsY ertrag^j^nd jgU hiKür
eit Oese

bei der
nicht Vorgelegen, der Ges----- -----  .,
Bestimmung darüber, daß die Gesellschatt 
seitens eines Gesellschafters unter den u ü ^  g 
schaftern fortbestehen solle, und endlich recht*1
Beschlußfassung über seine Ausschließung 
Gehör versagt worden. .. g[age a"

Die Bekl. zu 1 bis 4 haben b e a n t r a g te  ^

, der GesellsC ’weisen, und Widerklage erhoben mit dem 
1. festzustellen, daß M. wirksam aus 

ausgeschieden sei; _ , .___  wUligen.
2. den M. zu verurteilen, darin zu

daß seine
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Eintragung als Miteigentümer an den näher be
zeichnten Gesellschaftsgrundstücken gelöscht würde.

Die Bekl. zu 1 bis 4 haben u. a. vorgetragen, der Ge- 
Sellschaftsvertrag sei dahin auszulegen, daß beim Aus
scheiden eines Gesellschafters die Gesellschaft unter den 
übrigen fortbestehen solle, weiter habe M. durch sein 
^erlangen, daß an seiner Stelle der NS.-Bund deutscher 
Technik in die Gesellschaft aufgenommen würde, zu er
nennen gegeben, daß er selbst nicht mehr Gesellschafter 
sein wollte.

M. hat die Abweisung der Widerklage beantragt.
Das LG. hat der Klage stattgegeben und die W ider

klage abgewiesen; es hat die Kosten des Rechtsstreits 
üen Bekl. zu 1 bis 4 als Gesamtschuldnern auferlegt.

Gegen dieses Urteil haben nur die drei Sch.sehen 
pben, die Bekl. zu 2 bis 4, Berufung eingelegt. Das BG. 
"at die Berufung zurückgewiesen.

Nach der Einlegung der Revision am 19. Juni 1941 ist 
Grund der 11. VO. zum RBürgerG. v. 25. Nov. 1941 

W3BI. 1, 722) das Vermögen des Bauunternehmers M. 
"cm Deutschen Reiche verfallen. Verfügungsberechtigt 
uber die inländischen Vermögenswerte ist der Oberfinanz- 
Pfasident in Berlin. Dieser hat namens des Deutschen 
Keiches das gemäß §§ 239, 244 ZPO. unterbrochene Ver
ehren auf genommen.

M it der Revision beantragen die Bekl. zu 2 bis 4, das 
?ügefochtene U rteil aufzuheben und unter Änderung des 
Urteils des LG. die Klage abzuweisen und nach den; 
jiderklageanträgen zu erkennen. Die Revision führte zur 
Aufhebung des BU.
..Dadurch, daß das Deutsche Reich in die Stellung des 
Dsherigen Kl. und Widerbekl. M. eingerückt ist, w ird an
der sachlich-rechtlichen Beurteilung des Streites nichts
Rändert.
, Das BU. führt aus, die Entscheidung des LG. werde1 
pürch zwei selbständige g rü n d e  getragen, nämlich das

de:
ehlen eines wichtigen Grundes fü r die Ausschließung

v,es M. und die Ungültigkeit des Ausschlusses wegen 
üfsagens des rechtlichen Gehörs.
. Die Rev. wendet sich zunächst gegen die Verneinung 

j'ües wichtigen Grundes zur Ausschließung des M. Sie 
^  insoweit begründet.
y Nach § 737 BGB. kann ein Gesellschafter unter zwei 
Voraussetzungen aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
'Erden. Einmal muß im Gesellschaftsvertrage bestimmt 

„e*n, daß, wenn ein Gesellschafter kündigt, die Gesell- 
chaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen 

c?d. Sodann muß ein w ichtiger Kündigungsgrund im 
‘■nie des §723 Abs. 1 S. 2 vorliegen. Zu der ersten Vor

aussetzung hat das BG. keine Stellung genommen. In 
Gesellschaftsvertrage ist über die Ausschließung 

v nes Gesellschafters nichts gesagt; der Beschluß vom 
j  ■ Dez. 1937 sieht nur fü r den Fall des Todes eines Ge- 
^.“ schafters vor, daß die Gesellschaft nicht aufgelöst 
 ̂lrd und an die Stelle des verstorbenen Gesellschafters 

SpSsen Erben treten. Der Beschluß v. 30. Dez. 1937 be- 
Qltnmt aber weiter, daß fü r die Rechtsverhältnisse der 

Esellschafter untereinander und gegenüber der Gesell- 
s yaft  sinngemäß alle entsprechenden Vorschriften gelten 
(¡1 *en, die „bisher gesetzlich oder satzungsgemäß für 
»e St.-Baugesellschaft Geltung hatten, ebenfalls fü r das 
*fsscheiden eines Gesellschafters und die Veräußerung 

K'ües Geschäftsanteils“ . Nun enthält allerdings auch der 
I^Esellschaftsvertrag der GmbH. v. 23. April 1925 nebst 
ü aEhträgen m it Ausnahme der Bestimmung über die Ver- 
v üerung und Verpfändung eines Geschäftsanteils keine 
^Urschriften über die Kündigung, den Austritt oder den 
^S ch lu ß  eines Gesellschafters. Auch das GmbHG. ent- 

nur Bestimmungen über den Ausschluß eines Ge- 
terlschafters m it seinem Geschäftsanteil wegen verzöger- 
(k 7-'nzahlung der Stammeinlage oder von Nachschüssen 
s ^n z ie ru n g  §§ 21—25, 28), die Preisgabe eines Ge- 
ScP?ftsanteils (Abandon § 27) und die Einziehung von Ge- 
§ "Mtsanteilen (Amortisation §34). Die Rspr. des erk. 
keji hat aber in einem gewissen Umfange die Möglich- 
QjA, der Ausschließung eines Gesellschafters aus der 
stjjjh 'l. auch ohne eine dahingehende ausdrückliche Be- 
PiUniung der Satzung anerkannt. So hat der Senat in 

213 und 125, 114 fü r die Kartell-GmbH, die 
scJ;Shchkeit bejaht, den Geschäftsanteil eines Gesell- 

a‘ ters, der von dem Kündigungsrecht nach §8 Kart-

VO. v. 2. Nov. 1923 (RGBl. I, 1067) Gebrauch gemacht 
hat, einzuziehen, auch wenn die Einziehung in der Satzung 
nicht vorgesehen ist. Als Grund dafür ist angegeben, daß 
es ein Unding, eine Unmöglichkeit und fü r die Gesell
schaft untragbar sei, den Gesellschafter, nachdem er sich 
durch die Kündigung von seinen Kartellverpflichtungen 
befreit habe, fernerhin als M itglied in der GmbH, ver
bleiben und an den durch die Mitgliedschaft begründeten 
Vergünstigungen teilnehmen zu lassen.. Der Senat hat 
den Gedanken der Möglichkeit einer einseitigen Lösung 
der Zugehörigkeit zu einer GmbH, ohne eine entspre
chende ausdrückliche Bestimmung in der Satzung in RGZ. 
128, 1 fortentwickelt, in der den Gesellschaftern unter 
Umständen in Ansehung dauernder Nebenleistungsver
pflichtungen ein Kündigungsrecht zugebilligt worden ist. 
Endlich hat der Senat auch in RGZ. 164, 257 (262) die 
Möglichkeit angedeutet, daß auch beim Fehlen entspre
chender Bestimmungen im Gesellschaftsvertrage ein Ge
sellschafter unter Umständen dem Rechte nach gegen 
seinen Willen als Gesellschafter ausgeschlossen werden 
könne. Die Fortentwicklung der in dieser Rspr. enthal
tenen Gedanken führt dazu, daß die GmbH, auch ohne 
eine dahingehende Satzungsbestimmung die Möglichkeit 
haben muß, sich eines Gesellschafters, der aus einem in 
seiner Person liegenden Grunde völlig untragbar gewor
den ist, zu entledigen. Diese Ansicht ist neuerdings von 
S c h o l z  in seiner Schrift: „Ausschließung und Austritt 
eines Gesellschafters aus der GmbH.“ , Köln 1942, m it 
eingehender Begründung vertreten worden. S c h o l z  be
zeichnet es als ein in den Grundsätzen von Treu und 
Glauben und der gesellschafterlichen Treupflicht be
gründetes Erfordernis, daß ein Gesellschafter ausscheidet, 
wenn in 'seiner Person wichtige Gründe vorliegen, aus 
denen seine weitere Mitgliedschaft fü r die GmbH, un
tragbar ist, und erachtet hierfür, neben der Abtretung 
des Geschäftsanteils, auch dessen zwangsweise Einziehung 
als gangbaren Weg, selbst wenn diese im Gesellschafts
vertrage nicht vorgesehen ist. Es handelt sich dabei um 
Erwägungen, die es nahelegen, die Möglichkeit der Aus
schließung aus einem wichtigen Grunde auch bei einem 
Schweigen der Satzung grundsätzlich zu bejahen. Eine 
solche Auffassung ließe sich m it § 34 GmbHG. insofern 
in Einklang bringen, als es ohne weiteres im Sinne eines 
jeden Gesellschaftsvertrages liegend angesehen werden 
muß, daß die Gesellschaft in Fällen unzumutbarer Be
lastung durch die Fortdauer der Mitgliedschaft eines Ge
sellschafters über M itte l verfügen soll, sich hiergegen zu 
schützen. Zu diesem Ergebnis führt gemäß § 157 BGB. 
die ergänzende Auslegung der Satzung nach Treu und 
Glauben m it Rücksicht auf die Verkehrssitte. Von diesem 
Standpunkt aus be trifft § 34 GmbHG. dann eben nur 
Fälle, die nicht schon aus diesem Grunde als durch den 
ungeschriebenen, weil zwingenden und selbstverständ
lichen Gesellschaftswillen erfaßt angesehen werden können. 
Daß die Ausschließung des Gesellschafters nur den letz
ten und äußersten Rechtsbehelf bilden kann, wenn andere 
gangbare Wege zur Beseitigung des Mißstandes nicht 
vorhanden sind, fo lg t aus der gesellschafterlichen Treu
pflicht.

Von diesem Standpunkte aus würde die in dem Um- 
wandlungsbeschlusse v. 30. Dez. 1937 enthaltene Bezug
nahme auf die Verhältnisse der früheren GmbH, eine 
hinreichende Grundlage für die Ausschließung des M. 
aus der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bilden. Einer 
weiteren Stellungnahme zu der fü r den Bereich der 
GmbH, nicht immer eindeutig zu beantwortenden Frage, 
wie diese Ausschließung vor sich zu gehen habe, würde 
es nicht bedürfen. Wenn hierfür bei der GmbH. Ab
tretung des Geschäftsanteils auf Verlangen der Gesell
schaft oder Einziehung des Geschäftsanteils in Betracht 
kommen, so kann es sich bei der Gesellschaft bürger
lichen Rechts stets nur um eine Ausschließung des Ge
sellschafters m it der sich aus § 738 BGB. ergebenden 
Anwachsungswirkung handeln. Danach w ird das BG., so
fern es bei erneuter Verhandlung und Entscheidung der 
Sache zu dem Ergebnis gelangt, daß der Bauunternehmer 
M. wegen seiner Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse fü r 
die Gesellschaft untragbar geworden war, die Rechts
lage unter den angegebenen Gesichtspunkten zu prüfen 
haben. Dafür kann unter Umständen auch die in dem 
Schriftsatz v. 2. Sept. 1940 S. 2 Bl. 128 enthaltene und
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durch Benennung des Notars Dr. K. als Zeugen unter 
Beweis gestellte Behauptung der Bekl. von Erheblichkeit 
sein, die Parteien hätten ausdrücklich bedungen, das Be
stehenbleiben der neuen Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
solle von dem Wegfall eines Gesellschafters unab
hängig sein.

Die Begründung, in it der das BG. einen hinreichenden 
Grund fü r die Ausschließung des M. aus der Gesellschaft 
verneint hat, ist, wie die Rev. m it Recht geltend macht, 
nicht haltbar. Dem BU. ist allerdings darin beizutreten, 
daß die Bekl. zu 1 bis 4 am 30. Dez. 1937 mit dem Kl. 
tro tz Kenntnis von, dessen Zugehörigkeit zur jüdischen 
Rasse fre iw illig  ein Gesellschaftsverhältnis eingegangen 
sind. Dem steht nicht entgegen, daß es sich um die Um
wandlung einer Kapitalgesellschaft nach dem Gesetz vom 
5. Juli 1934 und der DurchfVO. dazu v. 14. Dez. 1934 ge
handelt hat. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist bis 
zum 31. Dez. 1947, mithin auf 10 Jahre fest geschlossen 
worden, und dieser Umstand spricht dafür, daß die Bekl. 
Zu 1 bis 4 d a m a l s  an der Rassezugehörigkeit des Kl. 
keinen Anstoß genommen haben. Die Rev. weist aber 
m it Recht darauf hin, daß sich in der Zeit vom Dezember 
1937 bis zum August 1938 die ablehnende Haltung des 
deutschen Volkes gegenüber dem Judentum erheblich 
verstärkt hat, und daß das auch in der Gesetzgebung 
zum Ausdruck gekommen ist. Als einschlägige Gesetze 
sind z. B. anzuführen die VO. gegen die Unterstützung 
der Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe v. 22. April 1938 
(RGBl. I, 404), die VO. über die Anmeldung des Ver
mögens von Juden v. 26. April 1938 (RGBl. I, 414), die 
Anordnung auf Grund dieser VO. von demselben Tage 
(RGBl. I, 415), die 3. VO. z. RBürgerG. v. 14. Juli 1938 
(RGBl. I, 627) und das Gesetz zur Änderung der GewO, 
v. 6. Juli 1938 (RGBl. I, 823), das gerade die gewerb
liche Betätigung von Juden und jüdischen Unternehmun
gen auf dem Liegenschaftsgebiete im Auge hat (Handel 
m it Grundstücken, Verm ittlung von Liegenschaftsverträ
gen, Haus- und Grundstücksverwaltung). Nach Art. I § 1 
Abs. 2 der 3. VO. z. RBürgerG. g ilt der Gewerbebetrieb 
einer OHG. oder KommGes. als jüdisch, wenn ein oder 
mehrere persönlich haftende Gesellschafter Juden sind, 
und nach Art. I § 6 findet die Vorschrift auf Vereine, 
Stiftungen und Anstalten und sonstige Unternehmungen, 
die nicht Gewerbebetriebe sind, entsprechende Anwen
dung. Nach Art. 1 § 3 g ilt ein Gewerbebetrieb auch dann 
als jüdisch, wenn er tatsächlich unter dem beherrschen
den Einfluß von Juden steht. Die Bekl. mußten unter 
diesen Umständen damit rechnen, daß wegen der Rasse
zugehörigkeit des M. der Gesellschaft und damit auch 
ihnen selbst fü r die Zukunft erhebliche Schwierigkeiten, 
entstehen würden. Das BG. mußte sich daher m it den 
seit dem 30. Dez. 1937 bis zum August 1938 und auch 
weiter in der Folgezeit eingetretenen grundlegenden 
Veränderungen in der Stellung der Juden auseinander
setzen. Der erk. Sen. hat allerdings in RGZ. 146, 169 
(177) und JW. 1938, 182533 ausgesprochen, daß in der 
Zugehörigkeit eines Gesellschafters zur jüdischen Rasse 
noch n ich t. ohne weiteres ein w ichtiger Grund fü r die 
Auflösung einer OHG. oder für die Ausschließung des 
jüdischen Gesellschafters liegt. Diese Entscheidungen 
sind aber vor dem April 1938 und dem Erlaß der ver
schärften Judengesetze in diesem Monat ergangen. Die 
Entscheidung-, ob ein w ichtiger Grund zur Kündigung 
oder zur Ausschließung eines Gesellschafters gegeben ist, 
liegt allerdings überwiegend auf tatsächlichem Gebiet. 
Eine Nachprüfung der Entscheidung des BG. ist in der 
Revlnst. aber insoweit möglich’', als es sich darum handelt, 
ob das BG. den Begriff des wichtigen Grundes verkannt 
und ob es alle Umstände des Falles gewürdigt hat. Das 
letzte ist nicht geschehen, das BG. mußte vielmehr unter
suchen, ob nicht m it Rücksicht auf die völlig veränderte 
Sachlage ein w ichtiger Grund im Sinne des § 723 Abs. 1 
S. 2 BGB. ungeachtet des vor dieser Änderung liegenden 
Beschlusses v. 30. Dez. 1937 zu bejahen ist. Da die Aus
schließung eines Gesellschafters aber nur den äußersten 
und letzten Rechtsbehelf bilden darf, wenn alle anderen 
zumutbaren M itte l zur Behebung der eingetreienen Miß- 
stände versagen, so gewinnt in diesem Zusammenhänge 
der Umstand Bedeutung, daß M. seinen Anteil dem NS.- 
Bund deutscher Technik angeboten hat, und daß im 
Falle von dessen E in tritt in die Gesellschaft die Be

denken gegen eine jüdische Mitbeteiligung hin|?{jloß(jB. 
worden sein würden. Allerdings konnte nach § ' xp-eii
M. über seinen Anteil an dem Gesellschaftsverm B ^  
nicht ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter  ̂
fügen, und daran hat auch der Beschluß v. 30. Dez■ eS
nichts geändert, denn in 8 5 des Gesellschaf tsveruas
der GmbFI. v. 23. April 1925 war bestimmt, daß 9* oCjer
äußerung oder Verpfändung eines Geschäftsanteils jj, 
eines Teiles eines solchen der Genehmigung der ^fen, 
schafterversammlung bedurfte. Es war aber zu P „ er. 
ob die Bekl. nicht m it Rücksicht auf ihre gesellsc . 
liehe Treupflicht dem Verlangen des M. nach Au ,.ßten, 
des NS.-Bundes deutscher Technik nähertreten m ^ e
und ob sie nicht überhaupt gehalten waren, derrl Q^sell- 
Wege fü r ein freiwilliges Ausscheiden aus der .,eren 
schaff zu ebnen. Dazu bedarf es aber auch einer A c t ob 
Aufklärung des Sachverhalts. Bisher steht nicht 1 G0s- 
der NS.-Bund deutscher Technik sich endgültig f n e|Chen 
sen hat, in die Gesellschaft einzutreten, und aus w en 
Gründen die Bekl. dazu ablehnend Stellung £?|cnAP-> 
haben. Das in dem BU. erwähnte Schreiben der N 
Gauleitung Berlin, Amt fü r Technik, v. 23. gnt- 
Bl. 34, ergibt, daß damals jedenfalls eine endguuig war. 
Schließung über das Angebot des M. nicht er* ° l ,  ßlJ- 

Der Meinung des RevBekl. und auch wohl , V.iiT]ich 
auf S. 8, daß fü r die Ausschließung des M- ■ cren°Ge- 
eine sittenwidrige Bereicherungsabsicht der übrig ¡,ej- 
sellschafter maßgebend gewesen sei, kann nic -sCfien 
getreten werden. Es ist scharf zu unterscheiden z jen 
dem Vorliegen eines wichtigen Grundes, aus •rht meIir 
Bekl. die Fortsetzung der Gesellschaft mit M- n^Lu de111 
zuzumuten war, und der Auseinandersetzung Qrund
ausgeschlossenen Gesellschafter. Ist ein wichtige1 jyi- 
zur Ausschließung wegen der Rassezugehörigjk®1 g die
zu bejahen, so w ird er nicht dadurch hinfällig»
Bekl. etwa bewußt die zum Gesellschaftsvermog u:, 
hörigen Grundstücke in der Auseinandersetzung

cre-
bilanz

- 0 — --------- - —----  ... __ _______ — ¿0S
zu niedrig angegeben haben. Die Feststellung’ 0hiie
gemessenen Wertes der Grundstücke ist jede) brauch* 
übergroße Schwierigkeiten möglich, und der K*- und 
das Abfindungsangebot der Bekl. nicht anzunen . - -

an-

kann gegebenenfalls insoweit die Entscheidung .,alifs- 
richte anrufen. Im übrigen läßt sich aus dem ¡4 Jtih 
angebot, das der Bekl. R. in dem Schreiben _ i]SChaf' 
1938 angeblich nach Rücksprache m it den Mng , 0hne 
tern zum Preise von 2 200 000 gemacht . , L rlnid- 
Feststellung des wahren Wertes der Gescllscn da
stücke ein Schluß zum Nachteil der Bekl. n‘c, „ eWese11 *s ' 
dieses Angebot möglicherweise stark übersetzt g  ̂ Qruiid 

Die Rev. wendet sich weiter gegen den zwei ßer
des BU., daß dem M. vor seiner Ausschl i eßj )worden 
Gesellschaft das rechtliche Gehör nicht g e w jQliin°'es. ! 
ist. Sie ist auch insoweit begründet. Es mag a alis eine‘ 
bleiben, ob der Ausschluß eines Gesellschafter . . e An-
Gesellschaft bürgerlichen Rechts seine vor übeV 
hörung grundsätzlich erfordert oder nicht. Vo bejari 
wiegenden Teil ‘des Schrifttums w ird die r l  §eS OLu j 
unter Bezugnahme auf zwei Entscheidungen ^  Ha*11'
Braunschweig: OLGRspr. 22, 432 und des V , eidungea 
bürg: SeuffArch. 78, 177 Nr. 108. Beide E n t s e ^  aUs 
betreffen aber die Ausschließung eines Mi g ¡nern soi- 
einem nicht rechtsfähigen Verein. Zwischen gj-g A 1 
chen und einer Gesellschaft bürgerlichen ^ g nrcn
stehen, obwohl nach §54 BGB. auf V e re inesetts C ;n 
rechtsfähig sind, die Vorschriften über die Als . e.i 
Anwendung finden, grundlegende Unterscnieu ■ ^chse* 
seinem Wesen nach in seinem Bestehen von Geb11 .
der M itglieder unabhängiges körperschattl rejß) au 
m it entsprechender Organisation hat der jn,e Au%  
der nicht rechtsfähige, eine Vereinsgewai, .nSgeW_‘ 
nomie, die der Staat gelten läßt. Auf diese des ^ ereA  
und die darauf beruhende Gerichtsbarkei j j e aim ,
über seine M itglieder stützen sich^ dann^a^fivveig. 11

Ge-

lieführten Entscheidungen der OLG. Braunsc ^  
Hamburg. Bei der Gesellschaft bürgerlichen einze

<ren
me«

die Verhältnisse anders. Bei ihr fehlt ein r  meinscha ^  
übergeordnetes Gebilde, das Träger einer „.-ha  
gewalt sein könnte. Die Ausschließung 
ist nichts anderes als eine Kündigung, VUQriunde er

vcin~ allen ^

fters
blei

benden Gesellschaftern aus wichtigem 48
(vgl. U rt. des erk. Sen.: WarnRspr. 193/

jW-
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1037, 15487). Eine Verpflichtung zur Anhörung des Ge
sellschafters vor seiner Ausschließung läßt sich aber 
aus der gesellschafterlichen Treupflicht i. Verb. m. dem 
Rechtsgrundsatz ableiten, daß vor der Ausschließung mit 
'hren Einschneidenden Folgen für den Betroffenen alle 
anderen möglichen und zumutbaren Wege zur Behebung 
Uer Schwierigkeiten beschritten werden müssen. Unter 
diesem rechtlichen Gesichtspunkt kann die Anhörung 
ues auszuschließenden Gesellschafters aber nur dann er
forderlich sein, wenn sie einen Sinn und Zweck hat und 
nicht von vornherein aussichtslos ist. Sollte das BG. bei 
Oer Nachprüfung nach den angegebenen Gesichtspunkten 
j=U dem Ergebnis kommen, daß in der jüdischen Rassezuge- 
nörigkeit des M. ein hinreichender Grund zu seiner Aus
schließung aus der Gesellschaft lag, so konnte daran, weil 
Oie Tatsache, daß M. Jude war, einwandfrei feststand, auch 
?eine Anhörung nichts ändern, und der Ausschluß kann 
Jedenfalls nicht deshalb als ungültig angesehen werden, 
^e il dem M. das rechtliche Gehör versagt worden ist.

Das angefochtene Urteil ist danach aufzuheben und die 
Sache, die nach den vorstehenden Darlegungen noch 
einer weiteren tatsächlichen Aufklärung bedarf, zu er
neuter Verhandlung und Entscheidung an das BG. zu- 
rückzuverweisen.

(RG., U. v. 13. Aug. 1942, II 67/41.)
Bemerkung: Vgl. den Aufsatz S c h o l z  in diesem Heft 

S. 1667. D. S.
*

11 . RG. — §§ 30, 31, 89, 823, 906 BGB. Der General
direktor eines großen staatseigenen Gewerbebetriebes 
njmmt sowohl nach außen, wie auch innerhalb desselben 
*nne so selbständige und wichtige Stellung ein, daß er als 

naturgemäß berufene Vertreter des Staats, als des 
Ggentümers des Gewerbebetriebes, in der ihm zustehen- 
Oen Verrichtung, der Leitung des Gewerbebetriebes, er
scheint. Er ist deshalb in seinem Bereich als Vertreter des 
^*aats nach § 31 BGB. oder mindestens nach § 30 BGB. an- 
*«sehen.

Wenn eine gewerbepolizeilich genehmigte und volks
wirtschaftlich sehr bedeutsame Fabrikanlage den Nach
barn Schaden zufügt, der diesen gegenüber nicht als 
Schuldhaft rechtswidrig anzusehen ist, so kann doch den 
Nachbarn Anspruch auf billige Entschädigung in sinn
gemäß ausdehnender Anwendung des § 26 GewO, zu- 
erhannf werden.

Das BG. nimmt in allen der Klageforderung des kla
genden Imkervereins zugrunde gelegten Fällen _ als er
wiesen an, daß das Massensterben der Bienen im Ver- 
.'reitungsgebiet der Abgase aus den in H. und M. ge- 
egenen Hütten des Bekl. (Staat) von Arsenvergiftung 
•'folge der Zufuhr dieser Abgase herrührte.
D Nach Inhalt des in dieser Sache ergangenen Urt. des 

v. 15. Dez. 1938 (RGZ. 159, 68) können die Imker 
j'äen Schadensersatzanspruch auf § 823 BGB. wegen 
Achtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in ih r Eigen- 
üm, die Bienenvölker, gründen. Das BG. geht davon 
:rl)s, daß es in vollem Umfange an die vom RG. aus
gesprochene rechtliche Beurteilung gebunden sei (§ 565 
pbs. 2 ZPO.). Das t r i f f t  jedoch nur zu für die Beurtei- 

der fünf Schadensfälle, die Gegenstand des Teil- 
: r'eils v. 5. Mai 1938 gewesen sind; denn nur auf sie 
rstreckt sich die vom RG. ausgesprochene Aufhebung 
pd Zurückverweisung und nur soweit gre ift § 565 ZPO. 
‘n- Für sie umfaßt die Bindung aber nicht nur den er- 
ten Teil des damaligen Urteils, der einen Aufopferungs- 
•'spruch verneint, dagegen die Möglichkeit eines An- 
Pruchs aus § 823 BGB. bejaht, sondern das Urteil in 

(A’fem gesamten Umfang. Denn auch der letzte Teil, 
A r Hinweise fü r die recntliche Ausgestaltung dieses An
wuchs im einzelnen gibt, ist ein untrennbarer Teil des 

^samten Gedankenzusammenhangs, der zur Aufhebung 
|Cführt hat (vgl. JW. 1927, 845). Deswegen hat die 
gegenwärtig vorzunehmende rechtliche Nachprüfung für 
fA Se fünf Fälle in anderem Umfange stattzufinden, als 
2-! die übrigen, die vom BG. erstmalig im Urt. vom 

Jan. 1942 behandelt wurden.
u Für die ersteren Fälle ergab sich die Bejahung der 

echtswidrigkeit des Handelns des Bekl., die allerdings

Voraussetzung des Schadensersatzanspruchs aus § 823 
BGB. ist, ohne weiteres aus den Erörterungen des frühe
ren Urt. des RG. Dabei lag folgende Auffassung zu
grunde: Der E ingriff in  fremdes Eigentum, der durch 

' die Vergiftung der Bienen erfolgte, geschah, soweit die 
Zuführung g iftiger Abdämpfe das ortsübliche und daher 
nach § 906 BGB. zulässige Maß überschritt, ohne daß 
ein Recht des Bekl. zu diesem E ingriff bestanden hätte; 
denn die gewerbepolizeiliche Genehmigung aus §§ 16, 
26 GewO, enthielt keine Rechtfertigung von mehr als 
ortsüblichen Einwirkungen auf fremdes Eigentum. Kann 
in solchem Falle zwar nicht die Unterlassung der m it 
einem ordnungsgemäß eingerichteten Betriebe notwen
dig verbundenen Einwirkungen auf die Umgebung ver
langt werden, so bleibt doch Raum fü r die Pflicht zum 
Ersatz so bewirkter Schäden.

M it Recht hat auch das BG. in  den erwähnten fünf 
Fällen die Frage des Verschuldens an Hand der damals 
im RGUrt. gegebenen Ausführungen geprüft. Dabei kann 
ihm insoweit nicht gefolgt werden, als es den General
direktor der Hüttenwerke nicht als verfassungsmäßig be
rufenen Vertreter (§§ 89, 31 BGB.) oder als saizungs- 
mäßig bestellten besonderen Vertreter (§ 30 BGB.) des 
Bekl. (Staat) ansieht, für dessen zum Schadensersatz ver
pflichtende Handlungen dieser ohne weiteres aufzukom
men hat, sondern lediglich als Angestellten, bezüglich 
dessen dem Bekl. der Entlastungsbeweis sorgfältiger 
Auswahl und Leitung offensteht (§ 831 BGB.); dies des
wegen, weil der Generaldirektor nicht durch eine Sat
zung zu seiner Tätigkeit berufen worden sei. Darin tr it t  
eine zu enge Auffassung der §§ 89, 30, 31 BGB. zutage. 
Der Generaldirektor eines so großen Gewerbebetriebes, 
wie es die hier in Rede stehenden Hütten sind, nimmt 
sowohl nach außen wie auch im inneren Geschäfts
betrieb eine so selbständige und wichtige Stellung ein, 
daß er als der naturgemäß berufene Vertreter des 
Staats, als des Eigentümers der Hütten, in der ihm zu
stehenden Verrichtung, der Leitung des Hüttenbetriebs, 
erscheint. An solcher Bewertung der Tätigkeit und Stel
lung des Generaldirektors w ird dadurch nichts geändert, 
daß er unter der Aufsicht des Ministeriums steht und an 
dessen Weisungen gebunden ist. Die Verhältnisse des 
Wirtschaftslebens bringen es mit sich, daß eine solche 
Persönlichkeit in ihrem Bereich als Vertreter des 
Staats nach § 31 oder mindestens nach § 30 BGB. anzu
sehen ist, fü r dessen Fehler der Staat nach §§ 89, 31 
BGB. ohne die Möglichkeit eines Entlastungsbeweises 
aufzukommen hat (RGZ. 157, 228 [236]; 162, 123 [166]; 
JW. 1938, 3162). Auch dem Erfordernis der §§ 89, 31, 
daß der Vertreter „verfassungsmäßig“  oder — beim 
Fiskus — durch fü r die Verwaltungsorganisation maß
gebende Bestimmungen (RGZ. 120, 304 [307]; 121, 382 
[385]; HRR. 1940 Nr. 1389) berufen sein muß, ist dadurch 
genügt, daß seine Stellung auf § 27 der AusfVO. vom
3. Nov. 1922 (SächsGBl. S. 591) beruht. Seine Anstellung 
ist eine Maßnahme des inneren Aufbaus und der Ver
waltung der Hüttenwerke. Der Umstand, daß die in der 
AusfVO. vorgesehenen Vorschriften bisher nicht erlas
sen wurden, ändert daran nichts. Keinesfalls kann dem 
Bekl. infolge dieser Unterlassung die Möglichkeit eines 
Entlastungsbeweises zugestanden werden, der der Stel
lung des Generaldirektors nicht entspricht. Er ist die 
„Hüttenleitung“ , die „leitende Persönlichkeit“ , von der 
das frühere Urteil des RG. spricht.

Die Annahme des BG., daß weder die Werksleitung 
in der Gestalt des, Generaldirektors noch der zuständige 
Beamte des Ministeriums der Hüttenrauchfrage hinsicht
lich der Arsenbeimischung die nötige Aufmerksamkeit 
gewidmet hätten, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Das 
OLG. ist zu dieser Meinung in tatsächlicher Würdigung 
der vorliegenden Verhältnisse gelangt, bei der kein 
Rechtsirrtum ersichtlich ist. Von einer Überspannung der 
gestellten Anforderungen kann keine Rede sein. Wenn 
erkennbar war und auch erkannt wurde, daß immer noch 
erhebliche Mengen Arsen entwichen, so ergab sich dar
aus bei der starken G iftigkeit des Arsens die nicht fern
liegende Möglichkeit von Schädigungen Außenstehender. 
Eine eingehendere Forschung hätte weitere Klärung der 
Frage bringen können, wie sie jetzt im Prozeß durch 
das Gutachten des Dr. M. erzielt worden ist. Die Gefahr, 
die solche Giftausscheidungen mit sich bringen, nötigt
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zu ganz besonderer Aufmerksamkeit (RGZ. 147. 356; 
RG.: DJ. 1939, 270).

Die Ursächlichkeit des Tuns des Bekl., der Arsen
zuführung, fü r den an den Bienenvölkern herbeigeführ
ten Schaden steht fest. Hätte die Hüttenleitung der 
Rauchfrage noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet, so 
wäre möglicherweise doch noch Abhilfe gefunden w or
den. Hätte sich das aber trotz weiterer Nachforschung 
als nach dem damaligen Stande der Technik nicht mög
lich ergeben und hätte dann der Generaldirektor trotz
dem die .Weiterführung des Betriebs in der bisherigen 
Weise fü r geboten gehalten, so würde er damit weitere 
Schädigung fremden Eigentums vorsätzlich oder doch 
mindestens m it bedingtem Vorsatz herbeigeführt haben 
(vgl. RGZ. 144, 172).

Nach alledem hat das BG. ohne durchgreifenden 
Rechtsirrtum den Bekl. fü r die durch die Hüttenrauch 
in den fünf bisher behandelten Fällen zugeführten Schä
den fü r haftbar erklärt.

G ilt zwar die eben behandelte Beurteilung der Sache 
aus § 823 BGB. nicht auch kraft B indung , (§ 565 ZPO.) 
fü r die übrigen Schadensfälle, die vom BG. erstmalig 
im Urt. v. 22. Jan. 1942 behandelt wurden, so könnte 
doch die vom BG. ausgesprochene Verurteilung des 
Bekl. in diesen Fällen selbst dann nicht beanstandet wer
den, wenn den gegen den oben erörterten Rechtsstand
punkt vorgebrachten Bedenken irgendwie nachzugeben 
sein sollte. Denn wenn um der gewerbepolizeilichen Ge
nehmigung und der großen volkswirtschaftlichen Be
deutung der Hütten willen die mit dem Betrieb unver
meidlich verbundene Ausstreuung fü r die Bienen to t
bringender Massen von Arsenstaub über die Nachbar
schaft den Imkern gegenüber nicht als schuldhaft rechts
w idrig  zu behandeln wäre, dann müßte diesen in sinn
gemäß ausdehnender Anwendung des § 26 GewO., eben
so wie den dadurch in der Ausnutzung ihrer Grund
stücke beeinträchtigten Nachbarn wegen der ihnen an 
ihren Bienenvölkern aufgezwungenen Opfer ein von 
einem Verschulden des Bekl. unabhängiger Anspruch 
auf billige Entschädigung zuerkannt werden. Für dessen 
^Abgrenzung würden keine änderen Grundsätze zu gelten 
haben, als sie in dem früheren Senatsurteil fü r den Scha
densersatzanspruch aus § 823 BGB. i. Verb. m. § 254 
BGB. aufgestellt sind. Insbesondere würde das zutreffen' 
hinsichtlich der Notwendigkeit einer Schadensteilung aus 
dem Gesichtspunkt, daß die Imker auch ihrerseits dem 
Dasein und der Notwendigkeit des Hüttenbetriebs Rech
nung tragen müssen. Diese Überlegung führt zu der Er
kenntnis, daß auch von völlig freier Beurteilung aus der 
Bekl. m it Recht fü r die durch seinen Hüttenbetrieb an 
den Bienenvölkern verursachten Schädigungen haftbar 
gemacht worden ist.

Abstriche an den Schadensberechnungen der einzelnen 
Imker hat das BG. unter folgenden Gesichtspunkten vor
genommen: Einen gewissen Hundertsatz des zahlen
mäßig zu berechnenden Gesamtschadens rechnet es auf 
außerhalb der Raucheinwirkung liegende Schäden, wie 
andere Bienenerkrankuhgen und mangelnde imkerische 
Fähigkeit; dafür setzt es je nach Lage des Einzelfalls 
5 bis 15o/0 am W eiter sollen die Imker einen Teil des 
durch den Hüttenrauch herbeigeführten Schadens mit 
Rücksicht auf die Notwendigkeit des Zusammenlebens 
von Industrie und Landwirtschaft und in Anlehnung an 
die in RGZ. 154, 161 ausgesprochenen Grundsätze selbst 
tragen. Dieser den Imkern zur Last zu legende „T e i
lungsfaktor“  w ird, je nach der Lage des betreffenden 
Orts zu den Hütten auf 10 bis s25% angenommen. End
lich nimmt das OLG. in einigen Fällen eine schuldhafte 
Mitverursachung der entstandenen Schäden seitens des 
Imkers deswegen an, weil dieser — in der Erkenntnis der 
Ungeeignetheit der Ortslage fü r die Imkerei — diese 
Tätigkeit rechtzeitig hätte abbrechen oder einschränken 
sollen. Aus diesem Grunde w ird in den so zu beurteilen
den Fällen kein Ersatz fü r die Anschaffung von Ersatz
völkern zugebilligt.

Dem BG. ist beizutreten. Bei dem ersten, auch von der 
Anschlußrevision nicht beanstandeten Abzug handelt es 
sich um natürlichen Verschleiß, der die Bienen unabhän- 
gig von einer Einw irkung aus den Hütten getroffen hat. 
wenn unter dem Gesichtspunkt der Schadenteilung den- 
Imkern 10 bis 25% des durch Raucheinwirkung entstan-

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

denen Schadens auferlegt wurden, so trägt das dem Lh 
stände Rechnung, daß in einem Bezirk, wo seit xnj ' 
reren Jahrhunderten Metallhütten betrieben wurden, v 
vornherein nicht mit der Möglichkeit völlig freier, dur 
Industrieeinwirkung unbehinderter landwirtschaftlicHer D 
tätigung gerechnet werden darf. Auch schon be' 
starke Beschädigungen durch den Arsengehalt des *>a11, j. 
auftraten, mußte m it einer gewissen Schädigung m  ̂
Landwirtschaft, zu der auch die Imkerei gehört, du* 
Industrieeinwirkung im allgemeinen gerechnet wer 
Das hat zur Folge, daß von den erst neuerdings du - 
übermäßige Arsenausscheidungen herbeigeführten g . 
ßeren Schäden ein gewisser Anteil (vgl. RGZ. . zu 
als auf die allgemeine Beschaffenheit der Gegend ^ 
rechnen, von den. geschädigten Imkern selbst getra“ ar 
werden muß. Die Anteilsbemessung im einzelnen 
in das pflichtgemäße Ermessen des Tatsachenricn 
gestellt (§ 287 ZPO.). Ein Rechtsverstoß ist bei de- 
Ausübung nicht ersichtlich.

(RG., V.ZivSen., U. v. 31. Aug. 1942, V 32/42.) (N-J 
*

12 . RG. -  §§ 91, 249, 251, 2S0, 549 BGB. Ist *Iie,RrU-n- 
gabe von vermieteten Bahnschienen an den Vermiete* 
folge Vermengung der Bahnschienen m it den Schienen 
derer Eigentümer unmöglich geworden, so hat der .
mieter nach § 280 BGB. einen Schadensersatzansp 
wegen Nichterfüllung. Nach §249 Satz 1 BGB. kann 
Vermieter in erster Linie Lieferung von gleichan'B f 
Schienen verlangen. Nur wenn die Lieferung Ŝ elClia , die 
Schienen unmöglich ist oder Aufwendungen erfordert. . 
bei b illiger Abwägung der beiderseitigen Belange der 
hältnismäßig hoch erscheinen, muß sich der Vermiet ^  
Bahnschienen nach §251 Ahs. 2 BGB. mit Geldersau 
gnugen. Kil

Gemäß Schreiben v. 15. Dez. 1938 vermietete di der 
dem Bekl. Schienenmaterial, das ihm bisher ' ^.^if m 
Firma B. zur Miete überlassen war, nämlich 5516 l gfßck 
Schienen 100 mm hoch einschließlich Laschen und 
Weichen, fü r die Zeit vom 1. Jan. bis einschl.*v'*  **j * * *-* * *- '-'.u  v um x. j a . i i .  um v_ 11 * _ . cHi
1939. Auf Ersuchen des Bekl. erklärte sie men 1
durch Schreiben y. 18. Aug. 1939 bereit, ihm die sc

ater 
5c hie116,1

und Weichen, obwohl sie sie selbst benötige.. Di i „ sSen, 
stens 31. Dez. 1939 unter der Bedingung zu ube„  uv0r- 
daß die gemieteten Geräte nur fü r das jetzige „ ^ en. 
haben, nicht für neue Aufträge benutzt werden ,ryCk. 
Im Jan. 1940 gab der Bekl. 539,30 m Schienen^ m;t, 
Durch Schreiben v. 19. Febr. 1940 teilte er der *V^ g6. 
daß infolge des Frostes die Baustelle, auf der u)n 
mieteten Schienen eingebaut seien, stilliege, und ¿er 
Mietnachlaß, der ihm auch bew illigt wurde. Im *-“  pack' 
folgenden Monate forderte die Kl. wiederholt d>. ¡enen, 
gäbe der von ih r selbst dringend benötigten f c ¡nem 
jedoch ohne Erfolg. Nachdem der Bekl. ih r ‘"gmacht 
Schreiben von Anfang Mai 1941 den Vorschlag a  ^¡jck- 
hatte, ihm das Gleismaterial zu verkaufen, da ein teüte 
gäbe in absehbarer Zeit nicht möglich sein ,wer ¿ßten- 
er ihr M itte Mai 1941 mit, die Schienen seien g fest- 
teils untergegangen und im übrigen nicht " 1® eChend 
stellbar, weil sie dem jeweiligen Bedürfnis en-j ' derern 
auseinandergerissen worden und zusammen mit ‘ o-egend 
Material auf verschiedenen Baustellen in der »n2 bei
auseinandergerissen worden und zusammen *“ Tr 
Material auf verschiedenen Baustellen in der u »
von B., in der Ostmark, im Generalgouvernemen
Posen zum Einsatz gekommen seien. ,. pp die

M it der nunmehr erhobenen K lage, hat die jnsclil. 
Herausgabe der restlichen 4976,70 m Schiene; des 
Laschen und der 9 Stück Weichen nach Beendig gjgen-
Mietverhältnisses und zugleich auf Grund ihr pie*' 
turns verlangt. Der Bekl. hat geltend g e m a c h ' . . ]  zllin 
ausgabe sei unmöglich, da das Schienenmat m’*
Teil in Verlust geraten, zum Teil ununterscti verrneng*
anderen Schienen verschiedener Eigentümer gerech- 
worden sei, so daß Miteigentum der bisherige ^  v£r. 
tigten entstanden sei. Wegen dieser — von m ^esphe 
tretenden — Unmöglichkeit der Herausgau ^  nUr 
höchstens ein Schadensersatzanspruch der KL», vertret- 
auf Geldersatz gehen könne, da es sich um nie g], ha* 
bare und abgenutzte Sachen gehandelt habe. L* geh3" 
darauf hilfsweise die Lieferung der Schienen 
densersatz begehrt. .

Das LG. hatte angenommen, daß bei Zugr undelcgunfl
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4er Darstellung des Bekl. die KI. 2867,40 m Schienen]i« i 1 * ö  er i c ivx* i j i v  xii u e n ie n e u
Hin ^ Weichen als eigenen Miteigentümeranteil an der 
2̂ -mrn-Schienenmasse des Bekl. und die übrigen 

64,40 m Schienen und 4 Weichen als Schadensersatz 
¡j ?. dem Miteigentümeranteil des Bekl. von 2132,18 m 
gChienen und 4 Weichen herausverlangen könne. Der 
,erR. m ißbilligt das, weil jeder Miteigentümer das Allein- 
gentum an dem auf ihn entfallenden Teil der Schie- 

e n erst m it der Durchführung der Auseinandersetzung 
tühalte, wozu hier die Zustimmung des dritten Miteigen- 

ITlers gehöre. Er gelangt jedoch, ebenfalls von dem 
ortrage des Bekl. ausgehend, zu dem gleichen Erid- 

JSebnfe aut  Grund des der Kl. nach § 280 zustehenden, 
t f  Herstellung des früheren Zustandes gerichteten 
c,1adensersatzanspruchs.

v.Def ursprüngliche Anspruch der Kl. auf Rückgabe des 
v Hjuieteten Schienenmaterials bei Beendigung des Miet- 
(. rhältnisses (§ 549 Abs. 1 BGB.) hat sich infolge der 
in^.B ekl. zu vertretenden Unmöglichkeit der Rückgabe 
i, einen Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung 
^gew andelt (§ 280 BGB.). Dieser richtet sich nach dem 

Undsatz des § 249 Satz 1 BOB. in erster Linie auf 
^S te llu n g  des wirtschaftlichen Zustandes, der bestehen
Jjh.rde, wenn der zum Ersätze verpflichtende Umstand 
(jfht^ eingetreten wäre. Allerdings ist die Verurteilung
L s Schuldners zu einer Leistung, deren Unmöglichkeit 
lfineitö f eststeht, nicht statthaft (RGZ. 54, 31; 88, 77; 
bu> 263). Deshalb kann im Falle des § 280 BOB. in der 
s0hHC' nicht ^ie Herstellung des früheren Zustandes, 
ledern nur Geldentschädigung verlangt werden (ROZ. 
V > 17). Das g ilt jedoch nicht, wenn die Folgen der 
5 chterfüllung durch eine wirtschaftlich gleichwerti e 
Hp re Sachleistung behoben werden können, insbes. 
Clip11 .durch Verschulden des Schuldners vertretbare Sa- 
sDr ‘n Ver*ust geraten sind, fü r die nach der Recht- 
Hjjn^hung grundsätzlich Ersatz auch durch die hier regel- 
W pg mögliche Lieferung einer gleichen Menge von 
(L hen derselben A rt und Beschaffenheit gefordert wer- 
C  kann (ROZ. 106, 88; vgl. auch 93, 284; 126, 403/404). 
Hk !1 uat der BerR. festgestellt, daß gebrauchtes Schienen- 

Ufrial von bestimmten Maßen, wie es der Bekl. hier 
hatte und zurückzugeben verbunden war, nach 

Verkehrsanschauung zu den vertretbaren Sachen i. S. 
I^v § 91 BGB. gehöre. Demgegenüber beruft sich die 

. darauf, daß unter den gegenwärtigen Kriegsver- 
U t.«'ssen_ die in Frage kommende Menge gebrauchter 
A n  iin Handel praktisch gar nicht mehr beschafft 
'kiii 0 könne. Ob hierdurch die Eigenschaft der Schie- 
% . als vertretbare Sachen beeinflußt werden kann, mag 
O Pgestellt bleiben. Der Anspruch der Kl. auf Natural- 

Jedenfalls w ird dadurch nicht berührt, weil der 
'/Sj - weiterhin, wenn auch in anderem Zusammenhänge, 
k p s te l l t  hat, daß der Bekl. die als Ersatz verlangte 
Vrf.enenlieferung — ohne Rücksicht auf die kriegs- 
^n rigien Schwierigkeiten ihrer Beschaffung im freien 

— aus dem in seinem Besitze befindlichen Schie- 
Irjtj ai erial, an dem außer ihm selbst die Kl. und eine 

Person als Miteigentümer beteiligt seien, sehr wohl 
Hs ' rken könne, wenn er nämlich bei der Aufhebung der 

entstandenen Gemeinschaft außer dem Anteil 
fcu ’ auch seinen eigenen Anteil an der Gesamtmenge 
H l Verwende. Von einer bereits feststehenden Unmög- 
'irin d der von der Kl. geforderten Naturalherstellung 

g danach keine Rede sein.
r̂agt sich daher nur, ob der Bekl. abweichend hier- 

■I. s-nach .§ 251 Abs. 2 BGB. verlangen kann, daß die 
■Cr w '1 mit einer Geldentschädigung begnügt. Nach die- 

0 Pmrsc^ r‘^  kann der Ersatzpflichtige den Gläubiger 
H ü  entschädigen, wenn die an sich geschuldete Her- 

t  . nur m it unverhältnismäßigen Aufwendungen 
?*nn dahin, daß dem Schuldner nach 

J'H ( iUnd Glauben nicht unverhältnismäßige Opfer, die 
r Herstellung verbunden sein würden, zugemutet 

%  R]..s°llen, wenn zur Ausgleichung des Schadens fü r 
r ’clu aiJbiger auch ein angemessener Geldbetrag äus- 
ti 5  (RG.: JW. 1911, 66651; HRR. 1935 Nr. 781).

Sem muß sich der Gläubiger auf eine Ent-
%  lSVng in Geld verweisen lassen. § 251 Abs. 2 setzt 

der BerR. m it Recht hervorhebt, als selbst- 
'itspL/dhch voraus, daß auch dem Gläubiger die Geld- 

' adigung als Schadensausgleich zugemutet werden

kann, was nach Treu und Glauben unter billiger Ab
wägung der beiderseitigen Belange zu prüfen ist. ln  der 
Regel wird das zutreffen. H ier ist jedoch für die Kl. 
diese Voraussetzung nach den Feststellungen des BU. 
nicht erfüllt, weil ih r bei der augenblicklichen Kriegs
wirtschaftslage und der Schwierigkeit, sich für Geld Er
satzstücke zu beschaffen, m it einem Geldbeträge nicht 
gedient ist, sondern ihr für ihren Gewerbebetrieb ent
scheidend gerade an dem Besitz des ihr vorenthaltenen1 
oder gleichartigen Materials selbst liegen muß. Ferner 
ist zu berücksichtigen, daß der Bekl. die Kl. lange 
Zeit über die entstandene Sachlage getäuscht und in dem 
Glauben erhalten hat, sie könne die vermieteten Sachen 
von ihm zurückerhalten, ein Verhalten, angesichts dessen 
seine heutige Verweigerung einer Entschädigung in Na- 
tu r gegen Treu und Glauben verstößt. Der BerR. hat 
hiernach dem Bekl. die Berufung auf § 251 Abs. 2 ohne 
Rechtsirrtum versagt.

(RG., V. ZivSen., U. v. 21. Sept. 1942, V 59/42.) [N.]
*

13 , RG. — § 242 BGB. Der Verwirkungseinwand steht 
auch dem Inhaber eines jüngeren Zeichens gegen den In
haber eines älteren Zeichens zu, setzt aber voraus, daß 
der Inhaber des jüngeren Zeichens sich für dieses in 
rechtlicher Weise einen schutzwürdigen Besitzstand ge
schaffen hat. Als solches ist der Besitz einer Aus
stattung, die sich im Verkehr durchgesetzt hat, nicht er
forderlich, es genügt das auf eine länger dauernde un
gestörte Zeichenbenutzung zurückzuführende Bestehen 
eines wettbewerblichen Zustandes, der, gemessen an sei
ner Bedeutung für das Unternehmen, einen diesem nicht 
ohne fühlbare Einbuße entziehbaren wirtschaftlichen Wert 
darstellt.

Der Kl. betreibt in A. den Großhandel m it Fahrrädern 
und Nähmaschinen.-Ihm ist jetzt auf die Anmeldung der 
Firma Hans H., einer Rechtsvorgängerin, v. 14. April 1920 
unter dem l l.O k t .  1921 das Warenzeichen „Polar“  u. a. 
für Nähmaschinen und Zubehörteile, Fahrrad- und Auto
mobilzubehör, nämlich Glocken, Winden, Ketten und 
Schmieröl, unter der Nr. 273 268 in die Warenzeichenrolle 
des RPatA. eingetragen. Die Bekl. betreibt eine chemische 
Fabrik und befaßt sich auch mit der Einfuhr von Mineral
öl. Für sie ist auf Anmeldung v. 17. Aug. 1928 unter der 
Nr. 390481 das Warenzeichen „Rennforth-Polar“  fü r hoch- 
kältebeständige Autoöle in die Zeichenrolle des RPatA. 
eingetragen.

Der Kl. erblickt in der Benutzung des Zeichens „Renn
forth-Polar“  durch die Bekl. zur Kennzeichnung von Ölen 
fü r Kraftfahrzeuge eine Verletzung seines Warenzeichen
rechtes. Er hat beantragt, die Bekl. zur Unterlassung der 
Benutzung dieses Zeichens und zur Einwilligung in dessen 
Löschung zu verurteilen. Die Bekl. hat die Verwechse
lungsfähigkeit der Zeichen und die Gleichartigkeit der 
Ware in Abrede gestellt und im übrigen u. a. den Ein
wand der Verwirkung erhoben.

Die Bekl. unterlag in den beiden ersten Instanzen, er
reichte aber m it der Rev. die Aufhebung des BU. und 
die Zurückverweisung der Sache.

Der Rev. ist zuzugeben, daß die Feststellung des BG., 
die Bekl. habe den Nachweis der „Verkehrsdurchsetzung“  
ihres Zeichens nicht erbracht, die Vermutung nahegelegt, 
es habe zur Begründung des Verwirkungseinwandes für 
das jüngere Zeichen der Bekl. eine Verkehrsdurchsetzung 
im Sinne eines, wenn vielleicht auch nur örtlich be
schränkten Ausstattungsbesitzes erfordern wollen. Dem 
könnte nicht beigetreten werden. Der Gedanke der Ver
w irkung im Wettbewerbsrecht beruht auf dem dieses 
ganze Rechtsgebiet beherrschenden Grundsatz von Treu 
und Glauben; er steht der Rechtsverfolgung entgegen, 
wenn sie so spät einsetzt, daß, der andere Teil die in
zwischen mit Mühe und Kosten geschaffenen Gegeben
heiten als vom Kl. geduldet und erlaubt ansehen darf 
(RGZ. 134, 38 [41]). Wer sich auf die Verwirkung beruft, 
erhebt damit den Einwand der unzulässigen Rechtsaus
übung (RG.: GRUR. 1940, 207 [212]). Der Verwirkungs
einwand steht auch dem Inhaber eines jüngeren Zeichens 
gegen den Inhaber eines älteren Zeichens zu, setzt aber 
voraus, daß der Inhaber des jüngeren Zeichens sich für 
dieses wertvolle und deshalb schutzwürdige „Belano-e“  
auf redliche Weise geschaffen hat. Dieser „Besitzstand“
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braucht, wenn zwei eingetragene Warenzeichen sich gegen
überstehen, kein solcher zu sein, wie er sonst zur Be
gründung eines Ausstattungsbesitzes zu erfordern ist. 
Anderseits genügt hierzu weder die Eintragung des jün
geren Zeichens in der Zeichenrolle, noch der W ille des 
Inhabers, es in Gebrauch zu nehmen, noch der Gebrauch 
als solcher schlechthin. Es muß noch mehr hinzukommen. 
Dieses Mehr kann auf verschiedene A rt in die Erschei
nung treten; allgemeine feste Regeln lassen sich, da es 
sich um die Abwägung der gegenseitigen Belange der 
Parteien nach den Rechtsgrundsätzen von Treu und Glau
ben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte handelt, nicht 
aufstellen. Es ist aber nicht mehr zu verlangen, als das 
auf eine länger dauernde ungestörte Zeichenbenutzung 
zurückzuführende Bestehen eines wettbewerblichen Zu
standes, der,_ gemessen an seiner Bedeutung fü r das Un
ternehmen, einen wirtschaftlichen Wert darstellt, der ihm 
nicht ohne fühlbare Einbuße entzogen werden kann. M it 
einer Verkehrsdurchsetzung oder Verkehrsgeltung des 
Zeichens hat das nur insofern zu tun, als eine umfänglich 
oder räumlich mehr oder weniger weitgehende Durch
setzung im Verkehr als Herkunftshinweis einen Anhalt 
fü r das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes bie
tet. Es kann aber nicht entscheidend darauf ankommen, 
ob das benutzte Zeichen so weit in den Verkehr einge
drungen ist, daß es fü r den Inhaber ohnehin, von der Ein
tragung abgesehen, die Bedeutung einer schutzfähigen 
A u s s t a t t u n g  erlangt hat. Es handelt sich nicht darum, 
ob der Benutzer kra ft eingetretener Durchsetzung des 
Zeichens im Verkehr die Befugnis erlangt hat, andere von 
dem Gebrauch des Zeichens auszuschließen, sondern dar
um, ob er durch dessen langdauernde Verwendung als 
Kennzeichnungsmittel einewettbewerbliche Stellung gegen
über dem an sich b e s s e r  Berechtigten errungen hat, die 
ihm dieser belassen muß, weil er ihre Entstehung nicht 
rechtzeitig verhindert hat. Die Voraussetzungen fü r die 
Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes sind somit 
andere als die eines Ausstattungsbesitzes.

Im gegenwärtigen Falle ist fü r die Bekl. das W ort
zeichen „Rennforth-Polar“  aüf die Anmeldung v. 17. Aug. 
1928 unter Nr. 390 481 fü r hochkältebeständige Autoöle in 
die Warenzeichenrolle eingetragen worden. Nach dem auf 
S. 3 des BU. in Bezug genommenen Tatbestand des U r
teils des LG. auf S. 3 vertreibt die Bekl. derartige Öle 
seit dem Jahre 1928. Nach den Feststellungen auf S. 16 
des BU. hatten sowohl der Kl. wie die Bekl. auf Grund 
ihrer Warenzeichen Nr. 273 268 und 390481 gegen die An
meldung eines Warenzeichens „Deganol-Polar“  durch die 
Deutsche Gasolin-AG. in Berlin-Charlottenburg W ider
spruch erhoben, und die Prüfungsstelle des RPatA. hat 
in dem vorgelegten Beschluß, v. 9. Febr. 1935, Bl. 203, 
über die beiden Widersprüche gleichzeitig entschieden, 
die Übereinstimmung m it dem angemeldeten Zeichen fest
gestellt und dessen Eintragung versagt. Der Kl. hatte 
somit entweder von dem Bestehen des Zeichens der Bekl. 
Kenntnis oder seine etwaige Unkenntnis davon beruhte 
auf grober Fahrlässigkeit. Unter diesen Umständen durfte 
die Bekl. jedenfalls seit dem Febr. 1935 davon ausgehen, 
daß die Benutzung des Zeichens „Rennforth-Polar“  durch 
sie von dem KI. geduldet und erlaubt wurde. Nach seiner 
Angabe hat der KI. die Bekl. erst durch ein Schreiben 
v. 13. Juni 1938 auf sein älteres Zeichen hingewiesen und 
zur Löschung ihres jüngeren Zeichens aufgefordert. Der 
Kl. hat somit länger als drei Jahre zugewartet, bevor er 
gegen die Bekl. vorgegangen ist. Inzwischen hat die 
Bekl. auf redliche Weise einen hinreichend wertvollen und 
damit schutzwürdigen Besitzstand erlangt, um den Ver
wirkungseinwand gegenüber dem Unterlassungs- wie 
dem Löschungsanspruch des KI. zu begründen.

(RG., II. ZivSen., U. v. 14. Sept. 1942, II 59/42.)
*

**  14 . RG. — § 829 BGB. Die Ablehnung eines B illig 
keitsanspruchs aus § 829 BGB. kann nicht allein damit be
gründet werden, daß der Schädiger zur Zeit der letzten 
mündlichen Verhandlung weder Vermögen, noch Einkom
men hat. Sofern die Heranziehung des Schädigers sich im 
Laufe der Zeit aus Billigkeitsgründen als gerechtfertigt er
weisen könnte, ist dem durch einen Feststellungsanspruch 
Rechnung zu tragen, auf Grund dessen der Geschädigte 
spater nicht nur die nach E in tritt der Billigkeitsvoraus-

abe

Setzungen fällig werdende Beträge, sondern auch die b  ̂
reits früher fä llig gewordenen Leistungen verlangen k

Der am 12. Juli 1923 geborene Zweitbekl. spielte an 
20. April 1938 mit mehreren Jungen auf einem Fe ^en 
B. m it einer Luftdruckpistole und verletzte dabe 
Zweitkl. (geboren, 6. Okt. 1928) durch: einen Schu ¿as 
rechten Auge, so daß dieses erblindete und auc 
zweite Auge gefährdet ist. ,.. AUf-

Der Erstkl. begehrt als Vater des Verletzten tur ' \ eS 
Wendungen 395 MJi, der Zweitkl. ein angemes _ 
Schmerzensgeld, das er auf 5000 9UI beziffert, un, „An
stellung der Verpflichtung des Bekl. auf Ersatz des 
teren Schadens. v0n

Das LG. verurteilte den: Zweitbekl. zur Zahlung 
75 SRM fü r Auslagen samt 4»/o Zinsen seit dem 1 ■„
1940 an der Erstkl. sowie zur Zahlung von 1 ¿es
Schmerzensgeld an den Zweitkl. und tra f zugunsjU 
letzteren die erbetene Feststellung; die gegen d e t e ,  
ren Erstbekl. — den Vater des Bekl. zu 2 — .ß.er‘ wies 
auf Verletzung der Aufsichtspflicht gestützte Klag
es aü- ,-a-pKlage

Das BG. hat auf die Berufung des Zweitbekl. di 
auch gegen diesen abgewiesen. , a teil"

Das RG. hob auf und gab dem Feststellungsantr« „
weise statt. . g 829

Die Ablehnung eines Billigkeitsanspruchs aus | je|g,
als» 
Zeit

BGB. begründet das BG. allein damit, daß de 
weder Vermögen noch Einkommen habe; es st
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bekl. z n0 er 
der letzten mündlichen Verhandlung ab. Demg^fT na- 
ist bereits in mehreren Entscheidungen des 5e 
mentlicb in denjenigen v. 11. Juli 1910 (JW. l y l u’cü aus 
ausgesprochen, daß für einen Feststellungsanspru 
§829 BGB', auch die spätere Entwicklung der fest- 
nisse zu berücksichtigen sei. Hieran ist nicht n wjrd 
zuhalten, sondern der dort aufgestellte Grunds g^ en
unbedenklich auch auf Leistungsansprüche an n per-
sein, die gegen eine der im 
sonen

c gegen eine uer im g 829 BGB. bezeic- ^ g a,= 
auiiu i geltend gemacht werden, sofern .zv'/arcrerechtfer 
baldige Heranziehung des Schädigers nicht g ^  ^ög ' 
t ig t erscheint, wohl aber sich im Laufe der e/\vej' 
licherweise aus Billigkeitsgründen als berechne q 6Schä- 
sen kann; es ist nicht einzusehen, warum epjeran- 
digte, wenn und soweit die B illigkeit eine spat ^  erst 
Ziehung des Schädigers gestatten wird, dann n fä M
nach dem E in tritt der Billigkeitsvoraussetzum^ ^ ¡¡e r
werdenden Beträge, nicht aber auch die °f.gnnen. DeIf  
fällig gewordenen Leistungen soll verlangen K ejneI1i spj' 
Leistungsbegehren des Geschädigten kann W v£>fll spa* 
chen Falle, da der Anspruch nur bedingt, d. n- eins*\ 
teren E in tritt jener Voraussetzungen abhängig p e^hnUfl& 
weilen nur durch einen Feststellungsausspruc n aj  du  
getragen werden; das Interesse des Geschaaig ,r0j,enden 
alsbaldigen Feststellung-ergibt sich aus de/ gn NaCn' 
Verjährung und der Schwierigkeit eines spat 
weises der Unfallvorgänge. g| in . T.

Im vorliegenden Falle haben die beiden /yioglif1’ 
des Unfalls Schäden erlitten, auch ist ml SchamR 
keit zu rechnen, daß der Zweitkl. noch weite y aj er de» 
erleiden w ird ; nachdem die Klage gegen a . gl. vo 
Bekl. rechtskräftig abgewiesen ist, können schadetl, 
einem aufsichtspflichtigen D ritten Ersatz in naCjI Fes 
nicht erlangen. Hiernach und da der Be*-- mIT)e i i i jF ’ 
Stellung des BG. weder Vermögen noch Ein ß<J ,
ist ein: Feststellungsanspruch auf Grund v°.,, > Fes*st 
nicht nur insoweit begründet, als der Zwe 1 so
lung wegen möglicher künftiger Schäden ggn beit* 
dein, auch bezüglich derjenigen Schäden, u y  ¿er R s 
Kl. bereits erwachsen sind und von ibne„ „ , isnrucb, 0 
stungsklage verfolgt werden — Auslage. .. ___. in 
Erstkl., Schmerzensgeldanspruch des Zvve 
fern dringen also die Kl. m it ihrer aut /V. üen Ent- 
BU. und Wiederherstellung der landgericn s0I1dern „ 
gerichteten Rev. nicht in vollem U m fang,; y enen rm,
m it dem in ihrem Leistungsbegehren elj_. y y t  der 
langen auf Schadloshaltung bei etwaigem urch. g|. 
ligkeitsvoraussetzungen des § 829 B u d . beiden

Die Kosten des Verfahrens zwischen  ̂ ^PO- 
und dem Zweitbekl. waren gern. § 92 Abs. 
einander aufzuheben.

als-

(RG., V I. ZivSen., U. v. 8. Sept. 1942, VI
60/42-) [N-]
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r  „1 5 . RG. — §§ 1, 2 GüterfernverkehrsG.; §4 DurchfVO. 
cmterfernverkehr liegt nicht vor, wenn nach Berlin vom 

ande her durch eine Berliner Meierei m it eigenen Kraft- 
wagen eingeführte M ilch bereits vor Beginn der Beförde
rung an die Erzeugungsstellen als — m it Zustimmung der 
a*s Abkäuferin der Erzeugnäsverkäuferin an die Meie- 
>ei zwischengeschalteten Kurmärkischen Milcheinfuhr- 
Sesellschaft mbH. — in das Eigentum der Meierei übertra
gen zu gelten hat.

Die Bekl. stellt die zwischen die ländlichen Lieferstellen 
Oer fü r Berlin bestimmten Milch und den Berliner Milch
handei eingeschaltete organisatorische Zusammenfassung 
, er beteiligten Milchlieferer dar, die die Milch von den 
Landstellen zu übernehmen, an die Lieferer zu bezahlen, 
■hre Belange gegenüber dem Handel zu vertreten und die 
^on ih r erworbene Milch durch Weiterabsatz zu verwerten 
hat. Während nach den Milchlieferungsverträgen grund
sätzlich die Beförderung der M ilch nach Berlin mittels der 
“ ahn vorgesehen ist, holt die zu den Abnehmern der 
'Auch gehörende Meierei F. sie seit längeren Jahren zu- 
tolge Abkommens m it der Bekl. v. 26. Febr. 1935 bei den 
■ändlichen Lieferstellen m it ihren eigenen Kraftwagen ab, 
hm sie dann entweder im eigenen Betriebe zu verarbeiten 
hder an Kleinverteiler abzugeben. Den Gegenstand des 
Rechtsstreits bildet die Frage, ob die Milchbeförderung 
hrch die genannte Meierei als Güterfernverkehr oder 
s Werkverkehr i. S. von §§1, 2 GüterfernverkehrsG. 

{¿ 26. Juni 1935 und von §4 DurchfVO. dazu v. 27. März 
h36 anzusehen ist, und welchem T arif demzufolge die 

Beförderung unterliegt. Vergütet hat die Bekl. der Meierei 
_• bisher nur dip niedrigeren Sätze des Werkverkehrs.

er Kl. fordert von ih r m it der Klage auf Grund von 
§8 15, 16 GFVG. fü r die Zeit seit dem 1. Juni 1938 den 

reisunterschied zum Fernverkehrstarif, während die 
ekl. mittels Widerklage die Feststellung erstrebt, daß 

*hst h^" aUĈ * d*e frh kere Zeit kein Mehranspruch

, Das BG. hat die Klage abgewiesen und der Wider- 
M®ge stattgegeben. Die Rev. war erfolglos.

Die unstreitige Tatsache, daß die Beförderungsleistung 
. er Meierei F. den Merkmalen des Güterfernverkehrs 
i j  • von § 1 Abs. 1 GFVG. insofern entspricht, als sie den 

mkreis von 50 km überschreitet, bedarf keiner Erörte- 
ng. Zu prüfen ist nur, ob die Beförderung als W e r k 
e r k e h r  (§2 Nr. 2 GFVG.) anzusehert ist. Der Begriff 

^  Werkverkehrs ist durch §4 DurchfVO. bestimmt. Dort 
fam d’ e y ° raussetzungen unter Nr. 1—4 zusammenge- 
/ PE Daß im vorl. Falle die Anforderungen in Nr. 3 und 4 
eigene Kraftfahrzeuge des Befördernden, Bedienung die- 
str, Kraftfahrzeuge durch seine Angestellten) erfüllt sind, 
a eflJäußer Frage. Somit kommt es nur auf Nr. 1 und 2 
z ' Die beförderten Güter müssen zum Verbrauch oder 
0 ,r Verarbeitung oder zur Wiederveräußerung erworben 
fß r von dem Unternehmen erzeugt sein (Nr. 1). Die Be- 
Upr erunS muß der Heranschaffung der Güter zum Unter- 
vnrnen ihrer Überführung innerhalb des Unternehmens 

<j; er dem Absatz der Güter bei dem Abnehmer der Ware 
So ^ r' Sind auch diese Voraussetzungen erfüllt, 

dieni die Beförderung nach § 4 Abs. 1 DurchfVO. „fü r 
Giene Zwecke des Unternehmens“ ; dann entfällt die An- 
ö ndung des Gesetzes über den Güterfernverkehr mit 
4¿“ ttfahrzeugen, da dieses nach § 1 Abs. 1 hur Beför- 
4„ Rngen1 „ fü r  andere“  treffen w ill. Die Milch w ird  von 

Meierei F . nicht hergestellt, sondern erworben, und 
arL . zu dem Zweck, sie teils im eigenen Betriebe zu ver- 
cii/deH, teils an Kleinhändler zum weiteren Verkauf an 
Me; Verbraucher abzugeben. Zu diesem Zwecke holt die 
lya‘?rei den eiSenen Kraftwagen die Milch nach F.
Sie ". §4 .Nr. 1 DurchfVO. genügt es jedoch nicht, daß 
Sj die Much in irgendeinem Zeitpunkt erwirbt, sondern 

muß die erworbene Milch befördern, damit Werkver- 
yorliegen kann. Demnach ist eine unerläßliche Vor

ige; mzung fü r die Annahme von Werkverkehr, daß die 
v0r r5* die zur Beförderung übernommene Milch schon 
film ° der spätestens bei Beginn der Beförderung zu Eigen-
a 11 erwnrhpn hat. Ict rloo rlot- Poll „• u  __

^ * UdS uer ra u > S0 1St nicnt nUr den j orderungen der Nr. 1, sondern zugleich auch den-
n der Nr. 2 genügt, liegt also Werkverkehr im Sinne 

f|hnk+lai5gebenden Vorschriften vor. Somit gibt der Zeit- 
Al»ssVi 6S Eigentumserwerbes fü r die Entscheidung den

,.?pas ba* testgestellt, daß das Eigentum an der 
Milcn bei der Abholung der M ilch an den Lieferstellen 
spätestens mit dem Einladen der Kannen in die Kraft
wagen, auf die Meierei F. übergehe. Es erwägt dazu, 
“ f "  , Lleferera ,sei es gleichgültig, wer Eigentümer der 
Much werde; sie wollten das Eigentum demjenigen über
tragen, den es angehe. Die Meierei wolle Eigentum er
werben und habe keineswegs die Absicht, diesen Erwerb 
erst in einem späteren Zeitpunkt zu vollziehen. Offen
sichtlich entspreche es auch dem Willen der Bekl., daß 
me Meierei das Eigentum schon mit der Verladung der 
Milch in die Kannen oder die Kraftwagen erhalte. Die 
Bekl. habe zwar mit den Lieferern nicht ausdrücklich 
vereinbart, daß sie das Eigentum unmittelbar auf die 
Meierei übertragen sollten. Der Sachverhalt lasse aber 
nach den Erfahrungen des täglichen Lebens überzeugend 
erkennen, daß die Bekl. den unmittelbaren Eigentums
ubergang auf die Meierei wolle und stets gewollt habe.

Diese tatrichterliche Feststellung ist fü r das RevG. 
bindend. Sie läßt keinen Rechtsirrtum erkennen. Beim 
Verkauf von Sachen, die dem Verkäufer nicht gehören, 
kann dieser seine Pflicht zur Verschaffung des Eigen
tums (§ 433 Abs. 1 BGB.) durch unmittelbare Übertragung 
des Eigentums von seinem Lieferer auf seinen Käufer er- 
füilen (vgl. RGZ.108, 221 [223]; RGRKomm. z. BGB. 
Bern. 8 b zu § 433). Nach Lage der Umstände mußte sich 
Hy? Tatrichter die von ihm vorgenommene tatsächliche 
W ürdigung der Vorgänge ohne weiteres aufdrängen; 
dies um so mehr, als die Bekl. die Organisation der 
Milcherzeuger ist. Bei der W ürdigung der von der. Bekl. 
m it der Meierei getroffenen Abmachungen (Vertrag und 
Nachtrag v. 26. Febr. 1935) hat der BerR. Gewicht dar
auf gelegt, daß mit der Bestimmung des Nachtrags, die 
Meierei solle die Beförderung der Milch zu den bis
herigen Bedingungen ausführen, das früher geübte Ver
fahren beim Eigentumserwerbe aufrechterhalten worden 
sei. Deshalb mißt er dem Rundschreiben v. 15. Sept. 
1935, der Anordnung des Miichversorgungsverbandes 
v. 8. April 1935 und der Vertragsbestimmung, wonach 
die Meierei die Gefahr während der Beförderung tragen 
muß, keine entscheidende Bedeutung bei. Auch das liegt 
auf dem Gebiete der tatrichterlichen W ürdigung bei der 
Vertragsauslegung. Diese Auslegung ist keineswegs recht
lich unmöglich, sondern unbedenklich, zumal das angef. 
U rteil m it Recht darauf hinweist, daß bei Ablehnung eines 
sofortigen Eigentumserwerbs an der Milch ein späterer 
Erwerbsvorgang nicht m it Sicherheit und bei der an die 
Kleinverteiler abzugebenden Milch, m it der die Bekl. in 
der Regel überhaupt nicht in  Berührung kommt, gar 
nicht festzustellen wäre.

Ist nach alldem davon auszugehen, daß ungeachtet der 
Einschaltung der Bekl. als Zwischenkäuferin die Meie
rei F. die Milch als ih r Eigentum, also als ihr eigenes 
Gut und nicht fü r die Bekl. befördert, so sind sämtliche 
Erfordernisse des Werkverkehrs erfüllt, der Klagean
spruch also zu Recht abgewiesen worden.

Dieses Ergebnis steht auch nicht im Widersoruch zu 
den Zwecken der Regelung des Güterfernverkehrs oder 
der Milchversorgung. Wenn das Gesetz über den Güter
fernverkehr in § 2 seine Geltung auf jede gewerbsmäßige 
oder auch nur gelegentliche Beförderung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen für andere beschränkt und in § 4 die Be
förderung fü r eigene Zwecke als Werkverkehr von den 
Bindungen freigibt, so kann auch im vorl. Falle die 
Feststellung eines solchen Werkverkehrs keine Vereite
lung der Ziele des Gesetzes bedeuten. Daß die Meierei 
größere Mengen Milch befördert, ist dabei ohne Be
lang; denn das Gesetz und die DurchfVO. haben die 
Freigabe des Werkverkehrs in keinerlei Beziehung zu 
seinem Umfange gestellt. Milchwirtschaftliche Belange 
werden durch Annahme des Werkverkehrs im vorl. Fall 
auch keineswegs beeinträchtigt; eher ist das Gegenteil 
der Fall. Zu den Zielen der M ilchwirtschaft gehört die 
wirtschaftliche Sicherung der Milcherzeuger durch Ge- 
währleistung regelmäßigen Absatzes zu gerechten Preisen 
an zahlungsfähige Abnehmer. Gerade dies zu erreichen 
ist der Zweck, dem die Bekl. und ihre Einschiebung in 
den Milchabsatz dienen soll. Schon vor der neuen Rege
lung hatte die Meierei F. die fü r ihr Unternehmen er
forderliche Milch unmittelbar von den ländlichen Lie
ferern abgeholt, also die M ilch in  einer Weise befördert,

214*’
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die ganz unzweifelhaft als Werkverkehr im Sinne des 
GüterfernverkehrsG. bezeichnet werden muß. Die Ab
holung sollte nach den Abmachungen zwischen der Bekl. 
und der Meierei auch künftig  ebenso wie bisher durch- 
gefuhrt werden. Sie hat sich also tatsächlich in nichts 
verändert. War es vorher tragbar, daß diese Milch
mengen befördert wurden, ohne den Vorgang als unzu
lässigen Wettbewerb gegenüber der Eisenbahn anzu
sehen, so liegt es auf der Hand, daß auch jetzt die 
Zwecke der Verkehrs Wirtschaft keine andere Handhabung 
erfordern. Wohl aber würde die Verneinung des Vor- 
liegens von Werkverkehr dazu führen, daß die Milch
erzeuger, deren Milch, die Meierei F. bezieht, für die 
Beförderung ¡ein höheres Entgelt zahlen müssen als bis
her. Der Milchpreis, den sie erhalten, würde also fü r sie 
ungünstiger werden, ein Ergebnis, auf das vom Stand
punkt der M ilchwirtschaft aus sicherlich kein W ert gelegt 
werden kann. Deshalb ist der von der Meierei ausge
führte und von der Bekl. zugelassene Werkverkehr kei
nesfalls m it den Belangen dieser W irtschaft unvereinbar. 
Daß die Verschiedenheit der Beförderung von Milch, teils 
m it der Eisenbahn, vielleicht auch im Güterfernverkehr 
m it Kraftfahrzeugen, teils im Werkverkehr zur Folge hat, 
daß der Erzeugergewinn je nach der Beförderungsart 
verschieden hoch ausfällt, erregt vom milchwirtschaft
lichen Standpunkt aus offensichtlich ebenfalls keinen An
stoß; denn dieser Zustand hat seit Jahren bestanden, 
ohne daß die zur Durchführung der M ilchwirtschaft be
rufenen Stellen dem entgegengetreten wären. Zu Unrecht 
beruft sich die Rev. endlich darauf, daß die Vorschriften 
des Gesetzes über den Güterfernverkehr nach dessen § 4 
durch Mißbrauch von Formen und Gcstaitungsmöglich- 
keiten des bürgerlichen Rechts oder des Handelsrechts 
sowie durch Schaffen von Scheintatbeständen nicht um
gangen werden dürfen. Derartiges liegt nicht vor. Einmal 
liegt fü r ein volkstümliches Denken geradezu unabweis
bar nahe, daß die Meierei, wenn sie die Milch abholt, 
die sie von der Bekl. kauft und fü r sich verwenden w ill, 
auch sofort Eigentümerin der Milch w ird und sie fü r 
sich befördert, nicht aber der Umweg eines Eigentums
erwerbs zunächst fü r die Bekl., dann Beförderung fü r 
die Bekl. und schließlich nochmaliger Wechsel des Eigen
tümers eingeschlagen w ird ; sodann schließt auch die Tat
sache, daß alles nur ebenso ausgeführt w ird, wie es vor 
dem E in tritt der Bekl. schon war, die Möglichkeit aus, 
daß ein Rechtsmißbrauch oder ein Scheintatbestand die 
gesetzliche Regelung vereiteln soll.

Der RFH. hat in seinem Urteil AZ II 434/39 v. 15. Jan. 
1940 entschieden, daß die Milchbeförderung durch die 
Meierei F. kein Werkverkehr sei, da sie die Milch nicht 
fü r eigene Zwecke, sondern fü r die Bekl. befördere. Für 
diese Entscheidung war von maßgeblicher Bedeutung, 
daß es im Nachtrage zum Vertrage der Bekl. m it der ge
nannten Meierei heißt: Die Parteien vereinbaren hiermit, 
daß die Auto- und Gespannmilchlieferungen zwar an die 
Bekl. erfolgen, daß aber diese Transporte zu den bis
herigen Bedingungen durch die Meierei F. übernommen 
werden. Wenn der BerR. in dem angef. U rteil dieser 
Fassung nicht dieselbe Bedeutung beigemessen, sondern 
aus dem gesamten Sachverhalt und dem Ergebnis der 
Beweisaufnahme den oben mitgeteilten Schluß, auf den 
sofortigen Eigentumsübergang gezogen hat, so mußte 
auch entgegen der Auffassung des RFH. Werkverkehr 
festgestellt werden; denn daß die Meierei die ihr schon 
gehörige M ilch nicht für eigene Zwecke, sondern fü r die 
Bekl. auf ih r eigenes Grundstück befördern w ill oder soll, 
erscheint ausgeschlossen.

(RG., V II. ZivSen., U. v. 25. Aug. 1942, V II 50/42.) [He.]

*

** 16. RG. — § 13 ADS.; § 157 BGB. Der Grundsatz, daß 
die Parteien ihre Erklärungen über den Inhalt des Ver
sicherungsvertrags und über die Gestaltung der gegensei
tigen Beziehungen m it größtmöglicher K larheit und Be
stimmtheit abzugeben haben, g ilt auch im Seeversiche
rungsrecht.

(RG., I. ZivSen., U. v. 28. Nov. 1941, 148/41.) [He.]
< =  RGZ. 169, 24.)

*

1 RG- — § 90 Allgem. Deutsche SeeversBed.
1919 (=  ADS.). Eine Mehrwertversicherung des 
fers auf vom Ausland einzuführende Ware ist auch ' 
weit zulässig, als sie den Nutzen übersteigt, m it dem 
diese Ware nach einer bei Versicherungsabschluß ber 
bestehenden Bindung verkaufen darf.
, Die KI. hatte im April, im Mai und im Juni 1939v*R 

aer 0stasiatiske Kompagni in Kopenhagen ' nsf 715.0 
1050 t  mandschurischer Hirse zum Preise v o n . *  R rse 
je 1016 kg c if Hamburg/Rotterdam gekauft. Die D 
wurde im Juni oder Juli 1939 in dem mandschunsu 
Hafen Dairen verladen. Infolge des Kriegsausbruchs , 
den die die Hirse befördernden Schiffe auf der -n 
von den Briten aufgebracht, und die Ladung muu 
England gelöscht werden. j er

Alsbald nacn dem Abschlüsse der Verträge mi ¿¡g 
0stasiatiske Kompagni hatte die KI. die Hirse an 
Reichsstelle fü r Getreide, Futterm ittel usvv. zU 1 ,er. 
Einkaufspreis von £  7.15.0 je 1016 kg cif Hamburg zU 
kauft. Gleichzeitig hatte sie sie von der Reichsste,jjC[j 
demselben Preise zuzüglich 1 3Ul je 1000 kg 
zurückerworben. Dieser Preis von £  7.15.0 je 1U1 ufs. 
+  1 je 1000 kg bildete den sog. Monopolver -e. 
preis. Die Reichsstelle hatte dabei der KI. v° rg aürfe, 
ben, daß sie die Hirse nur an Firmen verkaufen j erl 
die ih r von der Reichsstelle noch aufgegeben
würden, und daß sie beim Weiterverkauf den ^ ^ p fte h  
Verkaufspreis nur um 3,50 M l  je 1000 kg Übersee . 
dürfe. Zu einem Verkaufe an solche Firmen war (]:c|it 
doch bis zur Löschung der Hirse in England noci 
gekommen. Nvar,

Nachdem die Ware in England gelöscht w ° rĉ .!1 ße- 
hat die Kl. m it Zustimmung der Reichsstelle 1 jfor 
treide und im Einvernehmen m it den Bekl. die y er- 
m it der 0stasiatiske Kompagni abgeschlossene 
träge rückgängig gemacht. „1 vom

Die KI. hatte gemäß der laufenden Police N r- j er 
15. März 1937 Güter aller A rt gegen die Gefah aI1- 
Reisen von und nach allen Häfen bei den r , ¡,‘̂ e r t  
te ilig  versichert. Über die Versicherung von ¿ie
und erwartetem (imaginärem) Gewinn enthain0rtver ' 
„Besonderen Bedingungen fü r laufende Seetran 1 y er- 
Sicherungen“ , die ein Bestandteil des laufen0 
sicherungsVertrages waren, folgende Klausel:

„M  e h r W e r t v e r s i c h e r u n g e n  nen
Diese Police deckt zu gleichen Bedingungen jejCh- 

evtl. Mehrwert und /  oder imaginären Gewm > atic|i 
viel wie hoch, als separate Nachversicher “ ’ ¡VtelT' 
auf „c if“ -gekaufte Abladungen, wenn Rpkannt'ver" 
wert und /  oder imaginäre Gewinn vor P ^richten 
den präjudizierlicher oder ungünstiger ^  oC[er di£ 
deklariert wird. Es schadet nicht, wenn der angen 
Dampfer zur Zeit der Deklaration bereits aDS | ervveit 
sind sowie wenn auf die Waren bereits |ejCfivie‘ 
Mehrwert und /  oder imaginärer Gewinn, “ rZicliten 
wie hoch, versichert ist. Die Versicherer -j-axe- 
n  11 -F ,,,a!t r . A T  „ 7 .1__1111 CI ^ «auf weiteren Nachweis des Interesses und ark“, Dann131
Auf die m it den Schiffen „A fr ika “  und >> arn
fördprtp Hfircp HpLrln riprfp A älTlbeförderte Hirse deklarierte die Kl. am * 'MehrWe.1; 

4. Aug., am 28. Aug. und am 30. Aug- } ^ beneti Pf3'
von insgesamt 16950 M i.  Die ih r aufgegeD 
mien hat sie bezahlt. ig 950$ ,#

Die Kl. hat von den Bekl. die Erstattung der 
gefordert. • . „ e dam.!'

Die Bekl. haben aus Entgegenkommen, 0 gfmePm 
eine rechtliche Verpflichtung änzuerkennen1 ' ’’̂ ¡ tu im "  
judiz aus Gründen der Kulanz“ ), die in 0 n£regeo 
gen der Kl. v. 18. Juli und v. 4. Aug- ,vahrend s
nen Beträge, nämlich 3450 SUt vergütet, 
die Bezahlung des Mehrbetrages ablehnen. Antrage>

Die Kl. hat daher Klage erhoben m it ¿.¡(jgung 3 
die Bekl. anteilig, nach Maßgabe begehrt,
der Versicherung, zur Zahlung von 

Die Bekl. haben die Abweisung es st,
indem sie hauptsächlich vorgetragen habe ,
versicherbares Interesse gegeben gewesen,’ . V enen> 11 er- 
Hirse in Deutschland zu dem ihr vorgesci hätte ,s 
ihren Gestehungskosten errechneten y / j )rvVert nieIT
kaufen müssen, also einen etwaigen



12. Jahrgang 1942 H eft 50] Rechtsprechung 1709

hätte realisieren, können, und da sie auch sonst kein 
ugenes Risiko zu tragen gehabt habe. Sie haben ferner 

estntten, daß nach dem Weltmarktpreis überhaupt ein 
lehrwert bestanden hätte, und zum mindesten, daß er 
0 hoch gewesen wäre, wie ihn die Ki. angegeben habe. 

Die Kl. ist dem entgegengetreten.
.Während das LG. der Klage wegen der 13 500 MC 

stattgegeben hat, hat sie das OLG. auch in diesem 
umfange abgewiesen.

Die Rev. der KI. führte zur Aufhebung des BU.
D- ,L, /  begründet die Abweisung der Klage damit:

,'e L ' i1, e aIs Versicherungsinteresse ausdrücklich 
»Mehrwert“  deklariert, worunter jedenfalls der gemeine 

ert, den die Güter am Abladeorte zu Beginn der Mehr- 
'vertversicherung gehabt hätten, zu verstehen sei, wäh- 
rend es dahinstehen könne, ob die Kl. auch eine Mehr- 
I ertversicherung in dem Sinne habe abschließen wol- 
‘en daß die Wertsteigerung, die während der Reise am 
Bestimmungsorte eingetreten sei, hätte mitversichert wer- 
, n Eln versicherbares Interesse sei im vorliegen
den Falle zu verneinen, weil die KI. unter den hier ge
gebenen Umständen niemals eine etwaige Wertsteige- 
Ung fü r sich hätte ausnutzen oder aus einer solchen 
inen Schaden hätte erleiden können, wie schon bei der 

uek arierung der Mehrwerte festgestanden habe. Bei 
Guckhcher Ankunft der Ware würde nämlich die Kl. 
«en Mehrwert niemals verdient haben, weil sie bei einem 
Weiterverkauf an den auf der Grundlage des Einkaufs
preises errechneten Monopolverkaufspreis gebunden ge- 
hauen .}vare’, den sie in jedem Falle nur um 3,50 SUt 
"atte überschreiten dürfen -  wobei das OLG. offen- 
fl(C l thch annimmt, daß der Monopolverkaufspreis durch 
Z n. Versicherungswert der Hauptversicherung voll ge- 

t wa! \ —• ^ " ch .zu einem Deckungskauf bei gestie- 
ein Weltmarktpreis wäre die KI. niemals gezwungen 

gewesen, da bei einem cif-Geschäft, wie es die KI. m it 
er Reichsstelle fü r Getreide abgeschlossen habe, der 
erliaufer m it 'der ordnungsmäßigen Abladung seiner 

{.nicht genügt habe und die Gefahr der Seereise die 
weichssteile ak die Käuferin zu tragen gehabt habe; 
iu , ies nabe die Kl. schon vor der Deklarierung des 
&pt, ln yertes die Ware von der Reichsstelle zurück- 
vL i Wen"  etwa die Ware in einem Nothafen hätte 
, erkautt werden müssen und hierbei ein höherer Preis 
atte erzielt werden können und erzielt worden wäre 

tu nsbe das nichts m it der Mehrwertversicherung zu 
auf’ P le £ '• wüJde, daher glatt bereichert sein, falls sie 
sei , rund der Mehrwertversicherung etwas erhalte. Es 
rpün*ber j6 d1 °.bersies Grundgesetz des Versicherungs- 
Go • ’ d?n die Schadensversicherung nicht zu einem 
eih^’nn fübren dürfe. Dieses Grundgesetz sei zwar in 

mgen Fallen im Interesse einer glatten Abwickelung 
«rchbrochen, so daß in diesen Fällen letzten Endes 

hin versicherte besser stehe. als wenn der Versiche- 
“ ngstall nicht eingetreten wäre; hier jedoch liege es in- 

fp -f1 n anders, als schon bei der ersten Deklarierung 
^ges tanden  habe, daß die Ki. niemals in den Genuß 
n ip j? n lb r angegebenen Mehrwerte gelangen und auch 

emals einen über den Versicherungswert der Haupt- 
Sicherung hinausgehenden Schaden haben konnte 

Von 1 dlesen: Darlegungen ist der BerR. ersichtlich da- 
e jj ausgegangen, daß die Mehrwertversicherung keine 
$8 »n ,c . Versicherung des Gutes selbst i. S. der
^afn-7~9i? r  von 1919 sei> sondern etwas anderes.
b am,t befindet er sich im Einklang mit H o c h g r ä -
PUnki. i urRd.fichp,rV ers. 1925, 185 (187), der den Stand- 

T vertn tt das Eigentümerinteresse an dem Gute
AI k i ,d S V0HsD ndig versichert, wenn der in § 90 Abs. 1 
sich angegebene oder der sogenannte taxierte Ver- 
eup ^n g sw e rt voll gedeckt sei, das eigentliche Güter- 
Uiid umerinteresse könne dann nicht mehr versichert 
H(w®,ne e'genthche Güterversicherung nicht mehr ge- 
äijpi en werden, die Mehrwertversicherung sei zwar 
hich; Versicherung eines Eigentümerinteresses, aber eben 
rPmr U Versicherung des schon durch die Güterversiche- 
1< absorbie?.en Hauptinteresses, sondern eines Neben
hin^ SneS’ geh° r!  also ebenso wie z. B. die Versiehe- 
PrüK des, erwari eten (imaginären) Gewinnes in die 
Versi „  der »anderen auf die Güter sich beziehenden 
\Vi r ^ c erungen“  des § 99 ADSVB. In dieselbe Gruppe 

die Mehrwertversicherung auch von R i t t e r ,

,0’^nChAt r i e,r̂ eeverslcheranS‘<- Anm.25 zu §90, Anm.7 zu 
§ 99 ADSVB. gerechnet, während allerdings das RG. in 
der Entsch. v. 15. Nov. 1911 (RGZ. 77, 301) die Mehr- 
Wertversicherung schlechthin als eine Versicherung' der 
Guter selbst bezeichnet hat (a. a. O. S. 304) und sich 
{» a I1 ’ ’»Seeversicherungsrecht“  S. 74, dahin ausspricht, 
die Mehrwertversicherung bedeute lediglich eine Berech
nung des Versicherungswertes auf veränderter Grund
lage, m ithin die Mehrwertversicherung möglicherweise 
als eine gewöhnliche Güterversicherung ansieht, bei der 
die Parteien bloß eine von § 90 Abs. 1 ADSVB. ab- 
weichende Berechnung des Versicherungswertes verein
bart haben (über die Zulässigkeit einer solchen Ver
einbarung vgl. R i t t e r  §90 Anm. 19 sowie fü r die vor 
de™ Jahre 1919 geltenden Bedingungen RGZ. 90, 324 
A i i  wobei H a g e n  freilich in der Anmerkung den 
Aufsatz von H o c h  g r a b e  r:  JurRdschPrVers. 1925 185 
erwähnt, ohne zu erkennen zu geben, daß er m it’ ihm 
nicht ubereinstimme —. Der Auffassung des OLG. ist 
zum mindesten fü r den hier vorliegenden Fall beizu
treten, in dem nicht etwa vereinbart worden ist, der 
Versicherungswert der Ware solle auch den etwaigen 
Mehrwert umfassen, sondern in dem unter der beson
deren Überschrift „Mehrwertversicherung“  in den Ver
trag eine eigene Klausel aufgenommen worden ist, die 
die nach einhelliger Rechtsüberzeugung unter § 99 AD- 
SVB. gehörige Versicherung des imaginären Gewinns 
und die Versicherung des Mehrwertes gemeinsam be
handelt.

Damit ist jedoch fü r die Frage, was als „versichertes 
Interesse“  i. S der §§ 1 und 2 ADSVB. (vgl. auch § 778 
o U d .) anzusehen und ob dieses Interesse versicherbar 
sei noch nichts gewonnen. Das „Interesse“  w ird in der 
Rechtslehre erläutert als „die Beziehungen einer Person 
zu einem Gegenstand“  (so R i t t e r ,  ADSVB. § 1 Anm 3 
und H o c h  g r a b  e r ,  „D ie  Hauptkapitel des Transport
versicherungsrechts“  S. 25) -  etwas abweichend H a 
g e n ,  „Seeversicherungsrecht“  S. 18, der von der Be
ziehung“  spricht, „k ra ft deren jemand durch eine gewisse 
Tatsache einen Vermögensschaden erleidet“  —. Der soo- 

ehrwert ist nun kein selbständiger, für sich existieren
der Gegenstand oder der Teil eines solchen, sondern 
^  ist ein in dem Gute selbst steckender W ert (so RG7 
77> 301 j 304]) — genauer vielleicht ein Teil des in Geld 
m der Währung des Versicherungsvertrages ausgedrück
ten Wertes des Gutes — oder die unabhängig von der 
Reise entstandene Werterhöhung des Gutes (so H o c h -  
SU ab er :  JurRdschPrVers. 1925, 155) oder ein Betrag 
der in dem beim Beginn der Mehrwertversicherung gel
tenden Preis des Gutes schon enthalten ist (so H o c h -  
g r a b e r ,  „D ie  Hauptkapitel des Transportversicherungs- 
rechts S 39), oder eine Berechnung des Wertes des 
Gutes auf veränderter Schätzungsgrundlage (so H a g e n  
„Seeversicherungsrecht“  S. 74). Derjenige, der als Eigen- 

,nJe.r , , e r , al® eine dem Eigentümer wirtschaftlich 
gleichstehende Person eine rechtliche Beziehung zu dem 
Gute selbst hat, muß aber begriffsnotwendig auch Be
ziehungen zu dem ganzen im Gute steckenden Werte 
haben und damit zu jedem Teile dieses Wertes, gleich
gültig, ob es sich um den Teil des Wertes des Gutes 
handelt, der durch die Hauptversicherung gedeckt ist 
oder um den Teil des Wertes, fü r den durch die Haupt
versicherung keine Deckung besteht und auf den sich 
die Mehrwertversicherung bezieht. Denn da das Gut als 
solches zu seinem Vermögen gehört, ist der gesamte 
wirkliche (objektive) W ert des Gutes Bestandteil seines 
Vermögens, und nicht bloß' der W ert (Geldbetrag), den 
er nach glücklicher Beendigung der Reise infolge eines 
von ihm abgeschlossenen schuldrechtlichen Vertrages 
oder infolge anderer besonderer Umstände beim Weiter
verkauf an einem bestimmten Orte oder zu einer be
stimmten Zeit erlöst. W ird  ihm die Sache durch einen 
Uvfall entzogen, so büßt er nicht nur einen Teil des 
Wertes des Gutes ein, sondern das ganze Gut, und er
leidet in seinem Vermögen einen Nachteil in Höhe des 
vollen Wertes, da er, um den früheren Vermögensstand 
wieder herzustellen, seinem Vermögen denjenigen Geld
betrag zuführen muß, der dem wirklichen Werte des 
Gutes entspricht.

Daraus folgt zugleich, daß dieses Interesse auch in 
voller Höhe versicherbar und daß der Versicherte nicht
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bereichert ist, wenn er beim E in tritt des Versicherungs
falles infolge der von ihm genommenen Versicherung 
den dem wirklichen Werte des Gutes entsprechenden 
Geldbetrag erhält.

Es bedarf deshalb an sich keiner Erörterung, ob es 
tatsächlich ein oberstes Grundgesetz des Inhalts gibt, 
daß die Versicherung niemals zu einer Bereicherung des 
Vei sicherten führen dürfe, und ob dieses Grundgesetz 
auch fü r die Seetransportversicherung gilt. Doch mag 
hierzu bemerkt-werden. In dem vom BerR. angezogenen 
Urt. v. 15. Nov. 1911 (RGZ. 77, 301) hat das RG. aller
d ings ausgesprochen, die Versicherung solle nie zu 
einem Gewinn führen (a.a.O.  S. 307). Es hat aber für 
den damals zu entscheidenden Fall abgelehnt, daß die 
Versicherung dieses Ergebnis gehabt hätte, m it der Be
gründung, die Versicherte (die damalige Bekl.) habe nur 
das erhalten, was ih r nach dem Vertrage gebührt habe 
Daraus ergibt sich also bloß, daß das RG. es als m it 
dem Wesen der Versicherung nicht vereinbar angesehen 
haben würde, wenn der Versicherte infolge des Ver
sicherungsfalles mehr erhalten hätte als das, was er ge
mäß dem von ihm abgeschlossenen Versicherungsver
träge zu beanspruchen hatte — wobei es offen bleibt, 
weiche Folgerungen aus einer solchen Sachlage zu 
ziehen gewesen wären —, während die Frage, ob es 
statthaft sei, daß der Vermögensstand des Versicherten 
infolge des Abschlusses des Versicherungsvertrages und 
des E intritts des Versicherungsfalles günstiger ist, als 
er sonst gewesen sein würde, überhaupt nicht behandelt 
worden ist. Auf keinen Fall aber kann aus diesem Ge
sichtspunkte ein Versicherungsvertrag als unwirksam an
gesehen werden, wenn beim Abschlüsse des Vertrages 
oder — bei einer laufenden Police — zu Beginn der 
Versicherung eines bestimmten Gutes fü r eine bestimmte 
Reise eine Möglichkeit praktisch denkbar war, bei der 
der E in tritt des Versicherungsfalles nicht zu einer Be
reicherung des Versicherten führte. Solche Möglichkei
ten aber waren, wie die Kl. zutreffend ausgeführt hat, 
hier gegeben. Insbesondere konnte es Vorkommen, daß 
das Schiff infolge eines unter die Versicherung fallenden 
Ereignisses einen fremden Häfen anlaufen mußte, von 
dem aus die Weiterbeförderung des Gutes nach Deutsch
land unmöglich war. W ar in, diesem Falle die Hirse noch 
vorhanden, so konnte sie in dem fremden Hafen zu dem 
Preise verkauft werden, der dem wirklichen Werte ent
sprach, und fü r die Annahme, daß die Kl. dann den Teil 
des Erlöses, der den Versicherungswert der Hauptver
sicherung überstieg, an die Reichsstelle fü r Getreide 
oder an eine andere Stelle hätte abführen müssen, ohne 
einen Gegenwert zu erhalten, war nicht der geringste 
Anhalt vorhanden; die Kl. erlitt also tatsächlich, wenn 
die Hirse durch das Ereignis vernichtet worden war, 
einen Schaden in Höhe ihres wirklichen Wertes.

Die Darlegungen des OLG. sind sonach nicht geeignet, 
die Abweisung des Anspruchs auf Zahlung der 13 5 0 0 ^  
zu tragen.

Das BG. w ird deshalb darauf eingehen müssen, ob 
überhaupt ein Mehrwert vorhanden war, d. h. ob der 
w irkliche W ert der Hirse, in deutscher Währung aus- 
gedrückt^ höher war als der der Hauptversicherung zu
grunde liegende Wert, und gegebenenfalls, um wieviel 
er diesen W ert überstieg — wobei zu beachten ist, daß 
die Bekl., wenn auch ohne Anerkennung einer Rechts
pflicht, bereits 3450 M i  vergütet haben.

(RG., U. v. 28. Aug. 1942, I 5/42.)
* S

18. RG. — §899 RVO. setzt voraus, daß der auf Scha
densersatz in Anspruch Genommene den Betrieb oder einen 
Teil desselben mit einer gewissen Selbständigkeit und unter 
eigener Verantwortung zu überwachen hat (RArbG. 20, 
197; RGZ. 167, 387 u. a.).

Solche Aufsichts- und Überwachungstätigkeit liegt aber 
nicht schon dann vor, wenn, wie es hier der Fall war, der 
Kraftfahrer bei der ihm obliegenden Beladung des Wagens, 
den er zu bedienen, zu pflegen und zu fahren hat, be
rechtigt ist, die Aufnahme allzu umfangreicher Ladungen 
ganz oder teilweise zurückzuweisen, weil sie die l 3e- 
ladungsmöglichkeiten des Wagens übersteigen. Die Ver
hinderung einer Überbelastung gehört zur ordnungs'-

gemäßen Bedienung des Wagens umö"fst nicht eine b 
sondere Aufsichtstätigkeit des Fahrers. Wollte man leiz- 
teres annehmen, so würde jeder Rollkutscher, Steinelacie 
oder ähnlich beschäftigte Arbeiter Aufsichtsperson sein-
Auch die Zuordnung eines Beifahrers macht den Krai 
wagenfahrer noch nicht zu einer Aufsichtsperson. Bern 
haben gemeinsam die Arbeit, nämlich das Ausfahren vo 
Waren an die Kundschaft, auszuführen. Der Fahrer m b 
hierbei zwar eine gewisse Leitung haben, bestimmte a  
Ordnungen geben können und dergleichen, das ist au 
bei jeder Arbeit der Fall, die gemeinsam von mehre 
ausgeführt werden muß, insbes. auch bei einer von ein - 
Facharbeiter und einem Hilfsarbeiter vorzunehmenden g 
meinsamen Arbeit, und es geht auch bei weitester Ai 
legung ,des §899 RVO. nicht an, in einem solchen 
den sogenannten ersten Mann als Aufseher zu behänd • 
Auch daraus, d .ß der Unternehmer dem Kraftfahrer 
höhere^ Entlohnung gewährt als dem Beifahrer, K , 
nichts im Sinne einer Aufsichtstätigkeit des ersteren 
nommen werden.

(RG., VI. ZivSen., U. v. 25. Aug. 1942, V I 71/42.) [He-I
*

19 . OLG. — §§ 2, 3, 5, 8 der 11. VO. zum RBurgerG.v-
25. Nov. 1941 (RGBl. I, 722); §§878, 1922, 1942, 1953

1. Es ist nicht Aufgabe des GBA. festzustellen, ob . 
im Ausland wohnende mutmaßliche Erbin, die Volljuuiu 
am 27. Nov. 1941 noch deutsche Staatsangehörige wa*" 
etwa eine fremde Staatsangehörigkeit erworben bau •

2. Die Erbschaft geht auch auf den im Ausland
nenden Erben kraft Gesetzes über und ist so lange zu s. 
sen Vermögen zu rechnen, als sie nicht wirksam 
geschlagen ist. Vef.

3. §3 Abs. 1 VO. v. 25. Nov. 1941 begründet keine
fügungsbeschränkung des Juden i. S. des § 878 BGö> 
dern entzieht ihm das Recht selbst. . 042,

(OLG. München, 8. ZivSen., Beschl. v. 9- Sept- 
8 W x 260/42.)

$ •

2 0 . KG. — § 4 GBO. Bei der Anlegung e} tteS;ru f°  ru r 
schaftlichen Grundbuchblattes hat das GBA. nI 
öffentliche, sondern auch Privatinteressen zu beru •

tigen- ivedene«
A. ist Eigentümer von zwei bisher auf verSrv!s QßA- 

Grundbuchblättern eingetragenen Grundstücken- g;n- 
veranlaßte ohne vorgängige Anhörung des A ‘haftiichen 
tragung der Grundstücke auf einem gemessen wlirde 
Grundbuchblatt. Eine Beschwerde des Eigentums [,e. 
vom LG. zurückgewiesen. Die weitere Beschwer 
gründet. t naCh

Die Anlegung eines gemeinschaftlichen B|ai ; f Sr,nmmen' 
§4 Abs. 1 GBO. zulässig, wenn die in Betracht wenn
den Grundstücke d e m s e l b e n  Eigentümer getio g ^  s e 1 - 
die Grundbücher über die Grundstücke von p -^ rung 
ben  GBA. geführt werden und wenn von oer zll [je
des gemeinschaftlichen Blattes keine Verwirrung ^ e n -  
sorgen ist. Diese Voraussetzungen sind f t *  haben- 
Trotzdem muß die weitere Beschwerde Erfolg jiat 

Die Anlegung eines gemeinschaftlichen 1 sondern 
nicht nur den Zweck, das Verfahren des upA-, QrUnd- 
auch Verfügungen des Eigentümers über sel” utern. Bet 
besitz und ferner dessen Verwaltung zu erle‘ üsSen des* 
der Anlegung des gemeinschaftlichen Blattes m, T r i e -  
halb nach der zutreffenden Ansicht von G u t . P f 17 
be i  (§4 A. 8) nicht nur öffentliche, sondern rgn sin1* 
vatinteressen berücksichtigt werden. Die je ervviegena 
nur dann nicht zu beachten, wenn ihnen no QrUnde 
öffentliche Belange entgegenstehen. Aus dies j er An' 
empfiehlt es sich stets, den Eigentümer v hträglicn 
legung zu hören. Der BeschwF. hat nun ge0e,n' 
dargelegt, daß und weshalb die Anlegung ¡nsofe/J 
schaftlichen Blattes unzweckmäßig gewesen ’ [  wer“  
dadurch die Verwaltung der Grundstücke ersc 
(Es w ird ausgeführt, daß dies zutreffe.) 288/42-)

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. l .O k t .1942, 1
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Verfahren
3 1 . KG. — §§ 4, 6 der 3. VereinfVO. v. 16. M ai 1942. 

Oie 3. VereinfVO. hat dem Gericht keine generelle Ermäch
tigung zu Vereinfachungsmaßnahmen erteilt. Deshalb 
lst nicht an Stelle des Kostenurteils aus § 515 ZPO. ein 
ohne Terminsanberaumung und Verhandlung ergehender 
“ eschluß zulässig.

Die Erinnerung des prozeßbevollmächtigten Armen- 
anwalts der BerBekl. wendet sich zu Unrecht gegen die 
Absetzung der vom Anwalt in Ansatz gebrachten halben 
Verhandlungsgebühr. Denn eine Verhandlung hat nicht 
stattgefunden. Vor Anberaumung eines Verhandlungs
termins über die Berufung hat der BerKl. sein Rechts
mittel zurückgenommen. Die BerBekl. hat daraufhin um 
Anberaumung eines Termins zur Erw irkung eines Ko
stenurteils gebeten. Das BG. hat aber einen solchen nicht 
änberaumt, sondern hat durch Beschluß v. 2. Juli 1942 
Onter Bezugnahme auf §§ 6 und 4 VereinfVO. v. 16. Mai 
‘ ^42 die Kosten des Rechtsmittels dem Bekl. auferlegt.
. Der Erinnerungsführer hält gleichwohl den Ansatz 

o>ner halben Verhandlungsgebühr aus entsprechender 
^W endung der §§ 18, 20 EntlVO. v. 13. Mai 1924 (RG
Bl- I, 552) fü r gerechtfertigt. Dieser Auffassung kann je
doch nicht beigetreten werden. Nach den genannten Vor
schriften kann auf Antrag beider Parteien ein Schieds- 
ürteil ergehen. Das Verfahren w ird sodann vom Gericht 
“ ach freiem Ermessen bestimmt, die Anwaltsgebühren 
erwachsen aber gleichwohl nach den fü r das ordentliche 
Verfahren geltenden Vorschriften. Für eine sinngemäße 
Anwendung dieser Vorschriften der EntlVO. ist hier kein 
^ aum. Abgesehen davon, daß, ebenso wie im Fall der 
Schriftlichen Entsch. im Einverständnis beider Parteien 
>f§ 7, 8 EntlVO.), die Grundlage fü r die Maßnahmen des 
Berichts außerhalb des ordnungsmäßigen Prozeßverfah
rens eben durch das beiderseitige Einverständnis der 
{arteten. geschaffen w ird und dieses in gewissem Sinne 
bereits die gebührenpflichtige Tätigkeit der Anwälte 
mitumfaßt, findet das hier vom Prozeßgericht eingeschla- 
sene Verfahren in den von ihm angezogenen Bestim
mungen der §§ 4, 6 der 3. VereinfVO. v. 16. Mai 1942 
pClne Stütze. § 4  be trifft die m a t e r i e l l e  Kosten- 
.ntscheidung und ermächtigt — wenn der Rechtsstreit 
JJ der Hauptsache erledigt ist — das Gericht, die Ko- 
‘enentscheidung nach billigem Ermessen zu treffen. Da- 
Urch soll vermieden werden, daß nur der Kosten wegen 

t lrje Aufrollung des sachlichen Streites, der an sich seineF ij)rJedigung gefunden hat, vorgenommen werden muß.
I, h s e  Entsch. nach § 4 kann ohne mündliche Verhand- ‘Unj und durch unanfechtbaren Beschluß ergehen. §6  
r^gegen be trifft nur offensichtlich unbegründete Rechts
mittel.
p Vorliegend ist aber weder die eine noch die andere 
£L°2eßlage gegeben. Es war vielmehr nur das in § 515 
v D. vorgesehene Kostenurteil zu erlassen. Ob dieses 
| j reinfachender- und zweckmäßigerweise anstatt durch 

‘<«¡1 auch in Form des Beschlusses ohne vorgängige 
e h rlich e  Verhandlung erlassen werden könnte, kann 
t umstehen. Denn jedenfalls hat die 3. VereinfVO. den 
fa *5 ZPO. in die im einzelnen aufgeführten Verein- 
äll Ungsmaßnahmen nicht einbezogen und auch keine 
gem e ine  Ermächtigungsklausel gegeben, welche ein 
g ches vereinfachendes Verfahren dem Prozeßgericht 

stattete. Auch fehlt es am beiderseitigen Einverstand
ener Parteien, daß in dieser Weise verfahren würde. 

<je7s .ist daher keine Rechtsgrundlage gegeben, die mit 
L  in §§ 18, 20 EntlVO. v. 13. Mai 1924 gegebenen 
hg'mtslage irgendwie vergleichbar wäre und welche da- 
ge, zu rechtfertigen vermöchte, für eine nichtstatt- 
t'icht e mündliche Verhandlung eine — sei es auch nur 

.^streitige — Verhandlungsgebühr auszuwerfen.
20. ZivSen., Beschl. v. 23.Sept. 1942, 20 Wa 60/42.)

OLG. — A rt. 1 SchutzVO. v. 1. Sept. 1939 (RGBl. I, 
techf §§ D4, 239 ZPO. Keine Unterbrechung des Armen- 

^tsverfahrens nach der Schutzverordnung, f )
äug/ 18 Armenrechtsverfahren, das einem Rechtsstreit vor- 
'‘Fte k ’ w >rtl  nach dem Art. 1 SchutzVO. ebensowenig 
ii,!,:' rochen, wie ein Armenrechtsverfahren in einem 
tr0{?nSigen Rechtsstreit von dessen Unterbrechung be- 

etl w ird. Die Frage ist allerdings bestritten (wie

hier OLG. München: HRR. 1940 Nr. 28 und OLG. Karls
ruhe: DR. 1940, 374; a. A. OLG. Kiel: HRR. 1940 Nr.29 
und S c h ö n k e ,  „Das Zivilprozeßrecht des Krieges“ , 
1940, S. 22/23). Die SchutzVO. hat keine selbständige 
Stellung gegenüber der ZPO.; die Unterbrechung des 
Verfahrens, die sie anordnet, fügt sich vielmehr als Er
gänzung in den Rahmen der §§239 ff. ZPO. ein, die nur 
die Unterbrechung seines schon anhängigen Rechts
streits kennen. Die SchutzVO. enthält keine Vorschriften 
über die W irkung der Unterbrechung. Auch fü r das 
durch den Art. 1 SchutzVO. unterbrochene Verfahren g ilt 
also der § 249 ZPO. Während der Unterbrechung sind 
daher gegenüber der anderen Partei nach § 249 Abs. 2 
ZPO. nur solche Prozeßhandlungen einer Partei ohne 
rechtliche W irkung, die sie in Ansehung der Hauptsache 
vornimmt. Das Armenrechtsverfahren gehört aber nicht 
zur Hauptsache im Sinne des § 249 Abs. 2 ZPO. Unter
liegt aber das Armenrechtsverfahren nicht der Unter
brechung nach § 249 ZPO., weil es nur ein Nebenver
fahren ist, so kann es auch nach Art. 1 SchutzVO., die 
nur eine Ergänzung der ZPO. ist und keine besonderen 
Bestimmungen über das Armenrechtsverfahren enthält, 
nicht unterbrochen werden. Der entgegenstehenden Ent
scheidung des OLG. Kiel (a. a. O.) und der Ansicht von 
S c h ö n k e  (a. a. O.) vermag der Senat nicht beizutreten;. 
Es kann nicht entscheidend sein, ob der im Felde 
stehende Betroffene gehört werden kann oder nicht. Ist 
seine Anhörung nötig, kann sie aber nicht erfolgen, so 
kann über das Armenrecht so lange nicht entschieden 
werden. Das zwingt aber nicht dazu, eine Unterbrechung 
aller Armenrechtsverfahren nach der SchutzVO. anzu
nehmen. Diese Entscheidung ist auch allein billig. Die 
Frau macht hier Ehescheidungsgründe gegen ihren Mann 
geltend, die sie, weil der Kriegseinsatz keine Trennung, 
und Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft bedeutet, 
nach sechs Monaten verlieren würde. Eine Partei, die 
nicht im Armenrecht klagt, könnte die Klage zustellen 
und die F rist wahren. Es ist aber nicht angängig und 
nicht der Sinn der VO., eine arme Partei schlechter zu 
stellen, als eine nicht arme. Schließlich erwächst dem 
Betroffenen durch die Durchführung des Armenrechtsver
fahrens auch kein Nachteil. Endet das Verfahren m it der 
Versagung des Armenrechts, so ist es erledigt, w ird das 
Armenrecht bewilligt, so muß sich der Gegner wie jeder 
Betroffene im Sinne des A rt 1 Abs. 2 SchutzVO. zwar 
verklagen lassen, der Rechtsstreit ist dann aber nach der 
SchutzVO. unterbrochen.

(OLG. Jena, Beschl. v. 19. Juni 1942, 4 W  209/42.)
Anm erkung: Die Streitfrage, ob ein Armenrechtsver- 

fahren auf Grund der SchutzVO. unterbrochen wird, be
hält auch nach der Neufassung des Art. 1 und des Art. 2 
dieser VO. durch die VO. v. 13. Okt. 1942 (RGBl. 1, 604) 
ihre Bedeutung.

1. Die vor!. Entsch. macht fü r ihre Auffassung, daß das 
Armenrechtsverfahren nicht unterbrochen werde, zunächst 
geltend, daß die SchutzVO. keine selbständige Stellung 
gegenüber der ZPO. habe; die Unterbrechung auf Grund 
der SchutzVO. füge den in der ZPO. behandelten Fällen 
nur einen weiteren hinzu; die ZPO. kenne aber nur die 
Unterbrechung eines anhängigen Verfahrens. Dieser Ge
sichtspunkt ist nicht überzeugend. Daraus, daß die Schutz
VO. die Wirkungen der Unterbrechung nicht selbständig 
geregelt hat, fo lg t nichts über den Kreis der Verfahren, 
die von ihr erfaßt werden. Nach der SchutzVO. w ird das 
Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten unterbro
chen; m it dieser Fassung sollte eine Abgrenzung gegen
über anderen Verfahrenstypen, vor allem gegenüber der 
freiw illigen Gerichtsbarkeit erfolgen. Innerhalb des zivil
prozessualen Verfahrens sollten durch diese Formulierung 
aber alle Verfahrensarten erfaßt werden, also auch das 
Armenrechtsverfahren (übereinstimmend B a u m b a c h ,  
ZPO., 16. Auf!., S. 386). Die VO. v. 13. Okt. 1942 hat im 
übrigen jetzt z. B. die Aufnahme des unterbrochenen Ver
fahrens abweichend von der ZPO. geregelt.

2. Der vorl. Beschluß fü h lt weiter aus, daß allein die in 
ihm vertretene Ansicht b illig sei. Dies ist m. E. nicht zu
treffend. Der Grundgedanke der SchutzVO. ist es, einen 
Wehrmachtangehörigen oder sonstigen Betroffenen da
gegen zu schützen, daß er durch die Kriegsverhältnisse 
in seiner prozessualen Stellung beeinträchtigt wird. Im 
Verfahren zur Bewilligung des Armenrechts ist grundsätz-
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lieh vor der Bewilligung- des Armenrechts der Gegner zu 
hören (§118a Abs. 1 ZPO.). Diese Anhörung kann viel
fach kaum sachgemäß erfolgen, wenn der Gegner ein 
Wehrmachtangehöriger ist. Die Möglichkeit schriftlicher 
Anhörung des im Felde befindlichen Betroffenen, auf die 
das OLG. München: HRR. 1940 Nr. 28 hinweist, w ird in 
der Regel nicht genügen; denn im Felde hat der Betrof
fene z. B. nicht die vielfach erforderlichen Unterlagen. 
Der Grundgedanke der SchutzVO. muß also m. E. dazu 
führen, auch ein Armenrechtsverfahren als unterbrochen 
anzusehen. Ist die Durchführung des Verfahrens zur Ab
wehr von Nachteilen fü r den Gegner erforderlich, was im 
vorl. Falle in Betracht käme, so konnte das Gericht bisher 
dem Betroffenen einen Vertreter bestellen; jetzt kann die 
Aufnahme des Verfahrens angeordnet werden (Art. 1 
Abs. 4 SchutzVO.).

3. Der vorl. Beschluß führt weiter fü r seine Auffassung 
aus, daß dem Betroffenen durch die Durchführung des 
Armenrechtsverfahrens auch kein Nachteil erwachse. Der 
Gesetzgeber hat aber die grundsätzliche Anhörung des 
Gegners vorgeschrieben; hierfür war neben der Berück
sichtigung der Interessen der Reichskasse auch die Rück
sicht auf den Gegner maßgebend; er ist also davon aus- 
gegangen, daß auch der Gegner durch die Bewilligung 
des Armenrechts berührt wird.

Prof. Dr. S c h ö n k e ,  Freiburg i. B.
*

... — §.13 Ziff. 3 RAGebO. Scheidungseinigung ist
für sich allein kein Vergleich ohne Rücksicht darauf, welche 
Beweggründe maßgebend waren und ob damit den ur
sprünglichen Wünschen der Parteien entsprochen w ird, und 
ohne Rücksicht darauf, ob diese Einigung für die Parteien 
etwa bedeutsamer ist als ein m it ih r verbundener Unter
haltsverzicht.

I. Die vom LG. zugelassene und damit zulässige Be
schwerde ist sachlich n ith t begründet. Die Ausführungen 
des angefochtenen Beschlusses entsprechen der Rspr. des 
Senats. Für die Frage, ob ein gegenüber dem Schei
dungsurteil erklärter beiderseitiger Rechtsmittelverzicht 
einen Vergleich darstellen kann, kommt es nicht darauf 
an,- ob das auf Grund der getroffenen Scheidungseini
gung schließlich ergehende Scheidungsurteil in seiner 
Begründung den wahren Wünschen der Parteien ent
spricht, insbesondere ob es sich auf die ursprünglich 
geltend gemachten Hauptscheidungsgründe stützt. Maß
gebend ist vielmehr allein, ob die Scheidung überhaupt 
und in der Weise, wie sie schließlich ausgesprochen 
worden ist, der E i n i g u n g  der Parteien und i n s o 
f e r n  ihren — notwendigerweise durch die getroffene 
Einigung modifizierten — Wünschen entspricht. Ist dies 
der Fall, dann ist der anschließend erklärte Rechts
mittelverzicht in Wahrheit nur als das letzte Glied in 
der Einigung der Parteien anzusehen und aus diesem 
Grunde fü r die Frage, ob ein auch den Eheprozeß um
fassender Vergleich geschlossen worden ist, bedeu
tungslos, da er dann nur darauf abzielt, die ausgespro
chene Scheidung sofort in Rechtskraft erwachsen zu 
lassen.

So ist es selbst nach den eigenen Ausführungen des 
BeschwF. vorliegend. Denn er betont, es habe wegen 
Versagens der bisherigen Beweisführung einer echten 
Einigung auf Erreichung des erstrebten Zieles, eben der 
Scheidung, durch vollständige Neueinrichtung des ge
genseitigen Verhaltens unter wechselseitiger Preisgabe 
der eigentlichen Wünsche der Parteien bedurft. Welche

Motive fü r die Einigung, so, wie sie schließlich zu 
stände gekommen ist, maßgebend waren, und auf w ^
ehern Wege, ob selbst unter vollständiger Umstellt e 
des bisherigen beiderseitigen Vorbringens die Einig k 
und damit das Ziel der Scheidung von den Parteien 
reicht w ird, ist fü r die Beurteilung der Frage des 
gleichs unerheblich. Entscheidend ist allein, daß, e 
Einigung- m it dem Ziel der Scheidung auf Klage 
Widerklage zustande gekommen ist und daß dieses 
tatsächlich auch erreicht worden ist. Diesfalls kann  ̂
einem zur Beilegung des Rechtsstreits, nämlich ohne g 
richtliches Urteil, geschlossenen Vergleich nicht 
Rede sein.

Daß auch1 der beiderseitige Unterhaltsverzicht der 
gleichschuldig. erklärten Ehegatten einen V e r g l e i c h  n 
darstellen kann, ist vom LG. ebenfalls zutreffend 
geführt worder

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 22. Juli 1942, 20 W  1455/^0

IL Es liegt hier kein auch den Eheprozeß mitu^ /m m s- 
der (Gesamt-) Vergleich vor. Ausweislich des Sitz A _ 
Protokolls haben die Parteien zunächst verhandelt- 
dann hat die KI. zugegeben, ein Liebesverhältnis z „ j 
terhalten, und hat ihre Scheidungsklage im Einver ■ 
nis m it dem Bekl. zurückgenommen. Es ist “ aI1cr huld 
auf die Widerklage hin die Ehe der Parteien aus jde 
der KI. geschieden worden. Anschließend haben 
Parteien auf Rechtsmittel verzichtet. M it Recht ve 
das LG. hier ein rechtlich beachtliches Nachgebe 
Bekl. Denn in der Tat liegt darin, daß dieser der 
Scheidungsanspruch nunmehr auf Grund entspreen 
Einigung mit der KI. nur auf ehewidrige Bfr f enii c£ej. 
gestützt hat, und daß demgegenüber die Kl. -‘‘ire , £C]1te 
dungsklage zurückgenommen hat, nur eine reget 
Scheidungseinigung, welche fü r sich allein dm v .ff 3 
Setzungen eines Prozeß Vergleichs i. S. des § .. bei
RAGebO. nicht erfüllt. Es kann dieserhalb aut , |ße 
G a e d e k e ,  „D e r Vergleich in Ehesachen“ , dargEL}gff. 
Rspr. des Senats sowie auf die Ausführungen aut 
daselbst verwiesen werden. , einen

Ob in einem solchen Falle das Nachgeben des a)s 
Ehegatten für den anderen bedeutend wichtiger .ben,

* etwa ein Unterhaltsverzicht, kann dahingestellt wellll 
Die Anerkennung eines Vergleichs ist nur m°g*.ic ’ ¡(¡oii 
das in  Rede stehende Rechtsgut der Parteidisp ge- 
unterliegt und wenn durch diesen Vergleich e ^tlich 
richtliche Entscheidung durch beiderseitiges, pjes 
als solches beachtliches Nachgeben erspart w  : n,-cht 
ist innerhalb des Eheprozesses allein grundsatzi e,ne 
möglich. Vielmehr handelt es sich dann stets\rero-leich 
bloße Einigung über < die Scheidung, die aIsdigSe Eini-
rechtlich nicht anzuerkennen ist. Nur wenn ai®!E ¿em

hinaus gre ift “ nd 'vhe;dungs;
tcr auf

gung über den Eheprozeß hinausgreift - 
Nachgeben einer Partei "in bezug auf ihrenMachgeben einer Partei in bezug aut ihren zUg aut 
anspruch ein Nachgeben der anderen Partei m "  de und 
irgendwelche außerhalb des Eheprozesses heget a||em 
geltend zu machende materielle Ansprüche, so v ^ spr_ 
auf Unterhalt, gegenübersteht, kann nach u ^ erCjen, 
des Senats ein sog. Gesamtvergleich anerkann n ¿ie 
der auch den Eheprozeß mitumfaßt und für 
Vergleichsgebühr auslöst.__o___ o___ ___._.. - ... .ja Auch

Diese Voraussetzungen sind hier nicht eph jajerfür,
der beiderseits erklärte Rechtsmittelverzicht is und
da er nur Bestandteil der Scheidungseinigung ent-
das ergangene Urteil dieser Einigung der 1 ar 
spricht, rechtlich unbeachtlich. „nw/-1167/42-)

(KG., 20. ZivSen., Besch!, v. 12. Aug. 1942, 20 W io ■

D er Entscheidungsteil s r!ctlte
soll ein lebendiges Spiegelbild des deutschen Rechtslebens sein. E r soll n icht allein U rte ile  des RG. und anderer höchster ^  ur:s
enthalten, sondern auch lebensnahe U rte ile  der Instanzgerichte. W ir  bitten daher unsere Leser, besonders Richter und A n« idu„g
U rte ; e zu senden, die wegen des entschiedenen Sachverhalts interessant oder wegen des Inhalts oder der Form  der kräftig ist 
vorb ild lich  oder beachtenswert sind oder iu r  K rit ik  Anlaß geben. W ir  bitten zu vermerken, ob die Entscheidung r p  ' 
oder nicht. D ie Entscheidung über die Veröffentlichung oder die andervveite V erw ertung behält sich die Schriftle itung___ _____ ____ _

S c h r i f t l e i t u n g :  Hauptschriftlciter i. N.: Rechtsanwalt Dr. H e l m u t  Seydel .  Stellv. Hauptschriftleiter: ReN’^ A n -  
t n c h  Schmi dt .  Mitarbeiter: Rechtsanwälte R u d o l f  Hensen und R u d o l f  L e p p i n  (z. Z. bei der Wehrrna üt/oW.
f,CfÜn 1tcC,CrCrSchrlftle‘tunf?: B e r lin  W  35> Lützowufer 18 II. Fernruf: 21371S. —  Anzeigenabteilung Berlin W A  224o54; Ufer 18 H. Fprnrnf■ ooansfi v . , u « .  r v „ , ,* „ „ n „ . .  o_ui___ i__o . . l u  r ,  „ „  s, ___ Ü u  o Fernrui- 2



DAS S I EBENECK

V ________________

u WELTMARKEN FÜR

J W e im ü M
S r  riirjj^ aßnen eine mehr als 
^ ..'" '‘ssensehaftliehe und 

ISche Erfahrung steht.

V
¡f *  CO. CHEM. FABR. 

\  Ra NKFURTA.M.

O k te i  Rex
v 6s
**3Pn, Wel t inst i tut

ro. Jede Vertrauens-X > b u .........................
*Jobachtung, Auskunft.

Ä > m 3ho’- Potsdamer Sfr' 129
3

l6|StB,nh?t)- Fernspr. 2704 43 
- r- eingetr. Gegriind. 1906

| s 5Upo p a  ■ ■
oh t'1- AuiiVeise Auswahlen gegenRe- 
X  p an Vereine, soweitVorrat.

^ * ^ostfach 45, Braunschweig

Gliederschmerzen, 
Rheuma,Jschias,

C Weö'*ren ^ie 5C*’ nel1 ,or* mit „Hheumo- 
s Rh„ * Fr°gen Sie Ihren Arzt, er wird

' ^ - s s y s s s s ^ - ^ ^
Ern..-- u'JKrortmittel „Dewol
*rh«u,U')Q- Eüße und olle ----------

t f'Qschn*-“ '- Achten Sie darc-it, doßiedt 
8 Namen Schmittner trögt

Schon zu G ro ß v a te rs  Z e ite n  
w a r  d er

Zinsserkopf

das Ze ich en  

—  d e r F irm a

'in.svs'er tco
* *  LEIPZIG m

H e i l k r ä u t e r  — Tees

bai f  iita rk e n 3 eirf]en  bsr___________

tbrtiul̂  iBrünlatkj
^ ü ö e ä h e lm  am  S chein

Fern-Repetitoriiun
Dr. jur.W. Franzen

B erlin  N W  40 P Ä s s a S «

sind quälend und hinderlich im Beruf. 
Eine wirkliche Hilfe bietet der vulkani
sche Schlamm aus Bad Pistyan. Tausen
den hat er schon geholfen, er wird auch 
Ihnen helfen.Versuchen Sieesmiteiner 
Hauskur. Prospekt K gratis durch das

PISTYAN-BURO BERLIN W  15
Fasanenstraße 61, Fernruf: 92  49  0 7

Das in der Praxis hinreichend bewährte Fachbuch 

fü r jede Behörde

M a tth eck :

Nachschlagewerk für das 
deutsche Reichsrecht

ist jetzt wieder lieferbar.

Preis in 4 Bänden — nach dem gegenwärtigen Stande — 
Loseblattausgabe R M . 47,40

Aus den B eurte ilungen:

Zeitschrift „Deutsches Recht“ : „Alles in allem bedeutet 
also das Nachschlagewerk ein unentbehrliches Hand
werkszeug für jeden, der sich in der Vielzahl der Gesetze, 
Verordnungen und Ministerialerlasse zurechtfinden w ill.“

Das Werk hilft viel Arbeitszeit sparen und 

dient damit der Vereinfachung der Verwaltung

Zu beziehen durch j ede  B u c h h a n d l u n g  oder unmittelbar durch

VERLAG A U S -U N D  FORTBILDUNG
A r t h u r  P f e n n i g

D resden-A . 1, K önig-Johann-Straße 10



UERDINGEN/RH.

In  K ü r z e  e r s c h e i n t

Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht
Von Franz Baaden

Band IV  der „Schriften zum Jugendrecht" 
Herausgeber: Prof. Dr. Siebert, Prof. Dr.Schaffstein und Prof. Dr. Wieacker 

180 Seiten RM 6.60 kart.
Die Schrift stellt erstmalig die zahlreichen Vorschriften über die 
Jugenddienstpflicht systematisch zusammen und fügt sie ein sowohl 
in das Recht der Hitler-Jugend wie in das Recht des öffentlichen 
Dienstes. — Sie behandelt gleichzeitig das Verhältnis der deutschen 
ueend zur fremrivnlktsrhpn IhdtpoH innorimiK rtr,,- —  n

-------e.c.,UMUUl 6ICU.IIZ.CI1.0 --------------------- ----- UV.MWVIIC11
Jugend zur fremdvolkischen Jugend innerhalb des deutschen Reichs
gebietes und die Unterschiede der d«uiwouncuc ucr deutschen Jugenddienstpflicht zu 
den Haupt allen von staatlichen Jugenddienstpflichten im Ausland 
Die Darstellung bedeutet somit zugleich einen Beitrag für die Eigenart 

der deutschen Verfassung überhaupt.

Zu b e z i e h e n  d u r c h  den B u c h h a n  de l  o d e r  d i r e k t  vom V er l ag

Deutscher Reehfsverlag G.m.b.H. /  Berlin /leipzig/Wien
.1 B erlin  W  35, H ildebrandstraße 8

l XJ Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland:
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

Sei Hieren- und Blafenleiden ^
f r a n j is k i is q i ic U e
ftcfj Beften? beitiäljrt.

Stefermtg erfolgt burdj:
©ctlgueKcit ©erntete ©. m. b. ©erntete t .»}. über ÜBarBurg i.

{p e r ia t w r -

wissen den hohen Wert der 
Peri-Güteerzeugnisse zu 
schätzen, deshalb gehen 
Sie sparsam mit ihnen unu

DR • KORTHAUS *  FRANKFUl l A;

S o e b e n  i s t  e r s c h i e n e n :

Wirtschaftstreuhänder-Lehrb̂
120 Seiten

Von Prof. D r. O tto  Reuther
RM 4.50 kart-

Das Werk soll nicht nur dem Wirtschaftstreuhänder ein ^p raktischer 
sondern es Ist so bearbeitet, daß es auch dem bereits u v sicf, mitsonaern es ist so bearbeitet, daß es auch dem neico- - ■ sicn iu“  
Tätigkeit befindlichen Revisor, dem Helfer in Steuersachen. js( dazU 
der Sache zu beschäftigen hat, ein Ratgeber ist. Das d|iche Lücke 

seit mehreren fahren hesfphende sehr emp
wuvuv, ucomaiugen nat, ein Kargeuei 

bestimmt, eine seit mehreren Jahren bestehende sehr 
wieder zu schließen

, Verlag
Z u b e z i e h e n  d u r c h  den B u c h h a n d e l  o d e r  d irek t '  0IT’ ^

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H./ Berlin le'Pz -
Berlin  W  35, Hildebrandstraße 8 ^ ^

Auslieferung fü r Alpen- und Eonaugaue, . mergasse 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H-, Wien I, _

Jnh.fi«"* " f X l
Handelsregisterlich eingetragen. BerUn$ahe9B a ^ ”cher^ Uttau.
Seit 44 Jahren volkstümlich bekannt f. Spitzenleistung?"‘‘ daften Er- 

I -  auch mit K raftwagen,- B f * 1» * .  O e n *£Beobachtungen überall -  auch m it Kraftwagen, -  f ifY  „ de. Gerichf*' 
mitteiungen,Speiial-Privat-Auskünften im ln- un£. •?. und Strafreca|iuMun i ■ Tui-Huanunnen im m 1 ‘ • :t 11110 0 4 “*" ,
notorisches Beweismaterial für das gesamte Zivu- un(j  W ir'" 
Vertrauliche Helferin von Persönlichkeiten der ,n.f/fßevö 1k eru n gs" 
schaff, zahlreicher Anwälte und Privatpersonen auei

schichten. Kostenlose Vorbesprechu * o n t l e t  189" 
Fernruf (Dauerdienst) 25 59 72

■ m f
o o rm e tte

Feuer Billig -  gut-sicher Einbruch
Drucksachen kostenlos und Auskünfte bereitwilligst durch die Direktion

B E R LIN -C H A R LO TTE N B U R G  2
BERLINER STRASSE 153

ß e u tfd ie
f F p u G r o i i r n r t iß rU  ^

auf

Ü b e r  6 0 0 0 0 0  V e r s i c h e r u n g e n

Für je  1 0 0 0  RM 
V ers ich erun g *®  um«" 

und jede V ers ich eru n g  ^
4 0  Rpf. Einheitsbei^e| 1Ich

(N o rm a lp rä m le )  e,nSC u „d
Versicherungssteu

a lle r Nebenkoste
Unsere Vertrauensmänner

Sie gern beraten

I



{Jene Stellen
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r oder A n w a l t  oder A n -  
^'gelassen beim LandgerichtJ>ift Cl,gelassen beim Landgericht 

M itarbeiter oder Sozius 
v°n Rechtsanwalt und Notar 

« l i 'S c h ,  Berlin C 2, Memhard- 
tS o  Telefon 521090.
i \ ( ~ - -----------------------------

für einberufenen So- 
Csp/. Hilfsarbeiteriin) für s o f o r t  

r nach D a n z i g  g e s u c h t .  
tn"tj5 mit Honoraransprüchen unt. 

iV Ö  Anz.-Abt. Deutsch. Rechts- 
iX .  m W 35 Lützowufer 18.

iilsr --------------------------------
V e r t r e te r  für Kriegsdauer 

AJJn;' Rechtsanwälte Justizrat Dr. 
» b ä  Notar, u. Heinz S c h u 11 z e,

---------------------
tVüht.-Pm 0 < <on erwünscht, für 
WMpJ'utig einer Dienststelle in 
iBVftJ1 und Zoppot in selbständige 
© tr  i®,uc h t. Möglichkeit schnell., 
ivSiih sunS gegenwärtigen Be- 
¡Mg,5?,Verhältnisses ist Voraus- 

N p tn  Apnsebote unter A .  3187 an 
]i ', \VÄ?bt- Deutscher Rechtsverlag, 
lj:i l.lilzowufer 18.

auch Beamter a. D.,_____________
V 1 a r *3eitung eines gröberen

Sim p le xes  von bedeutenderem 
I. t>cen der Metallindustrie ge- 

ifiMita'yerber kann nach Wahl als 
»«teÄfpeiter oder als angestellter 
Jt&ii.lat'g werden. Schriftliche Be- 
V iV a  mR Lichtbild und Angabe 

Sprüche sowie des frühe- 
NV  0 k S. Sinnes erbeten unt. Kenn- 
S V a n  O t t o  K o c h ,  An- 

cLBerlin-Steglitz, Rathstr.72

i!Vii?chst,,*Pc h a fts v e r la 9 s u c h t
'«i t9eu.m°Klicben Termin zw ei 

fÄ i ig  ahdte J u r is te n  für die 
J V 'ilil^d a k tio n e lle r Arbeiten. -  
fi % btw ^P iberu flich  tätig werden 
r iA b j  pniögiiciist schon schrift- 
tMebfLLrfahrungen haben, finden 
iV A  u * cs und interessantes Ar- 

tit*SWerbungen m it den fib- 
Cx<i • riagen sind zu richten unt. 

: * l a ,  B e rlin  W  35.

J Uf is t , möglichst Volllurist, als Sach
bearbeiter der Rechtsabteilung für ar
beitsrechtliche u. lohnpolitische Fragen 
von einem Werk der Metallindustrie 
in der Nähe Berlins g e s u c h t .  K e n n -  
N r . 201. Bewerbungen bitten w ir unter 
Beifügung v. Zeugnisabschriften, Licht
bild, Lebenslauf und Angabe von Ge- 
haltsansprüchen unter D . 8436 an A la ,  
B e r l in  W  35, zu richten.

Mitteldeutsches Großunternehmen (Me
tallindustrie) s u c h t  fü r seineHauptver- 
waltung s e lb s tä n d ig e  S a c h b e a r 
b e i t e r  zur Bearbeitung von Angestell- 
ten-Erfindungen und Lizenzen, sowie 
einen H il fs r e fe r e n te n  für Fragen des 
gewerblichen Rechtsschutzes und des 
Nachbaues. Bewerber mit entsprechen
der juristischer Vorbildung und evtl, 
praktischer Industrieerfahrung erhalten 
den Vorzug. Bewerbern, die diese Vor
aussetzung noch nicht erfüllen, w ird 
Gelegenheit zur Einarbeit gegeben. 
Schriftliche Angebote m it den üblichen 
Bewerbungsunterlagen einschl ießiich 
Lichtbild, Gehaltsansprüchen und dem 
frühesten E intrittsterm in unter A .  3153 
an die Anzeigen-Ableilung Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W35, Lützowufer78.

M it a r b e i t e r ,  möglichst a  n w a its -  
a s s e s s o r , für meine vollbeschäftigte 
Praxis in Litzmannstadt g e s u c h t .  
Rechtsanwalt Dr. O. K l o c k g e t e r ,  
Litzmannstadt, König-Heinrich-Str. 37

Rechtsanw alt ( R e c h ts a n w ä lt in )
oder Assessor (Assessorin) zum baldi
gen E in tritt von größerem Berliner An
waltsbüro g e s u c h t . Rechtsanwalt Dr. 
O s k a r  M ö h r in g .T e l.912202/910393.

Bürovorsteher gesucht. Dr. Bund-  
s ch u h ,  Rechtsanwalt und Notar, Mag
deburg, Breiter Weg 263._________ _

Intelligente, flinke S t e n o - S e k r e t ä r in  
(Chefsekretärin) für dauernde V e r 
t r a u e n s s t e l l u n g  zu Anwaltsnotar 
in schönem Harzstädtchen g e s u c h t .  
Bewerbungen unter A .  3134 an An- 
zeigen-Abteil. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18. _______

Erfahr. B ü r o g e h i l f e n ( in )  und tüchtige 
S t e n o t y p is t e n ( in )  zum baldmögl. 
E in tritt s u c h t  RA. und Notar Dr. 
H e l l e r ,  Eisenach (Thür,)._________

Stenotypistin , im Anwaltsfach er
fahren, zu sofort oder später g e s u c h t .  
Rechtsanwälte Dr. S c h m i d t  u . P r a e -  
to r i u s , Berlin W 8, Unter d. Linden 55.

D s c h ö n s t e  Q e s c b e n k w e r k

sa n g  u n d  K L A N G
Jn
H

X I X .  U N D  X X .  J A H R H U N D E R T

Klavierstücke, mittelschwer, 364 S. Format 24x32 cm
«bl,einen / Preis nur RM 15.50 zuzüglich Paketporto 

t e U u n g e n  s i n d  n u r  z u  r i c h t e n  an

&G K U M M E R S  V E R LA G  /  L E IP Z IG  fc l
seheckkonto Leipzig 11701 Senefelderstraße 13 R

n 9 e n  S i e  d a s  n e u e  A n g e b o t  ü b e r  z. Z t. v o r h a n d e n e  d ü d h e r  

i n s b e s o n d e r e J l o m a n e

Neugestaltung des Liegenschaftsrechts
^ Sei,. Von Prof. Dr. E. Locher, Kiel
J * 6" RM 4.50 kart.

ä6f ende Denkschrift ist verfaßt im Auftrag des Bodenrechts- 
ii Uft°se a er Akademie für Deutsches Recht. Sie w ill die vorläufigen 

*H1li?Sr Beratungen, die das materielle Grundbuchrecht betrafen, 
eit vorlegen. -  Der Verfasser hat diese Aufgabe der Be- 

i V  hera, R meisterhaft gelöst. Die Probleme, um die es ging, sind 
Ätit^rshiSSestellt; die dazu vorgebrachten Ansichten in prägnanter 
S , ¡n , ; ;P !eiui und wohlgeordnet wiedergegeben. Alles dies ge- 

6r d i(w m lebbaften, geistvollen, farbigen Stil, der dem Bericht- 
e Lektüre des Buches von Anfang bis zu Ende spannend 

und genußreich macht.“
M in.-D ir. Dr. Hesse in „Deutsche Justiz“  Nr. 43/1942 

en d u r c h  den B u c h h a n d e l  od er  d i r e k t  v om V e r l a g

bischer Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin/Leipzig/Wien
B erlin  W  35, H ildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
•deutscher Rechtsveriag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

•••••••••••«••••••••••••••••••••••a**«*• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a *

jj Gesuchte Stellen lil

Volljurist, D r.ju r .,35 Jahre,kaufm.u. 
Bankpraxis, m it tadell. Zeugnissen, bis 
zur Einberufung selbständig als Rechts
anwalt m it prakt. Erfahrungen u. gutem 
Erfolge, auf allen Rechtsgebieten her
vorragend bewandert, wünscht nach 
Heeresentlassung als Dauerstellung 
die Leitung oder Sachbearbeitung der 
Rechtsabteilrng usw. eines kriegswich
tigen Großunternehmens zu überneh
men. Angebote u. W 1198 an Anzeigen
m ittler Jak. V o w i n c k e l ,  Bielefeld.

Ich möchte mich verändern,
bin 36 Jahre alt, s u c h e  zum 1.4.43 
od. früher Stellung als S e k r e tä r in  od. 
B ü ro v o rs te h e r in  (ohne Notariat), wo 
Stenotypistin vorhanden, auch im In
dustrie- od. Rüst.-Untern. (Rechtsabt.) 
od. ähnl. Vertrauensstellung. Z. Zt. in 
langi. (9 Jahre) gleicher Stellung, selbst, 
u. sicher im Arbeiten, Verfassen von 
Schriftsätzen u. dergl. Gute Zeugn. vorh. 
K r ü g e r ,  Hannover, Nikolaistr, 22, I I 1.

Bekanntmachungen jjj 
verschiedener Art :::

Rechtsanwalt s u c h t  interessante N e 
b e n b e s c h ä ft ig u n g  (auch wissen
schaftlicher Art). Angebote u. A  3186 
an Anzeigen-Abteil. Deutscher Rechts
verlag Berlin W 35, Lützowufer 18.

Dr. ju r., 36J., seit 1934 in süddeutsch, 
Großindustrie, s u c h t  selbständigen, 
verantwortungsvoll. Wirkungskreis bei 
Behörde, Wirtschaftsorganisation oder 
Industrie, gute Kenntnisse im Kriegs
wirtschafts- und Sozialrecht, verhand
lungsgewandte und zuverlässige Per
sönlichkeit. Angebote unter 777 an 
A la  Anzeigen-Ges. m.b.H., Nürnberg I.

R e c h ts a n w a lt  u n d  N o ta r ,  43Jahre alt, 
seit 1927 beim LG Berlin zugelassen, 
s u c h t  nach langjähr. Tätigkeit als 
Syndikus eines groß. Unternehmens aus 
percönl.Gründen PraxisUbernahme, So
zietät oder Bürogemeinschaft genen M it
arbeit im Berliner Westen. Angebote 
unter A .  3116 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, 
Lützowufer 18.

Berliner Landgerichtsanwalt 
u . N o ta r  mit mittlerer Praxis s u c h t  
BUrogemeinschaft oder Sozietät. An
gebote unter A .  3168 an die Anzeigen- 
Abteil. Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W 35, Lützowufer 18.

Wegen Sterbefalls habe ich eine g u t 
g e h e n d e  P r a x is  a b z u g e b e n  und
2 komplett eingerichtete Büroräume 
zu vermieten. Angebote unter A .  3184 
an Anzeigen-Abt. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W  35, Lützowufer 18.

Bürogem einschaft zu sehr giin- 
stigen Bedingungen in Berlin-Doro
theenstadt bietet sich Anwaltskollegen. 
Erwünscht Kriegsvertretung, auch im 
Notariat. Angebote unter A .  3098 an 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

R e ic h s g e s e tz b la t t ,  Jahrgänge 1935 bis 
1941, zu  v e r k a u fe n .  Angebote unter 
A .  3181 an Anzeigen-Abt. Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützow
ufer 18.

Assessor such t zwecks Ableistung 
des Vorbereitungsdienstes als Notar
assessor einen Notar im Gebiet des 
Nurnotariats. Spätere Assoziation oder 
Praxisübernahme erwünscht. Angebote 
mit Gehaltsangabe erb. unt. A .  3178 
an Anzeigen-Abt. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bürovorsteher, letzte Stellung über 
30 Jahre, infolge plötzlichen Ablebens 
des Chefs fre i, s u c h t  anderweit Stel
lung. Angebote unter A .  3179 an die 
Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bürovorsteher für Anwaltschaft u. 
Notariat, erfahrene erste Kraft, ledig, 
s u c h t  Stellung. Angeb. unt. Ä .3 1 8 5  an 
Anzeigen-Abtei’ung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Bürovorsteherin für beide Fächer, 
langjährige Tätigkeit, s u c h t  per Ja
nuar oder Februar Stellung in Berlin. 
Angebote unter A .  3183 an Anz.-Abt. 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W  35, 
Lützowufer 18.

Zu verkaufen: Pfundtner-Neubert, 
neuwertig, vollst. einsortiert, 300 RM. 
Angebote unter A .3 1 8 2  an Anzeigen- 
Abteil. Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W 35, Lützowufer 18.

A b z u g  e b e n  s in d :  J W. 1933,1934, 1935, 
19 7 und 1938, ferner das neue Deut
sche Reichsrecht von Pfundtner-Neu
bert Nr. I bis V I und Register insge
samt 19 Bände m it Lieferungen Nr. 1 
bis 96. Angebote unter A .  3180 an 
Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

V e r k a u f e  RGZ.Bd.51-102,RGBl. 1900bis 
1922, PrGS. 1900-1920, JW. 1914,1920 bis 
1927, Recht 1910-1914, DJZ. 1908-1919 
originalgebunden und gut erhalten. 
Dr. H a r t r o d t ,  B e r l i n - S c h ö n e 
be rg ,  Grunewaldstraße 46.

Zu verkaufen: Düringer HGB. und 
Entscheidungen des Reichsfinanzhofs 
i. Orig-Bde. 1—34. Angebote an RA. 
Dr. D r e i ß ,  Eßlingen (Neckar).

J u r .  B ib l io th e k  (Nachlaß) ca. 67 Bände 
v e r t a u s c h t  mögl. gegen Briefmarken 
B r u n o  S c h o l z ,  Berlin-Charlbg. 9, 
Lindenallee 26 (Tel. 995963).

S o fo rt l ie fe rb a r :

Das Dcutfche öchiffsregifterrecht
Ein Handbuch für die Praxis

von
D r. W a lte r  H eineric i und P aul G ilgan

Amtsgerichtsrat Justizoberinspektor
beim Schiffsregistergericht Berlin beim Reichsjustizministerium 
456 Seiten RM  14.- kart.

Das Werk bringt eine systematische Darstellung des teils neugeschaffenen, 
teils wesentlich umgeformten Stoffes des gesamten Schiffsregisterrechts 
und behandelt die Verfahrensvorschriften der neuen Schiffsregisterord
nung. Die Darstellung wird durch zahlreiche Beispiele und Muster für An
meldungen und Verfügungen veranschaulicht und durch Einbeziehung 
des Kostenrechts vervollständigt. -  Das Schiffsregisterrecht g ilt im ganzen 
Großdeutschen Reich, also sowohl in der Ostmark und im Sudetengau 

als auch in den Ostgebieten!
A u c h  d u r c h  den B u c h h a n d e l  zu b e z i e h e n

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin /Leipzig/Wien
B erlin  W 35 , Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1



fr R u f :  
716231 
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Detektei und Privat-Auskunftes Pelzer
H a n d e l s r e g i s t e r !  i c h  e i n g e t r a g e n e  F i r m a

w is s C T h X T E rm i« n .Xn L n ei^ eka- ni  h.0C'lwe,rtige Leistungen in unauffälligen, erfolgreichen B e o b a ch tu n g e n  3®,

Ä u a ^ a i r e r  S“ * ' ^  " ,Che L^ " s e r fa h r u n g ”

a r e ^ T n r a h / ' i ^  Z" h! relt che r  ^ohtsanwölte. f ah r en d er  Männer  der Indust r i e  und Wirtschaft >owt>°<'"/ 
großen Anzahl  von Pr i vatpersonen a l le r  Bevöl kerungsschi chten.  Kostenlose,  unverbindl .  Vorbesprecn

B e r l i n  W 50,  K u r f ü r s t e n d a m m  229  ( n a h e  Z o o ) .  T e
Berl in NW 7, D o r o t h e e n s t ra ß e 68 (gegenüber Wintergar ten) .  Te

91 6231
124786

In  Kürze erscheint:

Strafregister und polizeiliches Führungszeugnis
Von Oberstaatsanwalt Dr. Karl Burchardi 
und Staatsanwalt Dr. G erhard  Klem phan
260 Seiten RM 10.80 kart.

Das Strafregister w ird  neuerdings nicht nur für Zwecke der Strafrechts
pflege und der Verbrechensbekämpfung, sondern in weit größerem Um
fang von Wehrmacht, Reichsarbeitsdienst, politischen Instanzen und Ver
waltungsbehörden in Anspruch genommen. Dementsprechend hat auch der 
Bestrafte ein verstärktes Interesse daran, zu wissen, ob und wie lange seine 
Strafe vermerkt wird, ob er sich als unbestraft bezeichnen darf und auf 
welchem Wege möglicherweise eine vorzeitige Löschung erreicht werden 
kann. — Für den außeramtlichen Verkehr, insbesondere für Stellenbe- 
werbungen, ist das polizeiliche Führungszeugnis bedeutungsvoll. Daher 
sind die hierüber erlassenen Vorschriften nicht nur abgedruckt, sondern 
auch in einer systematischen Übersicht gemeinverständlich dareestellt* 
eingestreute Beispiele sollen den Ortspolizeibehörden die Ausstellung der 
Führungszeugnisse erleichtern. Anschließend ist die Eintragung von Ver
kehrsstrafen in den Führerscheinen besprochen. — Im Anhang sind alle 
tur das btrafregisterwesen und die Straflöschungsgesuche wesentlichen 
Verwaltungsvorschriften nach dem Stande vom 1. 8. 42 wiedergegeben.

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  den B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v o m V e r l a g

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Berlin • Leipzig - Wien
. Ber l i n W  35, Hildebrandstraße 8 
IV/ Auslieferung für A lpen-und Donaugaue, Sudetenland:

Deutscher Rechtsverlag O. m. b. H., Wien I, Riemergasse 1

Wie wecket*
w* dec £ e te u s i/e csL ch e e u u ty  

u tn  ie d e tt J le ch tsw a U e e c !

0

MILLIONEN RM 
ANTRAGSSUMME
allein seit Kriegsausbruch

sind das Ergebnis unseres bewährten 
Werbesystems, das Hundertevon ehren
amtlichen Vertrauensmännern ln allen 
Berufsgruppen des NSRB wirkungsvoll 
unterstützen.

A n d ie sem Ergebnis  ist die von uns geschaffene 
Einheits-Versicherung für Kriegsteilnehmer mit verein
fachter Aufnahme in hervorragendem Maße beteiligt.

S

Wenden Sie sich in allen Fragen der Lebensversicherung an das Unter
nehmen des Berufsstandes. — Bei Anfragen Geburtsdatum angeben!

D e u ts c h e

Auwatt- und Hotac-
V e e s u U e tu tifr

Lebensversicherungsverein a. G. — Halle, Kaiserstr. 6e 
Die Vertrauensgesellschaft des NSRB.

W ir  l i e f e r n  a u s :

Die Bestimmungen über den Jugendflrres*
nebst ergänzenden Vorschriften

Von Amtsgerichtsrat Artur M ellw it*

136 Seiten RM 5.40 kart.

In dem Buch sind nach dem Stand von M itte August ‘^ ß iic h  der 
setzlichen Bestimmungen Uber den Jugendarrest ®ir ŜCpeiChsjustiz"
Allgemeinen Verfügungen und Rundverfügungen des R sjnd an- 
ministers zusammengestellt. Die einzelnen Bestimmung“ "  z|iche 
gemerkt und erläutert sowie durch Hinweise auf andefe^  „  und

1, ----- ... _.......... mittel zur Ein “  p0ii-
i  R e c h t ^ S  überhaupt

___  ___________, Jugendämtern un“  den Ju-
alien denen dienen, die sich m it den neuen Vorschriften u ^  gaben.

Bestimmungen ergänzt. Es w ill als H ilfsmittel zur Hm* der1 poli- 
zum praktischen Dienst gleichermaßen den Rechtswahren, haupt 
zeisteilen, den HJ-Dienststellen, den Jugendämtern un“ b rden j u-
----- ------ uu, oiui imi uui neuen v ------
gendarrest vertraut machen müssen und praktisch dam“  2

ek t v o » V er U i
Zu b e z ie h en  d u r c h  den B u c h h a n d e l  o d e r  d i re .   ̂ ,g[)

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. • Berlin-Leip»0 ~
B erlin  W  35, H ildebrandstraße » nd:

Auslieferung für Alpen- und Donaugaue, » mergasse 
Rutscher Rechtsverlav O. m. h. H.. Wien I,  __

Neuerscheinung! Sofort lieferbar!

Devisenrecht 
und bürgerliche 

Rechtspflege
Von

Just.-Insp. Hellmuth Bauer

292 Seiten. Kart. RM 9.60

Zu beziehen durch den Buchhandel 
oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H. 
Berlin • Leipzig ■ Wien

B e r l i n  W  35, Hildebrandstraße 8 
Auslieferung für Alpen- und Donau
gaue, Sudetenland: DeutscherRechts- 
verlag GmbH., Wien I, Riemergasse 1

m i' ,  m Î l Ï Ï 'a r e m ° 0 ' :'

Stifte voraus, z-

r O S tt*
fe inen S ^ e  von

IcH V tf'

f D r. A tz le r  ,
F e r n u n t e r r i c n

L
B e r l i n  W 30,

—' -  -  -  — ------  essorprüfun9
zur Vorbereitung auf cfie Ass - 
(auch abgekürzte Prüfung) ^ Q

L u i t p o l d s t r a ß ^

A rie n h e jlH
W e l t h p k n n n f p c  ^ A i n p r q l ^


